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Einleitendes Vorwort.

ES mag als ein eigenthümliches Bemühen erscheinen, 
eine Chronik vom Metzger-Handwerke herauSzugeben, — d. h. 
ein Buch zu schreiben, welches die denkwürdigen Ereignisse 
und zeitweiligen Umstünde darstellt, die in irgend einer Bezie
hung zu diesem Handwerke standen. WaS kann ein solches 
Buch denn wohl enthalten? wird mancher Leser beim Auf
schlagen desselben denken, und in der That, unser Gewerk 
nimmt allen andern menschlichen Beschäftigungen gegenüber 
eine gar eigenthümliche Stellung ein. Während andere Hand
werke NeueS hervorbringen, produziren und entweder die Roh
stoffe erst so vorrichten, daß sie Handelsgut werden und aus 
einer Hand in die andere gehen können, oder aus dem bereits 
durch der Hände Arbeit geläuterten Material, durch Formen 
desselben Gegenstände der Industrie und des Kunstfleißes schaf
fen , — geht daö Bestreben unserer Gewerbsgenossen insge
sammt dahin: Organisch-Fertiges, Lebendes — zu todten, zu 
zerstören und aus diesem Vernichtungsbemühen Nutzen für 
sich und Andere zu schöpfen. Während die Hauptaufgabe des 
Lebens zu sein scheint, fortwährend zu bilden, aufzubauen, 
— reißen wir beständig ein. Es gibt keine andere Beschäf
tigung in der zivilisirten Welt, welche in gleichem Maße einen 
so systematisch geregelten und fortwährenden Vertilgungskampf 
mit der schöpferischen Natur führt, als unser Handwerk. Aber 
noch ein zweites eigenthümliches Merkmal hat unsere Beschäf
tigung ; während nämlich bei andern Handwerken und Rich
tungen des menschlichen Kunstfleißeö die Produkte derselben, 
wenn auch nicht bei allen für lange Zeit andauernd, doch 
wenigstens aufbewahrbar sind, während sie so recht eigentlich 
Waare darstellen, sind die Resultate unserer Bemühungen,

(ihrom'k vom Mctzgcrgcwtrk. 1 
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unsere Waare, mehr als irgend sonst ein anderer Gegenstand 
der Vergänglichkeit unterworfen, und es ist, als ob uns der 
Lohn auf dem Fuße folgte für daS zerstörende Bestreben, dem 
wir unsere ganze Aufmerksamkeit gewidmet haben.

Da nun das Metzger-Handwerk weder dem wunderbar herr
schenden Tyrannen, der Mode, unterworfen ist, wie daS der 
Weber, der Schneider, der Schuster, der Hutmacher u. s. w., 
und es somit ihm abgeht, aus dem bunten Wechsel des sich 
jagenden Durcheinanders ein unterhaltendes Material zu einem 
Buch zu liefern, — da eö keine Werke schafft, die der Nach
welt bleibende Denkmale überliefern von der Größe und dem 
kühnen Anstreben des menschlichen Geistes, wie der Steinmetz, 
der Maurer, der Zimmermann, der Mechaniker, und wir so
mit keine Monumente als Zeugnisse fleißiger Werkthätigkeit 
unserer Altvordern anstaunen können, — da es auch keines 
jener mittelbaren Handwerke ist, das durch Verfertigung einer 
Menge von Geräthschaften, deren wir zum täglichen Handge
brauch so verschiedenartige benöthiget sind, sich der großen Welt 
als unentbehrlich erweist, wie das der Goldschmiede, der Schlos
ser, der Drechsler, der Tischler, und wir also unö belehren 
könnten, wie alle jene Geräthschaften nach und nach entstan
den, sich vervollkommneten oder durch andere Erfindungen ver
drängt wurden, und wie die Männer hießen, die hier ver
bessernd, dort schöpferisch wirkten, — da es endlich auch nicht 
zu den Handwerken gehört, die gleichsam Träger und Ver
mittler wissenschaftlichen Lebens sind, wie z. B. die Buchdrucker, 
sondern noch heutzn'tage, vielleicht mit kleinen, unwesentlichen 
Abweichungen, eben so geschlachtet und Fleisch ausgehauen 
wird, als wie es wohl vor zweitausend Jahren schon mag ge
schehen sein, so darf man allerdings mit Recht die Frage auf
werfen : Was kann eS denn so Interessantes geben, daS wich
tig genug wäre, in ein besonderes Buch ausgezeichnet oder ge
sammelt zu werden?

Unter allen menschlichen Beschäftigungen gehören gewiß 
jene, die die Beschaffung und Darstellung der Lebensmittel im 
Auge haben, mit zu den ältesten. Ob es je ein solches Para
dies gegeben, wo Milch und Honig floß, wie eS uns Moses 
beschreibt, bezweifeln wohl mit dem Herausgeber gar viele 
Leser dieser Blätter, selbst wenn sie sonst gute Bibelgläubige 
sein mögen, und jenes herrliche Utopien, wo die Tauben ge
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braten in der Luft herumfliegen, mag wohl der Entdeckung 
noch sehr fern liegen. Es war ein Grundgesetz von jeher und 
wird eS in alle Ewigkeit bleiben: „w e r essen wi l l, muß ar
beiten," und sollte diese Arbeit auch nur darin bestehen, die Le
bensmittel zu erbeuten, zu sammeln, zuzubereiten. DaS finden wir 
denn auch schon im alten Testament, und die, welche sammelten, 
hießen Hirten, jene, welche erbeuteten, Jager. Hier haben 
wir zugleich die Uranfänge unseres Handwerkes, und darum 
ist eö wohl eines der ältesten. Aber eS ist auch eines der 
vornehmsten seinem Ursprünge nach. Als man die Gott
heit noch mit blutigen Opfern verehrte und der Tempeldienst 
zu den wundervollsten Geheimnissen gehörte, die nur Auserle
senen entschleiert wurden, da waren Fürsten und Priester die
jenigen, die die Geschicklichkeit besitzen mußten, ein Thier regel
recht schlachten, zerlegen und auS seinen Eingeweiden wahr
sagen zu können. ES war ein geheiligtes Geschäft. Wann 
eS sich jedoch zum eigentlichen Berufsgeschäft mag auSgebildet 
haben, wollen wir später untersuchen.

Sehen wir die Spezialgesetzgebung aller Völker und Zei
ten durch, so finden wir, wie die Fürsorge für eines der vor
nehmsten Lebensmittel, das Fleisch, immer ein Hauptaugen
merk aller Gesetzgeber war, und eS ist wohl nächst den viel
fachen Verordnungen über das unentbehrlichste Lebensmittel, 
das Brod, über kein anderes so viel festgesetzt und verfügt 
und geschrieben worden, als eben über das Fleisch. Eine Be
schäftigung aber, die zu allen Zeiten so die Aufmerksamkeit des 
Volkes und seiner Führer in Anspruch nahm, ist wohl der 
Mühe werth, einmal in ihren innern Verhältnissen und Be
ziehungen genauer kennen gelernt zu werden, als eS bisher 
vielleicht der Fall war. Dies also der eine wesentliche, gleichsam 
politische Grund für das Erscheinen dieses Buches. Aber noch 
einen zweiten, vielleicht mehr ansprechenden, allgemeiner in
teressanten Grund haben wir, nämlich den historischen. 
Hat eS sich die Chronik der Gewerke, von der dieses Buch 
einen Theil bildet, zur Aufgabe gemacht, überhaupt Materia
lien zu sammeln, die der Geschichte deS Handwerkerstandes 
angehören, also dessen Entstehen, Entwickelungsgang, Sitten, 
Gebräuche und Zustände nachweisen, so bietet gerade unser 
Handwerk eine solche Fülle des Erzählenswerthen, daß auch 
der sonst in keiner Beziehung zum Metzgergewerke stehende Leser 
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eine Ausbeute zur Bereicherung seiner Kenntnisse gewinnen 
wird, die ihn sicherlich befriediget. Bei dem eigenthümlichen 
Gepräge, welches von jeher fast ein jedes größere Handwerk 
ziemlich genau cl^arakterisirte, stoßen wir bei dem Einblicken in 
die Geschichte deS Metzgerhandwerkes auf einige Grundzüge 
desselben, die in so ausgedehntem Grade kaum einem anderen 
eigen sind. Treffen wir beim Schuster vorherrschend ein 
grübelndes, im Gebiete des kirchlichen Lebens resormsüchtigeS 
Element, finden wir beim Weber das spekulircnde, rechnende 
und im Gemeindeleben den Umsturz anstrebende Wesen in un
endlich vielen Fällen verkörpert, so stellt sich unS der Metzger, 
namentlich Deutschlands, als der Mann der konservativen 
Partei heraus, der am Allen, Erworbenen, durch Dauer 
der Zeit Sanktionirten sesthült. — Schildert unS die Ein
zelgeschichte der Städte den Schneider zu fast allen 
Zeiten als ein leicht erregbares, der ^Revolution ergebenes 
Wefen, jedoch ohne eigentliche nachhaltige Ausdauer, so ist 
eö der kalte, besonnene Muth, der eine vorherrschende Eigen
schaft des Metzgers ist. Waren die Steinmetzen und Mau
rer von jeher Freunde geheimer, abgesonderter Verbindungen, 
so liegt das JnnungSwesen unseres Handwerkes so-offen und 
ivenig mysteriös da, wie kaum ein anderes.

Die Chronik des Gewerkes will eine bunte, unterhaltende 
Reihe von Begebenheiten erzählen und Nachrichten von alten 
Gebräuchen und Festen bringen, die aus notorischen Vorfällen 
beruhen. Sie will sich umsehen auf den Friedhöfen von ganz 
Deutschland, wo irgend ein Genosse unseres Gewerbes ruht, 
der in irgend einer Beziehung ein Mann wurde, dessen Name 
der Nachwelt aufbewahrt zu werden verdient; sie will aber 
auch der noch lebenden Mitmeister gedenken, auf welche das 
Handwerk stolz sein kann. Sie will sich auf den zu Zeilen 
verschiedenen, nicht selten sonderbaren Fleischverbrauch einlassen 
und auch einen Blick auf den Appetit anderer Völker richten; 
— sie will mit einem Wort alles Merkwürdige zu sammeln 
versuchen, was zum Handwerke je in Beziehung stand oder 
noch steht. Es ist das Erstemal, daß sich Jemand einer sol
chen Arbeit unterzieht, und darum wähnt der Herausgeber 
auch keineswegs, ein erschöpfend vollständiges Buch zu bringen. 
Möchte man daher auch in der Beurtheilung desselben billig sein.



Vom Schlachtwesen in -en allerältesten Leiten.

Indem wir hiemit in die Chronik vom Metzgergewerk selbst 
eintreten, die sich zunächst die Aufgabe gestellt hat, Alles ge
sammelt und geordnet wiederzngeben, was sich in Deutsch
land BemerkenSwertheS innerhalb der Grenzen unseres Hand
werkes seit vielen hundert Jahren ereignete, schicken wir den
noch mit diesem ersten Kapitel eine kurze Untersuchung oder 
vielmehr unmaßgebliche Vermuthung voraus, wie es wohl bei 
den alten Völkern zu den Zeiten vor Christi Gebnrt mit der 
Beschäftigung des Schlachtens möge gestanden haben. Wir 
sagen eine „unmaßgebliche Vermuthung", — denn 
Gewisses können wir leider nicht bringen! Während fast alle 
Handwerke, von denen die Chronik der Gewerke berichtet, 
mehr oder minder bestimmte Nachrichten aufzuweisen haben, 
wie eS mit ihrem Erwerbswesen vor zwei- oder gar dreitausend 
Jahren stand, während alte Schriften und Denkmale wesent
liche Anhaltspunkte geben, von denen aus sich ziemlich sichere 
Annahmen begründen lassen, fehlen unserem Handwerk alle hi
storischen Unterlagen, und wir müssen uns daher die aller- 
ältesten Zustände aus anderen Sitten, Gebräuchen und Vor
fällen , von denen unS vielfache Ueberlieferungen erhalten wur
den, zusammenzureimen suchen.

Daß Fleisch gegessen wurde in jenen altersgrauen Tagen, 
die man wohl im gewöhnlichen Leben „der Welt Anfang" zu 
nennen pflegt, finden wir in den frühesten Schriftdenkmalen 
verzeichnet *).  Die Nachrichten aber, welche aufbewahrt wor

•) III. B. Mose. Cap. 17. V 1—7. — Athenäus, deipnosophist. Lib. I. 
cap.9. — Diodorlib. I, cap. 43. p. 52.
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den sind, melden uns nur von jenen Völkern, die südlich von 
uns, im sogenannten Morgenlande, also unter bedeutend wär
meren Himmelsstrichen, lebten. Nun ist eS aber ein ausge
machter Erfahrungssatz, daß in wärmeren Landern nicht nur 
überhaupt weniger gegessen, sondern auch namentlich weniger 
Fleisch genossen wird, und finden wir schon einfach die Bestä
tigung dieser Thatsache in unserer eigenen Erfahrung, wenn 
wir den Fleischverkauf im Sommer und Winter vergleichen. 
ES mag diese Erscheinung deS geringeren Fleischgenusses in 
südlichen Ländern einerseits in dem mindern Appetit nach Fleisch 
überhaupt, sodann aber auch hauptsächlich in der schwierigern 
Aufbewahrungsmöglichkeit liegen, und es ist daher den alten 
griechischen Schriftstellern *)  wohl zu glauben, wenn sie be
richten , daß viele Völker in den ältesten Zeiten wenig oder gar 
kein Fleisch gegessen haben, weil man, wie sie sagen, es für 
ein Unrecht hielt, nützliche Thiere zu todten. Wurde nun aber 
überhaupt irgendwo und zu irgendwelchen Zeiten Fleisch ge
gessen , gleichviel in welcher Form, ob gekocht oder gebraten 
(wie solches Homer, Plutarch, Alhenäus u. A. verschieden be
richten), so mußte es wohl auch Leute geben, die das Vieh, 
dessen Fleisch man genoß, schlachteten, und dieS möglicherweise 
herauszufiuben, wer solche waren, möge der Zweck folgender 
Zeilen sein.

#) Plato de leg-, lib. 6.

Zwar finden wir in den Werken jener Schriftsteller, die 
kurz vor oder nach der Geburt Christi lebten, wohl Nachrich
ten von einem Fleischmarkt, von Leuten, deren Geschäft es 
war, Thiere für den öffentlichen Fleischbedarf zu schlachten, 
und werben wir in dieser Beziehung Näheres in einem der 
folgenden Abschnitte mittheilen; aber über die „tausend und 
noch mehr Jahre" vorher wissen wir nichts, und hier muffen 
wir, wie gesagt, nur vermuthen.

Eine der vornehmsten gottesdienstlichen Handlungen der 
alten Völker war das Opfer. ES bestand zumeist darin, daß 
man bei besonderen Veranlassungen und Gelegenheiten, — also 
z. B. bei Siegen, die man über Feinde davon getragen, oder 
bei länderverhcerenden Krankheiten oder sonst bei großen Er
eignissen öffentlich den Göttern, die man anbetete, irgend etwas 
darbrachte und eö ihnen widmete; aber auch bei minder be- 
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deütungsvollen Vorkommnissen wendete man sich an die Göt
ter und suchte deren Gunst durch Darbringung eines Opfers 
zu erlangen, als z. B. bei vorzunehmenden Geschäften, bei 
vorhabenden Reisen, nach merkwürdigen Träumen u. s. w. 
Das Opser vertrat also gleichsam die Stelle des jetzt bei uns 
üblichen GebeteS. Eigenthümlich ist es, daß man bei diesen 
Völkern von jeher eine Verwandtschaft zwischen den von ihnen 
gebrachten Opfern und den zu ihrem täglichen oder zeitweisen 
Lebensunterhalt dienenden Speisen findet *).  Wenn sie opfer
ten , so nahmen sie nicht irgendwelche Gegenstände ihrer Lebens- 
bequcmlichkeit, oder Geräthschaften oder Kleiber, und warfen 
sie in die heiligen Flammen, sondern cS waren Theile von 
Lebensmitteln, die sie zu solchem Zweck bestimmten. AIS man 
noch wenig oder gar kein Fleisch genoß, da opferte man Kräu
ter, Pflanzen, Wurzeln, Früchte; — später Mehl, Milch, 
Honig, Oel und Wein; — als aber der Fleischgenuß allge
meiner ward und man auch das Fleisch besser zuzubereiten 
verstand, da entstanden die blutigen Opfer, die häufig mit 
großem Gepränge und außerordentlichem Aufwande begangen 
wurden. Schon die Israeliten hatten, wie wir aus vielen 
Stellen des alten Testamentes ersehen, diese blutigen Opfer, 
und Moses verordnete sogar, baß kein Israelit irgend ein Rind, 
Schaf ober eine Ziege schlachten solle, ohne das Schlachtstück 
vor die Thür der StistShütte zu bringen und davon zu opsern**).  
Was wurde aber nun von dem geschlachteten Vieh geopfert? 
War das ganze Thier den Göttern gewidmet oder nur ein 
Theil davon? — Sellen war es der Fall, daß man das 
Schlachtstück mit Haut, Haaren, Fleisch und Knochen den 
Flammen übergab, sondern meist nahm man nur jene Theile 
desselben, die man sich als den Sitz der Seele und wichtigsten 
Lebensverrichtungen dachte, und welche zu genießen man für 
sündlich hielt. Dahin gehörte zunächst das Blut, welches 
man als den belebenden und zum Leben nothwendigen Saft 
erkannte, ohne den kein Thier eristiren könne; das Blut ge
hörte nach fast allen Religionskulten den Göttern an. Es 
mochte wohl aber auch ein praktischer, sogar eigennütziger Grund 

*) Goguet, v n dem Ursprung der Gesetze, Künste und Wissenschaften. 
Uebers. v. Hamberger. Lemgo 1760. 4. 1r Thl. S. 77.

*') IH. B. Mose. Gap. 17. 93. 3 u. 4. — Michaelis, mosaisches Recht, 
3r Thl. S. 120. §. 169.
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dabei vorwalten, der nämlich: daß man nicht wußte, was 
man mit dem Blut anfangen, oder wie man es aufheben 
sollte. Demnächst waren es die Eingeweide der Thiere, 
also die verborgenen, vorzüglicheren Lebenswerkzcuge, die man 
zuerst zum Wahrsagen benutzte, indem die Opferpriester (oder 
nur eine besondere Abtheilung derselben) aus der Größe, Lage, 
Verschlingung und dem Gesundheitszustände derselben den 
Opfernden Glück oder Unglück prophezeiten, sodann aber auf 
den Altar in die Flammen warfen und den Göttern weihten *).  
Also abermals Theile, die sich weniger zum Genuß als daS 
eigentliche Fleisch eigneten, oder sich schwerer aufbemahren 
ließen. Ferner wurde ein Theil des Fettes zu der heiligen 
Ceremonie bestimmt und in's Feuer geworfen und von auf 
der Jagd erlegten Thieren gehörten Kopf und Beine den Göt
tern. Das eigentliche gute Fleisch aber wurde entweder bei 
den großen Fe st opfern gleich in der Nahe deS Tempels 
oder wohl gar im Tempel selbst unter Jubel und Gesang ver
zehrt, ober bei den einzelnen Privatopfern zum Genuß 
ausbewahrt und mit nach Hause genommen. Wir finden dar
um auch höchst selten, daß Thiere geopfert wurden, deren 
Fleisch nicht genießbar war, wie z. B. der Hekate ein Hund 
ober dem Mars ein Noß, sondern die zu opfernden Thiere 
waren fast ohne Ausnahme alle diejenigen, welche noch heut
zutage unser gewöhnliches Schlachtvieh bilden. Aber auch 
kranke, unreine Thiere zur Opferbank zu bringen, war bei fast 
allen Völkern des Alterthumes untersagt. Heißt es nun auch, 
daß die Achtung vor den Göttern es gebiete, völlig gesundes, 
reines Vieh nur in die Tempel zu bringen, so mochte denn 
doch wohl ursprünglich eine Art gesundheitspolizeilicher Maß
regel im Hintergründe versteckt liegen, welche verhüten sollte, 
daß kein Fleisch kranker Thiere genossen werbe. Diese Vor
sichtsmaßregel treffen wir schon im alten mosaischen Gesetz bei 
den Juden, wie noch heutzutage beim Schlachten der Thiere 
durch die jüdischen Schächter, und der Hauptzweck derselben 
sollte unzweifelhaft der so eben angegebene sein. Fassen wir 
nun einerseits in's Auge, daß, wie bereits oben bemerkt,

*) Mmlsaucon, l’antiquité expliquée. Tom. IL Part. I. p. 154. Dionys v. 
Hatikamass, L VII. p. 478. — B annier'S Eiläut. der Gölter- 
leljre, übers, von Schlegel. lr Bd. S. 821 u. ff. u. 518, 527.
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der Fleischzenuß in den südlichen Ländern bei weitem weniger 
Bedürfniß ist als in den nördlichen Gegenden, — daß man cS 
lange Zeil für ein Verbrechen hielt, ein mit einer Seele be
gabtes organisches Wesen, wie das Thier, das dem Menschen 
nicht schädlich war, zu todten, und deßhalb glaubte, die Götter 
als Schöpfer dieser Thiere sühnen zu müssen durch Darbrin
gung einzelner Theile derselben— andererseits alle die eben 
naher ausgesührten Bedingungen beim Opfern, so dürfte man 
fast verleitet werden anzunehmen, daß aller Fleischbedarf für 
die Küche in den ältesten Zeiten durch die bei den Opfern 
übrig gebliebenen guten Theile des geschlachteten VieheS ge
deckt worden sei. — Aber nicht nur bei den eigentlichen 
gottesdienstlichen Handlungen der Opfer pflegte man etwas 
den Göttern zu weihen, sondern gleich wie man noch heutzu
tage in frommen Familien vor jeder Mahlzeit zu beten pflegt, 
opferten die alten Griechen und Römer vor jedem Mahle eine 
Kleinigkeit der aufgetragenen Speisen und Getränke den Haus
göttern (Laren, Penaten), indem sie einige Tropfen Wein auf 
den HauSaltar gossen oder einen Bissen der trockenen Speisen 
darauf legten*).  War aber dieses der Fall, so dürfte sicher 
anzunehmen sein, daß von jedem Thier, welches ursprünglich 
für den Hausgebrauch geschlachtet wurde, wohl auch das Blut, 
die Eingeweide u. f. w. den Hausgöttern geopfert wurden.

*) Horatii FL Satyræ. Lib. II. 6, 66.
") Gronovii thesaurus G nee. antiquit. Lugd. Bat. 1699. Vol. VII. 

col. 200 I). u. 207 D. — Grâce, thesaurus antiquit. Rom. Lugd, 
Bat. 1694. Tom. I. col. 255. D.

Wer aber schlachtete nun die für die Opfer bestimmten 
Thiere? Richt die eigentlichen Priester selbst, sondern beson
dere Ovferschlächter, die culirarii oder auch popæ genannt wur
den **).  Außer diesen gab es noch besondere Tempel- oder 
Opferdiener, die Victimarii hießen. Es gehörten besondere 
Kenntnisse und Kunstfertigkeiten dazu, die Thiere regelgerecht 
zu stechen oder mit einem Hammer zu erschlagen, sie abzuziehen 
und überhaupt, wie noch jetzt beim Handwerk, verschriftSge- 
maß zu zerlegen. Schon daraus, daß es an jeder Opferstätte 
solcher Opferschlächter mehrere gab und sie, wie es scheint, 
eine eigene Klasse einer bestimmten Beschäftigung bildeten, 
dürfte sich mit ziemlicher Gewißheit annehmen lassen, daß daS 
Opfern der Thiere, d. h. daS Schlachten derselben an geweihter 
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Stätte, zu den fast täglichen Geschäften gehört haben muß. 
Nun wissen wir aber, daß namentlich die Griechen in äl
terer Zeit es unter ihrer Würde gehalten haben, irgend ein 
Handwerk zu betreiben, und die mehrsten Beschäftigungen, 
die jetzt einen bestimmten Erwerbszweig der ehrenwerthe- 
sten Bürgerklasse ausmachen, nur von Sklaven verrichten 
ließen *).  Für anständig galten bloß das Waffenthum, die 
Jagd und künstlerische Arbeiten (unter letzteren namentlich 
daö Bauwesen). Sollten nun wohl die alten Völker, beson
ders Italiens, Griechenlands, Kleinasiens und des nördlichen 
Afrika, währenddem sie auf der einen Seite dem Akte des 
Schlachtens eine so große Aufmerksamkeit widmeten, ja den
selben wahrscheinlich in allen Fällen mit einer religiösen Cere
monie begingen, — daS Schlachten des für den Hausbedarf 
nothwendigen BieheS gemeinen Sklaven, unwürdigen Leibeige
nen überlassen haben? Wir ständen somit an dem Punkte 
der ausgesprochenen Vermuthung, nämlich anzunehmen, daß 
die für die Tempel bestimmten Opferschlächter ober niederen 
Priester auch zugleich diejenigen Gewerblichen waren, welche 
überhaupt in den älteren Zeiten vor Christi Geburt das heu
tige Geschäft der Metzger versahen **).  In den spätern Zei
ten, als Athen und Rom im Lurus und in der Genußsucht 
immer mehr ausschweisten, scheint sich das Geschäft der Metzger 
selbstständiger und vielleicht unabhängig vom Opferdienst aus
gebildet zu haben ***),  indem es in Rom zur Zeit der Kaiser 
prächtige von Marmor erbaute Schlachthäuser gab, die den

’) Wa ch smUth, hellenische AlterthnmSknnde. Halte 1829. 2r Thl. Iste 
Abth. S. 49.

**) „Ork vertraten sie, die als Diener der Gotter und Menschen, wie Homer 
„sie nennt, sowohl bet gottesdienstlichen als bürgerlichen und bäuslichen 
„Geschäften bedient (dienend) waren, die Stelle der Koche. Daher 
„waren auch die Köche der Alten dessen, was zu dem Ovfern der Thiere 
„gehört, kundig und wurden bei Opferhandlungen sowohl als bei Hoch- \
„leiten gebraucht." Potter, griechisch. Archäologie. 2. Bd. 4. Buch.
S 637. (Athenäus, 1. 14. cap. 22.)

**') Es gibt im guten klassischen Latein nicht nur Bezeichnungen für den 
eigentlichen handwerklichen Metzger (lanio, lanius, macellarius), son
dern tS ist uns sogar der Verkaufspreis des Rind- und Schweinefleisches 
aufbewahrt Morden: „caro bubula et suilla vendebatur octo minutis, 
quæ est quarta oboli pars, ut ait Suidas." (Sain. Pitiscus, Lexicon 
antiquitat. Roman, fol. Leovardiæ. 1713. Tom I. pag. 367.)
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Namen Macella führten, und dennoch soll es in der Weltstadt 
Rom nur zwei solcher Mazellen gegeben haben. Wir wollen 
unsere Vermuthungen nicht weiter ausführen, sondern uns im 
nächsten Abschnitt umsehen, wie eö im deutschen Vaterlande 
in den ältesten Zeiten stand.

Vcu -er Entstehung -es Han-werkes 

in Deutschlan-.

Wie bei allen Beschäftigungen deS gewerblichen Lebens, 
welche wir unter der Gesammtbezeichnung der Handwerke be
greifen , liegt auch über dem Entstehen, den Anfängen und 
der selbstständigen Entwickelung unserer Profession im deut
schen Vaterlande ein unlösbares Dunkel. Nur Vermuthun
gen lassen sich darüber aufftellen, indem wir einen Blick auf 
die allgemeinen Culturzustände unserer Urältern werfen, den 
Stand ihres Ackerbaues und ihrer Viehzucht oberflächlich ken
nen lernen und daraus die wahrscheinlichen Anfänge ableiten; 
bestimmte, durch glaubwürdige Thatsachen dokumentirte Nach
richten haben wir nicht. Nun erfahren wir in dieser Bezie
hung, daß die ältesten Deutschen im Zustande eines reinen, 
unbeschränkten NaturlebenS, wie es wilden Völkern stets eigen 
war, sich befanden; daß sie in höhlenartigen Wohnungen fa
milienweise beisammen lebten und daß Jagd und Krieg ihre 
Hauptbeschäftigungen waren. Die Jagd lieferte ihnen An
fangs wohl einen Hauptbestandtheil ihrer Mahlzeiten, und 
wann die eigentliche Viehzucht bei ihnen ihren Anfang genom
men,-läßt sich kaum vermuthen. Ob dieselbe sich nach und 
nach daraus gebildet habe, daß man jene Thiere, welche wir 
gegenwärtig unter der Bezeichnung der Haus thiere ver
stehen , und die einst zuverläßig auch im Zustande der völlig
sten Freiheit auf Wiese und Feld, in Wald und Sumpf leb
ten und sich vermehrten, auf der Jagd lebendig einfing und 
zu zähmen versuchte, also die ersten Anfänge der Heerden bil
dete, oder ob die alten Germanen durch Einwanderung ande
rer, in der Cultur weiter vorgeschrittener Völker solche Thiere 
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bereits gezähmt und an daS Zusammenleben mit dem Men
schen gewöhnt, erhielten, — müssen wir dahingestellt sein lassen. 
Alte römische Schriftsteller*)  berichten uns, daß die ur al te
st en Bewohner unseres jetzigen Deutschlands bereits Heerden 
gehabt und auch einigen Ackerbau getrieben hätten, also daß 
Obst und Früchte, Milch und die auS derselben erzeugten Le- 
bensmittel ihnen nicht mehr sremv waren. Die fahrende Habe 
derselben bestand hauptsächlich aus Vieh, und Hausthiere ga
ben daher, als das Geld noch nicht bei ihnen Eingang ge
funden hatte, nicht nur den Preis an, um welchen andere 
Sachen erhandelt wurden, fonder» auch oft die beim Entstehen 
der StaatSeinrichtungen üblich werdenden und zu entrichtenden 
Bußen und Zinsen ober Abgaben **).  Diese uralte Sitte be
stand noch lange in spätern Jahrhunderten fort und man trifft 
noch in Verordnungen deS 14ten Jahrhunderts besonders bei 
Waldfreveln solche Strafen an, die in einem „bunten Ochsen", 
einer „falben Kuwe", einer „koppechten Henne", einem „zindel- 
stin Ochsen mit offrichten Hörnern" u. s. w. bestanden.

*) Tacitus Germania. V. VI. XIV. XVII. XXIII. XLV. etc. Cœsar 
de bello Gallico, lib. VI.

••) Grimm, deutsche RechtSalterthümrr (Göttingen 1828) S. 586.

Nun mag wohl vorzugsweise die damalige Landwirth
schaft mehr in der Viehzucht alö im eigentlichen Ackerbau be
standen haben, und letzterer, wenn er überhaupt schon einige 
Regelung hatte, dennoch außerordentlich unbedeutend gewesen 
sein. Das aber, was sich in solcher Weise nach und nach 
gebildet hatte und die Anfänge alles industriellen Lebens im 
alten Deutschland darzustellen geeignet wäre, wurde im 4ten 
und 5ten Jahrhundert durch daS Hereinbrechen der vom Osten 
kommenden barbarischen Stamme wieder vernichtet, und die 
schrecklichen Zeiten der Völkerwanderung warfen größtentheils 
alles wieder zu Boden, was bis dahin die Cultur erreicht 
hatte. Nur wenige Landstriche Deutschlands scheinen jiid)t so 
gewaltig unter diesen Zeitereignissen gelitten zu haben; dies 
waren die südlichen uno südwestlichen Theile, also waS an der 
Donau und dem Rhein lag, und daher kommt es wohl, daß \ 
wir auch hier in den Städten Freiburg, Straßburg, Ulm, 
Augsburg, Nürnberg u. A. in den zunächst folgenden Jahr
hunderten die ältesten und bedeutsamsten Merkmale einer früh-
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zeitigen Entwickelung noch vorfinden *).  Den hauptsächlich
sten Einfluß auf weitere Hebung und Ausbildung von Acker
bau, Handel und Gewerbe übte aber die Erweiterung deS 
fränkischen Reiches und die Verbreitung deS Christenthumes.

•) Aber neck einen älteren Grund der früheren Cultur von Süd- und 
Westdeutschland führt Hrgewisch in seiner „allgemeinen Ueber
sicht der deutschen Culturgeschichte" S- 3 — 6 an. Er sagt 
nämlich: Dem schon in den vorchristlichen Zeiten stattgehabten instinkt
mäßig vom Nörten und Osten nach Süden und Westen gerichteten Wandern 
der urdeutschen Nomadenvölker habe der Rhein und die Alpen eine Grenze 
gesetzt; hier hätten sie Widerstand gesunden, der ihre Versuche, weiter 
mit ihren Heerden zu dringen, siuchtloS gemocht habe. Die Länder jen
seits des Rheine- und der Alpen waren schon dichter bewohnt und die 
Einwohner wußten ihre Grenzen zu vertheidigen. Längs jenen Flüssen 
und in der Nähe deö Gebirges wurde das Gedränge großer. Die Völ
ker, dir hier gezwungen waren, Stand zu halten, mußten nun den 
Alkerban ergreifen, um sich Nahrung zu erwerben, die ihnen die Vieh
zucht nicht mehr hinlänglich verschaffen konnte. Sie hatten bei dieser 
Nothwendigkeit das Erempel ihrer Nachbarn aus diesen Seiten, das 
Erempel der Römer und Gallier vor Augen; beide trieben Ackerbau. 
So nahm durch eine nothgedrungene Consequenz der srübrre Anbau des 
Bodens in den westlichen und südlichen Gegenden von Deutschland sei
nen Ansang. Daß aber auch der Ackerbau in dieser Gegend schon in 
einem böhern Giade der Bollkommenheit als im übrigen Deutschland 
betrieben wurde, läßt sich aus zwei Umständen mit ziemlicher Bestimmt
heit darlegen. Der erste ist der hohe Grad der Bevölkerung an Donau 
und Rhein. Man erinnere sich, daß die Römer über 100 Jahre lang 
den.sehr mäßigen Strich zwischen dem Unterrhein und der Weser zu 
bezwingen suchten und nicht konnten, ob sie gleich doppelt so starke Ar
meen dazu brauchten als diejenigen waren, womit sie sonst Königreiche 
erobert hatten (Tack. Annal. I, 56 u. XV, 26). Der starke Wider
stand, den sie sanden, kam nicht bloß von der Tapferkeit der Deutschen 
her, sondern auch von ihrer Men ge. Allenthalben, wohin die Römer 
sich wandten, stießen sie auf Völker, die ihnen jeden Fuß breit Landes 
streitig machten. Dieses ist nicht die Art, wie Hirtenvölker sich zu 
vertheidigen pflegen. Nur ein Volk, das schon feste Sitz.«, mithin 
schon Ackerbau hat, sieht einen bestimmten Strich Laude» als sein Eigen
thum an, da» ihm zu seiner Erhaltung unentbehrlich sei und dessen Ver
lust eS also mit äußerster Anstrengung seiner Kräfte abwenden müsse. — 
Den anderen Grund, woraus man bet leiten kann , daß die in der Nach
barschaft deS Rheines befindlichen Deutschen den Ackerbau schon mit ge
wissem Eifer betrieben, findet man im TacituS (Annal. XIII. 54). Die 
Römer hatten eine gewisse Gegend am Unterrhein kaum verlassen, als 
Friesen sie besetzten und besäeten. Die Geschwindigkeit dieser Friesen, sich 
gleich nach dem Abzüge der Römer hier niederzulaffen und die Aecker 
zu bestellen, verräth unstreitig rin den Ackerbau vorzüglich treibende- 
Volk.
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Hebernd, wo zur Befestigung der eben eingeführten christ
lichen Religion Lehrer zurückgelnssen wurden, allenthalben, 
wo der fromme Eifer Manner dcS Glaubens zusammentreten 
ließ in eine Gemeinschaft, die man spater Klöster nannte (und 
von welchen sich die Begründung mancher spätern Stadt her
schreibt), überall wirkten dieselben bei der Entwilderung der 
Sitten und Gebrauche vorzüglich im nördlichen Deutschland auf 
die Urbarmachung deS Bodens hin und auf alle jene mit der 
Feldwirthschaft in engster Verbindung stehenden Handarbeiten. 
Aber allein würde es ihnen nicht so bald gelungen sein, wilde, 
naturwüchsige Völker zum Emporschwunge industriellen Lebens 
heraufzureißen und anzufeuern, wenn nicht der größte Mann 
jener Jahrhunderte, der Schöpfer fast aller Anfänge deutscher 
Cultur, der in seinem Wollen und Vollbringen so mächtig wir
kende Kaiser Karl der Große, mit gewaltiger Hand Handel und 
Künste beschützt und gehoben hätte. Einfach in seinem ganzen 
Leben und Auftreten, schlicht wie seine Bauern, war er es, der 
zuerst auf den von ihm angelegten oder vervollkommneten Meier- 
höfen dem ganzen Schaffen und Leben auf denselben eine be
stimmte , genau vorgezeichnete Richtung gab und mit eiserner 
Strenge darauf hielt, daß die auf solchen Landgütern arbeiten
den hörigen Leute oder Leibeigenen nach ihren Fähigkeiten und 
Geschick zu verschiedenen Beschäftigungen angehalten würden, 
und der Oberaufseher war dafür dem Kaiser verantwortlich, daß 
stets eine entsprechende Anzahl solcher Leute da war, die zur 
Befriedigung der nöthigen Lebensbedürfnisse geschickt waren *).  
Daß die Hebung deS Ackerbaues und die Anwendung der Vieh
zucht auf denselben eineS der vorzüglichsten Hauptaugenmerke 
war, ist erklärlich. Denn im Vergleich mit späteren Zeiten war 
derselbe bis dahin so äußerst mangelhaft betrieben worden, daß 
eine fast alle 5 Jahre wiederkehrende Theuerung eine bekannte 
Thatsache war **).  Ueberdieß fehlte eS den Aeckern nicht selten 
an Dünger, da die Zahl des Viehes, wenigstens deS gutgenähr
ten Viehes, nicht groß war,— was zum Theil daher rühren 
mochte, daß es demselben an Winterfütterung fehlte. Doch be- 

•) Capitulare de villis XLV in Brun'S Beiträgen zu den deutsch. Rechten, 
S. 28. — Perta, monumenta Germaniae historica. Legum Tom. I. 
p. 184.

' ••) Anton, Geschichte der deutsch. Landwirthschaft (Görlitz 1799), lr Thl. 
S. 384.
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merkte man dieses besonders hinsicktlich deS Viehes, welches 
einer größeren Pflege bedarf, nämlich der Schafe. Größer war, 
wie es scheint, verhältnißmäßig die Zabl des Hornviehes, und 
noch größer die der Schweine *)  ; eine natürliche Folge des 
damaligen Zustandes der Landwirthfchaft, indem das Vieh 
nicht nur während des Sommers, sondern auch eines großen 
Theiles deS Winters auf der Weide lebte, und diese, meist 
wohl Holzweide, am leichtesten die Schweine nährte, welches 
Vieh bekanntlich der geringsten Pflege bedarf. Die Zahl der 
auf den größeren Gütern Karls des Großen befindlichen Schafe 
betrug, wie eS scheint, selten über 400 Stück, die der Schweine 
dagegen stieg fast eben so hoch **);  mithin fand in dieser Hin
sicht ein ganz anderes Verhältniß als in unsern Tagen statt, 
indem auf den größer» Landgütern bekanntlich die Zahl der 
Schafe nicht selten das Fünf-, ja wohl das Acht- und Zehn
fache der der Schweine beträgt***).  Doch mochte auch der allge
meine Genuß deS Schweinefleisches eine große Haltung dieses 
Viehes fördern; Schinken und Speck gehörten zu den gewöhn
lichsten Nahrungsmitteln t).

#) Capit, d. vili. XXIII — und M Kinderling'S Anmerk, dazu in B r u N'S 
Beiträgen. S. 368.

•”) Breviarium Caroli M. in Bru n'S Beiträgen S. 70.
*'*) Anton a. a. O. Tbl. 1, S. 244. 251.

t) ®. v. Gülick, geschickt!. Darstellung des Handels, der Gewerbe und 
des Ackerbaues rc. (1830.) 2r Band, S. 133. — Bü sching. Ritter- 
zeit und Ritterwesen. Leipzig 1823. lr Bd. S. 164.

Daß es um diese Zeit auf den kaiserlichen Meiereien 
eigentliche Metzger gegeben habe, können wir aus keinem Ka
pitel seiner landwirthschaftlichen Vorschriften (capitulare de villis) 
entnehmen, während die übrigen Handwerker alle genau be
zeichnet und namentlich genannt werben, für deren Gegenwart 
der Verwalter stets Sorge tragen soll. Wir können also nur 
annehmen, daß eigentliche Knechte das Schlachten, Einpöckeln 
und Räuchern deS Fleisches besorgten; denn von Speck (lar
dum) , geräuchertem und eingesalzenem Fleisch (siccamen et 
niusaltus) und Wurst (sulcia) ist ausdrücklich im cap. XXXIV 
die Rede. Selbst im Mittelalter war eS auf den Edelhösen 
und Rittersitzen noch eine Arbeit der Knechte, für daS Schlach
ten deS Viehes zu sorgen. Nun mag es wohl der Fall ge
wesen sein, daß einzelne Freigelassene (der Mittelstand zwi- 
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scheu eigentlichen Leibeigenen, Knechten, Hörigen, Kossathen, 
Söldnern und wie sie heißen mögen einerseits und dem freien 
Mann oder Freigebornen andererseits) den Viehhandel auf 
eigene Rechnung angefangen hatten und daS Vieh durch an
dere, noch eigentliche Knechte schlachten ließen. Letztere, wenn 
auch dem Freigelassenen nicht eigenthümlich zugehörig, wurden 
gleichsam seine Gehülfen und Gesellen und standen während 
dieser Arbeit in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse zu 
ihm *).

•) Denn daß die Leibeigenen gewisse Tage hatten, an denen fie für fich 
arbeiten durften, weist u. A. Grimm in seinen deutschen RechtSalter- 
thümern, <§. 352, nach.

Als darauf im 9ten und lOten Jahrhundert die eigent
lichen Stabte entstanden, die Bewohner derselben aber ihre 
Lebensmittel fast ausschließlich noch vom Lande bekamen, so 
brachten wahrscheinlich die den Fleischhauvel treibenden Frei
gelassenen ihre Waaren in die Stadt zu Markte, wie eö denn 
fast erwiesen ist, daß das Geschäft des Schlachtens anfäng
lich, als es bereits die meisten anderen Handwerke in den 
Städten schon gab, seiner Unbequemlichkeit und Uureinlichkeit 
wegen nur außerhalb der Städte betrieben wurde. Darauf 
deuten viele alte Marktgesetze auö dem 13ten und 14kn Jahr
hundert hin, die wir später bei Gelegenheit des Abschnittes: 
„von den Fleischbänken" und dem „Fleischverkauf" 
ausführlicher besprechen wollen. Bei keinem anderen Hand
werke hat sich auch noch die Bezeichnung „Knecht, Metzger
knecht" für die bei anderen Professionen gewöhnliche Benen
nung „Geselle" so lange erhalten als bei unserem Handwerk, 
und eS läge vielleicht nicht gar zu entfernt, wenn wir auch 
hierin einen Beweis für unsere Annahme suchen wollten. Denn 
wäre eö einerseits wohl ein Zeichen für das Alter unserer Pro
fession an und für sich, so ließe sich doch auch daraus schlie
ßen (namentlich in Verbindung mit den alten Marktgesetzen), 
daß die Metzger anfänglich nicht mit zu den Stadthandwer
kern wie andere gehört haben möchten, und daß ihr Geschäft 
als das bestimmter Korporationen in dieser Beziehung viel 
jünger als die sogenannten geschenkten Handwerke sey. AIS 
nun aber durch die Plagen deS übermüthigen und rauflustigen 
Burg- und Ritteradels und durch die Ueberfälle und Plünde
rungen raubsüchtiger Horden der Landmann kaum geschützt
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war in seiner offen daliegenden Hütte, als in Folge dieser un
sicheren Zeiten und namentlich der größeren Freiheiten und 
Gerechtsame von Jahr zu Jahr mehr Menschen in die Städte 
zogen, sich dort ansiedelten und ruhiger und bequemer lebten, 
als die Städte fortwährend wegen des großen Volksandranges 
vergrößert werden mußten und das eigentliche Bürgerthum 
als ein kräftiges, selbstbewußtes Ganze gegenüber dem ge
knechteten Landbewohner entstand, somit auch die Bedürfnisse 
nach Lebensmitteln in den Städten wuchsen, — alö man bei 
Belagerungen der Städte nicht auf die Fleischeinfuhr von Außen 
rechnen konnte und sich innerhalb der Mauern versorgen mußte, 
— da mögen sich denn Stadtbewohner auf den Viehhandel 
gelegt haben in der Absicht, von dem eingekauften Vieh ihre 
Mitbürger allzeit mit frischem Fleisch zu versehen. So unge
fähr müssen wir, da alle bestimmten Nachrichten über das 
Entstehen unseres Handwerkes in Deutschland fehlen, uns es 
selbst erklären.

Die ersten sicheren Anhaltspunkte, mit deren Hülse wir 
weiter vorgehen können, um versuchsweise eine Geschichte 
des deutschen Metzger-Handwerkes, seiner Grenzen und Frei
heiten, seines Verkehrs und seiner Bedeutung aufzustellen, 
finden wir zum Theil in den alten Urkunden und Artikclbüchern 
der Jnnungsladen, hauptsächlich aber in den alten Munizi- 
palstatuten und Stadtrech len, und mit ihrer Hülse wol
len wir eine weitere Darlegung der mittelalterlichen Verhält
nisse unseres Gewerbes versuchen.

In der Mitte des zwölften Jahrhunderts waren jene bür
gerlichen und handwerklichen Korporationen entstanden, die 
während des ganzen Mittelalters einen bedeutenden Einfluß 
auf die politische Gestaltung Deutschlands ausübten, nämlich 
die Zünfte, Innungen, Gilden, Gaffeln oder Aem
ter. — Ob zwar nun die Archive mancher Städte uns noch 
Urkunden, Dokumente und Zunftbricfe aus den ersten Zeiten 
des Zunftwesens aufbewahrt haben, die auch unser Handwerk 
angehen*),  so bieten dieselben doch so überaus wenig, daß 

*) Wie z. B. Basel die Zunfturkunde der Metzger durch Bischof Lütsld II. 
vom Jahre 1248, ursprünglich tn lateinischer Sprache abgefaßt, zu 
deutsch aber also lautend:

„Lütold von Gottes Gnaden Bischof von Basel ic. Auf Anrathen 
»und mit Einwilligung des Probst des Dekan Wilhelm, des
(Lhronrk vom Mctzgergewerk. 2

( WTORUmu
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sich kaum aus ihnen etwas schöpfen läßt. Meist sprechen die
selben ausschließlich nur vom Verhältniß der Zunftgenossen zu

..ganzen Kapitels und der Dienstmaiine unserer Kirche: Wir haben 
^nach dem Begehren der Metzger zu Basel die Verabredung gut gehei- 
„ßen, welche sie jüngsthin zur Ehre und zum Nutzen unserer Stadt, 
„über Sachen ihres Handwerkes gethan haben. Sic werden also, in 
„genügsamer Menge, an deni höheren und besser gelegenen Theil des 
„Markts das saubere und beste Fleisch verkaufen, auf den gemeinen 
„Fleischbänken die Gattung Fleisch, so bisher dort verkauft worden, 
„und außerhalb der Metzig das unsaubere Fleisch (d. i. das Eingeweide, 
„die Kutteln u. s. w.). Niemanden, der nicht von ihrem Handwerk ist, 
„soll es gestattet sein, ihrer Verabredung zuwider, was zu ihrem Be- 
„ruf gehört, zu kaufen und wieder zu verkaufen. Keiner vom Metzger- 

'„handwerk soll das Haus noch den Knecht eines andern feiner Gefell-
„fchafl während der Bestandzeit miethen und dingen, damit die Metzger 
„ihre Werkstätte besser und nützlicher einrichten mögen (bezieht sich wohl 
„mit auf Ställe und Scheuern). NeberdieS haben wir ihnen für dieS- 
„mal einen Meister von ihrem Handwerk gegeben, und werden ihnen, 
„in der Folge, auf ihr Begehren, nach Bewandiniß der Umstände, 
„auch ferner einen Meister geben. Unter seiner Aufsicht und Leitung 
„sollen sie ihren Beruf treiben und zur Ordnung gewiesen werden. 
„Wenn einer unter ihnen sich wider ihre Verabredung verfehlen wird, 
„so soll derselbe ohne Widerrede noch Nachlaß uns oder unseren Nach- 
„solgern zwei Schilling, eben so viel der Stadt und gleichfalls so viel 
„zum Nutzen der Brüderschaft erlegen, welche sie zu Ehren der heiliaen 
„Jungfrau Maria errichtet haben und gemeiniglich Zunft heißt.“ 
(Man siebt bei dieser Gelegenheit zugleich, wie weit die Zünfte in 
Basel um 1248 voll Betsitz im Rathe gewesen sind. Als eine hohe 
Gnade^ibt ihnen der Bischof für diesmal einen Meister aus ihrem 
Handwerk, der die Beobachtung der Zunftpolizei besorgen sott.) „Wer 
„von ihrem Handwerk in ihre Gesellschaft und Brüderschaft treten will, 
„der soll zehn Schilling bei seinem G'.ntritt bezahlen, und seine Nach, 
„folger, wenn sie sich auch zu ihrer Brüderschaft hallen wollen, nur 
„drei Schilling. Wer aber von ihrem Handwerk sich nach diesen Be- 
„dingnissen zu ihrer Gesellschaft nicht halten wollte, der sott ans den 
„gemeinen Fleischbänken kein Fleisch verkaufen, ja von aller Gemein
schaft mit ihnen gänzlich ausgeschlossen werden. Ferner soll der Znnft- 
„antheil an den Strafen und die Gebühren der Aufnahme in ihre 
„Zunft zum Nutzen derselben also verwendet werden, daß immer an 
„den hohen Festtagen zur Ehre und Lob des allmächtigen Gottes, der 
„heiligen Jungfrau und aller Heiligen in der Münsterkirche Licht zum 
„Ueberfluß angeschasst werde. Endlich gewähren wir ihnen jährlich 
„einen von den Dienstmannen unserer Kirche, damit Alles durch ihn 
„und mit gerechter Mäßigung nach den vorhandenen Vorschriften iu's 
„Werk gesetzt und wenn nützlich, verbessert werbe.“ (Folgen eine Menge 
Zeiigenunterschriften und die Besiegelung.) Gegeben Basel a. d. 4. Inny 
1248. (Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. lr Band. 
S. 318.)
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den Schutzherren, den Bischöfen, von den Abgaben in Geld 
und Wachs an dieselben und dergleichen mehr. Wir müssen 
uns daher zumeist an die alten Stadtrechte halten. Bevor 
wir jedoch in dieser Beziehung weiter voranschreiten, wollen 
wir im nächsten Abschnitt noch einen Blick auf die zeitweise 
verschiedenen Benennungen unseres Handwerkes im Mittelalter 
werfen.

Von -cr Denenmmg -es Handwerkes 

zu verschiedenen Heilen.

Wie bei jedem anderen Handwerke im Laufe der Zeiten 
sich auch der Name desselben änderte und sonderbare Ueber- 
gange aus dem einen in den andern statthatten, so auch bei 
dem unserigen. Die noch heutzutage üblichen Bezeichnungen 
Metzger und Fleischer kommen allerdings in Deutschland 
schon im Mittelalter, wenn auch nicht getreu dem jetzigen 
Wortlaute nach, vor, indeß ist deren nahe Verwandtschaft im 
ersten Augenblick zu erkennen. DaS Wort Fleischer ist mit 
seinen Nebenbezeichnungen wohl rein deutschen Ursprunges und 
wollen wir sogleich auf den nächsten Seiten weiter darüber 
sprechen. Anders scheint cs mit dem Worte Metzgar zu sein, 
und eS gehört gar nicht so sehr viel Unwahrscheinlichkeit da
zu, um dasselbe auS der alten klassischen Zeit der Römer vor 
Christi Geburt herzuleiten. Gehen wir daher auf eine kleine 
Untersuchung über das Entstehen deS Wortes Metzger etwas 
näher ein.

Die allgemeine lateinische Bezeichnung für die Leute un
seres Handwerkes zu den Zeiten der alten Römer war lanius 
oder lanio, und so kennt sie auch noch heutzutage die gelehrte 
Welt. Damit wollen wir unö nicht befassen. Ein anderes 
Wort dafür war aber noch Macellarius *)  und dieses soll auf 

*) Lanii waren eigentliche Fleischer oder Metzger, die rohes Fleisch ver- 
kausten, während lNacellarii wohl mehr eine Art öffentlicherGartöche 
waren, die bereits zum Essen vorgerichtete Fleischspeisen öffentlich feil 
hatten. — Sam. Pitisci lex antiquit. Rom. fol. Leovardiæ 1713. 
Tom. II. p. 11.
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folgende Weise noch des Johannes Magius Bericht *)  ent
standen sein. Einst soll es einen Einwohner von Rom ge
geben haben, mit Namen Macellus, der in einem an der 
Tiber gelegenen Hause allein gelebt habe. Um jene Zeit seien gar 
viele Menschen verschwunden, von denen man nicht habe aus
findig machen können, wohin sie gekommen seien. Da habe 
man denn die Bemerkung gemacht, daß von denen, die den 
Macellus besuchten, gar viele nicht wieder herauskämen, und 
als man dem Dinge weiter nachgeforscht, so habe man ge
funden , daß selbiger Macellus ein grausamer Mörder sei, der 
Leute in sein Haus locke, um sie sodann zu todten. Natür
lich hat man ihm das Handwerk alsobald gelegt und die Cen
soren Aemilius uud Bulvius verwalteten al§ Sittenrichter ihr 
Amt dahin, daß sie das Todesurtheil über den Mörder ver
langten, seine Güter aber konsiszirten. Das Haus, welches, 
wie oben bemerkt, an der Rom durchfließenden Tiber gelegen 
und sehr groß und bequem war, überließ man den Metzgern 
als Schlachthaus. Dies Haus aber behielt zum Audenken 
an seinen früheren Besitzer und die darin verübten Menschen
schlächtereien den Namen Macellum und Anfangs scherzweise, 
später aber in den wirklichen Sprachgebrauch übergehend, wur
den die darin nun hausenden Thierschlächter Macellarii ge
nannt. Bald ward das Wort Macellum die allgemein übliche 
Bezeichnung für F lei sch markt auch in anderen Städten 
Italiens, und man dehnte es spater sogar auf die Marktplätze 
im Allgemeinen aus, auf denen Lebensmittel verkauft wurden.

Nun ist ein gar uraltes deutsches Wort, daö schon im graue
sten Mittelalter vorkommende: Metzel oder Mazel. Noch 
heutigen Tages heißt in der Oberpfalz und in Franken das 
Viehschlachten und besonders das Schweineschlachlen „me
tzeln", und die „Metzelsuppen" in Frauken ist eine Mahl
zeit, wo man, wenn im Hause ein Schwein geschlachtet wor
den , hauptsächlich mit den Knöchlein der Vorder- und Hinter
füße, so wie mit frischer Wurst bedient wird **).  Aber in alten 
geschriebenen Mönchöbüchern finden wir noch bestimmtere Ver
wandtschaften. In den Glossen eines Karlsruher Coder (St.

#) Garzoni, allgemeiner Schauplatz der Profojstonen, Künste ic. Fol. 
Franks, st. M. 1626. S. 120. — Grœvius thesaur. antiq. Roman. 
Luffd. Bat. Tom. V. col. 1018. C.

••) Schmetter, bayer. Wörterbuch. 2r Thl. S. 368. 660.



- 2t -
Peter im Schwarzwald, mitgetheilt durch Graff) aus dem 9ten 
Jahrhundert ist oben das genannte lateinische Wort »lanio« 
altdeutsch übersetzt mit „Mezilari", und in einem andern 
handschriftlichen Werke *)  werden die Verkäufer von Ochsen, 
Eiern und Tauben „Mezalara" genannt. Da dürfte eS 
wohl kaum zweifelhaft sein, daß die Römer, als sie in Deutsch
land Kolonien anlegten und die ersten Städte gründeten, wie 
z. B. Augsburg, Köln, Mainz u. s. w., die Plätze, wo Fleisch 
oder Lebensmittel überhaupt verkauft wurden, auch eben so 
wie in ihrem Vaterlande Italien nannten, — daß die deut
schen Ureinwohner, als sie mit der römischen Sprache nach 
und nach vertraut wurden, den Fleischmarkt eben so wie die 
Römer nannten und das Wort „Metzel" für Schlachthaus 
aus dem Römischen stammt. Ist dies wahrscheinlich, so liegt 
die Abstammung des Wortes Metzger von Metzilar noch 
näher.

*) D tfrteb II. 11. 15. 51.
*') M. v. Freyberg, Sammlung teutscher Rechtsalterlhümer, 1r Vd. 

16 Heft. S. 122.
***) Zupfet, das alte Bamberger-Recht. Urkundenbuch Tit.Xd<I. §.407. 

S. 113. •
t) Schott, Sammlungen zu den deutschen Land- und Stadt-Rechten. 4. 

3r Tht. S. 2?5. §. XL1II.

Weniger weit brauchen wir bei dem Worte Fleischer 
zurückzugehen, das jedoch in gegenwärtiger Zeit mehr in Nord
deutschland vorkommt. So ganz allein ohne anderen Zusatz 
finden wir es nie im Mittelalter, fast stets nur in der Zu
sammensetzung von Fleischhacker. So z. B. kommt im alten 
Stadtrecht von Augsburg, welches aus dem Jahr 1276 stammt, 
unser Handwerk als das der „Fl eis Häckel" vor**),  und 
im Bamberger Recht ***)  vom Jahre 1306 werden unsere Ge
werbsgenossen „Fleyschacher" genannt, so wie sie in Loris 
Lechrain (50) „ Flaisch h akhel " heißen. Diese Bezeichnun- 
gen liegen alle klar da, daß sie Fleischhacker heißen sollen. 
Etwas undeutlicher erscheint die im alten Stadtrecht von Frei
berg t) in Sachsen (aus dem Ende des 13ten Jahrhunderts) 
übliche Sprachform: „Vleischower". Man möchte ver
leitet werden, es eher für Fleischschauer zu lesen, wenn wir 
nicht schon einige Zeilen weiter oben wahrgenommen hätten, 
daß man in Bamberg das h bei dem Worte Hacker weg-
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ließ und bloß ad)er schrieb; so ist's auch hier, — man wollte 
das Wort Hauer (Fleischhauer) nach der alten Weise „Ho
wer" schreiben und ließ das h auS. (Im Tert der Fußnote 
kommt auch „Fleischawer" vor.)

Schwerer verstandlid) dürfte der im Augsburger Stadt
recht vorkommende Ausdruck „Fleismanger" sein. Man
ger bedeutet in der älteren Sprache den Händler, Ver
käufer, und in dieser Beziehung kommen in Regensburg *)  
Eisenmanger als Eisenhändlcr, Fischmenger als Fischhändler**),  
in München Tuchmauiger als Tuchhändler ***)  vor. Nod) 
älter ist die in Pergament - Codices vorkommeude Form: 
„Vleiscmengere"'s). Da nun im Augsburger Stadtrecht 
beide Ausdrücke: Fleishäckel und Fleismanger vorkommen, 
so scheint es, daß die ersteren, die Fleischhacker, die zünftigen 
in Augsburg als Bürger angesessenen Metzger, letztere bloß 
aber die vom Lande hereinkommenden Fleischhändler waren, 
die daun wahrscheiulick) and) die Bcsuguisse der Hauöschläch- 
terei in der Stadt hatten.

*) (Senteiner'ö Regensburger Chronik III. S. 365 beim Jahr 1462.
**) Henisch, teutsche Sprache und Weisheit. Augsb. 1616.

***) Westenrieder, Beiträge 5r Bd. S. 154. 158.
t) Manger ist ein »'germanisches Wort; int Angelsächsischen: Mangian, 

isländisch: manga — mercaturam facere. Im Englischen noch cheese-, 
fish-, iron-, ncws-, whore-, woodmongcr.

ff) Taciti Annal. III, 50.

ttt) Plauli Pseudolus I, 3. v. 98. — Tacitus XV, 60 u. II, 33.

Noch sonderbarer ist eine in alten Nürnberger Urkunden 
vorkommende lateinische Bezeichnung für unser jetziges Wort 
Metzger, nämlich carnifex. Ursprünglich im alten klassischen 
Latein bedeutet carnifex so viel als Henker, Schinder, Schars
richter, welcher die Todesstrafe an den Sklaven und an Per
sonen von der niedrigsten Klaffe vollzog; denn Sklaven und 
Freigelassene wurden bei den alten Römern auf eine an
dere Art bestraft als freie Bürger tt). Er war selbst ein 
Sklave und wurde so sehr verachtet, daß er nicht einmal in 
der Stadt wohnen durste, sondern außerhalb derselben, zu
nächst an dem zur Hinrichtung der Sklaven bestimmten Orte ttt)« 
Dasselbe Wort also nun, was in den allerältesten Zeiten den 
Scharfrichter bezeichnete, kommt in Nürnberg um die mittel



23

alterliche Zeit in der Bedeutung von Metzger vor *).  So 
z. B. um 1296 zwei, Namens Weigelo und Gretzer, um 1322 
Heinrich Oeler; um 1323 Ileinricus, carnifex Judeorum de 
Ratisbona (Judenmetzger von Regensburg) u. s. w. — Es 
ist nicht zu denken, daß im Mittelalter, und namentlich in dem 
so handwerksstolzen Nürnberg der Schinder und der Metzger 
zu einer Zunft gehört hatten; denn bekanntlich war.ersterer 
in jenen Zeiten abergläubischer Vorurtheile in Deutschland ein 
eben so geächteter Mann wie früher im alten Rom, und, wie 
wir später-sehen werden, war namentlich der Sohn des Scharf
richters überhaupt unfähig, irgend ein zunftmäßiges Hand
werk zu erlernen. Es ist daher durchaus unerklärlich, wie 
man in der mittelalterlichen Diplomsprache carnifex und car
ni ficus zugleich für Metzger und Scharfrichter **)  gebrauchte.

•) Murr, Journal zur Kunstgeschichte und allgem. Liter, XIII. Thl. 
S. 45. — Außerdem sehe man: Du Cange, glossarium ad scriptor, 
med. et infini, latin. (Basil. 1762.) Tom. I, pars II, col. 184. Leges 
Burgorum Scotic. cap. 70 : „de carnificibus et carnibus vendendis etc. 
Charta Bolconis ducis Silesia? pr. civitate Friburg. an. 1337 ap. 
Ludwig reliq. inan user. Tom. VI, p. 42 etc. Auch im alten Straß
burger Stadlrechte, Cap. XLIH, werden die Metzger carnifices ge
nannt. Königshoven, Straßburger Chronik. Ed. Schiller, 1698. 
S. 724.

** ) Einer merkwürdigen früheren Rechtssitte, die noch im 16ten Jahrhun
dert im Gebrauch war und die entschieden darlegt, daß der Metzger 
nichts weniger als mit dem Scharfrichter auf gleicher Linie stehend 
aiigenommen wurde, müssen wir hier beiläustg gedenken. Hatte ein 
vernnnftloses Vieh einen Menschen gelobtet, so durste dasselbe, wenn 
eS Schlachtvieh war, nicht einmal vom Metzger gelobtet werden, son
dern es war dem Scharfrichter verfallen. In Lcrsner'S Frankfurter 
Chronik lesen wir in dieser Beziehung folgende Beispiele:

„1552 Im Julio haben zwo Sau ein Kind zu Sachsenhausen um- 
„gebracht, daiüber die eine Sau von des Kindes Vater erschlagen, 
„die andere aber von dem Scharsrichter im Mahn geworfen worden.« 

„1574 den 26. Juli, als der Wallknecht zu Sachsenhausen mit 
„seiner Frauen auf die Arbeit gehet und ihr Kind von einem Bierlel- 
„jahr zu Haus in der Wiegen liegen lassen, kommet eine Sau in das 
„Hans, frisset dem Kind das Angesicht bis auf die Hirnschale und 
„reißet etliche Stück aus dem HälSlein, so weit eS nicht gewickelt 
„wäre, das übrige bliebe unversehret; als die Frau nach Hauß fern; 
„niet, findet sie die Sau bei ihrem todten Kind, sobalden geschahe 
„obrigkeitlicher Befehl, daß dieses Schwein durch den Henker erschla- 
„gen würdet
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Begnügen wir und mit der Aufzählung der bis hieher ge

nannten Bezeichnungen unseres Gewerkes und gehen wir nach 
diesem eingeschobenen Kapitel wieder zur Darstellung des Ent
wickelungsganges unserer Beschäftigung zurück.

Haben wir uns in den ersten Abschnitten begnügt, in 
allgemeinen Umrissen unsere Vermuthungen aufzustellen, wie 
es in jenen altersgrauen Tagen, von denen wir in Betreff 
der Kulturgeschichte zum Theil nur sehr schwankende Nachrich
ten kennen, mit dem Metzgerhandwerke gestanden habe, so 
rücken wir nun einem festeren historischen Boden zu. Wir sind 
eingetreten in jenen Abschnitt der europäischen Weltgeschichte, 
in welchem durch Kolonisiruug und näheres Zusammenrücken der 
Menschen die Städte und mit ihnen das Bürgerthum entstan
den. Es möchte nun als die natürlichste Folge erscheinen, wenn 
wir sofort auf die Untersuchung deö Entstehens jener berühmten 
bürger- und handwerkschaftlichen Einrichtungen einträten, die 
wir unter dem Namen der Zünfte und Gilden kennen, und 
von denen wir bereits am Schluffe deö vorletzten Abschnittes 
einige Nachrichten brachten. Wir haben aber schon bereits wei
ter oben dargelegt, wie die genossenschaftlichen Verbindungen 
gerade bei unserem Handwerke spater entstanden zu sein scheinen 
als wie bei den anderen Professionen, und wir halten es daher, 
bei der überaus großen Menge von Gesetzen und Verordnungen, 
die unser Gewerk im A llgemei n en und dessen Beziehungen 
zum Staate, der Gemeinde angehen, für zweckdienlicher, diese 
erst in bestimmte übersichtliche Rubriken zusammengestellt durch
zugehen und aus ihnen sodann den speziellen Moment des 
mittelalterlichen Zunftwesens mit Beihülfe anderer Ueberliefe
rungen zu erläutern. Im umgekehrten Falle würden wir nicht 
selten in die Unannehmlichkeit uns versetzt sehen, einen und den
selben Gegen-ftand, wie z. B. die Einrichtung von den Fleisch, 
bänken, dem Schauwesen u. dgl. m. getrennt in zwei verschiede
nen Abschnitten abzuhandeln.
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Pom Vrehernkauf.

Wie wir bereits weiter oben erwähnt haben, war unser 
Gewerk eines von denen, auf dessen Geschäftsbetrieb sich schon 
in den frühesten Zeiten die Augen der Gesetzgeber richteten, 
und daher finden wir fast alle Stadtrechte deö Mittelalters 
angefüllt mit Verordnungen über den Fleisch-Ein- und Verkauf. 
Um die vorzüglichsten derselben in geordneter Reihenfolge hier 
durchzugehen, machen wir mit den Verhältnissen des Vieh
marktes den Anfang. Ueber ihn im Allgemeinen zu berichten, 
seine Bestimmungen zu der Altväter Zeiten hier auszubeuten, 
ist nicht Aufgabe unseres Werkes, und wir greifen daher bloß 
diejenigen Momente heraus, die in irgend einer direkten Be
ziehung zu unserem Handwerke stehen. Wann die Viehmärkte 
mögen aufgekommen sein, darüber läßt sich mit Bestimmtheit 
nichts auffinden; zuverläßig verursachten dieselben Gelegen
heiten einerseits, die die übrigen Märkte entstehen ließen (man 
sehe daS einleitende Bändchen dieser Chronik: Städtewesen 
und Bürgerthum, S. 19 und 34), auch die Viehmärkte, — 
andererseits schuf sie, wie fast alle anderen Einrichtungen, die 
Nothwendigkeit. Die älteste zuverläßige Nachricht, die und 
bekannt wurde, findet sich in „der Fleischackern recht 
vnd aufsàcze ze wienn" aus dem Jahre 1350 *)  vom 
7. Dezember,' und zwar mit folgenden Worten:

*) Ex codice Prandaviano in Rauchii rerum Austriacarum scriptores 
etc. Vol. III. p. 67.

„Ez sol auch alles das Vieh, das in (den) wienner purk- 
„fried getrieben. All Freitag auf den markht getrieben wer- 
„dcn, vnd ainen yeglichen, der darauf sucht zu kauffeu, dem 
„sol man des stet thun."

Wir ersehen also hieraus, daß in Wien um 1350 schon 
ein regelmäßiger wöchentlicher Viehmarkt bestand, auf welchem 
ein Jeder nach Bedarf kaufen konnte. Ob nun bloß die Bauern 
und Oekonomen ihr Vieh hereintricbeu oder ob es schon eigent
liche Viehhändler gab, darüber läßt uns diese alte Rechts- 
quelle im Unklaren; dagegen aber erfahren wir aus den alten 
Statuten der Stadt Chemnitz vom Jahr 1367, daß eS deren 
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bereits gab, denn an einer Stelle desselben *)  heißt es : „Kein 
„Bürger noch Viehtreiber soll Landvieh in der Meile Weges 
„aus dem Lande zur Mästung einkaufen, aufkaufen und wie- 
„derum verkaufen bei 7 g. ß. strafeund gleich darunter t 
„Die Viehhändler, so nicht Fleischer sind, die zur Mästung 
„fremdes Vieh, als Ochsen und Kühe, welche sie außerhalb 
„einer Meile Weges hereinbnugcn und einbinden, sollen bei 
„7 guten Schilling Strafe die Hälfte hier lassen und weg ver- 
„saufen. Da einer mit den Fleischern allhier nicht könnte deS 
„Kaufs einig werden, soll man ihn selbst schlachten und ver- 
„kaufen lassen." Wir ersehen also hieraus, daß der Vieh
handel nicht unbedeutend mag gewesen sein und daß die Vieh
händler, wenn sie einmal in die Stabt Chemnitz eintrieben, 
mindestens die Hälfte ihres Viehes dort lassen mußten. Es 
scheint überhaupt im Mittelalter häufig Mangel an Schlacht
vieh gewesen zu fein, denn wir werden gleich weiter unten 
einige Verordnungen von Ulm und anderen Städten kennen 
lernen, die die Viehausfuhr beschränkten.

•) Schott, Sammlungen zu den deutschen Land- und Stadtrechten. 4. 
2r Thl. (Leipzig 1773.) S. 145.

*') Schott, a. a. O. 3r Thl. S. 276.

Während nach dem Entstehen der Innungen einem jeden 
Bürger eö untersagt war, ein anderes Geschäft nebenbei zu be
treiben als das, auf welches er beim Handwerke eingeschrieben 
war, so stand eS doch in fast allen Städten während deS 
Mittelalters einem jeden Bürger frei, nicht nur zu schlachten, 
was er für feinen eigenen Haushalt bedurfte, sondern sogar 
auch davon Anderen abzugeben und schon beim Vieheinkauf 
war in mehreren Städten der Nichtmetzger vor dem eigent
lichen Metzger bevorzugt; so z. B. in Frei berg in Sachsen 
im 13ten Jahrhundert. Die bezügliche Stelle**)  lautet:

„3ft daz vihe ju dem inaictt fumit 
„veile i) ftn ochsen oder fivin da 
„füllen di burger ee saufen den die 
„vleischower zu rechte. wenn die 
„niarctzit vergeht oder waz man a be
endet non dem marcte so mugen di 
„vleischower kaufen ane nare."

Zft eS, daß Nieh auf den Markt 
kommt <um Verkäufe, es seien Ochsen 
oder Schweine, da sollen bis Bürger 
früher saufen als die Fleischhauer 
von RechlS wegen. Wenn aber die 
Marktzeit vergangen ift, oder was 
man abtreibt vorn Markte, das mö
gen die Fleischhauer kaufen ohne 
Hinterlist.
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Aehnlich war's noch 1611 in Stolpe in Hintcrpommern, 
wo eS in den Statuten und Privilegien §. 43 hieß *):  „Die 
„Schlächter ober Knackenhauer alle sollen den Bürgern am 
„Vieh vor den Thören oder auf dem Markte keinen Verkauf 
„thun, sondern sollen erst kaufen des SommerS von Gre- 
„gori an bis Michaeli deS Morgens nm 6 Uhr, deS 
„Winters aber um .8 Uhr, bei Strafe 3 Pfund. So soll 
„auch ein Knackenhauer auf eine Meile Weges der Stadt 
„nahe keinerlei Vieh nicht kaufen." Auch diese letzte Stelle, 
in Betreff der Meile rund um die.Stadt, sollte wohl jeden
falls der Bürgerschaft zu Gute kommen. Dagegen gestand die 
Soester Polizei-Ordnung von 1650, Tit. II, §. 9 den Metz
gern **)  das erste Gebot mit den Worten zu: „Es wird ihnen 
„(den Fleischhauern) an feilen Beistern sowohl in der Stadt 
„als auch in der Bottmäßigkeit billig das erste Bott (Gebot) 
„gegönnet; doch bleibet jedem Bürger zur Herbstzeit zu seiner 
„Haushaltung, wie auch durch's ganze Jahr zu Hochzeiten, 
„Kindtaufen und anderen Ehrengelagen, darauf ganze Bei- 
„ster zu gebrauchen seien, ohne Abwartung dieses ersten 
„Botts, feile Beister zu kaufen unbenommen, sondern vorbe- 
„halten."

*) Schott, a. a. O. 1r Thl. S. 249.
*') Einminghaut, Th. G. G., memorabilia Susatcnsia, quibus origo, 

fatu, judicia etc. dcci. 4. Jenæ 1749. Documentorum pars IV. S. 283.
**') Piafs, Geschichte der Reichsstadt Eßlingen. NaL Archlvalurk. und an

deren bewährten Quellen dargestellt. 8. (Eßlingen 1840.) S. 677.

In manchen Städten, so z. B. in Eßlingen war eS 
vorgeschrieben, daß der gesammtenMetzgerzunft, wenn ein großer 
Viehtraus^ort in die Stadt käme, Anzeige gemacht und zuerst 
ein gemeinschaftlicher Kauf versucht werden sollte ***),  sowie eS 
fast aller Orten Uebereinkunft der Jnnungsgenossen war, daß 
Keiner den Andern übervortheilen ober gar Wucher treiben 
wollte. Es gab indeß auch bestimmte Fristen im Jahr, 
während welcher die Metzger nicht mehr Vieh auskaufen 
durften, als sie gerade eben für ihr Geschäft brauchten. 
Dies war z'. B. im 13ten Jahrhundert zu Freiburg im 

Breisgau der Fall. Um der Bürgerschaft freie Auswahl 
zum Einkauf für'S Hausschlachten zu lassen, erging solgendeS 
Gesetz:



Dor fdrtt Martins mes vierzehin 
tiäbt, vnb dar nah vierjehin näht, 
so sott eiihkin mezier kvvfin, w'ber 
tint noch frottis, in der fiat, not) ovch 
usirthalp der flat, baz matt tnbinde 
ist ze der flat, nuroonde da; er ;e 
bant verkovfitt wil an der niezie^ 
vnd sol ovch da; da howin vnd dein 
armen gen alfe dem richin, alft vil 
so tedernian wil, vnd übir^at er da; 
so het er der flat ir reht jerbrochin, 
vnd ensol er ovch enbein reht Han 
jn der flat, viijint er da; gebesstrot 
nah der vier vnd jwenjiqon willen, 
vnd ensol ovck vndir bannen enhein 
vleisch verkovfin. Ewie baj brichet 
so sol man in schupfin.

(NB. Ueber die Strafe beS Schu
pfens sehe man im Register nach.)

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde dem Alter der Käl

Vierjehn Nächte vor Sanct Mar
tins Messe unb vierjehn Nächte bar
nach soll kein Metzger Rinber noch 
Schweine kaufen in ber Stabt, noch 
außerhalb ber Stabt solche, welche 
man im Begriff ist in bie Stabt jtt 
treiben, mit Ausnahme Hessen, waS 
er während dieser Zeit in ber Metzig 
verkaufen will. Dies jebvch soll er 
auf der Metzig haben unb Armen 
als Reichen so viel geben als Zeber 
tritt. Uebertritt er bies, so hat er 
baS Stabtrccht gebrochen unb soll 
kein Recht in ber Stabt haben, bis 
er bie Uebertretnng gebüßt hat nach 
ber Vterunbjwanziger Willen. Nn- 
terbeß soll er auf kein Fleisch ver
kaufen bürten. Wie er auch bies noch 
übertritt, so soll man ihn schupfen*).

*) Aus bem ältesten beutfdjen Entwurf ber Stabtrechte jn Freyburg 
i ni BreiS g att vorn Jahre 1275, abgebruckt in Schreibers U r- 
knnbenbuch ber Stabt Freiburg. Ir Bb. S. 83.

*) Geratitsche Statuten §.60 beiScho11 a. a. O. Ir Thl. S. 185.
•) Emminghaus 1. c. 8. 281.
f) Geratitsche Statuten a. a. O. — Pfaff, Eßlingen. S. 677. — Carls«

ruber Pvlijeibeputation von 1787 u. f. w.

ber beim Verkaufe von der Gesetzgebung geschenkt; die neu
errichtete Polizeiordnung der Stabt Karlsruhe vom 19. Fe
bruar 1787 gebot: daß die Metzger in Ansehung deö auf drei 
Wochen und drei Tage bestimmten Alters der Schlachtkälber 
sich mit einem Attest vom Vorgesetzten des OrteS, wo sie das 
Kalb cingekauft, zu legitimircn hatten, widrigenfalls ihnen 
das Kalb weggenommen und sie für jedes Stück um 3 Reichs
thaler gestraft würden. Das Publikum sollte vor dem Genusse 
unzeiligen Fleisches gesichert sein. Dasselbe Gesetz bestand schon 
um 1658 in der Stadt Gera**),  während man in Soest 
um 1650 von Polizeiwegen schon gestattete, 14 Tage alte Käl
ber zu metzgen ***).

Ein Hauptaugenmerk richtete man auf den Einkauf von 
krankem Vieh, und sowohl solches, das, roje eS wörtlich 
heißt: die Franzosen gehabt habe, noch solches, daS beim 
brüchig fei, durste geschlachtet werden t). Darauf hatten 
vorzüglich die F lei sch sch ätz er zu schauen, von denen weiter
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unten die Rede sein wird. ES sollte dem der Gesundheit 
durch den Genuß solchen Fleisches entstehenden Nachtheil vor
gebeugt werden. In Eßlingen durfte ein beinbrüchigeS Stück 
Vieh geschlachtet werden; aber der Metzger mußte das Fleisch 
dem Zunftknecht zum Verkauf auf die Freibank übergeben. In 
einem Orte, wo notorisch ansteckende Krankheiten und Vieh
seuchen grassirten, durfte schon vor Jahrhunderten allenthalben 
kein Vieh gekauft werdest, und um solche Zeiten mußten die 
Metzger von dem Orte, wo sie eingekauft hatten, Gesund
heitszeugnisse mitbringen.

Endlich bestimmten schon in den ältesten Zeiten die Stadt
rechte in Betreff des Verkaufes von Vieh nach außerhalb, daß 
solches, welches auf die Gemeindeweide gegangen war, nur
innerhalb der Stabt verkauft 
So z. B. in Bamberg *).

*) Zoepfl, das alte Bamberger Recht. Urkundenbuch S. 113.
**) Jäger, schwäbisches Slädtrwesen des Mittelalters. 1r Bd. S. 628.

§. 407. Auch ist verboten von 
alter her allen Purgern den plu
stern vnd fleyschachern daz die 
keinerleye vihe wie ez genant sey. 
daz auf dirre weyde derzogen ist 
oder in disem lande niemant von 
dem lande treyben schol oder mit 
wizzent verkauffen schol Einem 
der cz von dein lande treiben wil 
wer daz bl ichet als vorgeschriben 
stet der gibt dem richter ein phunt 
phennig vnd an die stat vier phunt 
phenning. vnd daz alte bot get 
vor.

und gemetzelt werden durste.

Auch ist verboten von Alter« her 
allen Bürgern, den Bäckern und 
Fleischhackern, daß fie keinerlei Bieh, 
wie es auch genannt sei, welches auf 
der Gemeinde Weite oter im Lande 
erlogen ist, nicht außer Landes trei
ben oder mit Vorwissen an Einen 
(Ausländer) veikaufen sollen, der es 
in's Ausland treiben will. Wer dies 
Gesetz bricht, gibt dem Schultheiß 
ein Pfund Pfenninge und an die 
Stadt vier Pfund Pfenninge (und 
zwar dem Schultheiß fiüber als der 
Stadl?).

Ganz ähnlich war's in Ulm. Um 1414 beschwerte man 
sich, daß die Metzger ihre Schafe und Hammel auf die Ge- 
meinde-Riethe trieben, und wenn sie dann fett und feist wä
ren , wieder auswärts verkauften oder in's Salz legten. Der 
Rath bestimmte darauf, daß Schafe und Hämmel, welche auf 
der Gemeindeweide feist gemacht worden oder auch nur 14 
Tage auf dieselbe gegangen wären, auch in Ulm geschlachtet 
werden sollten, bei einer Strafe von 5 Schill. Heller für jedes 
Stück**).  Später wurde das Recht der Metzger ermäßiget, 

»wie wir unter dem Abschnitt „vom Schafhalten" sehen 
werden.
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Von der Flerschschan und den Schützern.

Wir haben im vorigen Abschnitt schon gesehen, daß bereits 
vor vielen hundert Jahren man ein besonderes Augenmerk auf 
die Qualität und den Gesundheitszustand des Viehes richtete, 
und daß zu ungesunden Zeiten Zeugnisse der Ortsbehörden 
über die Makellosigkeit der verhandelten Schlachtstücke ausge
stellt werden mußten. Diese Sorge einerseits und andererseits 
die häufigen Klagen des Publikums, daß es von den Metz
gern übertheuert oder gar angeführt werde, ließen, wie bei 
anderen Handwerken, so auch bei dem unserigen eine Einrich
tung erstehen, die, ein wesentliches Attribut der mittelalter
lichen Kommunalpolizei, uns allenthalben entgegentritt und 
von den wohlthätigsten Folgen für die konsumirende Bürger
schaft war. Es sind dies die Einrichtungen der Schauge- 
richte und Schätzer. Bald war es die Sorge überhaupt, 
welche der Gemeiudevorstand zu übernehmen sich verpflichtet 
erachtete, dem Käufer einige Garantie für den in Handel ha
benden Gegenstand zu geben, daß er ächt, unverfälscht, oder, 
wie man im Mittelalter sagte, „Kaufmannögut" und kein 
„Abentheuer" (d. h. verfälschtes, nachgeahmtes) sei. Bald 
aber auch war es die Sorge für den Kredit, welchen die 
Stadt in der Handelswelt genoß, wenn man die hauptsächlich 
am Orte fabrizirten und von da auö weit versandten Pro
dukte, bevor sie in den Handel kamen, untersuchte und zum 
Zeichen ihrer Probehaltigkeit mit dem Stadtwappen stempelte; 
dies war z. B. bei Leinwand und überhaupt gewebten Stos
sen, bei Leder, bei verarbeitetem Gold, Silber, Zinn u. s. w. 
der Fall, und bei letzteren Materialien hat sich der Gebrauch 
sogar auf unsere Tage übergetragen. Bald endlich war eS 
auch noch die Sorge für die Gesundheilspolizei, die bei dem 
Brauer daö Bier, beim Bäcker das Brod, beim Metzger das 
Fleisch untersuchen hieß, um bei dem unzulänglichen Wissen 
der damaligen Arzneikunde die Stadt vor bösen und „anstecken
den Krankheiten" zu bewahren. Und letzteres also fand auch 
besonders bei unserem Handwerke statt. Nicht nur daß man 
nach allgemeiner, bei fast allen Handwerken wiederkehrender 
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Einrichtung den Verkauf des Gewerbsproduktes, also bei uns 
den des Fleisches, auf einen Punkt, die Fleischbänke, kon- 
zentrirte, sondern auch die Metzger wurden in allen Städten, 
die sich frühzeitig durch eine gute Verfassung und einen ge
sunden lebhaften Bürgersinn auszeichneten, behufö der Aus
übung ihres Handwerkes in ein eigens zu diesem Zwecke er
bautes HauS, „dieMetzig", gewiesen, und Niemand durfte 
im Hause schlachten. Hierdurch glaubte man nicht nur der 
nothwendigen Reinlichkeit Rechnung tragen und diese beauf
sichtigen zu können, sondern vielmehr auch noch Gelegenheit 
zu haben, das zur Schlachtbank zu führende Vieh besser über
wachen und dessen Sanitätszustand kennen lernen zu können. 
Wir werden in dem zweitnächsten Abschnitte ausführlich über 
diese Einrichtungen berichten und wollen vorläufig hier bei 
den in der Ueberschrift angeführten Beziehungen stehen bleiben.

Die älteste Notiz von dem Institut der Fleischschau finden 
wir wohl in der Stadt Augsburg, wenn eö im dasigen Stadt
recht von 1276 *)  heißt: „Wäre es aber, daß Ungnade im 
„Lande wäre von Viehsterben, so soll man nehmen zwei Bür- 
„ger und zwei biderbe Mannen auö den Fleischern, die daö 
„bewahren, daß kein Unding geschehe an den Leuten vom bö- 
„sen Fleische." Demnächst finden wir die Schauer erwähnt 
in dem Bamberger Recht **)  von 1306, wenn eS daselbst heißt: 
„Und mit den Schauern unter den Fleischhackern darf ein 
„Schultheiß nicht gehen; sie sollen das Fleisch von sich aus be- 
„schauen alle Tage auf ihren Eid, wie das von Alters her- 
„f o mm en ist." Auö dieser Gesetzesstelle erfahren wir also, 
daß beim Beginn des 14teti Jahrhunderts die Einrichtung der 
Fleischschau keine Neuerung mehr, sondern schon ein altes 
Herkommen war, und was namentlich interessant dabei ist, 
daß sich der Schultheiß nicht in die Schau zu naschen hatte. 
Wie viel solcher Schaumeister es damals zu Bamberg gab, erfah
ren wir aus dem dasigen Gcrichtsbuche ***),  das von 1306 bis 
1333 geführt ward, wo Nro. 104 heißt: „ES ist auch Gesetz 
„und der.Fleischhacker Gebot, daß ihrer Keiner ein Lamm noch 

*) M. v. F re y b er g, Sammlung teutscher RechtSalterthümer, 1r Bd.
1s Heft. S. 124.

**) Zœpfl a. a. O. ©. 115, §. 412.
*'*) Ebendas. S. 165.
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„sonst ein anderes Vieh weder ans Ostern noch später schlach- 
„ten soll, außer es hätten es zuvor die se chs Meister, die 
„darüber gesetzt sind, gesehen" u. s. w., und die damals sehr 
strenge Strafe, wenn dennoch einer etwas, sei es im Haufe 
oder auf der Bank, gegen der Schaumeister Willen verkaufte 
und eS von zweien derselben angezeigt wurde, bestand darin, 
daß er 5 Pfund Pfenninge zur Buße erlegen oder so lange 
auS der Stadt mußte (also sein Bürgerrecht ruhte), bis er die 
bedeutende Summe gezahlt halte. Diese Strenge milderte sich 
allerdings später, wie denn überhaupt alle Gesetze im Verlaufe 
der Jahrhunderte mit der fortschreitenden Kultur an ihrer häufig 
fast unerklärlichen Schärfe verloren; aber dennoch blieb immer 
und aller Orte eine nicht unbedeutende Strafe auf solche Kon
traventionen gesetzt.

Aber nicht allein in gesundheitlicher Hinsicht hatten die 
Schaumeister die Qualität des Fleisches zu prüfen, sondern 
sie waren zugleich Schätzer desselben und bestimmten, mit 
Rücksicht auf die allgemeinen Preisverhältnisse deS Viehes wie 
auch mit Rücksicht aus die eben vorliegende Waare, den Werth 
derselben, sie stellten eine Taxe dafür auf. An manchen Or
ten scheint die Schau vom Schätzer am te getrennt gewesen 
zu sein; denn in Eßlingen z. B. gingen um 1534 die 
Schätzer jährlich nur viermal in die Bänke, um die Fleisch- 
preise zn normiren *),  während nach Den Statuten anderer 
Städte es entweder im Belieben der Schätzer stand, zu gehen, 
wann sie wollten, oder der Rath es für nöthig erachtete. Das 
Schätzeramt bestand entweder lediglich auS Gewerbsgenossen 
oder aus einer gemischten Kommission. In Soest waren es 
zwei vom Rathe beeidete Meister des Amtes**);  in Gera 
bildeten das Schaugericht zwei Rathsmitglieder, ein Viertels
meister und«drei Vormeister des FleischhauergewerkeS ***)  und 
in Eßlingen ein Senator und ein Assessor. Die Fleisch- 
taxe t) selbst ward z. B. an letztgenanntem Orte nach der Be
stimmung der Schirmvereine von 1616, 1627 und 1648 all- 

#) Pfaff, Eßlingen. S. 196.
•#) Einminghaus 1. c. 8. 282. §. VI.

<##) Schott a. a. O. I. 185.
t) Ueber die Berechnungen bei den Fleischtaren und die bei denselben 

beobachteten Normen werden wir später einige Beispiele liefern.
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jährlich durch gemeinschaftliche Uebereinkunft Eßlingens mit 
Cannstadt und Stuttgart festgesetzt, jedoch nur für Ochsen-, 
Schweine-, Kalb- und Hammelfleisch; beim Fleisch von Stie
ren und Kühen bestimmten die Fleischschätzer jedesmal den 
Preis, wenn eS ans den Markt gebracht wurde. Im Jahre 
1561 veranstaltete Herzog Christoph von Wirtemberg, „die 
lange Theuerung sonderlich in Fleisch- und Viehverkanf beden
kend," einen Fleischtarkonvent, zu dem Baden, Hohen
zollern, Hohenlohe, Fürstenberg, Limpurg, Ulm, Reutlingen, 
Eßlingen, Schwäbisch,Hall, Gmünd und Heilbronn Abge
ordnete schickten. Auf diesem Konvent ward unter anderen am 
5. Dezember auch der Beschluß gefaßt, künftig wöchentlich 
zweimal kein Fleisch zu speisen, weil man dessen nun, da die 
Fasten abgeschafft seien, mehr brauche; nie Fisch und Fleisch 
zugleich zu geben und den Ueberfluß bei Hochzeiten und Gast
mahlen abzustellen. Der Verkauf vor der Schätzung und 
zu Hause ward strenge gerügt und nur hin und wieder an 
einzelnen Orten gesittete man an die Bürgermeister, Konsu
lenten, Stadtammann, Stadtschreiber, Kranke und Kindbette
rinnen und im Nothfälle auch an Wirthe ungeschütztes Fleisch 
zu Hause abzugeben.

Die Fleischschätzer waren durch das Gesetz geschützt, daß sie 
nicht konnten mit Schelt- und Schimpfworten oder gar mit Hand
greiflichkeiten bei Ausübung ihres Amtes belästiget werden. 
So setzte daS Bamberger Gerichtsbuch von 1306 die enorm 
hohe Strafe von 5 Pfund Pfenning darauf und die Statuten 
von Rudolstadt*)  au6 dem Jahre 1594 verlangen in sol
chem Falle eine Buße von 5 Schilling. Nun war's freilich 
nicht selten, daß die Metzger sich mit den Maßnahmen und 
Taren der Schätzer (namentlich wenn solche bloß auS Be
amten bestanden) nicht einverstanden erklärten und sogar dem 
Rath und der Gemeinde gegenüber die bestimmtesten Demon
strationen zu Tage legten. Welche Mittel denn da angewen
det wurden, werden wir weiter unten sehen; hier wollen wir 
bloß einige Beispiele aus den alten berühmten Reichsstädten 
Augsburg und Nürnberg anführen.

') Walch, vermischte Beiträge zu dem deutschen Recht. 8. (Jena 1775.) 
5r Thl. S. 47.

Chronik vom Mctzgergewerk. 3
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Anno 1439 war in Schwaben großer Mangel an Vieh. 
und namentlich nach Ostern sowohl Rinder als Kalber übel 
zu bekommen. Da erlaubte denn der Rath von Augsburg 
den Metzgern dieser Stadt aus ihr fortwährendes Klagen, daß 
sie das Pfund Rindfleisch um 5 Heller verkaufen dürften. 
Aber die Metzger wollten sieb dabei nicht beruhigen, sondern 
ließen, wie der Chronist erzählt: „auöz lauter Lbermut und 
trutz die Metzig gar leer stehen." Der Rath, aus treuherzi
gern Gemüth und Mitleiben, um dem gemeinen Völklein hier- 
iunen zu helfen, ließ nach gewöhnlichem Sturmläuten am 
Aftermontag nach Mariä Cmpfüngniß ein Dekret ausruscn, 
des Inhaltes: daß Allen und Jeden, so da wollten, auch den 
Fremden und Ausländern ohne alle Gefahr und Nachtheile 
alle Wochen an zwei Tagen, nämlich am Dienstag und Sam
stag, es frei stehen und vergönnt sein sollte, allerlei Fleisch 
öffentlich feil zu haben. Insonderheit ward aber auch den 
Bäckern zugelassen, daß sie Schweine schlachten und Fleisch 
und Speck an gedachten Tagen ganz nach Belieben verkaufen 
durften *).

) WerUch, Augsburg. Chronik. IL <$. 174.

Bei einem ähnlichen Anlaß in Nürnberg finden wir Fol
ge nd es a u fgezei ch net:

1621, den 6. Decembris, dieweil die Metzger dieser Statt 
daö Fleisch, zumal das Rindern vnd Kälbern hinterhalten, 
vnd den Burgern in so hochem Werth, dergleichen bei Mauus- 
gedenken zuuor nicht geschechen außgewogen und verkaufft, 
welches den armen Leuten sehr beschwerlich gewesen. So hat 
C. E. Rath den Metzgern Täfelein in den Benken vorherigen 
lassen, darinnen Ihnen das pfunt Rindern Fleisch vmb 6, daS 
schöpfen vmb 5, das Kälbern vnd schweinen vmb 8 Creutzer 
zu geben gesetzt. ES sind vfseher vier Männer in die Fleisch- 
Bencken verordnet. Auch gebotteu worden, daS Kain Metzger 
daö Fleisch theurer, dann gesetzt, hinwägen, Auch niemaudt 
das Flaisch höher bezallen sollte, bay straff 10 fl., welche beide 
der Metzger, der daS Fleisch theurer und höher gibt, auch die
jenige Person, die daö Fleisch rrimbt, Jedes für voll erlegen 
sollte.

Aber vngeacht solches ernsten gebotö haben die Metzger 
das Rindern, schöpfen und Kälbern Fleisch one vnterschied das 
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pfundt vmb 3 Patzen und das schweinen vmb 1 Ort und kein 
flut Wort darzu fleben, welches die Handwerksleute, die ge- 
sinde in den Werkestetten hatten, An solchem Gelde genommen 
vnd nehmen müssen, damit Inen die Arbeit nit liegen geblie
ben. Aber vermögliche Burger haben selber Rinder vnd scbwein 
geknufft, geschlachtet, vnd eingesaltzen, wenig frisch Fleisch zu- 
gekaufft, das cS nur vmb vuvermegliche Handwerksleute in 
solcher Klcm am meisten zu thun war *).

•) Si ebe « kees, Mater, zur Nürnb. Gesch. I1L S. 21.
••) Ebendas. S. 25.

AIS im Jahre 1622 im August großer Mangel an gutem 
Rindfleisch zu Nürnberg war, und die Metzger sich sehr be
schwerten , daß sie daS Pfund unter 3 Batzen ohne ihren 
eigenen Schaden nicht geben könnten, so ließ der Rath dieser 
Stadt im neuen Spital 6 ungarische Ochsen schlachten. Gr 
ließ den Ankauf derselben berechnen, was sie zu treiben, zu 
ermauten und zu futtern gekostet hatten, und nachdem Haut 
und Unschlitt geschützt waren, daS Pfund sehr gutes Ochsen
fleisch um 28 Pfennig feil bieten. Dieses Manöver geschah 
lediglich, um den Metzgern von Nürnberg zu beweisen, 
daß wenn sie das Rindfleisch um 10 Kreuzer geben ', sic 

dennoch so viel Verdienst dabei hätten, als ihnen von Billig
keit wegen zustande. Dieser Preis wurde denn auch vom Rathe 
festgesetzt und Marktaufseher unter die Fleischbänke geschickt, 
welche darauf halten sollten, daß über diese Tare hinaus kein 
Fleisch verkauft würde. Aber ungeachtet dieses SatzeS, unge
achtet der Aussetzer verkauften die Metzgcröfrauen daö Pfund 
Rindfleisch nach ihrem Gefallen um drei Batzen, und wie es 
in der Chronik heißt: „kein gut Wort darzu gegeben, wer cs 
nit haben müssen, hat eö mögen liegen lassen **)."

Fahren wir in der Darstellung unseres Kapitels fort, um 
zum Schluffe desselben zu kommen. Damit nun die Fleisch
schützer und Schaumeistcr nicht betrogen oder hintergangen 
werden konnten, war in vielen Städten das Einbringen von 
Vieh am Sonntage streng untersagt; so z'. B. in Eßlingen, 
und die Schaumeister mußten vorkommenden Falles die Da
widerhandelnden anzeigen. Eben so war auch in den älteren 
Zeiten daö Schlachten von Kälbern und Schafen nur zu ge- 
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Wissen Jahreszeiten erlaubt. DaS schon oft erwähnte Augs
burger Stadtrecht von 1276 verordnete in dieser Beziehung:

Ej sol auch chain steismanger (bain 
tint. noch chtin chalp von vasnaht 
vnz ostrrn stachen wan einen bur- 
geo in finie Hufe dem mag er ej 
wol flachen vnde verkauffen.

Es soll auch fein Metzger weder 
Rind noch Kalb von Fastnacht bis 
Ostern schlachten als einem Bürger 
in seinem Hanse; dem mag er eS 
wohl schlachten und versaufen *).

*) g r rl) b e r g a. a. Orte. S. 124.
**) Haid, Ulm mit feinem Gebiet. S. 233.

Jedenfalls stand diese Verordnung mit den allgemeinen 
Fastengeboten des Mittelalters in Beziehung, von denen wir 
später noch reden. In Ulm durften Schafe und Hammel bloß 
während der Zeit von Sommer-Johanni bis Winter-Johanni 
geschlachtet werden, und gemeiniglich verbranchte dann diese 
Stadt während deS halben Jahres viertausend Stück **).  So 
viel über das Schau- und Schàtzwcsen der Vorzeit; wir wer
den bei den nächsten Abschnitten noch oft darauf zurückkommen 
müssen.

Vom stnnigen /Irisch.

Ausgenommen von den Verordnungen gegen das Fleisch 
kranken Viehes war schon in den ältesten Zeiten das fin
nige Fleisch, namentlich daö der Schweine. Man betrach
tete es nicht als der Gesundheit gefährlich und darum als 
verkäuflich, — aber unter Bedingungen. Beim finnigen Fleisch 
sorgte der Gesetzgeber nicht für die Abwendung böser Krank
heiten und Seuchen, die durch den Genuß unreinen oder un
gesunden Fleisches möglicherweise entstehen könnten, sondern 
alle Verordnungen, die in Beziehung darauf uns überliefert 
werben, tragen bloß das Gepräge: das konsumirende Publi
kum vor Betrug und Uebervortheilung zu schützen. Der Ver
kauf finnigen Fleisches war also gestattet, aber nur unter ge
nau bezeichneten und begränzten Bedingungen. Die älteste 
unS vorliegende Bestimmung, die darüber vorhanden sein 
möchte, finden wirimAugsburgerStadtbuchevon 1276; 
sie lautet also:
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Swelch fleismanger ein varcb sieht 
da, phinnik ist. da, fei er niemrn 
gäben wände mit wizzen. vnde als 
man e, einjäbten verkauffeu Wil. so 
suhl st e, alle vf einem bauche ver
kaufen. Swelch fleismanger ez aber 
samptkauffeS verkanffen wil. da, sol 
er tun mit wiz,en. Bude swär da, 
brichet. wirt er sin bewärt als reht 
ist der ist dem Vogte schuldic eins 
phunt phenniugS . vnde sol lerne 
sineil schaden abetvn . also da, er 
einen man ab vz der stat st . vnde er 
herwider infvmt. darnach sol er in 

einem rnauad kein fleisch slahen *).

') Mar v. Freyberg, Sammlung lettischer Rechtsalterthümer, lr Bd., 
1s Heft. (Mainz 1828.) S. 111.

**) Jäger, Geschichte der Siadt Heilbronn I. 58.— Eben so verordnet 
es das vermkiniliche sch l esiscke La ndrtchl v. 1346, Lib. V. cap. 5. 
distinct. 1. (abgedruckt in Böhme» diplomatischen Beiträgen zur 
Lluteifud). der schles. Rechte und Geschichte. 4. Berlin. 1774. 2it BlS. 
lr Thl.) — Gaupp in seinem Buche: daS schlesische Landrecht 
oder eigentliches Landrecht des F Ü rst en t h u ni e S BreSlan. 8. 
Leipzig 1828, bestreitet die Aechtheit desselben itnb schlägt (S. 32) vor, 
es „sächsische Distinktionen des Land- und Weichbild- 
re chteS" zu nennen, indem eS so zu sagen eine Bearbeitung und 

Welcher Metzger ein Schwein 
schlacktet, das finnig ist, das soll er 
Niemand geben als mit des Käufers 
Borwissen. Und als man es mutin 
(pfundweise) verkaufen will, so sol
len Alle, die solches Fleisch feil ha
ben , auf einer besondern Bank 
verkaufen. Welcher Metzger aber ein 
geschlachkeies finniges Schwein gan, 
verkaufen will, der soll es ebenfalls 
dem Käufer vorher anzeigen. Wer 
dies bricht und wird nach Recht über
führt, der zahlt dem Vogt ein Pfund 
Pfennig zur Strafe und (dem Käufer 
den Schaden?) soll seinen Schaden 
abthun (Vergehen büßen) also, daß 
er für einen Monat aus der Stadt 
verwiesen sei, und wenn er alsdann 
wieder herunkommt, soll er noch 
einen Monat kein Fleisch (Vieh) 
schlachten dürfen.

In diesem Gesetz der Stadt Augsburg ist also bloß von der 
Art deö Verkaufs des finnigen Fleisches die Rede. Ganz ähnlich 
ist dieMaßnahme in der den Einwohnern von Heilbronn um 1281 
von Kaiser Rudolph von Habsburg ertheilten Stadtordnung. 
In Folge derselben war den Metzgern nicht verboten, unreines 
Fleisch zu verkaufen; sie mußten eö nur an einem abgesonder
ten Orte ausstellen, damit eS Jedermann wissen möge**).  
Anders war es nach dem alten Bamberger Recht. Dort 
wurde in Hinsicht auf finniges Fleisch der Einkauf von finni
gen Schweinen schon untersagt und in einem besonderen Pa
ragraphen, getrennt über den Verkauf des Fleisches, abgehan- 
dclt. Sic lauten:



38

Tit. XL. I on pflnigem fleische.

§ 406. Es schol weder pliistcr 
noch fleyschakker chein plannings 
sweine mit wizzcn kawffcn daz si 
fürbaz verkawssen wellen wurde 
cz in aber schön gesagt in dcm 
kawss vnd an dem schawen vnd daz 
ez hin nach wenn cz der fleisch- 
akker ges'ccht missiret vnd phin- 
nich wurde So schol er ez hinnach 
nindert veyl haben denn an der 
zente alz daz von alter her chomcn 
ist. Wolt er cz aber ein saltzen 
zc bachcn tleysch aber auf den 
kawf so schol er ez anders wa 
verkawssen und niht hie. Vnd 
daz schol der phister auch tune, 
ob im eins schon gesagt wird vnd 
daz dar nach misserct so schol er 
cz von hinne furen vnd cz niht hie 
verkaussen.

Tit. XU. Von fleischhackern.
§. 408. Ez ist auch verboten vnd 

gesetzt von alter her allen fleysch
achern , daz ir keiner, mit wizzent 
kein phinig tleysch. soi veil haben 
noch Verkawssen wenn an der zent 
als ez von alter her ist körnen. 
Swer cz dar vber auf seiner bauch 
oder pei gesunrem . vnd gutem 
fleyschs veil hat an geuerdc da 
sein relit nicht für stet. der gibt 
alz oft er ez verblichet Dein 
Schuhheizen I X phennig vnd an 
die Stal ein phunt phenning $).

ES soll tretet Bäcker noch Metz- 
ger ein finniges Schwein mit Wissen 
kaufen, das er alsbald wieder ver
kaufen will Wurde es aber beim 
Kauf und an der Schau für gesund 
erklärt, und erwies sich, als es der 
Metzger schlachtete, als mtßrathen 
und finnig, so soll er » das Fleisch 
alsdann nirgends anders feil halten 
als an der Zehnt, wie das von Al
ters Herkommen ist. Wollte er es 
aber eiusalzen zum Rauchfietsch für 
den Kans (also nicht zum eigenen 
Gebrauch), so soll er es anderswo 
verkaufen und nicht hier. Und dies 
soll der Backer auch thun und wenn 
ihm beim Kauf eins als gesund ver
kauft wird und uilßräth, so soll er 
es aus der Stadt fuhren und nicht 
hier verkaufen.

Es ist auch verboten und Gesetz 
von Alters her allen Fleischern, daß 
ihrer keiner mit Wissen sott finnig 
Fleisch feil haben noch verkaufen als 
an der Zehnt, mie es von Alters Her
kommen ist. Wer htnwieder es auf 
seiner Bank oder bei gesundem und 
gutem Fleisch feil hat ohne böse Ab
sicht, aber mit seinem Rechte nicht da
für st,ht, der gibt, so oft er cs timt, 
dem Schultheißen 60 Pfenn'ng und 
der Start em Pmnd Pfenning.

Diese aus dein Jahre 1326 herrübrenden Bestimmungen, 
welche verordnen, das finnige Fleisch, mit Angabe seines Ma
kels, eben so wie in Augsburg, an einem besonderen Platze 
zu verkaufen, treffen wir auch im Wiener Stadtrecht um 1340 

Vermehrung des Sachsenspiegels sei. Dies vermeintliche schief. Land- 
recht ist jevrch eine der reichhaltigsten Quellen des Handwerker-Rechtes im 
14ten Jahrhundert, nnd wir werden unter der ursprünglichen Bezeich
nung noch einige Mal auf dasselbe zurückcoinmen.

*) H. Zœpfl, das alte Bamberger Recht als Quelle der Carolina. Ur
kundenbuch p. 113.
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wieder, und zwar, daß sie es auf Tischen vor den Fleisch
tischen auslegen mußten; nur war in Wien die Strafe für die 
Uebertreter eine härtere. Denn in demselben hieß es: Wer 
es anders feil hat, als hier geschrieben steht, dem soll der 
dichter alles Fleisch nehmen, das er auf dem Tische hat und 
darnach soll er büßen, als „er siat vindet, an dem rat." Also 
nächst der Konfiskation des Fleisches war er einer ganz will
kürlichen Buße unterworfen, die möglicherweise noch harter- 
fein konnte alö die in Augsburg bestehende monatliche Ver
bannung aus der Stadt und zweimonatliche (Einstellung deö 
Schlachtrechtes. Die Wiener Strafe war um deßwillen schon 
bedeutend härter, als zu dieser Zeit (1340) die dasigen Metzger 
den Fleischverkauf nicht als ihrem Gewerke zugehöriges Vor
recht allein besaßen, sondern der Fleischmarkt jeder beliebigen 
Zufuhr geöffnet war (wovon an einer andern Stelle dieses 
Bandes ausführlicher die Rede ist) *).  — Noch anders war 
eö in llhn um'S Jahr 1414. Wer daselbst Schweinefleisch, 
das finnig war (oder wie es wörtlich heißt: „das phünnig 
würde oder war, oder jüdisch mutrichs"), feil hatte**),  
oder Farren schlachtete, durfte während dieser Zeit 
kein anderes Fleisch feil haben, bis er jenes völlig 
verkauft hatte, doch mußte alles innerhalb der Stiege feil ge
boten werden. Salzte dagegen ein Metzger solches finnig ge
wordene Schweinefleisch sogleich ein, und hätten sich die 12 
geschworenen Meister davon überzeugt, so durfte er auch an
deres Fleisch feil haben. Für die llebertretung dieses Gesetzes 
war ein Pfund Heller alö Strafe in die Büchse angeordnet***).  
In diesen mehr oder minder abweichenden Normen bewegen 
sich die Gesetze des Mittelalters über finniges Fleisch. Mit 
dem Eintritt des 16ten Jahrhunderts verschwinden dieselben 
und wir begegnen bloß noch den allgemeinen Verordnungen 
über krankeö Vieh. Selbst die sonst sehr ausführliche Landeö- 
und Polizei-Ordnung für Bayern von 1616 erwähnt des fin
nigen Fleisches reicht mehr.

*) A. Hauch, rerum Austriacarum scriptores — in: Jura municipalia 
ab Alberto IL data— Tom.*111. p. 55.

**) Muet bedeutet im Pfälzische» und Fränkischen so viel als Unrath, 
Wnst» Beworbenes. Daß hier die Silben beim Schweinefleisch er
wähnt werden, ist sonderbar.

•••) Zäzer, schwäbisches Städtewesen im Mittelalter, 1r Bd. S. 628.
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Um so auffallender ist es daher, in den Ortsstatuten der 
kleinen mitteldeutschen Stadt Gera vom Jahre 1658, 8. 60, 
noch eine Verordnung in Betreff deS finnigen Fleisches, und 
zwar unter eigenthümlichen Formen, zu treffen *).  Dort heißt 
es:

*) A. F. Schott, Sammlungen tu bfn deutschen Land- und Stadtrechten.
Ir Tvl. (Leipßg 1772.) S. 185.

•*) Soll heißen Ladentisch. (?)
*'*) 7<œp(l a. a. O. S. 115.

„ES soll Keiner in der Wochen ein finnigt Schwein 
„schlachten, noch dessen Fleisch feil haben, sondern am Sonn- 
„abend mag er eö thun, doch also, daß er solch finnigt Fleisch 
„forne ufs lied**),  und ein Weißtuch sichtiglich dar- 
„ubet legen, und darzu ein schlacht Messer stecken rc."

Wir können hier wohl passender Weise noch eine alte 
Gesetzesstelle aus dem Bamberger Recht von 1306 auffüh
ren ***),  die nämlich von der Mästung der Schweine und dem
denselben zu reichenden Futter 

§. 413. Allez verlier az domit 
man die swein niestet auf den kauf, 
daz ist irlaubt. aiiz genomen der 
leinküchen. da soi man ir keinz 
auf den kauf mit mosten . daz ist 
vor her verboten von alter . vnd 
ob ir eins odir mer darüber ver
kaufte. würden . die müz man alle 
wider nemen vnd daz gelt dafür 
schön widergeben . cz werde der 
nider geslagen odir nicht.

handelt und wörtlich verfügt:
Alle Ferkel-Atzung, mit der man 

die Schweine auf den Kauf mästet , 
ist erlaubt, mit Ausnahme des Lein
kuchen. Damit soll man kein Schwein 
auf den Kauf mästen , das ist von Al- 
lershcr verboten. Und ob ihrer eins 
oder mehre verkauft wurden, die muß 
man alle wieder zurücknehmrn und 
daS Geld dafür wieder herausgeben, 
eS sey schon geschlachtet oder nicht.

Da an und für sich die Leinkuchen-Mästung den Schwei
nen nicht nachtheilig ist, sondern nur zur Schnellmast gehört, 
so könnte die Ursache dieses Verbotes lediglich darin liegen, 
daß Vieh, welches vielleicht vorher mit Leinkuchen, dann mit 
anderem Futter, und wenn es nochmals verkauft würde, wie
der mit anderer Nahrung gefüttert, endlich durch den öfteren 
Wechsel des Futters ungesund werden möchte. Indeß ist es 
auch möglich, daß lediglich die Verwahrung vor aufgetriebe
nem Vieh diefes Gesetz entstehen ließ.

Dagegen ward schon frühzeitig daö Schlachten solcher 
männlichen Thiere verboten, die man zur Zucht benutzt hatte. 
So z. B. war dies in einer Polizei-Ordnung der Stadt
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Schmalkalden von 1486 der Fall, zufolge deren der feile Ver
kauf des Fleisches von Böcken, Reit ochsen und un ver
schnittenen Schweinen untersagt ward *).

*) Wagner, Geschichte von Schmalkalden. 353.
•*) Hüll nimm, Städtewesen des Mittelalters. IV. Till. pag. 40 u. ff. —■ 

Beckmann, Beiträge zur Geschichte der Erfindungen. Leipzig 1788. 
2r Bd. S. 346 u. ff.

*") Fragmente zur Geschichte der Bader, Barbierer, Hebammen ic. in der 
freien Reichsstadt Nürnberg von Roth (Nürnb. 1793. 4.).

Vom Schlachten und teil Schlachthäusern.

Durch welche direkte Veranlassung die städtischen Schlacht
häuser entstanden sein mögen, läßt sich unmöglich mit Be- 
siimmtbeit angeben. Nach der Einen Annahme ist eS die 
obrigkeitliche Fürsorge für die Gesundheit der Einwohnerschaft 
gewesen, welche, um möglichste Reinlichkeit beobachten zu kön
nen, die Metzger sämmtlich in ein gemeinsames, in der Regel 
an oder über einem Fluß oder Kanal erbautes Schlachthaus 
wies und darauf achtete, daß die vorgeschriebcne Ordnung 
gehandhabt wurde. Diese Annahme bat sehr viel für sich. 
Denn betrachten wir noch heutzutage in größeren volkreichen 
Städten die älteren Stadttheile, wie verwinkelt, wie eng die
selben in einander gebaut sind, und ziehen wir dabei die an
erkannte Ueberlieferung in Betracht, daß unsere verehrlichen 
Voreltern in Beziehung der Reinlichkeit eben gerade keine über
mäßigen Eiferer gewesen sind; bedenken wir, daß vor 300 
Jahren die mehr sten Städte kaum in den Hauptstraßen etwas 
gepflastert waren, die Nebenstraßen dagegen wie die offenen 
Feldwege bodenlos, Sammelplätze des häuslichen Unrathes 
wurden **),  da man ungcnirt Alles vor die Thür schüttete oder 
warf; erwägen wir die Masse der bösartig grassirenden Seu
chen und Hautkrankheiten und die deßhalb polizeilich angeord
neten öffentlichen Bäder, in die jeder Meister seine Gesellen 
und Lehrlinge schicken mußte***),  — so haben wir für diese 
Annahme sehr gute Anhaltspunkte. Hand in Hand mit dcn-
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selben geht zugleich, daß die Obrigkeit eine viel leichtere Kon
trole über den Gesundheitszustand deS zu schlachtenden Viehes 
ausübcn konnte, wenn jedes Schlachtstück im Schlachthause 
gemetzget werden mußte, während es fast kaum möglich ge
wesen wäre, dieser. Vorsichtsmaßregel zu genügen beim Schlach
ten im Hause. Endlich bei der Unbehülflichkeit der mittelalter
lichen Gemeindeverwaltung war auch das Entziehen der auf den 
Schlachtstücken ruhenden Steuern und Accise leichter zu übersehen 
als bei der HauSschlâchterei. Aber eben so viel Gründe, wie sich 
für das Entstehen der Metzgen oder Schlachthäuser vom kom
munalen Standpunkte anS anführen ließen, könnten wir auch 
vom rein handwerklichen Standpunkte aus darlegen und mit 
gleichen Nothwendigkeitsursachen unterstützen. Wir haben im 
einleitenden Bändchen (deutsches Slädtewesen und Bürger- 
thum), S. 42 und 43, schon erwähnt, wie das Zusammen- 
wohnen der Gewerbsgenossen ein und desselben Handwerkes 
in einer Straße vielleicht eine jener Ursachen mit war, die das 
Entstehen der Innungen unterstützten. Warum sollten die 
Metzger früherer Zeit, nachdem sie eine Korporation mit eige
nen Pflichten und Rechten bildeten, nachdem sie ihren Zu- 
sastimenkunftSplatz auf der Zunftstube hatten, nicht auch ge
meinsam dahin gewirkt haben, einen Vereinigungsplatz zu er
zielen*),  an dem sie ihre handwerklichen Geschäfte verrichte
ten, um desto eher den beschränkten Raum ihres Hauses rein
licher, wohnlicher halten zu können? Warum sollten sie eS 
nicht vorgezogen haben, große Kellergcwölbe unter ihren zu 
erbauenden Schlachthäusern zur Aufbewahrung ihrer Verkauss- 
gegeustände zu benutzen, als die vielleicht minder kühlen unter
irdischen Räumlichkeiten ihres Hauses? Und da das in Ge- 
mcinschaftschlachtcn in vielen Städten sehr im Gange gewesen 
zu sein scheint, warum soll nicht das Interesse eines jeden bei 
solchem Kompagnieschlachten betheiligten Meisters es wünschbar 
gemacht haben, an einem dritten Orte, als in dem Hofe deS 
Kompagnons, daS Geschäft auszuüben? —

*) Die Pariser Metzger sollen bereits um die Mitte deS 12ten Jahrhun
derts gemeinschaftliche Schlachthäuser gehabt haben. — Hüllmann, 
Slädtewesen des Mittelalters. I. Thl. pag. 306.

Gleichviel, welche Ursache die eigentliche beim Entstehen 
der Schlachthäuser mag gewesen sein, ob aller Orte die gleiche 
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und unter welchen Verhältnissen eine annähernde, — wir haben 
die möglichen Gründe angeführt, um uns anS denselben manch 
späteres Gesetz, manche Maßnahme jüngerer Jahrhunderte zu 
erklären.

Hierher gehört gleich zuerst jene Stelle deS Augsburger 
Stadtrechtes von 1276 , welche das Schlachten in der Woh
nung mit den Worten untersagt: „Es soll auch kein Fleisch- 
„manger kein Rind, noch Schaf, noch Kalb stechen anders als 
„in dem Schlachthause. Wer das bricht, der ist dem Bnrg- 
„grafen der Gelbnuß schuldig, wie er nach Recht soll. Aber 
„Schweine, die mag er daheim wohl brühen in seinem Hause 
„und stechen." Aus diesem Gesetz leuchtet offenbar das beauf
sichtigende Prinzip der Behörden heraus, und ähnliche Ver
fügungen mag es allenthalben, wo Schlachthäuser gebaut 
waren, gegeben haben. Um aber auch diese öffentlichen ge
meinnützlichen Gebäude zu erhalten, waren selten bestimmte 
Baufonbs vorhanden; vielmehr mußten solche durch gemein
same Beiträge erst erstellt werden. DaS Gera'sche Statut *)  
von 1658 enthält im §. 60 in dieser Beziehung: „Und nach- 
„deme der Rath mit schwerer Mühe und Unkosten ein eigen 
„Schlacht-hauß oder Kuttelhoff von Grunde anssühren und 
„bauen lassen, als soll ein jeder Meister des Fleischhauer- 
„handtwerks solches in baulichem Wesen zu halten, an statt 
„des Zinßes, abtragö von jeden Ungarischen oder Pohlnischcn 
„(Ochsen) 6 gr., von einem Landtstier 4 gr. und von einer 
„Kühe oder jährigen Kalbe 2 gr., bann von einem Speck- 
„schweine 3 gr., von einem gemeinen Schweine 1 gr. 6 d. 
„und von einem Kalbe, Schöps, Nöß, Lamb, Bock ober Zic- 
„gen 1 gr. dem Rathe entrichten, und solches ehe Ihm nah 
„geschähet wird, unweigerlich dem hierzu bestallten Kuttler, 
„oder welchen sonsten der Rath hierzu ordnen würde, zu über- 
„liefferung us'S Rath hauß znstellen rc. rc." —• Wo die In
nung reich war, mag es wohl vorgckommen sein, daß die 
Meister aus ihren eigenen Mitteln ein Schlachthaus erbauten 
und unterhielten; indeß ist uns kein bestimmtes Beispiel der 
Art bekannt geworden, und fast in allen Chroniken, wo des 
Baues oder Neubaues eines Schlachthauses erwähnt wird, 
heißt cs, daß es aus Gemeindemitteln hergerichtet worben wäre.

*) Schatt, Sammlungen. 1r Thl. S. 166.
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Sehr verschieden war es, ob Schlachthaus und Fleisch
bänke unter einem Dach, an einem Orte standen, oder ob 
das Schlachthaus am Wasser, in einem entlegeneren Theile 
der Stadt, oder gar außerhalb derselben*),  die Fleischbänke 
dagegen mitten in der Stabt oder am Markte lagen, und 
kommen wir auf diesen Punkt im nächsten Abschnitt nochmals 
zurück.

") Im 3abre 1338 winde den M tzgern in Orford befohlen, nicht mehr in 
der Stadt zu schlachten, weil mehrere vornehme Beisoneu an dem da- 
biird) erzeugten Gestanle gestorben seien. Zn Straßburg scheint die 
älteste Mctzig auch außerhalb der Stadt gelegen zu haben, ehe fie int 
Zähre 1228 znm dritten Male erweitert ward. Silber mann, Lokal- 
geschichte von Straßburg. Fol. S. 64 u. ff.

*") A. a. O. S. 123.
•••) Rauch 1. c.

In Betreff des Schlachtens selbst bestanden ehedem noch 
viele beengende Vorschriften, von denen man allerdings noch 
heutigen Tages an manchem Orte Reminiszenzen findet. So 
z. B. war im I3ten und 14ten Jahrhundert das Kompag
nie-Schlachten in den bedeutendsten Städten sowohl als 
wie an kleineren Orten streng eingeschränkt.. In Augsburg 
z. B. hieß es im alten Stadtrecht **)  :

sol aub vndrr den Fleishäckeln 
nibt »irr qcseUeschefte sin wan je 
fime rinde zwene. vnde suln aub 
bie ta< vf einem banche.verkauffen. 
Swelch zwene daz brechent vnde beS 
bewärt wärdent als rebt ist die zwene 
fiut dem burggrafen finer galmuffe 
schuldlc.

KS soll unter den Fleischhackern 
nicht mehr Gesellschaft sein zu einem 
Nitide als ihrer Zwei, und sollen 
diese das Fleisch auf einer Bank 
verlaufen. Welche zweie dies brä- 
cden und es bewährt würde nach 
Recht, die zwei find dem Burggra
fen Buße schuldig.

Ein ganz ähnliches Gesetz treffen wir in Wien um 
1350***),  wo es heißt: „Man nymbt auch hinder in ab 
„alle gesellschast Also daö nur ir zwen ymer ein gesellschaft 
„mit ain ander haben füllen." — Daß unter Gesellschaft hier 
nicht vielleicht „Innung" verstanden sei, geht auS dem später 
in demselben! Gesetz enthaltenen Verbot der „haymlichen Ayni- 
gunge" sowohl hervor alö auS einer anderen Stelle behusö 
des FischverkaufeS, auf den wir noch weiter unten zurückkom
men werden. ES ist sonderbar, daß um diese Zeit in Wien 
die Metzger so eingeschränkt wurden in ihrem Geschäftsbetriebe, 
während, wie wir später sehen werden, der Fleischmarkt jedem 
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auswärtigen Metzger offen stand. Auch in den Saal seid', 
schen Statuten aus dem 13ten Jahrhundert, §. LXXV1I, 
treffen wir das „Gesellschaft haben" in obiger Beziehung ver
boten *),  während es in Eßlingen um 1534 erlaubt war**).  
Auch konnte in letzterer Stadt Jeder schlachten und feil haben, 
so viel er wollte, was auch in Wien gestattet war; denn in 
der Fleischhacker Recht von 1350 heißt eS: „daS ir Yglicher 
„Stachen sol ochsen vnd schwcin vnd schaff wie vil er wil vnd vil 
„er deS vollenden und erczengen mag," dagegen durften die 
Metzger in U lm nicht schlachten, was sie wollten. Hatte sich 
einer beim Anfang des JahreS angemelder, daß er Schweine- 
Metzgerei treiben wollte, so mußte er auch das ganze Jahr uber 
dabei bleiben und durfte nicht in die Klein-Metzgerei übergreifen, 
welche bloß Kalber, Lämmer, Schafe und Ziegen schlach
tete ***).  Unbenommen blieb es ihm, sich im nächsten 
Jahre wieder zur Rinbmetzgerei oder jeder anderen Branche zu 
melden. Auch in Eßlingen durfte zu gleicher Zeit jeder Mei
ster nur eine Sorte Fleisch feil haben. So gab cs auch be
stimmte S ch l a ch ttage, und (um bei den Städten zu blei
ben, aus denen wir bisher unsere Beispiele anführten) in dieser 
Beziehung gaben sich die Metzger von Ulm um 1414 selbst nach 
Uebereinkommen ein Gesetz, in Folge dessen der, der am Sam
stag schlachtete und Fleisch zum Verkauf aushing, bis nächsten 
Donnerstag kein anderes Stück Vieh schlachten durste. Da- 
gegeil erhoben sich Klagen gegen die Metzger, daß es den Leuten 
an Fleisch fehle, indem keiner die ganze Woche über Fleisch feil 
haben solle als das, welches er am Montag geschlachtet habe, 
und, damit keinem Fleisch unverkauft liegen bleibe, die Metzger 
sich gegenseitig im Schlachten beschränkten. Der Rath gab da
her das Schlachten frei; jeder sollte schlachten, so viel als er sich 
getraute zu verschleißen. Auch sollten sie alles Fleisch zum Ver
kaufen auftragen und nichts Hinhalten t). Später, um 1770, 
galt für die Rindömetzger der Donnerstag als allgemeiner 
Schlachttag, wie fast aller Orte. In Eßli ngen durfte wäh
rend deS Gottesdienstes und bei Nacht nur im höchsten Noth- 
falle geschlachtet werden. Iw Hof bestimmten um 1447 die 
zwei aus dem Handwerke gewählten Schau- und Schätzmeister

*) Walch a. a. O. Ir Thl. S. 33. **) Pfaff a. a. O. S. 196.
***) H a id, Ulm mit seinem Gebiet. S. 233, f) I âger a. a. O. S. 628.
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an einem jeden Donnerstag, was für den Samstag geschlach
tet werden sollte. Erkennten sie sodann, daß eS aii Fleisch 
gebräche, so möchten sie einem Jeden, der Vieh auf der Weide 
habe, gebieten, dasselbe hereinzutreiben und zu schlachten. Wer 
dann solchem Gebot nicht gehorsam wäre, der solle dem Landes- 
fürsten oder seinem Kastner ein neues Schock als Buße ge
ben *).  — In vielen , namentlich kleineren Städten, war eS 
Vorschrift der Obrigkeit, daß sich die Metzger zu den hohen 
Festtagen Weihnachten, Ostern und Pfingsten mit außerge
wöhnlichen Fleischvorrâthen versehen und dieselben bereits am 
Freitage vor dem heiligen Abend in die Fleischbänke schaffen 
mußten, damit ein Jeder genügend nach seinem Bedarf kaufen 
könne. So z. B. in Alstedt (im Fürstenthum Mansfeld) 
um 1565 **),  in Rudolstadt und Blankenburg am Thü
ringer Walde um 1594***).  Behufs der H a u s s chl à ch t e- 
rei wurden schon ziemlich frühzeitig Taren aufgestellt und 
betreffs der darin normirten Preise dürste es uns sehr wun
dern, wenn wir in den Statuten der Stadt Stolpe t) in 
Pommern von 1611 , §. 23, lesen: „So soll man dem Schlack- 
„ter geben für 1 Ochsen oder Kuh 4 ßl., für ein Speckschwein 
„2 ßl., für 1 Breyling 1 gr., für ein Kalb 1 gr., für ein 
„Bötling oder Schaf 1 ßl., für ein Lamb 9 Pf. Wer mehr 
„nimmt, den soll man auf 20 ßl. strafen. "— Daß schon im 
14ten Jahrhundert Abgaben oder Accise auf'S Schlachten ge
legt war, haben wir bereits weiter oben (bei Eßlingen) er
fahren.

*) Widmann'S Chronik der Stadt Hof. HeraiiSqeqeb. von H. Wirth.
1843. S. 58. **) Walch, 6c Thl. S. 216. *'*") Ebendas. 5r Tbl.

S. 46 und 92.
j) Schott, tr Thl, S. 24Ü.

Von den Fleischbänken und dem Fleisch verknus.

Mit den im vorigen Abschnitt aufgeführten Muthmaßun
gen über die Ursache und Zeit deö Entstehens aller jener ge
meinsamen Lokale, welche wir Schlachthäuser nannten, 

É
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stoßen auch die von den Fleischbänken, Metzigen, Flcischscherrn 
und wie man diese Verkaufshäuser oder Gallerien nen
nen mag, zusammen und wir unterlassen jede dahin abzielende 
Wiederholung. Ob sie im 13ten Jahrhundert schon in allen 
größeren Städten bestanden, dürfte fast bezweifelt werden, in
dem in Urkunden und Statuten aus der Mitte dieses Jahr
hunderts wohl im Allgemeinen vom Fleisch markte, nicht 
aber von den Fleischbänken als Gebäude die Rede ist. Dies 
z. B. ist in Wien um 1340 noch der Fall. In den Urkun
den des 13ten Jahrhunderts wird in München, Augsburg, 
Frankfurt a. M. u. s. w. wohl der Tische erwähnt, aus denen 
Brod verkauft oder Gewand und Zeug verschnitten wird; aber 
diese scheinen mehr eine Art offener Buden oder hölzerner 
Marktstände, keineswegs aber zusammenhängende Gebäude ge
wesen zu sein. Nehmen wir daher zuerst die alten Nachrichten 
durch, die im Allgemeinen vom F leischmarkt berichten. So 
viel scheint überhaupt auö den ältesten Dokumenten, welche 
unseres Gewerkes gedenken oder Gesetze über dasselbe enthal
ten , hervorzugehen, daß häufig bei den eingebürgerten Metz
gern größerer Städte Fleischmangel eintrat, und deßhalb Ver, 
ordnungen erlassen werden mußten, die nicht nur den Verkauf 
des Viehes nach außen beschränkten, sondern sogar den Fleisch
markt unbedingt sreigaben. Eine solche Einrichtung bestand 
in Wien um 1340, alö daselbst laut Stadlrecht *)  die In
nung der Fleischer war aufgelöst worden:

*) Jura municipalia ab Alberto II. Austrhe data etc. in Adr. ïlauch, 
rerum Austriacarum scriptores 111. pag. 55.

„Der vleischakfer recht ist also, daz 
„man durch daS jar vleisch in die 
„Siat suerai fol, ej sei grünes, ge- 
„saltzeneS oder Pecheins, vnd soi ej 
„vreylich vail haben; swer daj we- 
„ren wolde, tient da von janan ichl 
„schaden an Leib oder an gut, der 
„daj vleisch in die Stat sueret, daz 
„man daj mag Kewern, da; daj chôme 
„von der »leifcbaffer tat, oder von 
„tritt geschahe, da, stillen si pnej- 
„zen unserm Ricktter mit leib vnd 
„mit gut, als der Rat, von der Stal

Der Metzger Recht ist, daß Jeder
mann daSganjeIahr hindurch Fletsch 
in die Stadt j» Markte bringen sann, 
es sei frisches, gesaljeneS oder geräu
chertes, und soll eS tingehinderl feil ha
ben. stirer dies wehren wollte und es 
nähme deßhalb Jemand irgendwelchen 
Schaden an Leib oder Gut, und man 
könnte es beweisen, daß die Fleisch
hacker dajit gerathen oder geholfen, 
daS sollen sie büßen mit Selb und 
mit Gut als der Sladttath richten 
wird,
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Zehn Jahre später ward der freie Fleischmarkt zu Wien 
anf's Neue durch Herzog Albrecht am Eritage nach Sanct 
Niklas (Dienstag, 7. Dezemb.) 1350 bestätigt *)  mit den Wor
ten : „Es ist auch aufgeseczt wer fleisch ab dem Land fuert 
„her, das man da mit chainerley Sache chain irrung noch 
„beswerung an thuen soll durch das lang Jar."

•) Rauch 1. c. 111. pag. 66.
I. v. Wàrth, das Stadtrecht von Wiener Neustadt ans dem 13ten 
Jahrhundert. 8. Wien 1846. S. 54.

"") Schott a. a. O. 3r Thl. S. 276.
f) S ch o t t a. a. O. II. 44 (§. 23).

tt) Prscheck, Geschichte von Zittau. 2r Thl. S. 124.

Schon etwas beschränkt erscheint der Freihandel der Metz
ger im Mittelalter in Wiener-Neustadt. Dortselbst durf
ten um 1230 nur Die zünftigen Fleischhauer nach Pfenningen 
und Hälblingen („pey pfewerten oder pey helwerten") Fleisch 
verkaufen. Fremde Fleischhauer durften in der Stadt kein 
Vieh schlachten und nicht unter einem Viertheil verkaufen; 
zwar durften sie, wenn zwei Personen zusammen ein Viertheil 
kaufen wollten, dieses an sie abgeben, allein es war ihnen 
verboten, es denselben zu zertheilen. Auch durften die fremden 
Fleischhauer mit einziger Ausnahme der Charwoche nur bis 
zur Mittagsstunde verkaufen **).  Noch beschränkter war eS 
in der Stabt Freiberg in Sachsen nach dem damaligen Stadt
recht von 1307. Daselbst***)  es:

Alle fnnnabenbe sal her in vurni 
vleisch zu verlaufene wer da roil vnd 
sal iz verkoufcn vnd veile haben vnd 
an deme heiligen cristeS adende dazu 
ane nare. Durch daz iar mac ein 
iflid) man wol her vuren vnd bren- 
flfti bachen vnde fiten vnd schulderen 
vnd Hammen vnd gesalzen tint 
vleisch vnde schcfin vleisch vnde wurste 
vnde waz getrvckent ist vnte vuslit 
vnde mugen daz hi verkoufen ane 
uare.

Alle Sonnabend soll Fleisch zum 
Berkaus hereinführen (fahren) und 
es verkaufen und feil haben, wer da 
will, und am heiligen (shristabend 
auch, und dies ohne alle Gefährde 
Außerdem mag Jedermann durch das 
ganze Jahr hindurch herelnführen 
und bringen Speck und Speckfetten , 
Schulterstuck und Schinken, auchein- 
gesalzen Öiiiib- und Schaf-Fleisch, so 
wie Wurst und überhaupt, waö geräu
chert ,st, und Unschlttt und mag man 
dies Alles hier verkanten ohne alle Ge
fährde.

Eben so war in Ba utzen 4), Zittau tt) und vielen an
deren Städten Sachsens Samstags freier Fleischmarkt. An
ders war es schon in Augsburg. Dortselbst durfte nach dem 
Stadtrecht von 1276 nur zu gewissen Zeiten Fleisch von
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Fremden auf den Markt gebracht werden. Der Burggraf hatte 
die Verpflichtung, die Metzger der Stadt in folgender Weise in 
ihren Rechten zu schützen:

So hant die Fleishäckel das reht. 
daz chein flcismanger der ein gast 
ist chein fleis hinne veile haben sol. 
wan als hernach geschriben flat. daz 
reht ist also : swenne der herbst chvmt. 
daz die lute ir Hus berihlen suln mit 
fleische. daz ein jeglich gast cheinen 
rindespuch verkauffen sol. von Her
best viiz ze vasnacht Wan bi ganzen 
rindespuchen. vnde bi halben. vnde 
bi dem vierteil, vnde bi niht minner 
vnde chelber. vnde lember ganziv 
vnde niht minner. vnde sol daz allez 
blvz sin ane väl . ez st groz oder 
chlcine. vnde swelh gast bachen her- 
süeret. der sol die ganze verlauffen 
sweder er wil. mit der wage oder 
sust. vnde zen ostern hant die vzern 
fleisrnanger daz reht. daz si von ostern 
vnz ze phingsten suln verkauffen lem
ber vnde chelber ganziv an der strazze 
vnde ane Hute. vnde swelh gast fleisch 
herin süret daz sol als durhnähtik 
sin daz ez ihl arcwänik si ic. rc.

Die Metzger haben die Gerecht
same, daß kein Metzger, der ein Aus
wärtiger ist, Fleisch in der Stadt 
seil haben soll, als in nachstehenden 
Fällen. Diese Gerechtsame ist: Wenn 
der Herbst kommt und die Leute ihr 
HauS versorgen mit Fleisch (z. Räu
chern ic.), so soll vom Herbst bis 
Fastnacht kein fremder Metzger Rind
keulen (Schlegel) anders als bei gan
zen, halben und Viertelskeulen und 
nicht weniger verkaufen. Kälber und 
Lämmer ganz und nicht weniger 
(nicht auSgchanen) und dies Fleisch 
soll alles bloß sein ohne Fell, eä 
sei groß oder klein. Und welcher 
fremde Metzger Speckseiten herein
bringt, der soll sie ganz verkau
fen, wie er will, mit der Wage oder 
sonst. Und von Ostern an haben die 
auswärtigen Metzger das Recht, bis 
Pfingsten ganze Lämnier und Kälber 
zu verkaufen an (auf) der Straße ohne 
Haut. Und welcher Fremde Fleisch 
hereinfährt, das soll alles untadelhast 
sein, daß eS nicht makelhaft sei ic. ic.

Das, was nun hier zur Bequemlichkeit des großen Pub
likums noch zeitweise und unter der Bedingung des Verkaufs 
in größeren Quantitäten gestattet war, fiel in manchen Städ
ten deS westlichen Deutschlands ganz weg und die städtischen 
Metzger waren ausschließlich im Rechte des Fleischverkaufes. 
So z. B. in der westphälischen Stadt Soest. Dort durfte, 
wer nicht vom Fleischhaueramte war, kein Fleisch bei Pfunden 
verkaufen, noch Vieh einkaufen, um dasselbe wieder viertel
und pfundweise zu verschleißen. Eben so durfte Niemand von 
Auswärts geschlachtetes Fleisch in Säcken oder Körben in der 
Absicht einbringen, eö wieder verkaufen zu wollen. Dagegen 
stand den Bürgern der Stadt zu, entweder allein oder im Ver
ein mit Mehrern ein Rind zu schlachten, oder so viel Fleisch 
von Außen mit hereinzubringen, als er zur eigenen Haus- 
haltungs-Nothdurst brauchte, oder auch solche Quantitäten

Chronik vom Metzgergewerk. 4 
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durch sein Gesinde außerhalb der Stadt holen zu lassen *).  
An vielen Orten versuchten es die Metzger turchzusetzen, daß 
keine fremden Markt-Fleischer in die Stadt kommen dursten; 
z. B. in Hof in Bayern um 1447 **),  und der Rath hatte 
große Kämpfe mit ihnen; in einigen Städten, wie z. B. in 
Zittau, gelang es ihnen sogar auf einige Zeit ***),  und in 
vielen, namentlich größeren Städten mußte die Obrigkeit, durch 
die Renitenz der Metzger gezwungen, zu außerordentlichen 
Mitteln greifen; wir werden im Verlaufe unserer Darstellung 
noch auf einige solche Falle stoßen. Bevor wir jedoch auf den 
Verkauf in den eigentlichen Fleischbänken und die in denselben 
zu verschiedenen Zeiten üblichen Satzungen übertreten, müssen 
wir noch eines Umstandes beiläufig gedenken. Wir haben 
bereits oben gesehen, wie in manchen Städten die Metz
ger und Fischer eine Zunft bildeten; so war'S denn auch 
in Wien der Fall. Dort hatten um 1350 unsere GewerbS- 
genossen zugleich die Befugniß, mit Fischen zu handeln und 
eine darauf bezughabende Stelle ordnet an:

*) Einminghaus, memorabilia Susatcnsia. pag. 284. Art. X — XII.
••) Widmann, Cbron. a. a. O. S. 57.

***) Pe scheka. a. O. 2r Thl. S. 57.
•j") Rauch 1. c. pag. 66.

„vnd die (fleischacker) füllen auch nymmer mer als ainen 
„wagen mit hawsen (hausen) oder mit Schubvischen (Schup- 
„penfische?) habn, bestelln vnd chauffen vnd sullen den von 
„der hant verschreyden (verschleißen, verkaufen) oder mirsambt 
„mit ain ander verkauffen vnd alle die weil der selb wagen 
„nicht verkauft ist, so sullen sy kainen andern nicht bestellen 
„noch faussen ic." t)

Treten wir nun zu dem Institut der F lei sch b â n ke über. 
Diese Gebäude, die zu gleicher Bequemlichkeit, so der Käufer 
als Verkäufer, zuerst in den großen Städten etablirt wurden, 
lagen meist in der Mitte der Stadt, häufig in der Nähe des 
Viktualien- oder Wochenmarktsplatzes. Ueber die Zeit ihres 
Entstehens läßt sich, wie bereits früher gesagt, nichts Bestimm
tes angeben. In größeren Städten scheint gleich anfänglich 
daS Schlachthaus von den Fleischbänken getrennt worden zu 
sein; alö letztere jedoch hie und da bei Erweiterung der Stadt 
vergrößert werden mußten, oder als sie, anfänglich nur leicht 
von Holz erbaut, anfing,en, schadhaft zu werden, war eö in 
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solchen Städten, dre nicht an einem großen Flusse lagen, wohl 
der Fall, daß um der Bequemlichkeit der Metzger willen 
Schlachthaus und Fleischbänke neben einander, oder doch in 
unmittelbarster Nähe erbaut wurden. In der Regel getrennt 
davon kommt das Knttelhaus vor, wo die Eingeweide ge
reinigt, gekocht oder roh verkauft wurden.

In jenen Städten, wo der Fleischhandel entweder ganz 
oder theilweise sreigegeben war, bestanden außer dem eigent
lichen Fleischbankgcbäude noch sogenannte Freibänke, in denen 
die auswärtigen Metzger ihre Marktstandplätze halten, und 
welche in der Regel Eigenthum der Stadt waren, sie wurden 
sodann gegen einen bestimmten Zins auf Fristen vermiethet *).  
Endlich noch eine letzte Sorte von Fleischbänken, besonders in

*) Die zu München in den Freibanken Feilhalteuden mußten nach dem 
Gesetz um einen Kreuzer wohlfeiler als die Sladtmetzzer verkaufen.

großen Handelsstädten, waren 
Deren gab es z. B. in Nur 
gleich eine in Beziehung auf 
mittheilen:

Ez haben gcsctzet vnser di pur
ger an dein Hat. daz kainJude. keyn 
fleisch slahen soi vntcr den Cristen 
/senken . dan lebendic vilic . swen 
si daz kaufen so suln si cz hin 
beym triben vnd ez da heim oder 
unter den Juden penken slahen . 
Vnd auch da heim vnter iren pen
ken verkovfen vnd nicht vnter den 
Cristen penken. Swel flcischman 
anders den Juden keyn fleisch ze 
kovfen gibt, oder der daz fleisch 
daz Juden slahen . vnter der Cri
sten penken vcrkovft. öffentlich, 
der muz geben vom Rinde ein 
phunt. von dem Kalbe sechzic h. 
(haller) vom Schafe IX vnd von der 
Gatz IX h. Swel flcischman wider 
diz gebot, gibt fleisch ze kovfen 
heimelich . oder heimelich daz 
fleisch vcrkovft daz die Juden ge
si a gen haben . oder vnder ander 
fleisch mischet oder howet heime
lich. Wirt der darvmb gcruget von 
den meistern di dar zv gesetzet 

die sogenannten Judenbänke, 
nberg, und wollen wir hier 
dieselben erlassene Verordnung

(5-3 haben unsere Bürger, die im 
Rathe sitzen, verordnet: daß fein 
Jude Fletsch schlachten soll unter den 
Ghristenbanken. Wenn sie leben
diges Vieh saufen, so sollen sie cS 
heimtreiben und entweder daheim 
oder unter den Judenbänken schlach
ten und auch daheiut unter ihren 
Bansen versaufen und nicht unter 
den Christenbänken. Welcher Metz
ger den Juden kein Fleisch zu kaufen 
gibt, oder wer das Fleisch, daS Juden 
schlachten, unter den Christenbänken 
verkauft öffentlich, der muß geben vom 
Rinde ein Pfv. Pfennige vom Kalbe 
60 Heller, vom Schafe und von dec 
Gais 9 Heller. Welcher Metzger wi
der dies Gebot heimlich Fleisch gibt 
zn kaufen oder heimlich Fleisch ver
kauft, daS die Juden geschlachtet ha
ben oder solches unter anderes Fleisch 
heimlich mischet oder hauet, soll, 
wenn eö von den Meistern, die dar
über gesetzt sind, gerügt wird, vor
genannte Buße geben. Und muß 
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sint, so gibt er di vorgesprochen 
pure. vnd mvz dar zv ein iar von 
der 8tat sin. Swel gast der her 
in vert oder ein vznian. furet daz 
fleisch her in di 8tat. daz Juden 
geslagcn haben . der soi ez ver- 
kovfen vnter den Juden penken 
vnd anders niendert. Swcr daz 
blichet. der gibt auch die vorge
sprochen buz

dazu rin Jahr aus der Stadt (d. h. 
sein Bürgerrecht ruhte ein Jahr). 
Welcher Fremde oder Auswärtige 
Fleisch in die Stadt führt, das die 
Juden geschlachtet haben, der soll eS 
auch unter den Judenbänken ver
kaufen und nirgends anders. Wer 
daS bricht, der gibt auch die vor
genannte Strafe.

Es mag auffallen, ein so strenges Gesetz gegenüber der 
Judenschaft in dem sonst so toleranten Nürnberg zu finden; 
aber betrachten wir die Stellung der Juden im Mittelalter 
überhaupt, so stehen sie meist als fast recht- und schutzlose
Geschöpfe da. In Franffurt am Main, wo eS von jeher
außerordentlich viel Juden und sogar eine besondere Juden
gasse gab, die Nachts an beiden Enden verschlossen wurde, 
eristirten in Beziehung aus den Fleischverkauf an und von Ju
den auch besondere Gesetze *) **).  So wurde ihnen 1433 eine 
besondere Fleischordnung gemacht und 1576 den 23. Oktober 
beschloß der Rath, daß die Juden das Pfund Rindfleisch, „so 
ihnen nicht koscher fället," höher nicht denn 7 Pfenninge geben 
sollten; auch durften nicht mehr als 6 Judenmetzger in Frank
furt sein und diese mußten alle Jahre neu um die Vergünsti
gung deS Verkaufes mit Pfunden beim Rathe einkommen. 
Von GalluS bis Martini durste jeder nur wöchentlich 2 Och
sen und ein Rind schlachten. Außer dieser Zeit war eS ihnen 
erlaubt, wöchentlich 2 Rinder oder 1 Ochsen, „es wäre denn, 

*) CH. G. v. Murr, Journal zur Kunstgeschichte und allgrmeinrn Lite
ratur, 6r Thl. S. 52. — Auch in dem bereits erwähnten sogenannten 
SchlesischenLandrecht (in Böhmens diplomatischen Beiträgen. 
4. Berlin 1774. 2. Bandes lr Thl. S. 26. Cap. V. dist. 2) ist ein 
ähnliches, jedoch kürzeres Gesetz über den Fleischverkauf der Juden 
aus dem Jahre 1346 oder 1356 abgedruckt. In Augsburg eristirt 
noch heutigen Ta^s eine Judenmetzg.

•*) LrrSner'S Frankfurter Chronik. Lib. I. c. 43.

daß beide Stücke nicht koscher ausgefallen," dann für beide 
ein anderes Stück zu schlachten. Ferner konnte jeder wöchent
lich ein Kalb und an Hammeln, Schafen, Geißen, Böcken, 
Lämmern oder dergleichen wöchentlich nicht mehr als 2 Stück 
schlachten. Während der Messe durfte jeder 3 Rinder oder 1 
Ochsen und 1 Rind schlachten — und waren 2 Stück nicht
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schlachten.

Kommen wir nach dieser Abschweifung zu dem eigentlichen 
Zweck dieses Abschnittes zurück, so wollen wir zuerst die Frage 
erledigen, wem gehörten die Fleischbänke?— DaS 
war sehr verschieden und richtete sich meist nach der Fundation 
derselben. Bald gehörten sie der Gemeinde und dem Rath 
und waren also Stadteigenthum, wie z. B. in dem Städt
chen Alstedt *)  ; balv wieder waren sie Eigenthum und LehnS- 
gnt eines Schutz- oder Landesherrn, wie z. B. in Winter
berg am Rhein dem Grafen Johann von Sponheim, wo es 
in der bezüglichen Stelle des dasigen Stadtrechtes von 1331 
heißt **)  : „Auch mugin (mögen) wir machin of dene Markite 
„(Markte) Fl eischirn vnd ein Kauf-Hus vnd mugin die lihin 
„(verleihen) nach vnserm willin vmb zins." In Winterthur 
gehörten sie dem Grafen von Kyburg und der Schultheiß war 
zum Einzug der Pachtzinsen bestellt ***).  — Wieder an an
deren Orten gehörten sie gemeinschaftlich den Meistern des Ge
werkes und dem Narh, wie z. B. in Zürich f), und noch an 
anderen Orten waren sie ausschließlich im Besitz der ansäßigen 
Meister und Bürger unseres Handwerkes, wie z. B. in Ulm, 
wo deren Besitz (zu welchem jedoch der Rath seine Genehmi
gung beim Kauf geben mußte) erst den wirklichen Metzgermeister 
auSmachte tt). Der Preis einer solchen Fleischbank war manch
mal außerordentlich hoch und zugleich mit vielen anderen Rechten 

*) A l st ed t e r Stadtrecht von 1565 bei Walch 6r Thl. S. 206.
##) Walch 6r Thl. S 257.

*") Troll, Geschichte der Stadt Winterthur, 8r Thl. S. 81.
t) Die Metzg zu Zürich steht in der größern Stadt an der Limmat, un

ter dem Ehegerichtshaus, und zwar schon seit den ältesten Zeilen. 
Sie wurde aber verschiedene Male erneuert und stand bis 1420 nut 
Häusern in Verbindung. In diesem Jahr stürzte die Metzg und das 
anstoßende Haus zum Elephant zusammen, worauf der Rath, da die 
Eigenthümer dieses H*nseS nicht mehr bauen wollten, beschloß, daß 
beide Gebäude zu einem vereinigt werden sollten. Im Jahre 1511 
wurden die 5 Mctzgbänke, welche in der Mitte stehen, errichtet, und 
erkennt, daß fie gegen einen jährlichen Pachtzins verliehen werden 
sollen. An die Metzg ist das Schlachthaus angebaut, das einen lau
fenden Brunnen hat. Die Metzg enthält 38 Bänke oder Ehrhaften, 
von denen die fünf obb,zeichneten der Regierung, jetzt dem Stadt
rath, einer der Metzgerzunft und 32 Partikularen angehören.

tf) Haid, Ulm mit seinem Gebiet. S. 233.
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verbunden. Es ist selbstredend, daß der eine Platz in der 
Fleischbank günstiger, Heller, bequemer gelegen war als der 
andere, und die mehr oder minder günstige Lage eines solchen 
Standes bestimmte auch dessen Preis. In solchen Metzigen aber, 
die der Gemeinde gehörten und bloß pachtweise den Meistern 
überlassen waren, fand aus diesem Grunde von Zeit zu Zeit ein 
Wechsel statt. Um denselben so unparteiisch als möglich herbci- 
zuführen, wurden gemeiniglich die Platze verlost. — Früher 
war eS denn auch noch Sitte, daß der Rath dieser oder jener 
Stadt 4 bis 6 Platze rcservirte für die Bürgerschaft, auf daß, 
wenn einer von den Bürgern schlachten und einen Theil sei
nes „HauS metzger g u te S " wieder veräußern wollte, ihm 
dazu Gelegenheit geboten sey, in vielen Städten jedoch muß
ten die Bürger für diesen Fall in die Frei banke treten, 
welches der Ort war, wo die Landmetzger verkauften. In 
Augsburg heißt heutigen Tages diese letztere Fleischbank noch 
die Schmalmetzg. Beiläustg bemerken wir hier noch, daß 
das Haus, in welchem die Fleisch- und Schmerbänke standen, 
in Süddeutschland und der Schweiz häufig die Fle i sch lau be 
genannt wurde *).  In vielen Städten durste, wie wir bereits 
oben gesehen, überhaupt kein außer der Stadt von fremden 
Metzgern geschlachtetes Fleisch in die Stadt gebracht werden; 
vollends ein Auswärtiger unter keiner Bedingung in der Fleisch
bank stehen. So z. B. in Saalfeld **)  in Thüringen, wo 
die Statuten auö dem 13ten Jahrhundert im Allgemeinen sest- 
setzcn: Es mag Niemand zu Banke stehen, er sei Fleisch
hauer, Schuhmacher oder Bäcker, er gebe denn einen „halbin 
vierdung zu geschozze" (d. h. er sei Bürger von Saatfeld). Da 
wo eS keine Frei- oder Bürger-Bänke gab, in denen die 
Bürger, die Nichtmctzger waren, von ihrer HauSschlachte ver
kaufen konnten, mußten sich dieselben mit den Metzgern eini
gen, daß letztere ihnen ihren Platz auf einen oder mehrere Tage 
ablraten. So in Eßlingen; die Ordnung der gemei
nen Bank von 1371 bestimmte; daß jeder Bürger, welcher 
Bieh zu Hause schlachte und eS auf der Bank verkaufen wolle, 
dem Eigenihümer dieser Bank am ersten Tage Essen und trin
ken nebst 5 Sch. Lohn und 8 Heller sür's Fleisch geben sollte; 

*) Pfaff, Eßlingen. S. 196.
**- Walchl. S. 33.
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wenn dieser eS am ersten Tage nicht ganz verkaufte, so erhielt 
er für den zweiten Tag nebst Essen und Trinken 2 Sch. *)

•) Pfaff, Eßlingen. S. 196.
**) Siehe z. B. Emminghaua, memorabilia Susatensia. pag. 282. §. V.

3n Qnerfurt um 1662 — bei S ch o tt II. 156.
***) Rauch III. 67.

In den mehrsten Städten war ehedem der Verkauf des 
Fleisches iin Wohnhause ganz und gar untersagt **)  und nur 
in besondern Fällen war eine Ausnahme gestattet (man sehe 
weiter oben S. 43). Es war aber auch bestimmt, um welche 
Tageszeiten die Fleischbänke geöffnet sein mußten. So schon 
in Wien***)  um 1350, wo es heißt: „Es füllen auch alle 
Fleischacker die rechte markht zeit Suchen." — In Karls
ruhe mußten die Metzger nach der schon erwähnten neuerrich
teten Polizei-Deputation vom 19. Februar 1787 sich von 
Morgens 8 bis Mittags 12 Uhr, sodann Nachmittags 
zwei Meister von 2 bis 4 Uhr mit aller Gattung Fleisch 
in der Metzel finden lassen, jedem Fleischholenden höflich 
begegnen und sich aller Anzüglichkeiten enthal- 
t e ii.

Kommen wir nun zum Fleisch verkauf selbst, so war 
dieser nicht zu allen Jahreszeiten gleich und die Gesetzgebung 
gab auch hier gewisse Regeln. Obenan unter allen Fleisch
gesetzen betreffs, der Enthaltung des FieischgenusseS stand na
türlich das kirchliche Fastengesetz. Je nachdem vor der Re
formation ein Land, eine Stadt mehr oder minder orthodor- 
katbolisch war, je nachdem war auch die Gesetzgebung mehr 
oder minder streng. In vielen Landen durste während der 
Fasten gar kein Fleisch genossen werden, sondern nur Fische, 
und daher'kam cs, daß die Fischer mit den Metzgern häufig 
in offenem Kriege lebten. Aber selbst nach der Reformation 
wurde in Städten, deren Bevölkerung paritätisch war, das 
Fastengcsetz zum Theil noch gehalten. So z. V. in Nürnberg 
finden wir unter alten Aufzeichnungen Folgendes:

Anno 1615, den 10. Marcy, haben die Grün vnd ge- 
saltzen Vischer in dieser Stadt (Nürnberg) samptlichen ein Er- 
baren Rath Supliciret vnd gebeten, daß Ire Herlichkeit den 
Metzgern gebieten vnd verbieten selten, das dieselben dise Fa
sten durch gar kein Fleisch feil haben und verkaufen sollten,
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Umit Ihnen Ire wahr darzue sie auch nicht einen geringen 
Verlag haben mußten desto schleuniger abginge, vnd sie keinen 

. schaden noch einbuß leiden dürsten, oder laiden mußten, darvf 
dieser eines Erbarn Raths Bescheidt ergangen, das dj Metz
ger viel Viechs eingekauft, welches sie zusampt dem Gesinde 
mit schweren uncosten erhalten mußten, zudem Konde der Hand
werksmann sein Arbeitsam gesinde mit den Bischen so wol 
nicht alö mit fleisch speißen vnd fettigen, man Konte des flei- 
sches in so großer gemein nicht gerhaten. Sie die Vischer 
sollten Ire fische vmb ein leidlichen Pfenning geben, so wurden 
sie Jrer wahr auch loß vnd sie also mit disem Bescheid abge
wiesen. Die Metzger dieser Stadt sind auch erfordert, vnd 
Ihnen fürgehalten worden, das Ihnen die vier Wochen 
biß vf den Osterabent die Wochen vber zween Tage die Erich
tag vnd sambstage in den offenen Banken fleisch feil zu haben 
zugelassen. Aber die andere Tage ein finig phund in den Heu- 
fern ausgehawen vnd zu uerkauffen gcntzlich bei 10 fl. straff, 
die der Metzger und Kauffer Jeder insonderheit einem Erbarn 
Rath geben mußte, verbotten sein sollte, damit die Metzger 
wol zufrieden gewesen, den viel Jar hernach einander, der ge
mein zum besten, es auch also gehalten worden, das man die 
Wochen zween Tage Fleisch bekamen, vnd haben können*).

') SiebenkeeS, Mater, zur Gesch. Nürnb. III. S. 124—126.

Wie man dagegen 28 Jahre früher im streng-katholischen 
München verfuhr, können wir aus folgender Lesefrucht entneh
men: „Im Jahre 1587 wurden durch den Hofprofos Simon 
„Frank vier Gulden an seine geheimen Polizisten ausgetheilt, 
„nachdem sie allerlei verdächtige Personen in der Fasten des 
„Flcischessens halber visiiirt gehabt." — Meistentheils be- 
schrankten sich die städtischen Faftenordnungen dahin, daß 
nur an wenigen Tagen in der Woche Fleisch verkauft werden 
durfte.

Die Verordnung, daß Schaffleisch nur von Jakobi bis 
AndreaStag und Hammelfleisch nur bis Drei-Könige verkauft 
werden durste, traf man ziemlich allgemein an.

Dagegen durfte nach manchen ortsüblichen Gesetzen auS- 
gehauenes frisches Fleisch nicht länger auf den Fleischbänken 
zum Verkauf ausgeboten werden als 3 bis 4 Tage. Was 
alter wurde, mußte außer Marktverkehr kommen. So um die
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Mitte des 14ten Jahrhunderts in Sachsen und Schlesien nach 
dem bereits oben angeführten (vermeintlichen) schlesischen 
(Stadt Breslauischen) Land recht. Die Distinktionen 4 und 
5 gedachten Rechtsbuches lauten:
IV. Is sal auch kein flcischhavver 

keyn fleisch czu bencke tra
gi n vnd veil habin obir drei 
tage bey der köre vnde buse 
die doruss gesaczt ist.

V. Abirbachin vnd syten fleisch vnd 
was von gutem veriigin fleische 
dorre fleisch lier kommen ist 
daz mag man wol veil babin 
das ane wandel gewest ist do 
ist ge si a gin wart bis das man 
is verkowflte.

4. G3 soll auch fein Fleischhauer 
Fleisch in die Banse tragen und 
feil haben über drei Tage 
bei der Strafe und Buße, dir 
darauf gesetzt ist.

5. Aber Speck und Seiten-Stück 
und was von gutem ausgewach, 
seuen Fleisch geräuchert worden 
ist und ohne Tadel war, als 
mau es schlachtete, mag Wohl 
feil gehalten werden, so lauge 
bis es versaust werden taun.

Betreffs des Gewichtes beim Verkauf scheint eS von 
jeher Auftritte und Handel gegeben zu haben. Schon in sehr 
frühen Zeiten hat man von Obrigkcitöwegen auf Feststellung 
der Maße und Gewichte gesehen, und Marktmeister, die beide 
zu prüfen hatten, gab es schon im Mittelalter *).  König 
Ottokar von Böhmen stiftete bereits um 1268 auf dem böh
mischen Landtage eine Maß- und Gewichtsordnung **)  für 
Böhmen, welche in Zittau zwei Jahre später, 1270, einge
führt ward ***).  In eben dieser Stadt weigerten sich um 
1582 die Fleischer sehr, eine ordentliche Fleischwage anzuneh- 
mcn , da sie lieber nur nach der Hand verkaufen wollten. Der 
Rath nahm zwar Anfangs noch Anstand; aber weil die Flei
scher „nur noch muthwilliger wurden" und das Fleisch desto 
theurer schätzten, wurde die Wage dennoch eingeführt 4). Es 
scheint der Verkauf aus freier Hand ohne Gewicht in vielen 
Städten bis in's l6te Jahrhundert angedauert zu haben; 
denn in den Stadtrechten aus dieser Zeit wird die Handha
bung rechten Gewichtes und Gemäßes, immer streng anbefoh
len. So z. B. in den Statuten der Stadt Gera von 1658ft) 
soll ein Pfund Fleischer-Gewicht so groß sein, daß 21 Pfund 

*) $ siliern an n, Städleweseu im Mittelalter, 4r Bd. S. 83,
**) Bretselds hist Darstell, der böhm. Landtage I. 103 u. ff.— P u> 

bitsch s as, Gesch. von Böhmen IV. 2, 362 u. ff.
"**) Pescheck, Handbuch der Geschichte von Zittau II. 120.

t) Pescheck a. a. O. IL 57.
tt) Bei Schott a a. O. I. 186.
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einen Stein ausmachen, und um unrechtes Gewicht und falsche 
Wage büßet er ein Neußo (Schilling) der Stadt. — Nach 
den Statuten von Qu er furt von 1662 wurden die Fleischer 
mit ciusr halben Mark gestraft, wenn sie nicht nach Gewicht 
verkauften*).  In Karlsruhe mußte derjenige, welcher we
gen Uebernahme an Gewicht einen Metzger verklagen wollte, 
solches sogleich und ehe er das Fleisch nach Hause brachte, 
bewerkstelligen, widrigenfalls er sonst nicht mehr gehört wurde, 
um dadurch der Ungewißheit, ob inzwischen etwas davon ge
kommen wäre, zuvorzukommen. Damit aber das Nachwiegen 
sogleich geschehen könne, sollte eine Waage bei dem Polizci- 
Vlmte auf dem Rathhause gehalten werden. — Knochenwerk 
und Gelenke dagegen durften ungewogen nach dem Gutdünken 
verkauft werden **).  Eben so durste in Ulm um 1414 kein 
Fleisch im Wohnhause zurückgehalten, sondern alles auf den 
Markt oder in die Barch gebracht werden. Die Zulage beim 
Fleisch kommt schon im 17ten Jahrhundert in Gera vor. 
In Karlsruhe durfte auf 10 Pfund Fleisch bloß 1 Pfund 
Zulage gegeben werden. Die Sulzen mußten in Eßlingen 
ungeschnUten, Füße und Mäuler wohl gesäubert in die Metzig 
gebracht werden. Daselbst scheint man auch allzeit sehr viel 
auf die Br a tw ü rste gehalten zu haben; denn eine Ordnung 
von 1370 gebietet, daß nur reincS Schweinefleisch zu densel
ben verwendet werden sollte, welches Gebot noch um 1767 
wiederholt ward ***).  Damals, um 1370, sollte daS Psund 
Bratwurst nicht theurer als um 5 Heller verkauft werden.

•) Ebendas. II. S. 15G.
’’) Jäger, schwäb. Slädtewesen lr Tl)l. 628.

•**) Pfaff, Eßlingen. S. 196. 677.
4) Schott, a. a. O-. 1r Thl, S. 250,

Betreffs des Auslassens von Schmer und Unschlitt be
stand an den mehrsten Orten daS Gesetz, daß solches nicht im 
Hause, sondern auf den Straßen geschehen sollte, was seinen 
Grund wohl in dem früher sehr mangelhaften Holzbau der 
Häuser hatte. Das Talgnehmen vom Rindvieh wurde meist 
nur ans daS Nierentalg beschränkt und in Stolpe in Pom
mern stand sogar der Verlust des Gutes (wahrscheinlich des 
Schla l istückes) darauf, wer sonst von einem anderen zum 
Verkaufe bestimmten Theile des geschlachteten VieheS noch Fett 
auSschnilte t). Es gab denn auch einen eigenthümlichen Zins, 
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der auf manchen Fleischbänken bastele und der Un sch lit t- 
zin S genannt wurde. In Zittau war derselbe zu kirchlichen 
Zwecken bestimmt und rührte daher, daß einst reiche Bürger, 
die nicht Fleischer waren, zu Zeiten jene Bänke besessen, sie 
Metzgern vermiethet und sich als Zins auch ein Quantum 
Unschlilt ausgemacht, spater aber solchen Zins an Kirchen ge
schenkt hatten. Im 17ten Jahrhundert bekamen auch Rathöherrcn, 
welche die Kircheninspektion hatten, solche Jnseltzinsen. Lichter zu 
machen und damit zu handeln war an den mehrsten Orten 
den Metzgern verboten. In Eßlingen sollten sie nach einer 
Verordnung von 1719 all ihr Unscklitt den Gremplern (Pfrag- 
ncrii, Hackern, Hocken) zu \'z Kreuzer geringer als die Lichter 
tarirt seien, gegen baare Zahlung innerhalb 4 Wochen lie
fern. — Kalbfleisch in's Wasser zu legen war in Ulm 
bei namhafter Strafe verboten und daS Hinausschrauben der 
Fleischpreise wurde allenthalben mit gesetzlicher Strenge ver
folgt. In dem alten Wiener Recht von 1350 hieß eS in 
Beziehung darauf: „Sy füllen auch fürbaß chainen aussaez 
noch czins nicht flachen weder auf groß noch klains Vieh." 
Die Fleisch preise selbst anlangend, so wurden diese durch 
die Schätzer allwöchentlich oder vierteljährlich festgesetzt, und 
werden wir in dem Kapitel von den Vieh- und Fleischpreisen 
so wie in dem von den Fleisch-Taren Weiteres darüber 
sprechen.

Wir hatten somit in kurzen Zügen die hervorstechendsten 
Verhältnisse früherer Zeiten bei unserem Handwerk, das Schlach
ten und den Fleisch-Verkauf betreffend, geschildert, und könnten 
zu einem neuen Abschnitt übertreten. Daß natürlich unsere 
Mittheilungen nicht erschöpfend sein konnten, daß in manchen 
Städten Sitten und Verordnungen sehr eigenthümlicher Art 
bestanden haben mögen, die in den letzten Abschnitten nicht 
aufgesührt erscheinen, geben wir sehr gern zu. Wie man auS 
den Fußnoten ersieht, haben wir unser Material meist aus 
den alten Stadtrechten zusammentragen müssen, da nur sehr 
wenige Stadt-Chroniken dahin Einschlägiges enthalten und die 
Innungsladen scheinen äußerst selten Dokumente aufzubewah
ren , die über die Mitte deS 17ten Jahrhunderts zurückgehen. 
Sollte Meistern, die sich für die Geschichte ihres Handwerkes 
besonders inleressiren, irgend etwas von namhaftem Belange 
bekannt sein, waS hierher gehörte, so sind sie hierdurch drin-
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à end gebeten, ihrH Mittheilungen brieflich an die Buchhand
lung von Scheitlin und Zollikofer in St. Gallen adres- 
sirt an irgend eine Buchhandlung ihres Wohnortes zur Be
sorgung zu übergeben. Ihre Miltheilungen sollen dann, wenn 
es sich fügen sollte, daß einst eine neue Auflage von gegen
wärtigem Buche erscheinen könnte, bestimmt benutzt und ihr 
Name dankbarst genannt werden.

Haben wir in den vorhergehenden Abschnitten von den 
Verhältnissen, Gebräuchen und Gesetzen gehandelt, welche die 
Ausübung unseres Handwerkes und die Handelsbeziehungen 
desselben zum Publikum in den verschiedenen Jahrhunderten 
angingen, so wollen wir nun, bevor wir auf die Innungs- 
Verhältnisse eintreten, noch sprechen:

Von den Vemem-e-Nechten und Pflichten.

Es ist wohl selbstredend, daß wenn wir hier von den 
Rechten und Pflichten der Metzger in Beziehung zur OrtSge- 
meinde sprechen wollen, wir nur jener Verhältnisse gedenken 
können, die eben gerade nur oder doch vorzugsweise daS Hand
werkliche berührten, und somit nicht davon die Rede sein kann, 
hier auf die übrigen bürgerschastlichen Beziehungen früherer 
Tage einzutreten. Wir müssen ferner bei der im Mittelalter 
so sehr verschiedenen Gränze zwischen der genossenschaftlichen 
Gemeinde (also der eigentlichen Commune, Bürgerschaft) und 
der politischen Gemeinde (d. h. in der Beziehung zum Staats
oberhaupte, oder derjenigen Person, welcher eine Art von lan
desherrlichen Rechten in einer Stadt zustanden) noch eine Unter
abtheilung bezüglich dcS Steuerwesens, der Gerichtsbarkeit, 
der Frohnverhältnisse u. s. w. machen. Wollen wir daher von 
jenen engeren Beziehungen zunächst und von denen zu dem 
Staate oder Landesherrn sodann sprechen. — Unter allen 
kommunalen Rechten, die die Metzger vorzugsweise in An
spruch nahmen, weil sie größtentheilö selbst Oekonomie trie
ben, stehen
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1) Die Weide-Gerechtsame oder die Ausübung des 
Hütungsrechtes

oben an. Dieses Servitut hat wohl in allen Städten von 
jeher Veranlassung zu den mannichfachsten Streitigkeiten ge
geben, und die mehrsten Stadtgeschichten wimmeln von Fäl
len, in denen bald die Metzger mit den Bäckern wegen 
der Allmend-Nutzung, bald das eine oder andere der gedach
ten viehzüchtenden Handwerke mit der ganzen Gemeinde, bald 
eine Gemeinde mit der anderen u. s. w. in Hader und Un
einigkeit geriethen. Die Gerechtsame des ViehtreibenS auf 
Brachfelder oder bürgerschaftliche Riethe oder sonstige Ge
meinde-Plätze mögen wohl schon in den ältesten Zeiten, bald 
nachdem man angefangen hatte, die Städte zu befestigen und 
sie mit Statuten zu versehen, aufgekommen und normirt wor
den sein; über die nachweislich ältesten kennt man wenig *).

*) Die Nachrichten, welche in Anton 'S Geschichte der deutschen Landwirth
schaft, 2r Bb., S. 290 u. ff. in dieser Beziehung enthalten sind, lau
ten: ^DaS Vieh aller Art ward auf die Weide getrieben und die 
Hütung den neuangelegten Städten, Klöstern, Dörfern gewöhnlich an
gewiesen. 1131 erhielt ein Kloster von seinem Stifter die freie Hü
tung alles Viehes, des großen und kleinen, wie auch der Schweine 
(Schöpflin, histor. Zarinr. - Bad. V. p. 7G). Diese Weide war ent
weder eigenthümlich, d. i. eine solche, die der Besitzer eines Gutes 
für sein Vieh ganz allein hielt; diese war äußerst selten und konnte 
nur höchstens bei den Landeignern vorfallen, die sich außer der Ge
meinheit erhalten wollten und konnten. Daher ward auch späterhin 
festgesetzt, daß Niemand sein Vieh allein hüten durste, wenn er nicht 
eine bestimmte SlMzahl Hufen besaß. — Ober sie waren gemein
schaftlich, da alle Glieder einer Gemeinde ihr Vieh auf eigene dazu 
bestimmte Weibeplätze trieben. An dieser Hütung hatte jedes Gemeln- 
glied ein Recht, und zwar so eigenthümlich, daß er eS auch veräußern 
konnte. So vertauschte Einer im Zahr 948 sein Recht an der Gemetii- 
Hütung (Uleichelbeck, hist. Frising I. Instr. p. 444). Jede Vieh
sorte hatte dabei ihren besêndern Hirten, der von ber Gemeinde unter
halten, wahrscheinlich früher aber von dem Landbesitzer angestellt, viel
leicht auch so gut wie der Verwalter, Forster und andere Dlenstmannen 
mit einem Grundstück versehen ward. So hatte an einem Orte der 
Ochsen- und Schweinhirt eine Hufe und der nämliche Schweiuhirt über
dies einen Hof (Cod. Laurisheim 111. 228). Diese Höfe waren dazu 
bestimmt und eingerichtet, daß das Vieh daselbst aufbehalten und ein- 
getrieben werden konnte. Man nannte sie daher auch Viehhöfe, Stall
höfe (curire stabulariae). So erhielt 1076 ein Kloster zwei dergleichen 
Stallhöfe, damit dasselbe fein Vieh besser hüten könne (Monumenta



62

Die ältesten Servituten der Art, die aus Spezial-Rechten 
(die vielleicht als Lokal-Rechte, wenn auch nie niedergeschrie
ben , schon Jahrhunderte konnten bestanden haben) herstamm- 
ten, und zuerst zu einer allgemeinen Norm erhoben wurden, 
finden wir im Sachsenspiegel, wo man feststellte*):

Boica IV, 294). Die Hirten wurden als Polijkibediente angesehen, 
auf deren Ordnung, Redlichkeit und Treue ntłh sich verlassen mußte. 
Daher befahl 1120 der Herzog von Zähringen, Berthold, daß sich die 
Binger seiner neuangelegten Stadt Freiburg (im Breisgau) jähilich 
einen Hirten wählen sollten, den er bestätigen winde (Schöpflin, hist. 
Zaring;.-Badens. V. 51). Eine dritte Art war di. Koppe l-H ft t u n g , 
da jedes Gemeinglicd das Recht hatte, auf des Anderen unbcsäeten 
Aecketn und ungthegten Wiesen sein Lieh zu hüten. Sie ist ein Ueber- 
rest der alten Verfassung und erscheint unter dieser Benetinnng zuerst 
in einer Urkunde von 1018 (Martene ct Durand Coll. Ampl. I. 390. 
acta acad Thcod. Pal. III. p. 134. 137). DaS Recht der Koppel
hütung scheint vorzüglich den Herrschaften gehört zu haben.

*) Ausgabe von Howeher. II. 54. §.2.
**) Walchs vermischte Beiträge zu dem deutschen Recht. 2r Thl. (Zena 

1772.) S. 24.
"*) Heinemann, die statutarischen Rechte für Erfurt und sein Gebiet. 

S. 81. §. 55,

Nieman ne mut ok fuubtrliftn 
Hilde hebbcn, dar he deine gemei
nen hirde sin loti mede gemin- 
nere, he ne hedbe diie Hove oder 
nur, die jin eigen oder sin len fin, 
die mut wol sunderlike schaphirde 
bebben.

Niemand muß (darf) auch einen 
sonderlichen Hirten haben, mit dem 
er dem Gemeinde-Hirten seinen Lohn 
mindere (verkürze), er habe denn drei 
oder mehr Huten, die sein Eiaen- 

; thum oder Lehen sind; ein Mdur 
: mag wohl einen besondern Schashir- 
1 ten haben.

Dieselbe Verordnung kehrt nun im Uten Jahrhundert in 
einzelnen Stadtrechten wieder, wie z. B. in Erfurt ums Jahr 
1350 (?) :

Zzen sal njman der da schaf hat, 
die sckas triben denne vor einen ge
meinen Hirten. Wer daz bri- 
chit. der sal ir zu der Wochen gebin 
eine lotige marc **).

ES soll Niemand, der da Schafe 
hat, dieselben treiben, denn für einen 
gemeinen Hirten; wer das beicht, 
der soll in die Wochen geben eine 
Ivkhige Mark *"').

In diesen alten Rcchtsbüchern finden wir also die ersten 
bestimmten Andeutungen über die gemeinsamen Weide
plätze. Unseres Handwerks wird noch nirgends ausdrück
lich dabei gedacht. Aber es ist ganz natürlich, daß solche Ver
fügungen zunächst Bezug hatten auf diejenigen Gemeiude- 
genoffen, die in Folge ihrer Beschäftigung Ackerbau und Vieh- 
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zücht nebenbei treiben mußten; denn Landwirthschaft im eigent
lichen ausgedehnteren Sinne des Wortes, im heutigen 
Begriffe eristirte damals noch nicht, und beschränkte sich, so 
weit man den unvollkommenen Ackerbau und die Biehzucht da
mals betrieb, ausschließlich auf die Landbewohner, während 
wir im späteren Mittelalter und heutzutage eine Menge Städte 
haben, deren Hauptbeschäftigung die Oekonomie ist und deren 
Weichbild sich viele Stunden weit erstreckt. Krautland und 
Weine in der nächsten Nähe der Stadt, sodann etwaö Wein
äcker und Holz bildeten die Basis der städtischen Landwirth
schaft. Bei dem Faustrechte deS früheren Mittelalters durften 
es die Bürger einer Stadt nicht wagen, ihre Heerden weit 
treiben zu kaffen; sie mußten gewärtig sein, daß der erste beste 
Schnapphahn sie ihnen als gute Beute vor der Nase weg
nahm. Die alten Gesetze und Stadtrechte wimmeln von Be
stimmungen und Strafen über Heerdenraub und Viehdiebstahl. 
ES konnte auö diesem Grunde somit die städtische Viehzucht 
nie bedeutend werden, so lange die Eigenthümer der Heerden 
bei Benutzung etwas entfernter liegender Hütplätze stets für 
ihr Vieh besorgt sein mußten. Da aber ein großer Theil deS 
der Stadt zunächst liegenden Weichbildes zum Anbau von Ge
müse verwendet wurde (Krautgärten, Gemeindsböden), auf 
anderen nahe liegenden Aeckern man etwas Getreide baute, — 
so ist es natürlich, daß für eigentliche Weideplätze in der Nähe der 
Stadt nur wenig Land übrig blieb. Es fehlte ferner im früheren 
Mittelalter auch noch ein HauptfütterungSmiitel, — die Kar
toffeln (die, wie bekannt, erst gegen das Ende des 16ten 
Jahrhunderts nach Europa kamen und durch den 30jährigen 
Krieg erst eine allgemeinere Verbreitung erhielten) — ein we
sentlicher Grund, der das Viehhalten in den Städten kostbarer 
machte, als eö heute der Fall ist. Wir könnten solcher Neben
umstände noch eine große Menge anführen, wenn wir dadurch 
nicht auf ein ganz anderes Feld geführt würden und dieses 
Kapitel zu einer rein landwirthschaftlichen Abhandlung mach
ten; vielmehr müssen wir den, der Näheres darüber lesen will, 
auf irgend eine Geschichte der Landwirthschaft verweisen. Wir 
berührten diese Punkte nur, um aus ihnen verschiedene mittel
alterliche Maßnahmen, die direkt unser Handwerk angehen, 
zu erläutern und verständlich zu machen. Bereits weiter oben, 
S. 29, haben wir einer Beschränkung in Bamberg gedacht, 
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folge deren kein auf den Gemeinde-Weiden erzogenes Vieh 
außerhalb der Stadt verkauft werden durfte. Eine andere 
Stelle auS dem Gerichtsbuche der Stadt Bamberg (vom Jahre 
1306 — 1333) wiederholt dieses Verbot und nennt abermals 
ausdrücklich die „phister" (Bäcker) und „vleischslahtere" (Metz
ger) als solche, die kein „swein, noch kein vich, Chu oder 
ochsen, swie daz genannt si" vom Lande (vom Gemeindeboden) 
treiben (noch auswärts verkaufen) dürften *).  Wollen wir 
nun auf die einzelnen Viehgattungen etwas näher eintreten, 
und die Stellung und Gerechtsame unseres Handwerkes zu 
anderen mit der Viehzucht sich befassenden Bürgern oder zur 
Gemeinde aus den Beispielen nur einiger Städte kennen lernen.

Vom Schafhalten. Wir haben S. 15 dieser Chronik 
bereits deS sonderbaren Verhältnisses gedacht, in welchem vor 
dem Jahre 1000, also vor dem Aufblühen deS deutschen Stäbte- 
wesens," die Viehzucht der Schweine und Schafe stand. Als 
der Handel der Städte in Aufnahme kam, als die Kunst der 
Weberei aus den Händen der Frauen (die sic bisher in den 
Frauenhäusern nur zur Befriedigung deS Hausbedarfes aus
geübt hatten) in die der Männer überging und als eigent
licher Erwerbszweig betrieben wurde, als deutsche wollene Tü
cher großen Ruf im AuSlande erhielten und die Wollenweberei 
einen immer höheren Aufschwung nahm, da war eS selbst
redend eine Nothwendigkeit, der Schafzucht eine größere Sorg
falt zuzuwenden. Bald stand diese Branche der Viehzucht oben 
an, und in den Städten waren eö namentlich die Metzger, 
die sich auf das Schafhalten vorzugsweise legten. Wollen 
wir nun uns umsehen, wie es damit in einzelnen Städten, 
von denen wir gute gründliche Nachrichten durch fleißige, um
sichtige Sammler erhalten haben, stand.

In Ulm war eine große Reihe von Verordnungen über 
die Benutzung der Gemeinde-Weiden im 14tcn und löten Jahr
hundert erstanden, zu welchen die vorzugsweise daselbst unge
mein starke Viehzucht und die Besorgniß, es möchte die Ge
meinde-Weide von Einzelnen mißbraucht werden, Veranlassung 
gab. Das Recht, sie zu benutzen, hatte, wie in Erfurt, Bam
berg und hundert anderen Städten Deutschlands, eigentlich 
nur der in Ulm Verbürgerte, und als eS sogar Eingewanderte

) Z.œpH a. a. O. S. 145. Nro. XVI a. 
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und Niedergelassene, welche weder Bürger- noch Zunftrecht bat
ten, wagten, ihr Vieh auf die Weide zu schicken, so setzte 
man eine Strafe von 5 Schilling Heller für jedes unberech
tigte Stück Vieh ein. Niemand hatte anfänglich mehr als 2 
Rinder und 12 Schafe auf der Weide frei und für jedes wei
tere Stück mußte ec wöchentlich 5 Schilling geben. Niemand 
durfte, wie wir dies bereits aus dem alten sächsischen Recht 
haben kennen lernen, einen eigenen Hirten haben. Später 
wurde diese Verordnung dahin abgeändert, daß der, welcher 
mit einer Mähne (ein Gespann Zugthiere) baue, nur 3 Rin
der und 6 Schafe; wer mit einer halben Mähne baue, nur 2 
Rinder und 3 Schafe; wer bloß ein Haus in Ulm habe, 2 Rin
der und 4 Schafe, und wer bloß in Ulm wohne, ohne ein 
Hauö zu besitzen, 1 Rind und 4 Schafe auf der Weide frei 
haben möge. Ein Rind wurde vier Schafen gleich gehalten, 
und es stand Jedem frei, ob er das eine für das andere hal
ten wollte. Von Andreas bis Laurenzius durften die Metzger 
von Ulm keine Schafe auf die Gemeinde-Weiden führen, son
dern während dieser Zeit sollten ihre Schafe auf ihren eigenen 
Weiden eine Meile rings um die Stadt sein, es wäre denn, 
daß sie Schafe von ihren eine Meile von Ulm entfernten 
Schweigen (einzelnen Höfen) in die Stadt bringen wollten, 
um sie zu metzgen; nur auf die kurze Zeit von Laurenziuö bis 
Andreas durften sie Schafe und Hämmel auf die Gemeinde- 
Weide gehen lassen, jedoch mit den Bedingungen, dieselbe in 
Ulm zu schlachten; ferner nur auf das Ried und auf keine 
Wiesen und auch auf keine Stoppeläcker eher zu treiben, als 
bis das Korn ganz abgeschnitten sei und die Stadthirten mit 
dem Heerdvieh das Wisch oder Weid befahren. Lämmer, 
welche während dieser Zeit geworfen wurden, dursten sie 
außerhalb verkaufen, sobald sie abgesäugt hatten. Höch
stens durften sie die Schafe, die sie vor Laurcnzii nach Ulm 
brachten, vier Tage lang auf die Weide gehen lassen. Weder 
auf dem Ried noch auf Aeckern, Wiesen und in Gärten durf
ten die Metzger Pferche ' aufschlagen, sondern bloß auf dem 
äußersten Ende des Wcidbezirkes. Diese Schafe mußten sie 
dann durch eigene Hirten besorgen. DeS Nachts, ehe die 
Thore geschlossen wurden, sollten die Heerden in die Stadt 
getrieben werden, damit sie nicht über Nacht weideten; der

Ehronik vom Metzgerzewerk. 5
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Uebertreter zahlte für jedes Schaf 5 Schilling Heller. Später 
wurde den Metzgern die Benutzung der Weide freigegeben, aber 
nur unter der Bedingung, daß sie keine Schafe, welche 14 
Tage auf der Gemeinde-Weide gelaufen waren, außerhalb der 
Stabt verkaufen durften. Die Stadthirten standen unter der 
Feldpolizei, waren geschworne Leute und wurden alle zwei 
Jahr neu gewählt. Sie hatten zugleich die Feldhut und als 
Belohnung dafür unter Anderm die Hälfte der fallenden Straf
gelder. Neber das schädliche Treiben deö Vieheö auf Aecker 
und Wiesen und über den Schaden, welchen Vieh in Gärten, 
Auen, Hölzern rc. anrichtete, bestanden besondere Gesetze, 
welche hier aufzuführen zu weitläufig wäre *).

*) Säger, schwäbisches Städtewesen des Mittelalters, 1r Bd. <5. 608 u.ff.
••) Schauberg, Zeitschrift für noch ungedruckle schweizerische RechtS- 

qnellen. 2t Bd. S. 37. Art 183.
•*•) Pfaff, Geschichte der Reichsstadt Eßlingen. S. 195.

Nach dem Dießenh ofer Stadtrecht (Kanton Thurgau) 
von den Jahren 1379 — 1390 durfte kein Metzger mehr als 
40 Schafe auf der Stadt-Weide haben; wollte er mehr hal
ten, so durfte er sic weder bei der Stadt noch auf die Stadt- 
Weide treiben **).

In Eßlingen erschien 1453 eine „Ordnung des Schaf
haltens", welche folgende Bestimmungen enthielt: Wer Schafe 
halten will, soll damit erst im Winter anfangen, wenn am 
Andreastage die Schafe abgestochen werden; waö dann übrig 
bleibt, das soll jeder auf Hie Weide oder sonst wohin treiben, 
aber nicht in Gärten und Baumgüter. Wenn der Stadthirte 
auf Allmanden und Weiden fährt, so muß der Schäfer diese 
meiden, außer wenn er deßwegen mit dem Hirten besonders 
übereinkommt. Wenn man nach altem Herkommen Wiesen 
oder Baumgärten verhängt, darf Niemand mehr seine Schafe 
darauf schicken. Wer Schafe waschen und scheeren will, darf 
eö nicht ohne obrigkeitliche Erlaubniß thun. Keiner.darf über 
15 Stück Schafe sommern und diese nur in seinem Hause 
halten. Am 9. Juli 1534 gebot der Rath, kein Bürger 
solle bei Strafe Schafe auf der städtischen Allemand weiden 
lassen ***).  Nach Verordnungen von den Jahren 1671, 1685 
und 1761 durfte kein Metzger in Privatgütern Schafe weiden 
lassen, sondern nur auf Brachfeldern und den gewöhnlichen 
Weideplätzen.
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Nach den Statuten von Rudolstadt aus dem Jahre 
1594 sollte kein Bürger oder Einwohner weder auf seinen eige
nen Gütern noch aus den gemeinen Aeckern, Rainen oder an
deren Orlen in der Flur vor Jakobi sein Vieh allein hüten 
oder eigene Hcerden machen, bei Strafe eines halben Gulden; 
den Fleischhauern aber, welche gemeiner Stadt zum Besten 
etlich Vieh zeitlicher hereintrciben würden, sollte von Pfingsten 
an bis Jakobi eine eigene Heerde von 50 oder 60 Rößern zu 
halten vergönnt werden. Rach Jakobi aber mußten sie altem 
Gebrauch nach ihr Vieh auf 4 Heerden schlagen und solches 
länger nicht allein hüten, „denn weil sie Schöpse zu feilem 
Kauf schlachten." Jmgleichcn sollte kein Bürger über 25 Schaf- 
Rößer altem Herkommen nach unter die gemeine Heerde trei
ben oder zu halten befugt sein *).

') Walch, vermischte Beiträge zu dem deutschen Recht. 5r Thl. (Jena 
1775.) S. 65 u. 66.

"*) Prünier Register in Leibnil* Coll, etymol. II. 416.

In Soest wurde nach der Polizei-Ordnung von 1650 
den Metzgern ein besonderer Platz „zu Unterhaltung ihrer 
Schlachtbeistcr" angewiesen.

Wir haben, wie bereits oben gesagt, bloß beispielsweise 
das Verhältniß des Schafhaltens in Ulm rc. angegeben, und es 
würde zu weit führen, wollten wir die Statuten und Weide- 
Ordnungen aller Städte durchgehen und die Beziehungen 
unseres Handwerkes in jeder derselben anführen. Treten wir 
daher auf eine andere Branche, die ehedem von Genossen un
serer Profession stark getrieben wurde, nämlich

die Schweinemast über. Schweinefleisch war in den 
allen Zeiten bei unseren Urvätern ein Lieblingsgericht, und wir 
haben schon weiter oben das merkwürdige Zahlenverhältniß 
angeführt, in dem die Schweine eines königlichen Meierhofes 
im 9ten Jahrhundert zu dem anderen Schlachtvieh standen. 
Dieses Verhältniß erhielt sich noch lange Zeit fort und mochte 
namentlich durch die großen Buchen- und Eichenwaldungen, 
die sich über unser deutsches Vaterland einst verbreiteten, un
terstützt werden. Besonders waren es die Klöster, die entwe
der selbst reich an Waldungen oder versehen mit der Erlaub
niß, Schweine in fremde Wälder treiben zu dürfen, kolossale 
Heerden unterhielten. Von den vielen Waldungen des Klo
sters Prüm (gefürstete Benediktiner-Abtei in der Eifel **)  
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kommt eine zu 1060, die andere zu 1000 Schweinen vor, 
und bezüglich der Erlaubniß oder des Rechtes, Schweine in 
fremden Waldungen mästen zu dürfen, mögen folgende Citate 
genügen: Um 1286 ertheilte ein Kloster des ErzbiöthumeS 
Mainz die Erlaubniß, daß einer in desselben Waldungen 130 
Schweine ernähren möge, wolle er indeß mehr halten, die 
Bewilligung nachsuchen müsse*),  und ein anderes Kloster er
hielt um 1310 vergünstiget, 120 Schweine in einen Wald 
treiben zu dürfen **).  Ein eigenthümliches Rechtsverhältniß 
der alten Zeiten war es, daß der, welcher einen Wald besaß, 
darum noch nicht die Befugniß hatte, die Eicheln für sich zu 
benutzen; denn durch die fortdauernde Bergünstiguug der Wald
eigenthümer, daß fremde Personen eine bestimmte Anzahl 
Schweine auf die Mast treiben konnten und überhaupt durch 
das Waldrecht war es dahin gediehen, daß der Eine den 
Wald und das Recht deS Holzfällens in demselben hatte, also 
Baumcigenthümer war, während ein Anderer daS Recht der 
Mast in demselben Walde hatte. Darum kommen in einer Min
dener Urkunde des 12ten Jahrhunderts Wälder und Eicheln der 
Wälder getrennt vor ***).  Wenn die herrschaftlichen Schweine 
in die Wälder gejagt wurden, so mußten die Unterthanen die 
Hirten dazu stellen oder dem Hirten Gehilfen geben. Außer 
der Mastzeit wurden die Schweine auf die Gemeinde-Weiden 
getrieben, wohin sie auch jeder Berechtigte zu dem Gemeinde- 
Hirten schicken mußte. Den Bork oder Eber (daS Reitschwein) 
mußte auf den Dörfern die Herrschaft (deS Rittergutes), in 
den Städten die Gemeinde oder einzelne größere Länderei- 
Besitzer halten. Man rechnete auf 30 Säue einen Bork. 
Schweine waren in den alten Zeiten gar häufig Gegenstände 
deS NaturalzinseS oder Zehent; besonders wurden solche an 
Klöster geliefert. Später, alö mehr Geld in Umlauf kam, 
wurden diese Natural-Lieferungen in baare Zahlungen abge
ändert t).

•) Wûrdficein, diœccsis Moguntina in Arch. dist. ct comm. dipl. ill. 
Tom. III. 156.

**) Schöp/lin, Alsatia diplomat. Vol. II. p. 99.
•**) Würdtwein, Subsidia diplom. Germ. hist, et jus ad Eccles. Tom. VI. 

p. 342.
t) Viele Beispiele führt An ton in seiner Geschichte der Landwirthschaft, 

3r Bd. S. 395 u, ff. auf.
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Bezüglich nun des SchweinehaltenS in den Städten, so 
finden sich in den alten Gerichtsbüchern und Gesetz-Sammlun
gen eine Menge von Verordnungen über die Schweine üHer
tz upt, die Schweinskoben und deren Mist. In Bremen 
hatte man 24 Stunden Zeit, um Mist (meS) auS der Stadt 
zu schaffen (umme the thwer nach); aber bezüglich des Schweine- 
düngerS (swine hör) war streng befohlen, denselben noch 
am nämlichen Tage, an welchem war auSgemistet worden, 
in dichten Wagen oder Schiffen (shepen) fortzuschaffen *).  
Wie beträchtlich einerseits die Schweinezucht in den Städten 
um die Zeit des Mittelalters mag gewesen sein, und anderer
seits welch entsetzliche Unordnung in Betreff der Straßenpolizei 
damals eingerissen war, können wir aus einem Fall und dem 
sich darauf gründenden allgemeinen strengen Verbot erkennen. 
Als der junge König Philipp, den sein Vater Ludwig der 
Dicke (von Frankreich) zum Mitregentcn angenommen und zu 
Rheims hatte krönen lassen, bei St. Gervais in Paris vor
beiritt, so kam ein Schwein seinem Pferde zwischen die Beine; 
er stürzte und starb am Morgen darauf (30. Oktober 1131) 
an den schlimmen Folgen dieses Sturzes. Darauf ward 
streng verboten, Schweine auf den Gassen herumlaufcn zu 

-lassen. Allein die Abtei St. Anton widersetzte sich dieser Ver
ordnung , indem die Geistlichen dieses Klosters vorstellten, cs 
sei wider die Ehrfurcht, die man ihrem Patron (dem hei
ligen AntoniuS, auch Anton mit dem Schwein genannt) 
schuldig wäre, wenn man seine Schweine nicht frei herum
laufen lassen wollte. Der Stadtrath von Paris sah sich also 
gezwungen, dem heiligen AntoniuS ein Privilegium zu geben 
und zu gestatten, daß seine Schweine, wenn sie eine Glocke 
am Halse hatten, ungestört den Koth der Gassen durchwühlen 
möchten **).  Paris war nämlich um jene Zeit noch nicht ge
pflastert. Ja sogar noch vor 200 Jahren wurden in dem jetzt 
so prächtigen und stolzen Berlin ungenirt die Schweineställe 
auf den Straßen vor den Hausern hingebaut, damit man, 
wenn der Hirt auötricb, die Thiere sogleich vor der Thür 

•) Oelrich S, vollständ. Sammt. aller und neuer Gesetzbücher der freien 
Stadt Bremen.

**) Histoire de la ville de Paris par Sauvai. Vol. II. pag. 640. — Saint- 
soir. Versuche in der Geschichte der Stadt Paris. Kopenhagen 1757. 
8. I. S. 147.
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habe. Der Rath verbot eö *)  zwar um 1641 mit den Wor
ten : „ES unterstehen sich auch viele Bürger, daß sie aus 
„den freien Straßen und oft unter den Stubenfenstern Säu- 
„und Schweineställe machen, welches E. E. Rath durchaus 
„nicht leiden und haben will," — und §. 17 wird verboten: 
„daß die kleine Gasse am Molkenmarkt nicht ferner mit Schwcin- 
„ställen verbauet werden solle k."— allein eS unterblieb den
noch nicht, bis endlich der große Churfürst 1681 den Ber
linern daö Mästen der Schweine ganz verbieten ließ.

*) Nikolai, Beschreibung von Berlin, S. XXVI, die daselbst abge- 
druckie Bauordnung vom 30. Nov. 1611. §. 4 u. 17.

Doch, wir kommen ganz von dem ursprünglichen Zwecke 
unserer Erörterungen ab. Also unser Handwerk speziell be
treffend, so war früherer Zeiten ein fortwährender Hader zwi
schen den Bäckern und Metzgern nicht nur um Benutzung der 
Weide für die Schweine, also überhaupt auch der Mast dieser 
Thiere willen, sondern namentlich auch wegen der Nebergriffe, 
die sich die Bäcker in daö Metzgerhandwerk erlaubten. Wir 
haben bereits S. 54 gesehen, in wie weit eS Nichtmetzgern in 
verschiedenen Städten unbenommen war, Vieh für eigenen Ge
brauch zu schlachten, ja sogar einen Theil davon auf den so
genannten Freibänken zu verkaufen. Diese Freiheit machten 
sich die Bäcker sehr zu Nutzen und in Ulm z. B. führte es 
zu langwierigen Erörterungen.

Im Jahr 1423 erhob sich Streit zwischen den Metzgern 
und Bäckern. Die letzteren schlachteten nämlich Schweine, die 
sie selbst gemästet hatten, zu Pfuhl und Söflingen (Dörfer in 
der unmittelbarsten Nähe von Ulm) und verkauften daö Fleisch 
an die Bürger der Stadt. Die Metzger meinten nun mit 
Recht, dies sei gegen ihr und der Bäcker altes Herkommen, 
und verlangten, die Bäcker sollten auch die Hälfte ihrer ge
ätzten Schweine in der Stadt lassen. Sie setzten daher fol
genden Rathsbeschluß durch: Kein Bäcker solle auf dem Dorfe 
metzgen, keiner zu Ulm ein Geiselschwein zum Netzen einstellen, 
das nicht die geschworenen Knechte und Schauer für schön er
klärt hätten. Wolle ein Bäcker gemästete Schweine an einen 
Metzger verkaufen, so sollten sie „ob der Stiege" (dieses Wort 
scheint einen besondern Platz für die Viehschau zu bezeichnen) 
von dem Schauer gesehen werden, ehe sie geschlachtet würden; 
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werde dann ein solches bei der Schau für rein erklärtes Schwein 
bei dem Metzger finnig, so solle dieses Fleisch nicht neben an
derem feil gelegt, überhaupt kein anderes ausgeboten werden, 
ehe das finnige verkauft Ware. Würden die Backer während 
der heißen Jahreszeit von Johanni bis Jakobi ihre Schweine, 
die sie verkaufen sollten, nicht wegbringen können und doch 
genöthigt sein, sie zu verkaufen, so solle ihnen, wenn sie ihre 
Noth beweisen könnten, vergönnt sein, 2 bis 4 Schweine zu 
schlachten, und wollten die Backer ihre Schweine wegtreiben, 
weil sie dieselben bei den Metzgern nicht unterbringen könnten, 
so sollten sie es dem Bürgermeister anzeigen, daß sie ihre 
Schweine auswärts vertreiben wollten. Dieser sollte das Weg
treiben erst dann zugestehen, wenn ihm die Metzger bewiesen 
haben würden, daß Fleisch genug für die Stadt vorhanden 
sei. Eine früher von den Metzgern selbst gemachte Ordnung, 
nach welcher derjenige Metzger, der den Bäckern die Schweine 
nicht bezahlen könne, sein Handwerk liegen lassen solle, wurde 
aufgehoben, indem eS die Metzger selbst zu schmählich deuchte, 
daß einer, den man wohl pfänden könnte, um Schulden wil
len sein Handwerk liegen lassen solle. Welcher Metzger aber 
die den Bäckern abgekauften Schweine nicht wenigstens 14 
Tage nach der anberaumten Zahlungsfrist bezahle, der solle 
den Bäckern seine Schuld mit fahrenden Pfändern versichern, 
und nicht wie andere seiner Gläubiger mit liegenden Pfän
dern. Der Bäcker solle das Pfand durch den Bürgermeister 
empfangen und dieser dem Ammann auftragen, über dasselbe 
zu richten, eö zu verganten und nach einer Frist von 8 Tagen 
zu verkaufen, eine Frist, welche der Bürgermeister nur in ganz 
besonderen Fällen verlängern durfte. Sollte aber ein Metzger 
nicht so viel haben, daß er seine volle Schuld verpfänden 
könne, so sollten die übrigen Metzger für ihn Bürgen sein ic. *).

') Jäger, schwäb. Etädtrwese» des Mittelalters. 1r Bd. S. 627.

Ueber die Rind Viehzucht, als einen ehedem bei unse
rem Handwerke üblichen Seitenzweig, und speziell über da
hin einschlagende Trist- oder Wêide-Gerechtsame haben wir 
nichts aufsinden können. Es scheint, daß die Metzger von 
jeher sich höchstens mit der Zucht des zur Klein-Metzgerei ge
hörigen Viehes abgegeben haben, und daß die Rindviehzucht 
fast ausschließlich der eigentlichen größeren Landwirthschaft ver
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blieb. Somit können wir auch auf diesen außer dem Bereiche 
unserer Aufzeichnungen liegenden Zweig nicht eintreten und 
gehen vielmehr zu einer anderen Gemeindebeziehung unserer 
Profession über, nämlich

2) Das Pferde-Halten.
Wie noch zum Theil heute, so war es schon im Mittelalter 

eine durch die handwerklichen Umstande gebotene Nothwendig
keit unseres Gewerkes, daß der , welcher nicht in gar zu kleinem 
Umfange die Metzgerei betrieb, ein Pferd halten mußte, um 
nicht zu viele „MetzgerS-Gä nge" machen zu müssen. Nicht 
nur, um über Land zu reiten und Einkäufe zu machen, mitunter 
sogar gleich ein Kalb als Neitgenossen mit heim zu bringen, war 
dem Metzger daS Pferd ein nothwendiges Ding, sondern auch 
im Ackerbaubetriebe bedurfte er desselben, um Futter für's Vieh 
ii. s. w. hereinzuholen. Diese durch die Umstände bedingte be
sondere Eigenschaft unserer Gewerbegenossen: Pferdehalter zu 
sein, führte denn auch bald betreffs der früheren Stellung der 
Bürger zur ganzen Gemeinde bei unseren Handwerksvorfahren 
zu eigenthümlichen Verpflichtungen, welche wir gleich etwas 
naher erörtern wollen. — Bei der einfacheren Einrichtung deS 
Staats- und GemeindchauShalteS in älteren Zeiten, wo es 
noch keine stehenden Heere, wie heutzutage, gab, und bei der 
Selbstständigkeit vieler Städte, namentlich der sogenannten 
Reichsstädte, die kleine Republiken bildeten und nur un
mittelbar unter dem allgemeinen Reichsoberhaupte, dem Kaiser, 
standen, somit als souveräne Stände die Reichstage beschicken 
konnten, — war die Gemeinde, die Bürgerschaft einer Stadt, 
in Kriegs- und Belagerungszeiten auf Selbstvertheidigung deS 
Gebietes oder der Stadtmauern angewiesen. Diese Wehrpflicht 
bildete einen Hauptzug deS zünftigen Regimentes der mehrsten 
Städte *).  In den mehrsten Fällen beschränkte sich die Kriegs
kunst der Bürger auf Bewachung der Thore, Vertheidigung von 
den Thürmen und Blockhäusern herab und einen Ausfall auf die 
Belagerer. Bei der Vertheidigung innerhalb der Stadt war es 
natürlich, daß man (namentlich bei dem engen unregelmäßigen 
Straßenbau) keine Kavallerie anwenden konnte; da hatten die

*) Wer Ausführlicheres darüber lesen will, kaufe sich das Einleitungs
bändchen zu unserer Chronik: „Deutsches Städtewesen und Bürger, 
thUM K.“
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Handwerks-Zünfte unter ihren Fähnlein und Hauptleuten als 
Fußvolk mit Armbrust und Steinschleuder oder als Haken
schützen mit unbehülflichen Donnerbüchsen zu manövriren. Aber 
galt es, einen Ausfall zu irgend einem Stadtthore hinaus zu 
machen, da mußte sich der persönliche Muth der Bürger mit 
Schwert und Hellebarde zeigen, wenn sie sich Aug in Auge, 
Mann für Mann mit dem Feinde maßen, und solche Ausfälle 
mußte alsdann eine Art von schwerer Bürger-Kavallerie unter
stützen. Diese letztere aber bildeten nur die Bürger, die in Folge 
ihres ErwcrbszweigeS Pferde zu halten benöthiget waren, also 
die Müller und Metzger. Daß unsere Handwerksvorfahren 
kräftige und muthige Streiter waren, wenn's den Kampf galt, 
davon haben uns die Chroniken viele Nachrichten aufbewahret, 
und wir werden in dem späteren Abschnitt: „AuS dem Leben 
berühmter Metzger," näher auf diesen Gegenstand ein
treten. Hier wollen wir uns zunächst, um nicht zu weit abzu
schweifen , nur mit dem Pferdehalten der Metzger des Mittel- 
alters beschäftigen.

Wie es noch heute der Fall ist, daß bei Feuersgefahr 
namentlich die Müller verpflichtet sind, mit ihren Pferden her
beizueilen und die Spritzen zur Brandstätte zu fahren, wie cd 
ehedem Gesetz war, daß die Brauer, Küfer, Weißbinder in 
gleichem Falle ihre Bottiche, Kufen und sonstigen hölzernen 
Behälter zur Herbeischaffung von Wasser hergeben mußten, 
wie eS bei den Schuhmachern und Sattlern mancher, nament
lich größerer Städte Bedingung wurde, beim Meisterwerden 
an die Gemeindeverwaltung einen ledernen Feuereimer zu lie
fern *),  so waren, wie bereits oben angeführt, nicht nur die 
Metzger zum städtischen Kavalleriedienst verpflichtet / sondern 
sogar verbunden, ein Pferd zu diesem Zwecke (neben dem Ge
brauch desselben für ihr Geschäft) zu halten. Diese Pflicht 
treffen wir z. B. in der schon oft genannten Reichsstadt Eß
lingen an. Wer eine Fleischbank besaß, mußte nach uraltem 
Herkommen auch ein Pferd halten und sich bei der reitenden 
Bürgerkompagnie einschreiben lassen **).  Eine eigene Ver
ordnung hierüber vom 4. November 1676 bestimmte: Alle 
Metzger 'bet Stadt zusammen sollten wenigstens 20 Pferde 

*) Z. B. in SàleSwig, laut SchusteramtS-Rolle von 1055, Art. 2.
") Pfaff, Eßlingen. S. 078.
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halten ic. Früher hatten sie sogar Frohnfuhren zur Herbei
schaffung des Stadtholzes zu leisten. Da aber viele Metzger 
der Verpflichtung, Pferde zu halten, nicht nachkamen, und 
zwar gerade in Kriegszeiten, wo man sie am nöthigsten brauchte, 
so wurde ihnen mehrmals mit Verlust der Fleischbänke, ja 
1696 sogar des Bürgerrechtes und Entziehung all ihrer Vor
rechte gedroht. Nur die, welche anerkannt zu dürftig waren, 
sollten vom Pferdehalten befreit sein; wenn jedoch die Reihe 
(in einer gleich nächstdem zu erörternden anderen Verpflich
tung) an sie käme, Pferde von ihren Zunflgenossen mie
then*).  Es ist dies daS einzige Beispiel, welches wir spe
ziell cr-ufführen können; ähnliche Verhältnisse mögen aber wohl 
in vielen anderen Städten bestanden haben, ob zwar in einem 
anderen glaubwürdigen Buche **)  von den italienischen Städ
ten (nach deren Zunftverfassung sich die deutschen erst bildeten) 
gemeldet wird, daß die Unterhaltung der Pferde beim städti
schen KriegSheere aus dem gemeinsamen Haushalte be
stritten worden wäre.

*) Psass, Eßlingen. S 679.
**) Hüllmann, Slädlewescn des Mittelalters. IV. Tbl. pax. 10.

***) Herodot meldet, daß von dem ägeischen Meer und von dem See Pro
pontis bis zu der damaligen Hauptstadt des persischen Reiches, Susa, es 
111 Posthäuser an der Straße gegeben habe, wo man frische Pieide 
habe bekommen können, und Tenvphon behauptet, daß schon SOOZahre 
vor Christi Geburt der persische König CvruS Posten errichtet, Land
boten gesendet und EtationShäuser erbaut, diese Anstalt aber vor
züglich bei seinem Feldzüge wider die Scythen benutzt habe. Von den 
Römern meldet Sueton: daß der Imperator Augustus die persische 
Einrichtung der Posten zuerst nachgeahmt habe, indem er Voten (stato
res) stationsweise postirte, um Nachrichten von Rom nach den wichtig
sten Punkten möglichst schnell zu bringen und wieder Antwort von da 
znrückgelangen zu lassen. Anfangs war es eine Art von Frohndienst, 
später jedoch, als reitende und endlich gar fahrende Boten auskamen, 
wurde eö durch besonders zu diesem Dienste angestrllte Personen besorgt.

Aber noch eine andere, viel sonderbarere Verpflichtung und 
Nebenbeschäftigung hatten unsere Professionsvorfahren, näm
lich, sie waren mehrere Jahrhunderte lang die Po st anstatt 
des heiligen römischen (deutschen) Reiches, besonders in Süd
deutschland. Die Posten sind weder eine Erfindung der Deut
schen, noch, genau genommen, eine Erfindung neuerer Zeiten. 
Mehrere alte Völker, wie die Aegypter, Perser und Römer, 
hatten bereits ähnliche Anstalten ***).  Auch Karl der Große
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soll eine Art von Postverbindung durch ganz Frankreich um'S 
Jahr 807 gehabt haben, die jedoch wohl bald wieder einging 
und erst um 1477 unter Ludwig XI. von Frankreich wieder 
aufkam. In Deutschland dagegen hat eine ähnliche Einrich
tung zwischen manchen Städten schon im 12ten und 13ten 
Jahrhundert bestanden. Als nämlich der Handel zwischen den 
Städten der Lombardei, Deutschlands und den Niederlanden 
allmälig emporzublühen begann, als sich die mächtige Städte- 
verbinvung, die Hansa, gebildet hatte, da wurde es zur un
abweisbaren Nothwendigkeit, ein Mittel aufzusinden, durch 
welches man in immerwährender Beziehung zu einander stehe, 
und so gab es vielleicht ein halb Dutzend reitende Boten, die 
ungefähr §lle 14 Tage einmal ihren Weg zwischen den Haupt
handelsstädten vornahmen *).  Was nicht an diesen Post
straßen lag, war so gut als außer aller Verbindung mit der 
übrigen Welt. Fürsten schickten ihre Briefe und Sachen durch 
Boten an den Rath der nächsten Stadt, und dieser mußte 
durch andere Boten sie weiter befördern, so daß diese von 
Stadt zu Stadt bis an den Ort ihrer Bestimmung abgelöst 
wurden, oder man sandte, wenn eö außer Landes ging, eigene 
Boten zu Pferde oder zu Fuß (eine Art von Gesandten), die 
sodann gleich die Antwort mit zurückbringen konnten. Beides 
war eben so beschwerlich als kostbar und langweilig; indeß 
kannte man damals noch kein anderes Mittel als dieses, um 
auswärtigen Personen irgend eine Nachricht zukommen zu 
laffen. Wollte man nun die großen Kosten nicht daran wen
den, so blieb nichts Anderes übrig, als die Zeit der großen 
Messen abzuwarten und alsdann den reisenden Kaufleuten seine 
Briefe zur Besorgung mitzugeben. Diese erzählten sich denn 
auch alle halbe Jahre die Neuigkeiten aus ihren Städten und 
Ländern und vertraten gleichsam die Stelle der Zeitungen **).  
Da kam man aus einen anderen Gedanken. Die Metzger 
größerer Städte mußten behufs der Vieheinkäufe nicht nur in 
der nächsten Umgebung von 6 bis 8 Stunden ihre Reisen 
machen, sondern dieselben erstreckten sich nicht selten 20 und 
noch mehr Stunden Wegeö weit. Dies benutzten Kaufleute

*) Sartorius, Geschichte des hanseatischen Bundes (Göttingen 1803), 
2tcn ThlS. ZU Nbthl. 6. 679.

**) Häberlin, Repertorium des teutschen Staats- und Lehnrechtes (Leip
zig 1795), 4r Thl. Art. Postwcsen. S. 185.
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und andere briefschreibende Personen, um durch sie ihre Briefe 
bestellen zu lassen. Ob zwar gegenüber der früheren fast gänz
lichen GelegenhcitSlosigkeit eS ein offenbarer Gewinn war, 
nun mindestens ein bei weitem öfter wiederkehrendes Mittel 
zur Beförderung von Korrespondenzen zu haben, so war eS 
doch, so lange es Sache rein gegenseitig persönlichen Ueber- 
einkommens und bürgerlicher Gefälligkeit war, eine höchst un- 
zuverläßige Sache. Da mag es denn wohl der Fall gewesen 
sein, daß zwischen der Kaufmannschaft einerseits und den Metz
gern andererseits durch Vermittelung der städtischen Behörden 
ein bindender Kontrakt geschlossen wurde, nach welchem sich die 
Metzger gegen einen bestimmten Gehalt, oder gegen irgend 
welche Befreiung von Kommunal-Lasten bereit erklärten, inner
halb gewisser Grenzen und bestimmter Zeit nach einer unter 
sich zu verabredenden Reihenfolge den Post-Dienst zu überneh
men und daS Institut zu etabliren, welches unter dem Namen 
die Metzgerpost bekannt ist. Daß es zu einer bestimmten 
Organisation und Verpflichtung einst gediehen war, erhellt 
auS den auf vorigen Seiten angezogenen Eß ling er Nach
richten, folge deren das Postreiten bei den dortigen Metzgern 
Reihe um ging und gleichsam amtlich von denselben verrichtet 
werden mußte. Trotz vielfacher Forschungen hat eS uns nicht 
gelingen wollen, nähere Nachrichten über dieses eigenthüm
liche Institut aufzufinden, und nur dies brachten wir noch in 
Erfahrung, daß noch heutzutage die Metzger einiger süddeut
schen Städte ein Posthorn in ihrem Jnnungsschilde führen zu 
dürfen berechtiget sind. Die sogenannten Metzgerposten gingen 
natürlich nach und nach ein, als in Deutschland zuerst Bap
tist von Taris mit Bewilligung und Unterstützung Kaiser 
Maximilian I. ein reguläres Postwesen um'S Jahr 1516 ein- 
richtcte.

Sollen wir jetzt vom Pferdehalten auf'S Hundehalten 
beiläufig noch kommen und jener Verordnungen gedenken, die 
wider daö Kälberhetzen schon in den frühesten Zeiten erlassen 
wurden, oder derer, daß die Metzger bei Strafandrohung deS 
Nachts ihre Hunde einsperren sollten*)?  ES würde denn 
doch gar zu außerwesentlich sein, dieser Seite ausführlichere 
Aufmerksamkeit zu schenken, und führen wir nur eine merk

') Pfaff, Eßlingen. S. 678.
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würdige Maßnahme in dieser Beziehung an, die im vorigen 
Jahrhundert in der Stadt Winterthur eingeführt worden 
war. Dort wurden die Metzgerhunde gesetzlich von der Be
hörde gemaßregelt, indem 1783, alt? 46 Meister in der Stadt 
waren, nur je zwei Meistern ein Hund zu halten vergönnt 
wurde. AlS 1792 das Verzeichuiß dem Rathe 20 Hunde vor- 
wieS, fand er das Verhältniß zur Meisterschaft durch diese 
Zahl überschritten. Sie mußte beschränkt und die Namen der 
hundehaltendcu Meister dem Schultheiß eingegeben werden * ••)). 
Ueberhaupt zeichnen sich manche obrigkeitliche Maßnahmen die
ser Stadt gegenüber dem Metzgsrgewerk durch eine auffallende 
Kleinigkeitskrämerei auS; denn fast kaum zu glauben ist eS, 
wenn uns der angeführte Historiograph, gestützt auf urkund
liche Beweise, berichtet: „Doch selbst in den Tagen der auf» 
„strebenden Kultur blieb strenge Aufsicht über die Metzger un- 
„abweiSlicheS Bedürfniß. Bei der Wahrnahme, wie sie weder 
„den obrigkeitlichen noch ihren eigenen Satzungen folgten, 
„wurden 1765 alle 35 Meister vor Rath gestellt und gestraft. 
„Der dabei ausgesprochene obrigkeitliche Wunsch, das Handwerk 
„solle sich in zwei Theile theilen, wovon die einen Rindfleisch 
„metzgen, die anderen Bratiömetzger sein sollten, fand vor 
„ihrem spekulativen Verstände kein Gehör. Daher bewilligten 
„1766 Schultheiß und Rath aus die lauten Klagen der 
„Bürger, jeder Meister dürfe so viel BratiS metzgen, als 
„er für seine Kunden bedürft, als das einzige Mittel, die 
„Stadt mit gutem Kalbfleisch zu versorgen. Und um alle 
„Gunst und Ungunst auö der Metzg zu verbannen, ward den 
„Metzgern 1768 sogar untersagt, gefällig zu sein. 
„Denn auf die Anzeige, daß Metzger etwa Fleisch neben sich 
„in die Schüsseln legen unter dem Vorwande, sie müßten eS 
„ihren Kunden schicken, ward ihnen diese verdächtige 
„Dienstfertigkeit obrigkeitlich abgcstrickt (untersagt) in der Mei- 
„nung: daß jeder Kund gehalten sei, sein Fleisch 
„selbst zu holen." DaS ist denn doch wohl ein paar Zoll 
über den Zopf hinaus *).

•) Troll, Geschichte der Stadt Winterthur. 8r Thl. S. 95.
••) Wir kommen später noch einige Mal §nf die Stadt Winterthur zurück, 

und bedauern nur, daß wir daü verdienstliche Werk des Herrn Präs. 
Troll über die Handwerksgeschichte dieser Stadt (welches so eben während 
des Druckes unserer Chronik erschienen ist) nicht schon früher haben be»
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Wir hätten nun, um in den Rechten und Pflichten in 
Beziehung zu den Gemeinden fortzufahren,

3) von der Accise
zu handeln. ES ist dies ein Punkt, über den sich entweder 
fast nichts, oder ein ganzes großes Buch schreiben läßt, weil, 
wenn man gründlich darauf eintreten will, man ein staatS- 
ökonomischeö Werk bearbeiten müßte, welches sich gleichmäßig 
über die Ursachen und Folgen, die Normen, Ausdehnung und 
Anwendung dieser Steuer auf Fleisch und Brod, Bier und 
Branntwein u. s. w. erstrecken müßte; zudem ist die Geschichte 
deö StenerwesenS, von welchem in den letzten drei Jahrhun
derten die Accise und die indirekte Besteuerung der nothwen
digsten Lebensmittel das vornehmste und wichtigste Kapitel 
bildet, eine so komplizirte und verwirrte, die Einrichtung aber 
selbst ein so tief in den Staatsorganismus eines jeden Landes 
und dessen politische Gesammtgeschichte eingreifender Faktor, — 
eine jener wesentlichen Grundbedingungen, durch welche die 
absolut-monarchische Regierungsform mit Bureaukratie und ste
henden Heeren möglich ward, und eine in einem jeden kleinen 
Staate anders entstandene,' nach anderen einwirkenden Um
ständen sich entwickelt habende Disposition, daß es als ein 
sonderbares Unternehmen erscheinen müßte, wenn wir hier bei 
unseren Aufzeichnungen über ein winzig kleines und besonderes 
Pünktlein der deutschen Kulturhistorie Betrachtungen und 
Forschungen über das Accise-Wesen früherer Zeiten anknüpfen 
wollten. Wir werden uns daher mit einigen ganz allgemei
nen Nachrichten begnügen müssen. Steuern im heutigen Sinne 
des Wortes bestanden lange Zeit in Deutschland nicht; was 
von den Landes- und Lehensherren erhoben wurde, war mehr 
ein Zins für geliehenes Gut, oder ein Zoll, oder eine Ab
gabe aus einer rein persönlichen Verpflichtung für genossenen 
und noch genießenden Schutz herrührend, als eine direkte nach 
allgemeinen Grundsätzen und Tabellen erhobene Steuer, ge
schweige denn eine Abgabe auf Lebensmittel. Erst als sich die 
Gemeinden organisch konstituirten, erst als die Idee des eigent
lichen Staates sich weiter auöbildete und eine komplizirtere 
Verwaltung entstand, und namentlich seit eine Sold-Miliz

nutzen können. Nur wenig Städte können sich solcher einläßlichen For
schungen über die städtische Kulturgeschichte erfreuen.
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(in Deutschland die Lands-Knechte genannt) aufkam, somit 
auch größere Finanzmittel in Anspruch genommen wurden *),  
erst in jenen Zeiten begann die Besteuruug des Volkes. Unter 
allen Steuern hat von jeher keine größeren Unwillen erregt **)  
und ist gegen keine so entschieden zu Felde gezogen worden, 
als gegen die Vesteurung der unentbehrlichen Lebensmittel, 
weil sie eine nie zu rechtfertigende, unter allen Verhältnissen 
ungerechte ist, gerade entgegengesetzt dem einzig haltbaren 
Steuerprinzip: „Ein Jeder (teure nach Vermögen." — Zuerst 
taucht dieser Abgabemodus im 13ten Jahrhundert in Deutsch
land auf; in Sachsen ward sie um 1440, in der Mark Bran
denburg 1467 cingeführt und ist auf deutschem Boden im Kö
nigreich Preußen zur vollendetsten Höhe auögebilbet worden. 
Viele Städte kauften im Mittelalter den Fürsten und Landes
herren die Accise aus Gemeindemitteln ab und erhoben als 
Ersatz dafür nur eine bedeutend geringere Abgabe. Bei 
alledem hat die Accise überall und zu allen Zeiten stets viele 
Differenzen zwischen den Gewerbetreibenden und den Bebörden 
zur Folge gehabt, und wohl dem Lande, wo diese Steuer zu 
Grabe getragen ist. — So weit im Allgemeinen über die 
Gemeinde-Rechte und Pflichten, indem wir'im nächsten Ab
schnitt über daS Strafwesen, welches zum Theil mit zu den 
Gemeinde-Beziehungen zu rechnen sein dürfte, sprechen wollen.

•) Schmidt, Geschichte der Deutschen. 7s Buch. 43S Kap.
**) fllylius, corp. constit. P. IV. Sect. 3. cap. 1. p. 77 et sq. — B e- 

guelin 's histor.-krit. Darstell, der Accise- und Zollverfassung in den 
preuß. Staaten. 1797. — Die Nachtheile der Accise für den National
wohlstand. Berlin 1808.

Von -en Strafen gegen die Widerspenstigen 

im Handwerk.

Bei wohl keiner anderen Profession, ausgenommen höch
stens die Bäcker, Müller und Brauer, hat eS von den ältesten 
Zeiten her, wo Gesetze zur Normirung des Verhältnisses zwi
schen Handwerker und kaufendem Publikum auskamen, so viel 
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Streit und Reibungen zwischen Ortöobrigkeiten und Prosessio- 
nisten gegeben, als bei der unserigen. Es hat dies aber auch 
seine naheliegenden, natürlichen Gründe. Mit dem Schuster, 
dem Schneider, dem Feuerarbeiter, Zimmermann, Maurer, 
Weber und wie sie alle heißen mögen, kommt das konsumi- 
rende Publikum nie in so direkte, tagtägliche Beziehung, 
als mit jenen Handwerkern, welches für des LeibeS Nah
rung , für Speise und Trank zu sorgen haben; hat man sein 
Kleid, seine Schuhe, sein Hausgeräth angeschafft, so vergeht 
eine gute Weile, ehe man die Hilfsleistungen jener Hand
werker wieder beanspruchen muß, deren Geschicklichkeit uns die 
nöthigen Gegenstände verfertigte. Anders ist's bei und. Brod 
und Fleisch gehört auf den Tisch des Bürgers, so oft cs Mit
tag läutet, so oft der Magen seinen Tribut fordert, und Fleisch 
oder Wurst, Bratfleisch oder Eingeweidetheile hat die sorg
same HauSsrau oder die Köchin auf dem Küchenzettel, wenn 
sie ihre Tagesordnung beginnt. Bei einer so fortwährenden 
Berührung zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen 
Verkäufer und Käufer war es sehr natürlich, daß die Behörde 
bald beaufsichtigend und prüfend einschritt, daß, wie wir be
reits in den früheren Abschnitten sahen, weit mehr Gesetze 
und Verordnungen, die Metzger betreffend, alö bei anderen 
Handwerken entstanden. Wo mehr Gesetze, gibt'S aber auch 
mehr Strafen oder doch wenigstens vorhergesehene Straffälle, 
und wo eine oft wiederkehrende Beeinträchtigung der Rechte 
des Publikums leichter möglich ist, als sonst an einem andern 
Orte, bei anderen Gewerblichen, da ist die größere Schärfe 
und Vielseitigkeit des Strafmaßes auch durchaus gerechtfertigt. 
Wundern wir uns also nicht, wenn wir aus den nächsten 
Seiten aus den halb barbarischen Zeiten des Mittelalters 
einige Strafen kennen lernen, die nach unserem heutigen Be
griff für den vollendeten Verbrecher geeignet erscheinen.

Eine offenbar entehrende Strafe, die heutzutage nur noch 
beim Falschmünzer und bei kriminellen Fällen in Ausübung 
kommt, das Pranger stehen, war in den Zeiten deS Mit
telalters für zu leichtes Gewicht oder schlechte Waare eine sehr 
übliche, und in Nürnberg stand ein solcher Pranger mitten 
auf dem Markt. Wir finden darüber Folgendes verzeichnet*):

') Siebenkeeß, Mater, zur Nürnb. Geschichte. 3rBd. S. 26.
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„Anno 1622 Jar, Freitag den 28. Inny hat ein Erbar 
„Rath mitten auf dem Markte allhier einen hohen hultzencn 
„Pranger mit einem breiten runden Fußtritt und zwei Hals- 
„eisen eingraben und aufrichten lassen, diejenigen Manns und 
„WeibeS Personen, welche sich mürrisch und ungehorsam er- 
„zeigcn, das Fleisch, Eyer, Schmalz, Zimmeß, Wecken, 
„auch grüne Gartenfrüchte u. s. w. den Leuten versagen oder 
„nicht nach dem Satz und Tar geben, auch das küpferne 
„Geld nicht nehmen würden oder wollten und angegeben wür- 
„ben, daran zu stellen und darzu in die HalSeisen zu schlie- 
„ßen." — An anderen Orten eristirte für Solche, die zu 
leichtes Gewicht gaben, eine sogenannte Schandbank oder 
Schandschranne, wo sie ihre Waare verkaufen mußten, 
wie z. B. in Zittau. Es erinnert diese Strafe an die noch 
jüngsthin in Konstantinopel übliche, wo Bäcker, die zu leichtes 
Brod gaben, im dritten Uebertretungsfalle mit dem Ohr an 
den Ladentisch genagelt wurden. Dieses Prangerstehen ge
hörte indeß noch zu den milderen Strafen und kommt zum 
Theil gegen das Ende des Mittelalters vor.

Eine zehnmal schmachvollere, alle Zivilisation in's Ange
sicht schlagende Strafe, in welcher die bürgerliche Ehre ge
radezu mit Füßen getreten oder todtgeschlagen wurde, war 
daö Schupfen, der Schnellgalgen, auch die Schnelli 
genannt. Wir finden diese Strafe z. B. im Freiburger Stadt- 
recht (siehe oben S. 28), so wie in Nürnberg, Augsburg, 
Regensburg, Zürich u. s. w. Sie bestand darin, daß der
jenige Metzger oder Backer, der gegen daS Gesetz wissentlich 
und absichtlich gesündigt hatte, gefänglich eingezogen ward, 
man ihn bis zu einem gewissen Grade hungern ließ, sodann 
unter Jubel des Volkes nach dem Schnellgalgen führte. Dies 
aber war ein förmlicher Galgen, an dessen äußerster Spitze 
deS Querbalkens ein Flaschenzug oder eine Rolle angebracht 
war, in welcher ein starkes Seil lief. An dem einen Ende 
deS Seiles war ein Korb oder Käfig angebracht, so daß man 
vermittelst deS ZugeS denselben hoch oder nieder ziehen konnte, 
wie man wollte. Unter dem Galgen war immer eine große 
Mistpfütze. In diesen Korb wurde nun der zu bestrafende 
Meister und Bürger gesetzt und so lange dem Hohn des Vol
kes und der Gassenjugend preisgegeben, biö ihn der Hunger

ühronik vom Metzgergewerk. 6 
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zwang, auS dem Korb in die Schmutzpfütze hinabzuspringen 
und von oben bis unten stinkend und besudelt, wohl noch 
vom Pöbel mit Gassenkoth beworfen heim zu lausen. Oder 
man machte eS auch so, daß man den Käfig (wie einen Vogel
bauer) verschloß und die Stadtknechte denselben so lange auf- 
und abziehen und in'S Schmutzwasser stoßen mußten, bis der 
darin sitzende Delinquent durch und durch naß war. Dieses 
Verfahren an einem Bäcker, Namens Wackerbold, praktizirt, 
war einst Ursache zu einem großen Unglück für die Stadt 
Zurich. Der auf diese Weise verhöhnte und bestrafte Backer 
zündete bei heftigem Sturmwind sein Haus an, welches er zu
vor mit Brennmaterial ganz angefüllt hatte, und durch diese 
Brandstiftung wurde halb Zürich ein Raub der Flammen *).  
Mit gleicher Strafe wurden in Straßburg diejenigen Bür
ger belegt, die zu kleines Weinmaß handhabten **).

*) Tschudi, Chronikon hclveticum. Ed. J. R. Iselin. (Basel 1734.) 
lr Thl. S. 188. — Bluntschli, memorabilia Tigurina. 3te Aust, in 
4. S. 66.— Stumpf'S Schweizer Chronik. P. II. pag. 153b ad 
A. 1280.

**) Silbermann, Lokal-Geschichte der Stadt Straßburg. (1775.) Fol. 
S. 171.

"") Werlich, Augsburger Chronik. Fol. Thl. II. S. 177.
1) G em ein er'S Regensburger Chronik, lr Bd. S. 463.

-tt) Trolla. a.O. S. 92.

Auch in Augsburg ***)  wurde der Schnellgalgen um 
1442 gegen die Bäcker in Anwendung gebracht, und nach den 
Statuten von 1306 sollten in Regensburg f) Rusfiane 
(GelegenheitSmacher, Kuppler, Lotterbuben) „ab der Schupfen 
in die Patzenhüll" geworfen werden.

So allgemein verbreitet nun auch demnach diese Strafe 
im Mittelalter gewesen sein mag, so haben wir dennoch kei
nen Fall ausgezeichnet finden können, in welchem sie gegen 
Genoffen des MetzgerhandwerkeS in Anwendung gebracht wor
den sei, und wir wollen daher zu einigen anderen notorischen 
Straffällen übergehen, die allerdings unendlich hart, dennoch 
aber nicht so entehrender Natur waren als daö Schupfen. 
Die Geschichte der Stadt Winterthur ft) führt mehrere 
derartige Exempel auf. Um 1489 war ein Metzger, NamenS 
Hettlinger, daselbst Schultheiß; weil aber er und sein Sohn 
die neue Metzger-Ordnung nicht beschwören wollten, so muß- 
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ten sie vom Handwerk abstehcn, „doch haben M. Herren 
„beiden auf Bitte nächste Ostern wieder zu metzgen vergönnt, 
„doch so, daß sie alle Ordnungen, jetzt gesetzt oder hernach 
„geordnet, getreu halten. Besonders sollen sie weder den an- 
„dern Metzgern noch dem Rathe Ueberdrang thun, auch nicht 
„mehr metzgen, als ihnen geordnet wird. Und wo sie sich 
„anders hielten, soll es bei voriger Straf bleiben und daS 
„Metzgen ganz müßig stan." — Zugleich wurden zwei Metz
ger, die Fleisch ungeschützt verkauft hatten, um die ungeheure 
Summe von 60 Pfund Heller, und ein dritter, der das ge
schützte Fleisch in sein HauS getragen, um 10 Pfund Heller 
gebüßt. — 1491 ward daselbst einem, der ein finnig Schwein 
geschlachtet, das Handwerk niedergelegt, und 1514 mußte 
HanS Dinglinger auf das Schmiedthor (Gefängniß) wandern, 
weil er für Fleischverkaus vor der Schatzung die 10 Schilling 
Buße nicht zahlen wollte, sondern „wider Brauch und Recht 
vor den großen Rath verlangte." Eben so hart wurden Un- 
gebührlichkeiten bestraft, welche die Metzger etwa sich gegen 
Andere erlaubten. Kunz Stühlinger mußte 1515 wegen ver
leumderischer Reden gegen einen Bürger den Widerruf an der 
Kanzel thun; er durfte nicht mehr metzgen, auch kein Mes
ser an seinem Leibe tragen. Schimpfen und Schmähen 
gegen die Fleischschatzung galt für ein MajcstätSverbrcchen. 
Wolfgang Goldschmied, der 1624 gesagt hatte: „Wenn er 
Kalbfleisch Hofiren könnte, wollt er's nicht um den Batzen 
geben, und also M. Herren Schatzung eingeredt," mußte 50 
Pfund Buße erlegen und Tag und Nacht auf dem Schmied
thor sitze». MatthiS Troll, der sich wegen eines unzeitigen 
KalbeS, das die Fleischschätzer unwährhaft gefunden, in böse 
Worte ergossen, mußte 50 Pfund zahlen und auf dem Thurm 
sitzen, und Othmar Meyer, der bei Herunterschätzung des 
Schaf- und Rindfleisches in tiefem Schmerz ausgerufen: „ES 
haben M. Herren ihm und seinen Kindern 300 Gulden aus 
dem HalS abgeschätzt!" ward um hundert Pfund Heller 
gestraft. Das war für die schmähenden Metzger ein kostspie
liges Jahr. Indeß berichtet unser Chronist, daß der Rath 
mit der Einziehung der Strafen nicht so rasch als mit dem 
Urtheil bei der Hand gewesen sei; denn als um 1631 alle 
Meister auf'ö RathhauS berufen wurden, schuldeten 13 Mei
ster zusammen 387 Pfund Heller und 6 Schilling Straf
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gelber, und es wurde ihnen das Rathserkenntniß publizirt: 
„daß sie innerhalb Monatsfrist alle ihre aufgeschwollenen Bu- 
„ßen- einzuhändigen verbunden, auch jährlich die Bänke nicht 
„mehr verloosen sollten, bis die alten Bußen bezahlt seien." — 
In Nürnberg, wo das Junker-Regiment der Patrizier eine 
Zeit lang den Bürgern fast vorschrieb, was sie essen und nicht 
essen durften, und wo mitunter in mancher Beziehung ein gar 
harter Druck auf der Bürgerschaft gelegen haben mag, ver
fuhren dennoch M. Herren vom Rath nicht so rigoros wie in 
Winterthur; denn wir haben bereits auf Seite 34 und 35 
dieser Chronik gesehen, durch welche Mittel man den herr
schenden Uebelständen abzuhelfen suchte. — Betrachten wir 
nun alle diese Maßnahmen und strengen Strafen, trotz deren 
eben so oft als noch gegenwärtig schlechtes Fleisch zum Ver
kauf gebracht wurde, so müssen wir uns gestehen, nicht recht 
zu wissen, wie weit der Begriff der bürgerlichen Ehre im 
Mittelalter ging, ob dieselbe ein höher geachtetes Gut, ein 
unantastbareres Kleinod war, als heutzutage, oder ob man 
unter solchen barbarischen Strafen, wie denen deö Pranger
stehens oder gar des Schnellgalgens, sich keine so entsetzliche 
und unauSlöschbare Schande dachte. Es wäre doch fast kaum 
anzunehmen, daß die Gesetzgebung sich zu solchen Strafen ver
irrt hätte, wenn man die Folgen derselben als einen morali
schen Todtschlag gekannt, — am allerwenigsten aber dieselben 
bei kleinen Vergehungen in Anwendung gebracht hätte, wie 
da sind zu leicht Gewicht, schlechte Waare u. dgl. mehr, — 
Vergehen, die in unsern Zeiten nur mit einer kaum nennens- 
werthen polizeilichen Geldbuße belegt werden. Und dennoch, 
wenn wir die Strenge ermessen, mit welcher 'die Zünfte auf 
die Makellosigkeit der Abstammung ihrer Angehörigen sahen, 
Folge deren ein Nachtwächters-, Gerichtsdieners-, Straßen
kehrers- und TrompeterS-Sohn (des Scharfrichters gar nicht 
zu gedenken) unfähig war, in die Innung als Lehrling aus
genommen zu werden, — wenn wir eine Stelle in den be
reits früher ost angeführten „Satzungen der Fleischhacker zu 
Wien vom Jahr 1350" betrachten, wörtlich also lautend: 
„Sy (die Metzger) füllen umb die vancknusse (sIefängnißhaft) 
„da sy ir ettliche Inn gewesen sint niemand kein veintschast 
„noch kain Has darumb tragen noch feinen Schaden darumb 
„zw ziechen," durch welche also ausdrücklich erklärt werden
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mußte, daß Gefängniß nicht schände, — so scheint man es mit 
der bürgerlichen Ehre gar gewaltig genau genommen zu haben. 
Ja in Wien, nach dem so eben angeführten Gesetz, begnügte 
man sich nicht mit einer Geldbuße oder bloßen körperlichen 
Züchtigung, sondern eS hieß: „ES ist auch von dem obge- 
„nannten Hochgeporenen Fürsten Herrzogen Albrechten vnd 
„von seiner Etat ze wienn aufgesaczt, welcher fleischackere ze 
„wienn, Er wär ärmer oder reicher, der die obgenannten sachz 
„vnd recht genczlich nicht Stet hielt vnd die vber fiter Anders 
„dann an Visen czetel geschriben stet, daS der leib 5 vnd 
„guts verfallen ist rc. * ••) •••))" Leibes und Gutes verfallen sein, 
läßt aber jedenfalls eine umfangreichere Deutung zu, als bloß 
darunter eine Gefängniß- oder Geldstrafe zu verstehen. — End
lich eine Strafe, die in den RechtSquellen deS Mittelalters 
häufig vorkommt, ist die Verweisung auS der Stadt 
auf näher bestimmte Frist. So heißt eS z. B. :

•) Ex codice Prandaviano in A Rauch's rerum Austriac, scriptores etc. 
Vol. 3. pag. 67.

••) Ziocpfl, das alte Bamb. Recht. Urkunden!», pag. 153. Nro. LXXIIÏ.
•••) Schelm heißt in der älteren bayerischen Sprache ein gefallenes Stück 

Vieh, AaS, wie auch die Viehseuche oder sonst eine epidemische Thier- 
krankheit. Aber man gebraucht eS auch zur Bezeichnung jedes ver
borgenen Verbrechens. Sch melier, bayerisch. Wörterbuch. 3t Thl. 
S. 357.

Anno dom. in °. CCC®. XXV von 
sent walpurg tag vberzwei iar.sol 
Herman praem der fleischiachter 
von der stat sein zwo meil von 
hinnen sein vmb daz er ein schel- 
mig ku slug. vn daz fleisch veil 
hct. Chocm er die weil her ein 
oder nehcr, so sol or hin nah zwir 
als lang von hinnen sin behielt in 
die weil iemant hie ze babcnberch . 
Der nutz geben X phunt phenn 
etc. •♦)

Im Jahre des Herrn 1325 von 
Sankt Walpurgistag biS,über2Jahr 
soll Hermann Brähme, der Flrisch
hacker aus der Stadt, (und zwar) 
zwei Meilen von derselben (entfernt) 
verbannt sein, deßhalb, weil er eine 
gefallene*"')Kuh  schlachtete unddieS 
Fleisch seil hielt. Käme er während 
dieser Frist in die Stadt oder näher 
(als zwei Meilen), so soll er danach 
doppelt so lange aus der Stadt ver
bannt sein; behielt ihn unterdeß Je
mand hier in Bamberg (heimlich, 
verborgen), der muß 10 Pfund Pfen
nig geben. .

Ein paar Verordnungen gleicher Richtung haben wir be
reits weiter oben von Augsburg (S. 37) und Nürnberg 
(S. 52) kennen lernen. Aber auch in anderen Fällen fand 
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die Stadtverweisung auf bestimmte Zeit, häufig unter Be
gleitung sehr harter anderer Strafen Anwendung. Sv z. B. 
in Zürich um 1291, wenn ein dortiger Bürger heimlichen 
Verbindungen beitrat: „Ewer abir es ubir tete (wer aber 
„es dennoch thäte), dem sol man fin beste huS brechen (sein 
„bestes Haus niederreißen) und sol darzuo der stat ze buosse 
„geben X march. Ist aber das er nit Huses hat in der stat 
„so sol er V jar von der stat fin und sol niemer wider ie ko- 
„men er gebe L march (50 Mark Silber) ze buosse der stat rc. * •*) ***))

*) Richte-Briev der Burger von Zürich — in der helvetischen Bibliothek 
zu der Geschichte deS Schweizerlandes. 2s Stück. S. 43.

•*) Zapft a. a. 0. pag. 75 und Urkundenbuch. Anhang V. Nro. CVI. 
pag. 165. 2te Col.

***) Ex codico Prand. in Rauch 1. c.

Für die Handwerker der Stadt Bamberg, welche die Don 
der Stadt gegebenen Handwerksgesetze übertraten, war noch 
der Verlust deö Bürgerrechtes besonders in dem Falle ange
droht, wenn sie aus der Stadt entwichen, um der Zahlung 
der nach diesen Gesetzen verwirkten Strafe zu entgehen **).

Daß die in solchen Fällen verwirkte Strafe von den ge
hörigen, wirklichen Richtern erkannt wurde, geht aus den 
Statuten und Ordnungen immer selbst hervor; indeß ist eS 
bekannt, daß die Zünfte gar häufig sich bestrebten, unab
hängig vom weltlichen öffentlichen Richter nicht nur kleine 
Vergehen, sondern auch gravirendere Fälle, auf welchen bedeu
tendere Strafen standen, nach ihrem eigenen Ermessen zu rü
gen und zu büßen. Deßhalb mußte um 1350 in Wien ***)  
im „Fleischhacker-Recht" ausdrücklich gesagt werden: „Sy fül
len auch fürbaß chainen besundern richter haben." In Wien 
waren damals, wie schon früher im ganzen deutschen Reich 
(um 1232 durch Kaiser Friedrich 1L) die Innungen auf
gehoben („sy füllen chain haymlichen aynigunge noch besun
dern rat haben rc."); schon frühzeitig hatte sich jener fast 
durch den Rest des ganzen Mittelalters andauernde Kampf 
des sich kräftig fühlenden Handwerkers und zünftigen Bürgers 
gegen das Patrizier-Regiment und die städtische Aristokratie 
entwickelt, und dies möge unö jetzt im nächsten Abschnitt für 
einige Seiten Stoff zu weiteren Betrachtungen über daö Jn- 
nungswesen und die Organisation desselben zu verschiedenen
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Zeiten und an verschiedenen Orten geben, indem wir verspro
chenermaßen an die abgebrochenen Mittheilungen auf S. 17 
und 24 dieser Chronik wieder anknüpfen.

Von -em Junft- und Innungswesen.

Wenn wir jetzt auf Mittheilungen über die Organisation 
des Zunftwesens im Mittelalter eintreten, so kann es nicht 
in unserer Absicht liegen, hier alle jene Ursachen, durch welche 
die Zünfte überhaupt entstanden, anzuführen, noch die ein
zelnen CntwickelungSperioden dieser gewaltigen Handwerker- 
Vereine und ihren Einfluß auf die politische Gestaltung der 
Verhältnisse durchzugehen; vielmehr müssen wir zur näheren 
Verständigung auf daS bereits erschienene einleitende Bänd
chen unserer Chronik: „Deutsches Städte wesen und 
Bürgerthum" verweisen. Aber Spezielles, so weit es unser 
Handwerk angeht, wollen wir hier aufführen und sowohl die 
Beziehungen unseres Handwerkes als eigentliche Zunft, so 
wie die innere Organisation des Handwerkes beleuchten.

Vor vielen anderen Handwerken hat sich das der Metzger 
von jeher bei kriegerischen Anlässen, bei Revolutionen und 
bei Vertheidigung des Landes und der Städte immer durch 
persönlichen Muth und entschiedene Tapferkeit ausgezeichnet, 
und wir werden in späteren Abschnitten, wie bei Gelegenheit 
der Erzählung von der Luzerner Mord nacht, oder dem 
Nürnberger Schönbartlaufen manche Vorfälle aus
führlicher erzählen, die eine solche Behauptung bestätigen. 
Eine sonderbare Erscheinung jedoch ist es, daß in Nord- und 
Mitteldeutschland, wie cs scheint, unsere Vorfahren sich mehr 
der konservativen Partei als Jenen anschlossen, die das Alt
hergebrachte zu erhalten, zu vertheidigen suchten, während in 
manchen Städten Süddeutschlands, der Schweiz und beson
ders im mittelalterlichen Italien dieselben zu den Revolutionä
ren zählten, ja häufig sogar die Anführer solcher Umsturz
parteien waren. Wir können zu diesem Zwecke nicht weiter 
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ausholen, sondern müssen die Leser der Chronik abermals auf 
das bereits genannte einleitende Bändchen: „Deutsches 
Städtewesen und Bürgerthum" und auf die in demselben 
enthaltenen Abschnitte von der Bewaffnung der Handwerker 
überhaupt verweisen; aber Beispiele wollen wir anführen, die 
unS zu dieser Annahme berechtigen.

Als in Florenz gegen das Ende des 13ten Jahrhun
derts die Handwerker das zünftige Regiment errungen und 
dem. Adel der Stadt nicht nur alle Rathsstellen entrissen, 
sondern auch zwölf sehr harte Artikel (die sogenannten Ordi- 
namenta jusliciæ) vorgeschrieben hatten, — als darauf der 
Führer der Volkspartei, der hochherzige Johann della 
Bella, durch Intrigue der Adelspartei gestürzt werden sollte, 
da richtete man sein Augenmerk vorzugsweise auf die Sch läch
le r; sie waren in der ganzen Stadt berüchtigt als gewaltige 
Lente, als Unruhstifter, als Widerspenstige. Vorzüglich war 
es einer unserer Handwerksgenossen, Schaf mit Namen, sonst 
auch nur der große Schlächter genannt, der von drohender 
Leibesgestalt und ein unbändiger Mensch, oder, wie eS bei 
Hüllmann*)  heißt: unverschämt, boshaft, großprahlerisch 
und lügenhaft war. Auf ihn und daS ganze Handwerk ba- 
sirte die Adelspartei den Plan zum Sturze della Bella'S. Der 
Volksführer, ein edler Mann, wurde durch falsche Freunde gegen 
die Metzger aufgcstachelt, indem man ihm von den Gewalt
thätigkeiten derselben erzählte; sein Rechtsgesühl ward empört 
und er nahm sich vor, cinzuschreiten. Den Schlächtern aber 
wußte man zu insinuiren, daß ihr Oberhaupt (della Bella) 
etwas gegen sie im Sinne führe, ihre Freiheit schmälern wolle, 
und sie hielten ihre Beile bereit. Das Ende vom Liede war, 
daß nach einem entstandenen Aufruhr der noch vor Kurzem 
vom Volke angebetete Führer im Frühjahr 1294 seine Vater
stadt verlassen mußte und in Verbannung und Vergessenheit 
starb, — ein Opfer unglücklicher Mißgriffe in den Mitteln zu 
den edelsten Zwecken. Hier waren die Metzger die doppelten 
Revolutionäre; erst hatten sie den Adel stürzen helfen, und 
dann dienten sie, obzwar unwissentlich, demselben wieder, um 
ihren eigenen bisherigen Führer zu stürzen. — Ein anderes 
Beispiel:

F) HüUmann, Städtewesen. III. Tbl. pag. 442.



- 89
In Konstanz hatte der Kampf um die Rathssessel zwi

schen den Patriziern und den Handwerkern schon beinahe 90 
Jahre mit ungemeiner Erbitterung gewahrt, als der unbefrie
digte Ehrgeiz des Unterbürgermeisters Heinrich Ehinger im 
Jahre 1429 eine neue Revolution hcrbeiführte, in welcher fast 
alle adeligen Geschlechter und der Bischof mit der StiftSgeist- 
lichkeit auS der Stadt vertrieben wurden. Ehinger war nur 
kurze Zeit Oberbürgermeister von Konstanz, indem er zu bald 
feilte MaSke abwarf und auch ihn das Volk vertrieb. Jetzt 
schwang sich einer unserer Gewerbsvorfahren, Heinrich An
dreas, zum ersten Bürgermeister hinauf, während man den 
ursprünglichen Oberbürgermeister, Ulrich Schiller, zum zweiten 
Bürgermeister machte. Aber nicht lange vermochte sich An
dreas auf seinem hohen Platze zu behaupten; er mußte bald 
weichen und nach einer Entscheidung König Sigmunds mußte 
die Bürgerschaft eine Strafsumme von 28,000 Golvgulden 
zahlen *).

*) Speth, dreitheilige Beschreibung der Stadt Konstanz.
**) Kö u i gsh o v e n'S Straßburger Chronik. Ed. Schilfert. 1698. 4. 

S. 252.
**') Scdmidt'S Geschichte der Deutschen. 10r Bd. 7S Buch. 37s Kap.— 

Limburger Chronik. S. 10.— Bluntschli, Memorab. Tigur. 3te 
Anst. S. 414. — Hagenmüller, Geschichte von Kempten. IrBd. 
S. 131. — Webrrbeck, ZSny. S. 31.— Hartmann, Geschichte 
von St. Gallen. S 62.

t) Allgemeine Welthistorie von Baumgarten und Meusel, 37r Thl. 
S. 282.

Im zünftigen Leben von Straßburg spielten die Metz
ger zu der Vorzeit Tagen eine nicht unbedeutende Rolle. Denn 
schon in dem gewaltigen Kampfe der Straßburger Bürger 
gegen ihren Bischof, der um 1262 bei Hausbergen so vielen 
Grafen, Rittern und Edlen daS Leben kostete, während die 
Zünftigen fast kaum Verluste hatten, wird ein Metzger, Na
mens Bilgeri n, genannt, der sich zu tollkühn in der Feinde 
Mitte gewagt hatte und deßhalb gefangen und in Geispolts- 
heim aus Rache erschlagen wurde **).  — Aber besonders im 
Jahre 1349 waren eS die Metzger, die durch ihre Halsstarrig
keit eine Aenderung im Rathe herbeiführteP. In den Jahren 
1348—1350 suchte nämlich eine entsetzliche Pest, der „schwarze 
Tod" genannt, fast ganz Europa heim***),  als bereit Ur
sache man angab: die Juden hatten die Brunnen vergiftet t).
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Dieser unglückliche Gedanke hatte sich denn auch der Straß
burger bemächtigt und ein Vernichtungskampf entspann sich 
gegen die unglücklichen, fast schutzlosen Israeliten. „Da nun 
also daS Volk allgemein über die Juden ergrimmt war (er
zählt Königshoven in seiner Chronik S. 294), da sperrte man 
die Juden in der Judengasse ab und stellte gewaffnete Leute da
vor, daß man ihrer desto sicherer wäre. Nun waren drei 
Rathsmeister zu dieser Zeit, Herr Gosse Sturm, Herr Cuntze 
von Winterthur und Herr Peter Swarber, der Handwerks
meister, die hätten gerne die Juden gefristet, und sonderlich 
Herr Peter Swarber sprach: Die Stadt hätte Gut genom
men von den Juden und hätte sie vertröstet und hätte ihnen 
Geleitbriefe gegeben, — daS solle die Stadt aber auch nun 
halten. Hieran kehrte sich daS Volk aber nicht und sprach 
untereinander: Die drei Meister müssen haben Gut genom
men von den Juden, daß sie sie also fristen wider allermän- 
niglich Willen, und am Montage vor St. ValentinStag, da 
waffneten nach dem Imbiß sich alle Handwerke und zogen 
vor daS Münster. Da daS die Edlen sahen, so waffneten 
sie sich ebenfalls mit den Ihrigen. Die Rathsmeifter aber 
traten dazwischen und sprachen zu gut und sagten zu den Hand
werkern, sie sollten heim ziehen und am anderen Tage auf die 
Pfalz vor den Rath kommen, da wolle man Alles thun, was 
sie wollten. Deß ließ sich denn auch die große Menge belehren 
und zog ab; aber die Metzger blieben allein vor dem Mün
ster und wollten nicht von dannen. Da daS die anderen 
Handwerke wahrnahmen, da kehrten sie wieder um und ge
sellten sich zu den Metzgern und sprachen zu den drei RathS- 
meistern: „Man wolle sie nicht mehr zu Rathöherren haben, 
denn ihrer Gewalt wäre zu viel." Sturm und Cuntze von 
Winterthur dankten auch gleich ab und entbanden die Bürger
schaft des ihnen geschworenen Gehorsam-Eides; dagegen sträubte 
sich Peter Swarber einige Zeit, bis er sah, daß die ganze 
Stadt wider ihn war. Die Metzger aber mit ihrer Mann- < 
schäft und die übrigen Zünfte hielten die ganze Nacht hin
durch Wache vor dem Münster. Am Tage darauf wurde ein neuer 
Rath erwählt und Handwerksmeister wurde Betscholt, der 
Metzger. Als dies vorüber war, zogen die Zünfte heim.
Am Mittwoch schwur der neue Rath der Bürgerschaft und am 
nächsten Morgen die Bürgerschaft dem Rathe. Deö alten
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Handwerksmeisters Peter Swarber Gut aber vertheilte man 
unter seine Kinder, als ob er gestorben wäre, und der Stadt 
wurde er verwiesen auf ewige Zeiten. So ging die Aende
rung deS Regimentes obne Blutvergießen vor sich und die 
Metzger waren es auch hier gewesen, die diesen Wechsel her
beigeführt hatten *).

*) Königshoven- Straßburger Chronik. 294.
,e) Räumers historisches Taschenbuch. 10r Jahrg. (1839.) S. 36.

Der Konstanter Sturm im Jahr 1548 von Georg Bögeti. Belir-Vue 
1816. S. 76. Anmerk. 12—

'N Königshoven a. a. O. S. 256.

Um nun auch ganz kurz einige Falle aufzuführen, wo 
daS Gewerk im entgegengesetzten Sinne handelte und das 
aristokratische Regiment einiger Städts unterstützte, als die 
Zünfte ihren Antheil begehrten, so gehört dahin zunächst jene 
Revolution in der Stadt Nürnberg im Jahre 1349, welche 
wir auf S. 102 und den folgenden dieses Buches bei Gelegen
heit des Schönbartlaufens ausführlicher aufzeichnen, so wie 
die Haltung der patriotischen Knochenhauer von St ettin **).  
Eben so ließen sich nicht wenige Beispiele von dem persön
lichen Muthe unserer Altvordern im Handwerke aufführen, 
wenn eS galt, die Gemeine, Haus und Heerd zu schützen. 
Wer hätte nicht schon von jenem entschlossenen Metzgermeister 
der Stadt Kon stan z gehört, dessen Namen leider keine Chro
nik uns ausbewahrte, der, als die Stadt von den feindlichen 
spanischen Söldlingen im Jahre 1548 belagert wurde (gleich 
wie ein zweiter Arnold Winkelried) mit bloßer Brust auf der, 
Peiershauser Brücke sich dem andringenden Feinde entgegen
warf, und zwei der Vordersten mit riesigen Kräften packend, ; 
mit sich in die Fluthen des Rheines stürzte***)?  — Wie 
entschlossen war nicht jener unserer Handwerksgenossen aus 
der Stadt Freiburg im BreiSgau, der, als die Stadt im 
Jahre 1289 durch den Bischof Konrad von Liechtenbcrg bela
gert ward, ganz allein mit einem Spieß bewaffnet einen Aus
fall wagte und den Bischof niedcrstach, also daß die Belage
rung dadurch bald ihr Ende nahm t)? Wie tapfer haben 
nicht die Metzger milgeholfen in den sogenannten Mordnächten 
von Luzern und Zürich, als diese Städte durch Verrath einiger 

f Stadtadeligen den feindlich gesinnten Rittern in die Hände ge
spielt werden sollten, — wie haben da die Fleischerbeile, sonst
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nur qewohnt, die Knochen feister Ochsen zu trennen, zwischen 
den Rüstungen der wohlgewappneten Ritter und Reisigen her
umgeschwirrt, Tod und Verderben bringend *).

*) Tschudi u. Stumpf'S Schweizerchronik, <S im ml er, Regiment 
der Eydgenoffenschaft. 2te Aufl. 4. 1735. S.82 u. ff. — Bluntsch li, 
stlemor. Tigur. 3te Aufl. 1742. S. 291 u. ff.

Zn Erni 'S Neue Chronik oder fortgesetzte Merkwürdigkeiten der 
Stadt und Landschaft Zürich, 1820, finden wir S. 341 unter der Ueber« 
schrifl: „Ascherrniltw-ch^, folgendes dahin Bezügliche aufgezeichnet: 
„An diesen und an den folgenden Tagen pflegten ehedem alljährlich die 
„zürcherischen Metzgeruieister in Harnisch gekleidet einen Umzug in der 
„Stadt zu halten zum Andenken der Anno 1350 am St. Matthias« 
„abend geschehenen zürcherischen Mordnacht, bei welcher Begebenheit 
„fich damals die zürcherischen Metzger mit ihren Schlachtbellen durch 
„besondere Tapferkeit auSzeichneten. In einem alten von der Stadt 
„Zürich handelnden Manuseript steht hierüber Folgendes: Und dieweil 
„die Metzger sich also redlich und tapfer gehalten, ist ihnen und ihren 
„ewigen Nachkommen von einem Rath zu Zürich die Freiheit gegeben 
„worden, daß sie nm Matthäi in der Stadt in ihren Ordnungen um« 
„ziehen möchten, und tragen der Stadt Zeichen oder Fähnli, dazu einen 
„Leuen (Löwen), neben dem die Metzger mit Schlachtbeilen und Prü- 
„geln, wie die streitenden und erzürnten Leuen in die Mörder gefallen, 
„und für die Stadt ritterlich gestritten haben. — Bei diesem Umzuge 
„wurde daS der L. Metzgerzunft damals geschenkte Ehrenpanner, und 
„ein halber, künstlich aus Holz geschnittener Löwe, Eisengr im m ge« 
„nannt, herumgeiragen. Bedeutender Unkosten halber ward aber diese 
„Svlennitäl eingestellt, und ist Anno 1728 der letzte Metzger-Umzug 
„gehalten worden. Statt dessen wurde in der Folge ein in eine Bären
haut verkleideter Mann durch einen Hanswurst und einen Geiger in 
„der Stadt herumgeführt. Aus verschiedenen Gründen ward endlich 
„auch dieses abgeschafft, doch ward noch bis zur Revolution auf der L. 
„Widderzunfl alljährlich am Aschermiitwoch eine Mahlzeit gehalten, 
„auch der Eisengri,nm unter ein Fenster zur Schau gestellt, und Fast- 
„nachtkuchen auf die Straße unter die Buben geworfen. Endlich, wie 
„eö schon so vielen Denkmälern rühmlicher Thaten der Vorzeit ergan- 
„gen, so hatte zuletzt auch der durch seine Bedeutung und sein Alter- 
„lhum ehrwürdige Eisengnmm daS Schicksal, ein Opfer der Zerstörung 
„zu werden. Bei der Revolution Anno 1798 nämlich, da die Zunft« 
„güter vertheilt wurden, kaufte ein Bürger diesen Eisengrimm nebst 
„dem Panner um 1 Gulden 20 Schill. Das Panner hatte einen sil- 
„betnen Spieß, welcher an einen Goldschmied kam, und der Eisen- 
„grimm wurde auf einem Estrich unter dem Dache einlogirt. Als nun 
„besagter Eigenthümer einst zufälliger Weise eiwaS von da herunter« 
„holen wollte, so purzelte ihm der Eisengrimm, gleichsam als wollte 
„er seine Entwürdigung rächen, auf den Kopf. Entrüstet über diese 
„Unhöflichkeit, packte ihn der Eigenthümer bei der Mähne und warf 
„ihn die Treppe hinunter. Unten auf der Gaffe waren eben einige
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Wir meinen, die bisher aufgeführten Beispiele haben zur 
Genüge den allzeit entschieden kriegerischen Sinn unserer Alt
vordern im Zunftleben früherer Tage beurkundet, und wir 
wollen nun von dieser Seite des mittelalterlichen Vereinslebens 
übergehen zur friedlichen Seile desselben, zu den Einrichtun
gen des Jnnungswesenö, soweit dieselben das rein Handwerk
liche betreffen.

Wann und wo die ältesten Metzger-Innungen entstanden 
sein mögen, laßt sich nicht bestimmen. Die frühesten uns be
kannt gewordenen sind die von Basel vom Jahre 1248 (ab
gedruckt S. 17 und 18 dieser Chronik) und Heilbronn 1281. 
Indeß müssen sie in Städten wie Köln, Mainz, Hamburg, 
Breslau, Magdeburg, Augsburg u. s. w. schon als Korpo
rationen um die Mitte, wenn nicht zu Ansang des 13ten 
Jahrhunderts bestanden haben, indem bei einzelnen Vorfällen 
innerhalb dieser Zeit ihrer bereits gedacht wird. Dahin ge
hören namentlich die Verordnung des Erzbischofs von Mainz, 
Werner, vom 9. Juni 1264, und der Nevers des Stadtra- 
theS von Erfurt von gleichem Tage, Folge deren die Innungen 
der Metzger und Bäcker aufgehoben und dagegen es einem 
Jeden freigestellt ward, Fleisch und Brod in die Stadt zu 
Markte zu bringen und zu verkaufen *).  Nach dem Frei
berger Stadtrecht (in Sachsen) von 1307 **)  erbte die In
nung auf den jüngsten Sohn und zwar ohne Abgaben; woll
ten die älteren Söhne in die Innung treten, so mußten sie 
dieselbe eben so theuer erkaufen als wie ein Auswärtiger 
(ein vzman). Nach dem Stadtrecht von Wiener-Neustadt 
von 1230 (?) war insbesondere festgesetzt, daß eine Tochter, welche 
gegen den Willen ihrer Eltern heirathete, daö Recht des Ge- 
werbsbetriebeS auf ihren Mann nicht übertragen konnte***).  
Außerdem war aber bei denselben daö Recht zum Gewerbs-

„Holzhacker, welche sogleich unbarmherzig über den alten ehrwürdigen 
„Löwen herfielen und ihn in Stücke zerhackten." rc. Ueber die Mord- 
nacht von Luzern sehe man Ausführlicheres Seite 113 u. folgende die
ses Bändchens.

*) Falkenftein, ci vitat. Erssurtensis historia crit. et diplomat. S. 103 
und 104. Fußnote a) und b).

** ) Schott, Sammlungen zu den deutschen Land« und Stadtrechten. 3t 
Thl. S. 276.

“’) Würth, das Stadtrecht von Wiener-Neustadt aus dem 13ten Jahr
hundert. S. 54.
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betriebe ausdrücklich erblich erklärt. In den mehrsten Städten 
war die Aufnahme für den Fremden mit ungeheuern Kosten 
verknüpft, besonders in den Städten, wo die Fleischbänke nicht 
einem Lehnsherrn oder der Gemeinde, sondern der Metzger- 
Innung und deren Gliedern gehörten. Nur allein der Kauf 
einer Fleischbank war nicht selten mit der Ausgabe von meh
reren tausend Gulden verknüpft. So war an vielen Orten 
das Handwerk geschlossen, d. h. eS durften nur eine be
stimmte Anzahl Metzger cristiren; so z. B. in der freien Reichs
stadt Eßlingen*),  wo noch in den Jahren 1738 und 1739 
wegen der Beschwerde über allzustarke Vermehrung der Meister 
beschlossen wurde, es sollten künftig nie mehr als 30 Meister 
sein und mit Ausnahme der schon 26 Jahre alten MeisterS- 
söhne keine neuen angenommen werden, ehe ihre Zahl unter 
30 herabgesunken sei. Dagegen kontrastirt nun freilich, wie 
schon in vielen früheren Fällen, die Wiener Fleischer-Satzung 
im Stadtrecht von 1340 auffallend **),  indem selbige festsetzt: 
„Wer auch in die Stadt komme und darin Fleischhacker-Recht 
„gewinnen und mit der Stadt dienen will, dem soll eö nicht 
„verwehrt sein und die Wiener Metzger sollten ihm ihr Recht 
„geben. Dafür solle der Fremde in der Fleischhacker Zeche 
„ein Pfund Pfennige und eben so viel dem Richter geben und 
„alSdann Fleisch feil haben können, so viel der Stadt nützlich 
„sei. Wäre eS aber, daß die Fleischhacker denselben Mann, 
„der ihr Recht gewinnen wollte, „„versmechleich vnd vrefeleich"" 
„(verschmähend und frevelnd), nicht wollten empfangen, und 
„er thäte es dem Rath kund, so soll ihm der Rath, ohne 
„ihren Willen, dasselbe Recht geben. Dann giebt er dem 
„Richter 1 Pfund Pfennige und in der Fleischhacker Zeche 
„nichts."

*) Pfaff, EßllngtN. S. 679.
**) Rauch a. a. O. S. 55.

Einen Mittelweg hatte die Bürgerschaft mancher Stadt 
insoweit cingeschlagen, wie wir bereits weiter oben in dem 
Abschnitt „von den Fleischbänken und dem Fleischverkaus" ge
sehen haben, daß neben den bestehenden Innungen mit ihren 
strengen Gesetzen und dem Schutz, den ihnen die Korporation 
gewährte, Auswärtigen es gestattet war, entweder zu bestimm
ten Zeiten Fleisch zu Markte bringen zu dürfen, oder, wie in
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Soest in Westphalen, „daß es Niemanden, der nicht zur In
nung gehörte, gestattet war, Fleisch pfundweise zu verkau
fen*),  somit die Hausmetzgerei völlig unbehindert getrieben 
werden durfte. Aehnlich war's um die Mitte des 13ten Jahr
hunderts schon in Wiener-Neustadt **).

Die Hausmctzgerei hat überhaupt von jeher im Hand
werk immer viel Staub ausgeworfen und fast aller Orte, wo 
das Handwerk zünftig war, mußte der Rath zu verschiedenen 
Zeiten schützende und regulirende Verordnungen in Bezug der 
Hausschlächter erlassen. Denn schon in früheren Zeiten mag 
es der Fall gewesen sein, daß die Angehörigen anderer Hand
werke, deren Beschäftigung im Winter ruht, wie die der Mau
rer, Steinsetzer u. s. w., sich mit der Hausschlächterei abgaben 
und somit nach dem strengen Zunftbegriff in's Handwerk 
pfuschten. Deßhalb mußten auch diese in manchen Städten 
zünftig sein, und der Rath von Eßlingen verordnete noch in 
den Jahren 1749 nnd 1757, daß die unzünftigen Hauömetzger 
abgeschafft sein sollten, dagegen ein Jeder, der dieser Verord
nung zuwiderhandeln würde, mit Zuchthausstrafe belegt 
werden sollte***). — In Winterthur setzte der Rath um 
1729 den Hauömetzgerlohn durch eine Tare fest, die freilich 
nach unseren jetzigen Arbeitslöhnen gewaltig gering erscheint. 
Derselben zufolge wurde gezahlt: Von einem Ochsen über 10 
Gulden Werth 4 Schilling; — von einem unter 10 Gulden 
Werth 5 Kreuzer; von allem Schmalvieh 4 Kreuzer; von 
einem Kalbe 2 Kreuzer; von einer Sau 2 Kreuzer — und 2 
Bratwürste und 1 Leberwurst. Schultheiß und Rath von 
Winterthur wollten, wie es scheint, nicht, daß der Spruch in 
Erfüllung gehe:

„Hat Mancher schon ein Schwein gestochen,
„Und nichts von dessen Braten gerochen."

Wie wohl auch noch heutzutage, so war's auch schon in 
früheren Jahrhunderten der Fall, daß großer Neid unter un
seren Handwerksgenossen herrschte. So erhoben in Eßlingen 
viele Metzger um 1756 ein heftiges Geschrei über einige ihrer 
Genossen, welche eine bedeutendere Kundschaft hatten; ihre 
Weiber jammerten, sie müßten alle an den Bettelstab kom-

•) Emminghaus, memor. Susat. S. 284. (§. X. XIII.)
** ) Würth a. a. O. S. 54.

*'*)  Pfaff a. a. O. S. 678 u. 679.
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men; dennoch willigte der Rath nicht in ihr Begehren: fünf, 
tig keinem Meister zu erlauben, daß er mehr als einen Ochsen 
schlachte.— In Winterthur mußte nach der Ordnung von 
1720 „ein Jeder, der dem Anderen seine Kunden vor der 
Metzg ablief, jedesmal 5 Schill. Buße geben," „und wenn 
„eines Metzgers Frau Jemand anrede und zurufe, so sollte 
„sie um 3 Pfund zu Fall gekommen sein." — Eine alte Sitte, 
die sich bis auf den heutigen Tag in der nordöstlichen Schweiz, 
namentlich in den Städten St. Gallen, Zürich, Winterthur, 
Frauenfeld erhalten hat, ist die, daß die Metzger unisormirt 
gehen. Meister, Gesellen und Lehrlinge erscheinen fortwäh
rend in einem schwarzen Leinwand- oder Serge-Rock mit schar- 
lachrothem Kragen und weißer Schürze, und nur Sonntags 
oder sonst bei Privatangelegenheiten tauschen sie diese Uniform 
mit einem gewöhnlichen Zivilrock um. Woher diese Sitte 
rührt, läßt sich mit Bestimmtheit nicht nachweisen. Nur eine 
Vermuthung läßt sich darüber ausstellen. In früheren Zeiten 
kamen die Metzger dieser Städte meist bei ihrem Militärdienste 
zur Artillerie; nun trug diese Waffengattung einst eben solche 
Röcke mit rothen Kragen, und eS wäre daher vielleicht zu 
vermuthen, daß die Metzger, um ihren traditionellen Muth 
und ihren kriegerischen Beruf stets zur Schau zu tragen, ihre 
Militärkleider auch im gewöhnlichen Leben beibehiellen. Ein 
ähnlicher Gebrauch in anderen Städten wurde uns nicht be
kannt.

Betreffs der Lehrzeit, so galt in der Regel die Dauer 
von 3 Jahren. In vielen Städten durfte ein Meister, wenn 
er einen Knaben auSgelernt, binnen 1, 2, auch 3 Jahren kei
nen neuen Lehrbuben aufdingen lassen. Die Einschreib- und 
Ding-Gebühren richteten sich nach den Verhältnissen und der 
Größe der Stadt. Ein Knecht/der sein Meisterstück machen 
wollte, mußte 3—5 Jahre gedient haben und auf der Wan
derschaft gewesen sein.

Die daS eigentliche JnnungSwesen berührenden Satzungen 
bieten außer dem Berührten so wenig Außergewöhnliches und 
Interessantes dar, daß wir davon abdrechen und zu unterhal
tenderen Nachrichten übergehen.
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Psn dem großen Wursttragen.

ES ist ein alter Gebrauch zu Königsberg in Preußen, 
Nürnberg und andern Orten (wo er herrührt, wissen wir nicht), 
daß die Fleischhauer eine sehr lange Wurst machen, dieselbe 
am NeujahrStag oder sonst einem anderen Tage deS Jahres 
durch die Straßen tragen und alSdann den Loßbeckern oder 
dem Magistrat verehren.

Die lange Wurst, welche im Jahre 1558 von achtund- 
vierzig Personen in Königsberg umhergetragen wurde, war 
198 Ellen lang; eine zweite aber im Jahre 1583 wurde von 
einundneunzig Personen getragen, war 596 Ellen lang und 
wog im Ganzen 434 Pfund. Die Fleischergesellen aber waren 
alle sauber angezogen, die weißen Hemden oben drüber. Der 
Erste hatte daS eine Ende der Wurst etliche Mal um den Hals 
gebogen und etwas hinabhängend, diesem folgten die Andern 
alle in gleicher Weite von einander gleichen Trittes nach, 
die Wurst auf der Achsel tragend, und der letzte hatte 
sie wieder so um den HalS gebogen wie der Erste. Man 
machte solche Würste nicht alle Jahre, weil sie zu viel kosteten, 
„und eö ist den Ausländern ganz unglaublich, die sie nicht ge
sehen haben, und haltens vor Lügen, so eS doch die lautere 
Wahrheit ist *)."  Dieser WurstluruS stieg aber in der Folge 
noch weit höher. In einer alten handschriftlichen Chronik heißt 
es: „Im Jahr 1601, den 1. Jänner, haben die Fleischer all- 
hier eine 1005 Ellen lange Wurst durch die Stadt nach dem 
Schlosse getragen und Jhro fürstliche Gnaden davon etliche 
Ellen verehrt, weil sie innerhalb 18 Jahren keine gemacht haben. 
Sie sind mit Trommeln und Pfeifen aufgezogen, voran ein 
Führer, wohl ausgeputzt mit Binden und Federn, mit fliegen
der weiß und grüner Fahne. Diesem sind gefolgt einhundert 
und drei Fleischhauer-Knechte (Gesellen) und haben die Wurst 
getragen. Auf beiden Seiten sind welche hergegangen, welche 
die Wurst in Acht nahmen, daß dieselbe nicht Schaden litt.

*) Henneberger, Erklärung der preußischen Landtafeln (Königsberg 
1595). S. 186 und 191.

Ehronik vom Metzgergcwcrk. 7
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Im Schlosse haben sie Ihro fürstliche Gnaden 130 Ellen von 
selbiger Wurst verehrt. Die ganze Wurst aber hat gewogen 
22 Steine 5 Pfund, thut 885 Pfund; hat gekostet in Allem 
412 Thaler (den Thaler zu 36 Gr. gerechnet) 16 Gr. 3 D. 
Zu dieser Wurst haben die Kuchenbäcker acht große Strützel, 
und 6 runde große Kringel gebacken, haben gekostet zusammen 
43 Mr. 3 Gr."

Zu Zittau hielten im Jahr 1726 die Fleischhauer-Gesellen 
am Fastnachtdienstag einen öffentlichen Auszug und präsentirten 
dabei eine dazu verfertigte Bratwurst von 625 Ellen und 11 Zoll 
Lange, so wie die dasigen Fleischhauer um 1601 ein Schau fest 
hielten, als sechs podolische Ochsen, für den Kaiser zum Ge
schenk bestimmt, daselbst durchgeführt wurden. Das kleinste 
dieser Schlachtthiere wog 1700, das größte 2000 Pfund. Zwei 
Gemälde, Fleischhauerfeste vorstellend, von 1726 und 1826, be
finden sich auf der Zittauer Herberge. (Pescheck, Geschichte 
von Zittau. IL S. 58.)

Als im Jahr 1613 beinahe alle Prinzen des österreichi
schen HauseS vor dem Kaiser Matthias erschienen, um sich 
mit ihm wegen wichtiger Dinge zu berathen, stellte ihnen zu 
Ehren der Kaiser ein herrliches Ritterspiel an, während wel
chem die Fleischhauer der Stadt Wien eine Bauernhochzeit 
darstellten, bei welcher auch 20 Männer erschienen, die eine 
999 Ellen lange Wurst trugen.

Das Metzger-Handwerk wurde von Kaiser Karl IV. be
sonders privilegilt, einen feierlichen Maskentanz halten zu dür
fen (mau sehe den nächsten Abschnitt in diesem Buch: vom 
Schönbartlaufen zu Nürnberg), an deren einem sie im Jahre 
1658 eine große Bratwurst umhertrugen, deren Beschreibung 
auf einer messingenen Tafel also angegeben ist: Sie war lang 
658 Ellen, wog 514 Pfund, und die Stangen, auf welchen 
sie getragen wurde, waren 49 Schuhe lang *).  Die Trä
ger hatten in der linken Hand Gabeln, damit sie ruhen 
konnten.

Indessen hatten in früheren Jahren zu Nürnberg schon 
ähnliche Umzüge stattgefunden, welche zum Theil mit dem 
Schönbart-Laufen zugleich gehalten wurden. Führen wir einige

') Siehe Flöget, Geschichte des Grottsk-Kowischen. <5. 231. 
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Stellen aus alten Nürnberger Nachrichten bei dieser Gelegen
heit wörtlich an *):  „Anno 1591 Donnerstag nach Faß- 
„nacht. Den 18. Februarj haben die schweincn Metzger zu 
„Nürnberg Einem E. Rath daselbst verehrt ein Wurst von 
„Bratwürsten Zeug bei 60 Elen lang, zwen Metzgers Knecht 
„trugen dieselben an einer stangcn, welche war Nott vnd weiß 
„gemalct, mit Roßmarin vnd grünen schmecken (grünen Riech- 
„straußchen) gezieret vf das Rath Hauß; hatten einen Sack- 
„pfeiffer vorher gehen, war Herr Hannß Nutzel Junger Bur- 
„germeister. Ein E. Rath hat den Metzgern 6 fl. groschen 
„zur Verehrung geschenkt, vnd dise Fastnacht ist bei nächtlicher 
„weil die Mumcrcy gangen, vnd grosse spiel geschechen."

•) Siebenter«, Materialien zur nürnbergischen Geschichte. III. 16« 
Stück, p. 200 u. ff.

„1614 An der aschcn Mittwoch den 9. Marei, sind die 
„Rindern- vnd schweinen-geschworne, vnd die andern Eltesten 
„Erbarn meister desselben Rathsmessigen Metzger-Handwerks 
„mit einander zum Junker EndreS Flick in der Obern schmied- 
„gaßen, vnd zum I. HanS Herman Ebner in der Zißelgaßen, 
„als den zweien dieser Zeit verordneten Statt vnd Landpfen- 
„dern in einer feinen Ordnung, vnd die 6 Stattknecht mit 
„der Farb nebenher, vnd auß -der Zißelgaßen vber die vor- 
„dere Full, vor daö Rathöhauße, vber die Fleischbrucken, vnd 
„vnter den Huttern hinuf zum Polbet am Köpflesberg gan- 
„gcn, vnd daselbst eine stattliche Malzeit zu Mittage gehal- 
„ten; die Metzgersknechte, welche mit den meistern nicht gan- 
„gen haben sich getheilet. Die Rindern sind mit Sackpfeiffen 
„vnd schalmeyen in der Stadt vmbgangen, vnd Iren Tantz 
„mit Irem OechSlein bei dem Marihin Drummer, Guntzen- 
„haußer genannt, neben Sanct Martha beim Frawenthor ge- 
„habt. Die schweinen Metzgersknechte aber sind auch mit 
„Schalmeyen vnd Sackpfeiffen in der Stadt umbgangen, vnd 
„haben eine Wurst vonn gutem Bratwurstzeug 493 Elen lang, 
„welche sie gerne uf 500 Elen gebracht; Ist aber ihnen am 
„Gedärm zerunnen, welche Ihr funffe mit Namen, Hanß 
„Würffel, Cunradt Pfefferla, Georg Peßler, Mathes Würffel 
„der Jünger, vnd Lienhardt Heller In funff stunden, bei dem 
„Peter Leupold, schweinen Metzger in der Breiten gaßen gc- 
„macht, die aber die Trümmer an der Wurst zusammen ge- 
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„stossen, daS sie lang worden. Hiessen mit Namen Michel 
„Leupold vnd Hanß Diettreich. Dazu sind kommen 183 pfund 
„lauter gut schweincn fleisch vnd speck und darunter gethan 
„20 pf. gantzen Pfeffer, daS Pf. umb 10 Patzen, daS dieselbe 
„Wurst bei die 40 fl. mag gestanden haben, vnd anderthalb 
„pfund muskatblue. Zwöllf Metzgerknechte mit Namen trugen: 
„Lorenz Frosch, Hanß Schwartmeß, NiclauS Schneider, Chri- 
„stoph Pseffcrla, Hanß Starckgraff, Georg Pfefferla, Peter 
„Fleischmann, Georg Baur, Paulus Mair, Jakob Kalb, 
„Conradt Prager vnd Hannß Baumann. Haben dieselbe lange 
„Wurst, welche mit Roßmarin vnd schmecken vberlegt vnd ge- 
„zieret, an einer langen ftangen, welche Rott und weiß angc- 
„strichen, vnd in mitten mit zweien Eisen zusammen gefaßt, 
„daS sich die stange, wen sie in eine gaffen, vnd in die grimm 
„gangen, hat biegen können und vnten an der Stangen, sind 
„vber Zwerg zween träger gewesen, uff den Achseln in der 
„Stadt umbher getragen, vnd vorher Ihre spiclleut gehabt, 
„die wacker uf gemacht, vnd ist von ManS und WcibS-Per- 
„sonen, von Jungen und Alten, von großen und kleinen, ein 
„großes Zulauffen, vttd getrang in allen gaßen gewest, vnd 
„Jederman die große lange Wurst sehen wollen, wie den in 
„Wahrheit dieselbe Wurst mit Verwunderung als von Jungen 
„Leuten erdacht, vnd gemacht, wol zu sehen gewest; dieselben 
„haben sie noch am Ascher mittwoch zu AbentS zerschnitten, 
„vnd den Herrn Eltern, vnd andern Herrn des Raths, auch 
„Iren Freunden und Bekannten, etliche Eiln davon verehret 
„vnd die vbrigen Drummer bei Irem Tantz, welchen sie Im 
„Wirts Hauß zur Ploben Flaschen am Kolen Marckh gehal
sten, In Froligkeit mit einander verzert, vnd damit gute Faß- 
„nacht gehalten, Herr Wolff Harstorffer ist Junger, vnd Herr 
„Hanß Nützel Elter Bürgermeister gewesen, vnd denselben Mit- 
„woch gleich in'S Ampt gekettelt."

„1624 an Fastnacht hielten die Metzger einen Tanz und 
hatten an einer geringelten gemalten Stangen eine Bratwurst 
596 Ellen lang und 232 Pfund schwer."

„1658 den 8. und 9. Februar hat daS Metzger-Handwerk 
eine lange Bratwurst von 658 Ellen, 514 Pfund schwer, an 
einer Stange von 49 Schuhen, von 12 Personen in der Stadt 
herumtragen lassen." Dieser Umzug ist in Kupfer gestochen, 
und hat eine Beschreibung, wobei die Namen aller damaligen
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Meister vorkommen. Damals waren der Metzgermeistcr 95 
und 5 Wittwen u. s. w.

ES ist in früheren Zeiten keine seltene Erscheinung, daß 
bei außerordentlichen Vorfällen oder bei Gelegenheiten, deren 
wichtige Bedeutung man durch ungewöhnlichen Aufwand be
sonders celebriren und im Gedächtniß der lebenden Generation 
tief einprägen wollte, die Handwerke auch daS Ihrige dazu 
beitrugen und durch Herstellung eines kolossalen Produktes 
ihrer Kunstfertigkeit die allgemeine Aufmerksamkeit erregten. 
DieS war bei den Bäckern sehr oft der Fall, und noch in 
neuester Zeit bei Gelegenheit der Vermahlung der Königin 
Viktoria von England mit dem Prinzen Albert hatte der Hof
bäcker C. Mawditt einen Hochzeitkuchen, dreihundert Pfund 
schwer, gebacken, aus dem man in Zucker eine Allegorie er
blickte, ^die einen Mann mit Schnurrbart in filier Tunika und 
ein schönes Weib mit Szepter und Krone darftetlt, welche 
Hand in Hand zum Altare gehen. Daneben sah man die 
Minerva, den Bund segnend, und eine passende Draperie faßte 
daS Ganze ein *).  — A eh n lich verhielt es sich mit dem gro
ßen Faß zu Heidelberg, welches der geschickte und viclerfahrne 
Faßbindermeister Michael Warner von Landau auf Bestellung 
deö Pfalzgrafen bey Rhein Johann Kasimir in den Jahren 
1589 — 91 fertigen mußte, wie man sagt zum Andenken an 
eine äußerst ergiebige Weinernte. ES enthielt 132 Fuder 3 
Ohm und 3 Viertel, wurde aber durch die Belagerung deö 
Heidelberger Schlosses im Jahre 1633 zerstört. DaS jetzt 
noch von allen Reisenden bewunderte große Faß ist daS dritte, 
welches 1751 durch Joh. Jakob Engler gebaut wurde. Um 
eS zu füllen, sind 236 Fuder, daS Fuder zu tausend Flaschen 
gerechnet, nothwendig. — Eben so ist eS bei einem Aufzug 
der Schuhknechte in Nürnberg vorgekommen, daß ein riesen- 
mäßiger Stiefel, in welchen ein Mann ging, zu deö Volkes 
Lust und Gelächter selbstständig umhcrspazierte u. s. w. Lassen 
wir die großen Kuchen, Fässer und Stiefel und kehren wir 
zum Handwerke zurück.

*) Slantart vom Februar 1840,
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Nom Schönbart-Laufen zu Nürnberg.

Das Schönbart-Laufen, eine Fastnachtslustbarkeit der 
Vorzeit, nur allein in Deutschland der freien Reichsstadt Nürn
berg eigen, war ein Volksfest von so besonderer, abenteuer
licher Art, daß dasselbe eine genaue Beschreibung hier verdient. 
Da man sich bei dieser Belustigung, um unerkannt sein We
sen so toll wie möglich treiben zu können, des SchönbartS *)  
bediente, so hat dieselbe ihre Benennung davon genommen 
mit) erhalten, und könnte eben so gut ein Mummenschanz oder 
eine Maskerade, jedoch von besonderer Art, genannt worden 
sein, wozu denn nun freilich das Laufen noch hatte gesetzt wer
den müssen; denn hin und her laufend, hüpfend und sprin
gend wurde dabei AllcS begonnen und mit oft ziemlich wilder 
Freude dargestellt. Der Spaß dauerte unter allerlei Abwech
selungen gegen 200 Jahre an, und die Entstehung desselben 
ist eben so merkwürdig, alS sein Ende. WaS die Politik s. Z. 
gestattete und gründete, zerstörte der Einstuß geistlicher Macht.

*) Schönbart bedeutet eine Larve oder eine Vermummung überhaupt. 
GS wird auch Schönpart, Schembart, Schenbart geschrieben, 
und noch jetzt wird in Nürnberg ein Verunstaltung des Gesichtes, eine 
häßliche Fratze, ein Schembart genannt. Der Nürnberger Schuhma- 
cher und Meistersanger Hans Sachs (von dem in dem 4. Bande unseres 
Werkes Näheres zu lesen steht), welcher das Schönbart-Laufen des 
Jahres 1539 besingt, schreibt durchaus Scheinbart. Muthwillige Liedrr- 
chen heißen noch immer Schrmber-Lieder unter dem Volke.

Im Jahr 1349 entstand zu Nürnberg ein bedeutender 
Volksausstand, der nicht nur dem angemaßten Ansehen und 
der Gewalt der bisherigen sogenannten rathsfähigen Familien, 
also dem Patrizigte, sondern wirklich der ganzen Stadtverfas
sung den Untergang, der Stadt selbst aber die schrecklichsten 
Verheerungen und Zerstörungen drohte. Die Revolutionären 
wollten am dritten Pfingsttage den Rath überfallen und er
schlagen. Ein Mönch verrieth das Vorhaben. Der Magistrat 
flüchtete sich heimlich nach Haidek und entging der Gefahr 
durch eine Art von Selbstverbannung, die beinahe anderthalb 
Jahre dauerte. Das Volk aber wählte sich einen neuen Rath 
im republikanischen Sinne damaliger Zeit. Endlich kam Kai- 
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ser Karl IV. von Prag nach Nürnberg, ließ die Führer der 
Revolution gefangen nehmen, mehrere enthaupten, setzte den 
alten Rath wieder ein, und begnadigte die Zunft der Metzger 
und Messerschmiede, welche es getreu mit dem alten Rathe 
gemeint hatte *),  mit der Erlaubniß, eine ganz besondere Faft- 
nachtslustbarkeit jährlich begehen zu dürfen, indem er alle an
dern zuvor erlaubt gewesenen Fastnachts-Lustbarkeiten und Spiele 
abschaffte. Dieser vom Kaiser erhaltenen Erlaubniß bedienten 
sich nun die Metzger und Messerschmiede, hielten die privile- 
girtcn Tanze und feierten zu Fastnacht ihr Fest, das Schön- 
bart-Laufcn genannt**).  Die Messerschmiede tanzten mit 
bloßen Schwertern, die Metzger aber stellten einen sogenann
ten Zämertanz an, und hielten einander bei ledernen Ringen, 
die wie Leberwürste anzusehen waren. Nach dem Tanze zogen 
sie mit Musik zu den Stadt-Pfändern, wo ihnen ein Trunk 
vorgesetzt wurde, zu welchem sie ihre vorher cingesammelten 
Fastnachts-Fische verzehrten und das Geld verschmaußten. — 
An diesen Tagen hatten beide Handwerker die Erlaubniß, Klei
der'von Sammt und Seide zu tragen. (Wer über die Klei
derordnung im Mittelalter etwas Näheres nachlesen will, fin
det dies im Bande unserer Chronik vom Schneidergewerk.) 
DaS Zudrängen des Volks, den Spaß mit anzusehen, war 
so heftig, daß man sich mit Schlägen Platz machen mußte. 
Da aber dabei viele verwundet wurden, so befahl der Rath, 
daß zu diesem Feste nicht Waffen und Gewehr mitgebracht 
werden, sondern nur Quasten oder Büsche von Eichenlaub 
gebraucht werden sollten. — Später nach Erfindung des 
Schießpulvers steckten die Schöubarts-Läufer Schwärmer in 
die Laubbüschel, welche sie in den Händen hielten, und brann
ten dieselben ab, um das Publikum zu necken und zu erschre- 

•) ES ist eine auffallende Erscheinung', daß die Metzger mehrerer Städte 
bei ähnlichem Anlaß ebenfalls zum alten Rath hielten, — so z. B. 
in Zittau um 1368 (Pescheck, Gesch. v. Ziitau, II. 56), in Ban- 
tz en (Laus. Magazin 1770, S. 231 ) u. s. w. Dürfen wir daraus 
vielleicht folgern, daß die Metzger jener Zeit sehr reich waren und darum 
zu den Konservativen gehörten? »

**) G. A. Will, kleine Geschichte des Nürnberger Schönbart- Laufens. 
Altdorf 176l. — Flöge!, Gesch. d. GroteSk-Komischen S. 231. — 
Nürnbergisches Schönbart-Buch und Gesellen-Stechen. Schwabach 
1764.
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rfeii*).  Sollte nun ein Schönbart aufgeführt werden, so 
wählten die Metzger dazu 24 Mann in Leinwand oder Zwil-

*) Roth in feinem Nürnbergischen Taschenbuch bemerkt S. 223. Bd. 4. 
Fol>',entré: „Die Schönbartlauser trugen lange Rohre, die man Feuer- 
kolben nannte, umwunden mit Immergrün. In diese schob man ein 
Rohlcheil mit etlichen Schüssen (Patronen), welche während dem Lausen 
loSgebranut wurden."

ich maskenartig gekleidet, das Gesicht verlarvt, mit hölzernen 
Knebelspießen und die eben gedachte grüne Laubqnaste in der 
Hand, um Platz für die Tanzenden zu machen. — Diese An
stalten und Kleidungen kosteten aber den beiden Gewerken der 
Metzger und Messerschmiede jährlich viel Geld, und das Ganze 
wurde ihnen allein zu beschwerlich; daher sammelten sich nach 
und nach auch die Bürger anderer Gewerke dazu, die sich aus 
ihre eigenen Kosten kleideten und den Spaß mitmachten. Dar
aus nun entstanden denn endlich die eigentlichen Schön- 
bartS-Gcsellschaften, die oft zu hundert und mehr Per
sonen anwuchsen, und denen im Jahr 1419 zum erstenmal ein 
H'auptmann zugcordnet wurde. Wir finden also in diesen 
Gesellschaften des Mittelalters schon ganz dieselben Elemente, 
wie sie jetzt die berühmten Carnevals-Vereine am Rhein dar
bieten. Von dem cbcngedachtcn Jahre an gehen nun auch 
die Annalen oder schriftlichen Aufzeichnungen dieser Carnevals-
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bclustigungen, und sind solche mit großer Genauigkeit in beit 
Schönbart-Büchern wiederzufindcn. Die meisten jedoch schei
nen in den Jahrzahlcn zu verstoßen und von 1349 bis 1439 
zu rechnen, da sie vielmehr vom Jahre 1449 (in welchem Jahre 
zuerst diese Belustigung, wie oben gemeldet, unter Aussicht eines 
Hauptmannes geordnet und auö einem unsinnigen, unschönen

Treiben zu einem Volksfest von Bedeutung erhoben wurde) bis 
1539 zählen sollten. Während dieser seiner glänzenden Epoche 
hat der Schönbart ganz feierlich 64 oder 65mal gelaufen; 
denn, wie bereit- bemerkt, vor dem Jahr 1449 war er nicht be
sonders merkwürdig, und nur ein wilder, wüster FastnachtS- 
lärm und Tanz von der Veste bis zum NathhauS. Von Jahr 
zu Jahr wurde nun der Schönbart bedeutender und starker, 
und erhielt zwei oder noch mehr Hauptleute; dennoch ging eS 
nicht immer ohne Unruhe ab, und einst kam eS dabei sogar 
zu.einem offenbaren Gefechte. Es kauften nämlich vom Jahre 
1457 an die jungen Herren auS den ehrbaren Geschlechtern 
(Patrizier-Familien) von den Metzgern die Erlaubniß, auch 
den Schönbart oder Carncval in Maskenanzügcn mitmacheir 
zu dürfen, da, wie beim Eingänge erwähnt, Kaiser Karl IV. 
der Bürgerschaft überhaupt die Fastnachtsbelustigungen unter
sagte und blos den beiden Handwerken die Berechtigung zu
gestand. Später gab es der Rath zu, daß von den beiden 
Gewerken die Erlaubniß von einem Jeden erkauft werden konnte,
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jedoch nur stets für ein Jahr. Zuweilen gaben die Patrizier- 
Söhne bis zu 20 Gulden für die Erlaubniß, und da sie reich 
waren und häufig bedeutende Summen auf ihre Masken ver
wendeten, so bekamen die SchönbartS-Lustbarkeiten ihr eigent
liches Ansehen, erzeugten aber auch Zwist und Hader. Dazu 
kam eS im Jahre 1507. Dem Herkommen und altem Rechte 
nach durfte also nur derjenige, welcher vom Rathe die Erlaub
niß erhalten und von den Metzgern das Recht erkauft hatte, 
zu Fastnacht vermummt gehen. Damals hielten sich viele reiche 
Wallonen *)  in Nürnberg auf, denen eS einfiel, auS eigener 
Macht, ohne das Metzgergewerk darum zn begrüßen, den Schön- 
bart mitzumachen. Einer von ihnen war in die feinsten Sam
met- und Seidenstoffe von prunkenden Farben als türkischer 
Kaiser prächtig gekleidet und hatte seine Dienerschaft reitend 
hinter sich, denen sechSzig Türken theils in Seide, theils in 
Goldstoff gekleidet und mit Säbeln, Spießen und Fahnen be
waffnet folgten. Auch wurden ihm einige Pferde nachgeführt, 
die kostbare Truhen und Körbe trugen, in welchen Ringe, 
Kleinodien von Gold, Perlen und Edelsteinen, etliche tausend 
Gulden an Werth, lagen. Dieser Zug, wohl hundert Per
sonen stark, versammelte sich vor der Stadt, zog zum Spital- 
thor mit großem Gepränge herein und vor das RathhauS, wo 
der türkische Kaiser anhielt. In der LosungSstube ließ die Ge
sellschaft die Kostbarkeiten auf schön bedeckten Tafeln auSlegen 
und schenkte sie ihrem Sultan, der dieselben dem Rathe zusandte. 
Indessen war der eigentliche privilegirte Schönbart in Stephan 
Baumgärtners Hause auf dem Markte angelaufen und ver
nahm zu seinem großen Befremden, was am Rathhause ge
schah. Alsbald sendeten die Hauptleute zu den Wallonen und 
ließen fragen: wer ihnen Erlaubniß gegeben habe, für sich einen 
Schönbart aufzuführen. Die stolzen Krämer aber antworte
ten: darüber Rechenschaft zu geben, wären sie nicht schuldig. 
Diese trotzige Antwort regte daS ohnedies schon warm wal
lende Blut noch mehr aus und eS wurde alsogleich beschlossen, 
ihre Herzhaftigkeit aus die Probe zu stellen. Der Schönbart 
rückte in geschlossenen Gliedern heran und machte einen Angriff. 
Die Wallonen aber hielten nicht Stand, fielen von den Pfer
den und liefen davon, so gut sie konnten. Doch kamen nicht

•) Ein Theil der Bewohner des jetzigen Königreiches Belgien.
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Alle unverletzt und mit heiler Haut davon. Der Rath, um 
größeres Unglück zu verhüten, sandte Horrn Andreas Tücher 
ab, der den Aufruhr stillte. Nach etlichen Tagen aber wur
den die Schönbarts-Hauptleute vor den Rath gefordert, hart 
angelassen, und nebst ihrer ganzen Gesellschaft, auS Gnaden, 
drei Tage lang mit Gefängniß auf dem Thurme bestraft*).

*) NürnbergischcS Cchönbartbuch und Gesellen-Stechen. 4. 1765. S. 12.
") Schmecken heißt im Nürnberger, überhaupt im süddeutschen Dia- 

lelt so viel als rächen. Daher eine Schmecke, rin Blumenstrauß.

Nun wieder zu den SchöubartS-Lustbarkeiten selbst zurück. 
Nach alter deutscher Litte liefen dem Zuge voraus etliche ver
mummte Narren, tic mit Kolben und Pritschen Platz mach
ten; andere warfen Nüsse unter die Buben auS, und dann 
kamen welche, die zu Rosse waren, die trugen Eier in Kör
ben , welche mit» Rosenwasser gefüllt waren. Ließen sich nun 
Frauenzimmer an den Fenstern oder vor den Thüren sehen, so 
wurden sie mit solchen Eiern geworfen. „DaS hat gar schön 
geschmeckt," sagen die Schöubart-Bücher**).  Dann kamen die 
Schönbart-Leute selbst mit Hauptleuten, Schutzhaltern 
und den Musikanten; einer wie der andere gekleidet, wie eben 
für das laufende Jahr die Kleidung gewählt worden war. Mit
unter lief einer nach eigenem Sinn als wilder Mann gekleidet, 
oder als Waldweib , als Mensch mit einem Wolfskopfe, mit 
Spiegeln, mit Kastanien behängt, versehen mit angefügten 
Reimen, alö z. B. :

In eines wilden Manns Gestalt ich
Bei dem Schönbart licß finden mich.

Oder daS Maldweib:
Dieweil mein Manu sich macht auf d' Straßen, 
Will ich ihm felgen gleichermaßen.

Oder:
Den Tannenlanb und Spiegeln klar, 
Ich auch ein' Zier dem Schönbart war. 

Zur Kastanien-Kleiduug:
Mein Kleidung was von K.sten ganz. 
Darin ich ziert den Schöndarl-Tanz.

Im Jahr 15'23 machte eine Maske ein großes Aufsehen. 
Es lief nämlich Einer in einem Kleide, zusammengesetzt auS 
lauter päbstlichen Ablaßbriefen mit anhängenden Siegeln, der
gleichen er auch in der Hand trug. Die Verse sagten:

Ich war umhängt mit Ablaß -Blies, 
Dieweil ich mit dem Schönbart lief.
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All den Armen und um den Leib standen folgende Reime :

Hierin» man finkt
Mancherlei selisam Gesind, 
Die sich haben beehrn 
3n der Faßnacht Leben. 
Wer nun solch« AllrS wissen will, 
LeS meine Brieff, wird finden viel; 
Wie sich die Faßnachtbrüder gut 
Gehalten haben bei guten Muth

Den Beschluß des Zu^eS machte mehrenthcilS eine soge
nannte Hölle, nachgezogen von Menschen oder Pferden auf einer 
Schleife; einç Maschine von verschiedener Erfindung, in der 
ein Kunstfeuerwerk verborgen war, welches vor dem Nathhause 
zu Ende der Lustbarkeit, wenn die Hölle*)  gestürmt wurde, sich 
entzündete und das Ganze endlich in Brand brachte. Die vor, 
nehmsten Darstellungen auf solchen Schleifen waren: Ein Hauö, 
aus welchem Menschen herauSsahen, ein Thurm, ein Schloß, 
ein Schiff, eine bewegliche Windmühle, ein speiender Drache, 
ein Basilisk mit glühenden Augen, ein Krokodil, das fortwäh
rend nach den Zuschauern schnappte, ein Elephant mit einem 
Thurme, ein menschliches Ungeheuer, welches Kinder fraß, ein 
Frau Venusberg**),  ein Teufel, der die bösen Weiber ver- 

*) Auch hier konnten unsere Vorfahren ihren Hang nicht verleugnen, ihre 
Freude durch Feuer auszudrücken und eine Hölle mußte dabei sein, die 
sogar du jener Zeit am HimmelsahrtSlage in Kirchen gestürmt und ver
brannt wurde. ES ließen sich nämlich erliche junge Bursche als Teufel 
vermummt in der Kirche einschlicßen, welch Letztere für diese Komödie 
die Hölle vorstellen muß!». Wenn nun die Prozession kam, stieß der 
Priester mit d-m Freitag« - Eruzifire an die Kirchthür mit den Worten 
des Lasten Psalms: „Oeffnel die Thore, daß der König der Ehren fin» 
ziehe;" da sragten die Teufel inwendig in der Kirche: „Wer ist der 
König der Ehren?" Der Priester aber antwortete: „Der Herr der 
Tug ttden ist der König der Ehren," und das Anstoßen mit dem Kreuze 
wurde wiederholt. Bei dem dritten Stoß sprang die Thür auf. Die 
Teufel wehrten sich, warfen brennende« Werg umher und so geschah 
es deuri, daß einmal während dieser heiligen Handlung einem Pfaff, n 
das ganze Gesicht versengt wurde.

*') Die Sage von der Frau Venu» ist eine der poetisch-reichsten de« Mit» 
telaiterS. Zm Thüringer Lande, nahe bei Eisenach, liegt ein sehr hoher 
felsiger Berg, der Hörselberg genannt. Eine große Felsenspalte sührt 
in unterirdische Klüfte. Hier soll ein liebesreundlicheS Wesen, die Göt« 
linder Freude und des sinnlichen Genusses, Hof halten. Alle Freuden 
eines lustigen Wohllebens sind in diese Kreise gebannt und gar mancher 
Sterbliche hat hier göttliche Genüsse gefnnden. Da aber die sinnlichen
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schluckte, ein Narrenkram, ein Backofen, in welchem Narren ge
backen wurden, eine Kanone, auS der man böse Weiber schoß, 
ein Vogelheerd, Narren und Närrinnen ;u sangen, eine Ga
leere mit Mönchen und Nonnen, ein Narren-Glücksrad und 
dergleichen mehr. Zuweilen fuhren Schlitten nach, auf welchen 
Gewappnete saßen, die mit Turnierlanzen gegen einander rann
ten. DieS hieß man das Gesellen. Stechen.

UnglückSfälle, Kriege, großes Sterben in der Bürgerschaft 
stellten den SchönbartS-Spaß zuweilen ein, und wegen betrüb
ten Zeitläuften wurden 1524 — 1538, also 15 Jahre lang, gar 
keine Schönbart-Lustbarkeiten gehalten. Darauf war aber 
1539 die Lust desto größer. ES wurden Gesellen-Stechen gehal
ten, die Messerschmiede tanzten und der Schönbart lief, mit ganz 
besonderer Pracht, 174 Personen stark, mehrentheilS Patrizier- 
Geschlechter. Schlitten und allerlei Maschinen folgten dem Zuge 
und überall war Verschwendung und Glanz, aber die böse Hölle 
verdarb den ganzen Spaß und den Schönbartö-Handel auf 
immer.

Zu Nürnberg lebte der damals berühmte Theolog Dr. An
dreas Oslander, ein theologischer Klopffechter, der nirgends Ruhe 
hielt, der auf der Kanzel so in Eifer gerathen konnte, wenn er 
über die Sitten und die Religiosität seiner Mitbürger sprach, daß 
er sich selbst darüber ganz vergaß. DaS machte ihm Feinde und 
nächste Fastnacht suchte der Schönbart sich und bas Publikum zu 
rächen. Die diesmalige Hölle kam angezogen alö ein Schiff.

Freuden von btt Geistlichkeit als Fallstricke des Satans anSgeschneen 
wurden, so galt dieser Ort zugleich auch als eine Lockfalle des Satans, 
denn ein Jeder, der einmal bei der heidnischen Göttin der Liebe geweilt 
hatte, war deS Heiles seiner Seele für verlustig erklärt. Am bekannte
sten ist die Fran Venns mit ihrer Hofhaltung geworden biird) die Sage 
vom Ritter Tannhäuser, der als er im Jahre 1208 zum Sängerkrieg 
auf die Wartburg ziehen wollte, welchen Landgraf Hermann II. von 
Thüringen veranstaltet hatte, durch Gesang in den Venusberg verlockt 
wurde. Später aus demselben entflohen, wandte er sich gen Rom zum 
Pabst, um Vergebung für diese Sünde zu erhalten. Der aber sagte: 
„(Sbui so wenig wie dieser dürre Hirtenstab, welchen ich in der Hand 
halte, je wieder grünen und blühen wird, eben so wenig wirst du je 
in» Himmelreich kommen?' Und siehe da, es geschah ein Wunder, das 
dürre Holz bekam Blätter nnd Blüthen. — Wer Genaueres hierüber 
zu lesen wünscht, kaufe sich daS kleine Büchlein: Zimmermann, die 
Sage vom Tannhäuser. (Sö kostet nur 2 Gr. und ist durch jede Buch
handlung zu beziehen. (Verl. v. C. F. Schmidt in Leipzig.)



110

In diesem stand ein Geistlicher, statt des Buches ein Brettspiel 
in der Hand, ihm zu beiden Seiten ein Doktor und ein Narr. 
Dieser Pfaffe nun sah bem Dr. Osiander so ähnlich, daß ihn gleich 
Jedermann erkannte. Bei aller seiner Gelehrsamkeit war der 
Herr Dr. Ostander (der eigentlich Hosemann hieß) doch so ein
fältig, sich dieser Sache anzunehmen, und als der Spaß vor
über war, klagte er beim Rathe, daß man seine geistliche Würde 
verunglimpft habe. Der Rath stellte eine strenge Untersuchung 
an, in Folge deren die Schvnbarts-Hauptleute in den Thurm 
gesperrt, das Schönbart-Laufen aber auf immer untersagt und 
aufgehoben wurde. — DaS Volk warf dem Dr. Osiander 
die Fenster ein und die Metzger-Gesellen stürmten seine Woh
nung; allein daS verschlimmerte nur die Sache und diese Volks
belustigung wurde nie wieder erlaubt. War auch der Schön
bart verboten und damit dem ehrsamen Metzgergewerk ein schö
nes Einkommen verkürzt, so fanden doch alljährlich andere 
Fastnachts-Lustbarkeiten, besonders Gesellenstechen, Tanze, Um
züge und Schmäuße statt, bis im Jahr 1649 „anstatt der heid
nischen Fastnacht, welche hierdurch verbotten wird," ein Buß- 
und Bet-Tag angeordnet und gehalten wurde. — Gegen Ende 
deö 17ten Jahrhunderts fingen hie und da die Maskenbälle 
an und wie allgemein sie im 18ten Jahrhundert bis auf un
sere Zeit wurden, ist bekannt. WaS wir aber thun, geschieht 
bei derartigen Festen nicht öffentlich, wie bei unseren Vorfah
ren, die nur auffallende Freude kannten, welche sich laut und 
offen zeigen und aussprechen konnte.

In Bibliotheken findet man noch hier und da geschriebeneSchön- 
bartbücher, denen kolorirte Zeichnungen beigefügt sind ; aus einem 
solchen sind die hier beigegebenen Holzschnitte genommen. CS 
führt den Titel: „Schenbart-Buch, darinnen zu finden, 
„wie Kaiser Karl Ao. 1349 nach dem aufflauff so von der 
„Gemein in Nürnberg geschehen, als er die auffrührer gestrafft, 
„die Metzker, jährlich mit einem Faßnachttanz und Schenpart- 
„bluffen befreitet hat, welches hernach auch die Geschlechter 
„von ihnen erkaufft haben." Nun folgt in Versen die Ein
leitung, welche also anfängt:

Als man zählt dreizehnhundert Jahr 
Und neunnndvierzig Jahr fürwahr, 
Kaiser Carolus der vierdt 
Das heyl. rem. Reich regiert,

Damals machten in Nürnberg der 
Stadt

Die Zünfften Bündniß wider den 
Rat
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Und die Gaisbärt in der Cchmid- 
. ł unft

Firngen an mit großer Unvernunft, 
Ain fermai Pfingsttag wollten- über

fallen
Den Rat und den erschlagen allen. 
Aber am heiligen Pfingsttag 
Da hört ein Mönch ihren Anschlag 
Von zweien Zunftmeistern ohnge- 

sàhr,
AIS hinter einer Thür stund er. 
Von Stund an er gewarnet hat 
Vor feen Zünften ein ehrbarn Rath, 
Darauf ein jeder in seinem HauS 
Trachtet, wie er möcht kommen draus, 
In Truhen, Fäßern und in Säcken, 
Wie sich ein jeder möcht verstecken, 
Kamen alle zu Haideck zusammen. 
Darnach die Zünfte die Stadt ein- 

nahmen
Und satzten einen neuen Rath
Von der Gemeine, aus der Stadt, 
Viel HandwerSleut aus der Zunft, 
Die regierten mit kleiner Vernunft, 
Mit vielen ungebührlichen Sachen 
Und wollten die Stadt größer ma

chen ,
Bauten etliche Thnrn und Maurn. 
Also blieb der alt Rath in Traurn 
Zu Haidek fast aus anderthalb Jahr, 
Bis auf Michaelis war.
Von Prag König Carol kam 
Und zu Nürnberg gefänglich nahm 
All Ursachcr an dieser Aufruhr, 
AuS ihnen mancher enthauptet wur. 
Auf dem Weinmarkt vor dem Rath

haus.
Alfo reutet er die Aufrührer aus, 
Brach wieder ab des neuen Rathes 

Gebäu
Und thät ah all ihr Ordnung neu. 
Sammt allen Zünften in Gemein :

Darnach seht den alten Rath er wie
der ein

In ibr Führsthnng und Regiment: 
Also nahm riese Aufruhr ein Cnd. 
Darnach fei1 tzger mit Verlangen 
Thäten den alten Rath empfangen. 
Hielten getreulich in dieser Aufruhr 

allhie,
Derohalben König Corol begäbet sie 
Mit einem neuen Fastnacht-Tanz 
Und den Stadtpfeifern ziemlich ganz 
Und mit einem Fastnachtspiel be

kannt.
Welches der S ch à n b a r t wird ge

nannt.
Solches Spiel Hattens in ihren Han

den ,
Jährlich habens von ihnen bestanden 
Die Bürger von den ehrbarn Ge

schlechten
Um eine Summa Gelds, daß sie 

mit Rechten
Den Schönbart selbst niöchten ver

walten.
Also ist eS kommen auf uns von den 

Alren.
Ihre Kleidung erstlich leinen war 
Darauf schlechtlich gemahlet gar. 
Darnach über lang trügens Bar

chent,
Hernach von guten Wüllen Gewand. 
Endlich likfenS auch in Atlaö.
Zhre Kleidung wie länger wie köst

licher was,
Auch liefen darunter alle Jahr
Viel Holzlent auch andere je Paar 

unv Paar,
Und sonst auch mancherley Aben

teuer,
Würr'en auch viel fliegendes Feuer, 
Verbrannten auch allemal eine Höll 
Mit großer Kurzweil und Geschell.

u. s. w. u. s. w.

Anno 1449, als zu Fastnacht der Schönbart gelaufen, 
waren ihrer 24 Personen, darunter 12 Geschlechter. Sie wa
ren weiß gekleidet mit einem grünen Aermel und Schellen am 
Gürtel.

1450 lief fei» Schönbart. — 1451 lief der Schönbart 
von 24 Personen, sammelte Fische ein und verzehrte sie mit 
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einander. Sic hatten bied Jahr von den Metzgern den Schön
bart um 6 Gulden erkauft und gingen alle weiß gekleidet in 
Lein. Aber die Einfachheit der Masken,Kleidung hielt nicht 
lange an. — Man fing an die Kleider zu übermalen und zu 
zieren. So z. B.'war der Schönbart 1472 in violbraunUnd 
weiß gekleidet, darauf Son-ne, Mond und Sterne gemalt wa
ren, — um 1474 war er in violbraun und gelb gekleidet, 
worauf rothe und weiße NöSlein an grünen Zweigen prang
ten u. s. w. — Um 1515 ward zugleich ein Stechen auf dem 
Markt von etlichen Bürgern gehalten. Die saßen auf Fässern, 
welche auf Schleifen lagen, welch letztere von Knaben gezogen 
wurden. Die Kämpfer aber batten Harnische und Sturmhüte 
von Stroh an und lange Stechstangen, wie sie die Fischer ge
brauchten, statt der Lanzen; damit stachen sie einander zum Ge
lächter der Zuschauer von den Fässern*  **)).

*) Schönbartbilch S. 39.
**) Hüllmann, Etâdtewcsen des Mittelalters. 4r Thl. S. 167.

Wir brechen ab, weitere Details dieser Fastnachtö-Belu
stigungen zu geben, die gegenüber anderen Städten sich immer 
noch in den Gränzen des Anstandes und der Sitte hielten. 
Vergleicht man damit die Mummereien, wie sie an manchen 
Orten um Weihnachten zur Zeit des Mittelalters im Schwünge 
waren, so darf man daS Nürnberger Schönbart-Laufen unbe
dingt ein harmloses Volksfest nennen. In Braunschweig z. B. 
erlaubte der Rath den „Schauteufeln" (Schow-Düvelen), die 
verkleidet haufenweise die Straßen durchzogen und das Volk 
belustigten, alle Tollheiten, so lange sie Niemand verletzten. 
Damit aber der Rath sich dessen versicherte, mußte der „Schaf
fer" oder Unternehmer jeder „Rotte" zehn Mark als Bürg
schaft dafür niederlegen, daß kein Unfug getrieben würde, keine 
Beleidigung vorfiele, und die lustigen Gesellen nicht in die 
Kirchen drängen, selbst nicht die Kirchhöfe beträten*♦). — We
niger Nachsicht bewies dagegen der Regensburger Magistrat. 
Keine Verkleidungen und Masken, kein Schminken und „m.oh- 
renhaftcs Anschwärzen" des Gesichtes wollte er zugeben; blos 
Kinder unter zwölf Jahren sollten dazu die Erlaubniß haben; 
fein Erwachsener sollte sich auch in den WeihnachtStagen zu 
Pferde in der Stadt sehen lassen, mit Ausnahme der Knechte, 
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die den Kindern zur Aufsicht mitgegeben wurden*).  An einem 
dieser Tage bewegte daselbst das „Narrenfest", mit dem 
Knaben- oder Narren-Bisch of", die ganze Stadt und 
umliegende Gegend. Da hatten die jungen Manner, welche 
sich dem geistlichen Stande widmeten, daS Recht, die erheu
chelte Larve der strengsten Sittsamkeil und Züchtigkeit abzule
gen und öffentlich auszuschweifen. Einer von ihnen, alö Bi
schof verkleidet, ward von dem trunkenen, bewaffneten Schwarm 
der übrigen im tobenden Zuge zu Pferde.eingeholt und durch 
die Stadt geführt. Menschen wurden dabei angefallen und 
gemißhandelt, zuweilen todt geschlagen, Häuser zerstört, Vieh
ställe gestürmt und daS Vieh weggeschleppt u. s. w. In der 
Kirche des Klosters Prüfling endete der Zug, wo der Frevel 
fortdauerte. Der Kitzel, Theil zu nehmen, war ansteckend; 
auch die Stiftsgeistlichen und selbst angesehene Bürger schlossen 
sich an. — Doch wir schweifen zu weit vom Handwerk ab 
und wollen uns beeilen, im nächsten Kapitel den Ursprung 
eines anderen Volksfestes in Luzern, durch eine ähnliche Ver
anlassung wie in Nürnberg herbeigeführt, darzustellen.

*) ® em ein er 3 ReqenSburgische Chronik I. 467. 468.
Chronik vom Metzgergewerk. 8

Von -er Mordnacht in Luzern.

Eine That, ähnlich jener, durch welche einst die Stadt 
Wien von einem Ueberfall den Türken befreit wurde, indem 
die Aufmerksamkeit eines Bäckerknechtes deö Anschlag des äu
ßern Feindes vereitelte, hat auch unser Gewerk aufzuweiscn, 
und zwar auS der Geschichte der Stadt Luzern.

Im Jahr 1332 hatte Luzern sich von der östreichischen 
Herrschaft unabhängig erklärt und war dem Bunde der Eid
genossen beigetreten. Es hatte einen großen Schritt zur Un
abhängigkeit und völligen Selbstständigkeit damit gethan. Wie 
voraussichtlich, brachte dieser Beitritt die tiefste Erbitterung bei 
der östreichisckwn Herrschaft hervor; sofort kam aller Orte 
Befehl, den Eidgenossen den Frieden abzusagen und ihr Gebiet 
als feindliches Land zu befehden. Der Stadt Luzern wurde 
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alle Zufuhr von den östreichischen Erblanden her abgeschnitten, 
deren Grenzen streng bewacht und jedes Bürgers und Verbün
deten Gut als Frcibeute erklärt. Die Ebeln in dem Aargau 
und der Vogt auf der benachbarten Veste Rothenburg mit ih
rer Mannschaft zogen oftmals aus, streiften in der Gegend um
her, brannten, verheerten und plünderten nicht selten bis an 
die Thore der Stadt. Vergebens bot Luzern Recht auf den 
Kaiser, oder sonst unbefangen Gericht. Die Herzoge gedachten 
die Luzerner zu ermüden und sie zum Aufgebcn des Bundes 
zu nöthigen. Sic hofften dieses um so leichter zu bewerkstel
ligen, als viele von den Patriziern oder Geschlechtern in der 
Stadt östreichisch gesinnt und dem neuen Wesen abhold blie
ben. Allein die Bürgerschaft ließ sich nicht einschüchtern, son
dern unternahm ebenfalls mit Beihülfe ihrer Eidgenossen Streif
züge in das Gebiet der östreichischen Herzoge. Bei einem sol
che» Zuge wurden die Luzerner am 13. März 1333, als sie 
von der Neuß über die Höhe nach Buchenas in unordentlichen 
Haufen zogen, von dem Vogt Ramschwag von Rothenburg 
überfallen und über 50 Bürger der Stadt erschlagen. Als aber 
200 Schwyzer, die in Folge erhaltener Mahnung den Zuger 
See hinunterfuhren, zu den Luzernern stießen, griffen sie den Vogt 
mit Erbitterung <sln, und sich für den erlittenen Unfall rächend, 
erlegten sie ihm bei 200 Mann zu Fuß und zu Roß. Der Vogt 
floh entsetzt gen Nöthenburg. — Damit war der äußere 
Feind für einmal zur Ruhe gewiesen, aber ein anderer regte 
sich im Innern. Noch gab eS in der Stadt, wie bereits er
wähnt, geheime Anhänger und Freunde Oestreichs unter den 
Edeln und Nichtedeln, welche der neuen Ordnung abgeneigt 
waren; die Einen aus Ueberzeugung, Andere aus Eigennutz, 
und noch Andere aus religiöser Schwachheit und Aberglauben. 
Alle diese Unzufriednen hatten an dem Vogt Ramschwag auf Ro
thenburg ihren vorzüglichsten Stützpunkt, und standen mit ihm 
in Verbindung. Ein verrätherischer Anschlag ward entworfen, 
am Peter und Pauls-Tage in der Nacht aus den 30. Juni 1333 
sollten die vornehmsten Freunde der Waldstätte überfallen und er
mordet, die Stadt aber den Händen der östreichischen Beamten 
überliefert werden. Am festgesetzten Tage vor Mitternacht ver
sammelten sich die Verschwornen, die als Kennzeichen einen ro
then Aermel am Rock trugen, an dem abgelegenen Orte unter 
dem Schwibbogen bei der sogenannten Eckstiege, warteten daselbst 
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auf den Schlag der festgesetzten Stunde und hielten die letzte Ab
rede. Zu gleicher Zeit näherte sich eine Zahl östreichischer 
Söldner auf geheimen Wegen der Stadt, um den Erfolg dcS 
Anschlages abzuwarten und die Hand zu bieten. Der Zufall 
führte einen Bettlcrknaben (nach andern Nachrichten einen Metz
gerlehrburschen (?), der wahrscheinlich ein Obdach suchte, an den 
Ort, wo die Verschwornen versammelt waren. Er sah und 
hörte Alles, wurde ergriffen, aber unter dem Eid der Ver
schwiegenheit gegen alle Menschen über das Gesehene und Ge
hörte verschont. Als man auf ihn nicht weiter achtete, schlich 
er fort auf die nahe Zunftstube der Metzger, wo noch Licht war 
und einige Gesellen spielten. Eingedenk seines Eides erzählte er 
dcmOfen, was er gesehen und gehört, und warum er Men
schen solches nicht sagen dürfe. Die Zechgescllen, obwohl sie 
anfänglich den Jungen für thöricht hielten, schenkten allmälig 
seiner Rede Aufmerksamkeit und eilten die Obrigkeit und die 
Bürger zu wecken. Schnell war Alleö in Bewegung, die Bür
gerschaft unter den Waffen und die Thore besetzt. Die Ver
schworenen, die nicht mehr Zeit hatten zu entfliehen und die 
man an den'rothen Aermeln erkannte, wurden größtentheilS ge
fangen. Nachdem der Anschlag im Innern der Stadt schei
terte, kehrten die außer den Mauern der Stadt harrenden Oest- 
reicher wieder um. Noch in der gleichen Nacht eilten Boten 
in die befreundeten Walbstätte, und am Morgen erschienen auS 
jedem der drei Orte 100 Mann Hülfsvolk, um die Stadt zu 
hüten. Auf Fürsprache der Waldstätte wurden die Verschwore
nen begnadigt und auS Schonung überlieferte man sogar nicht 
einmal ihre Namen der Nachwelt.

Die hier erzählte Begebenheit ist unter dem Namen der 
Luzerner Mordnacht bekannt. Noch jetzt wird auf der Metz, 
ger Trinkstube in Luzern der Tisch vorgezeigt, an dem die Ge
sellen in jener Nacht zechten. Auch befand sich daselbst die Ab
bildung der Geschichte deö Knaben mit uralten Versen über 
den Hergang aufgehängt. Bei der Feuersbrunst, die im Jahr 
1833 am Weinmarkt statt hatte, ist dies Gemälde abhanden 
gekommen *).  AuS dieser Geschichte ist ersichtlich, daß es auch 
seine Vortheile haben kann, wenn man einmal eine Stunde 
länger in der Herbergè sitzen bleibt.

F) Dr. E. Psyffkr, Gesch. der Stadt u. des Cant. Luzern. S. 58 — GO.
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Der mißlungene Anschlag der Mordnacht gab Veranlas
sung zu einem Grundgesetz deS Staates gegen geheime und of
fene Verbindung zur Störung der öffentlichen Ruhe, so wie 
zu einem jährlichen Erinnerungsfeste, der „Landsknechten Um
zug" genannt. Dieses Volksfest wurde am Ende der Fastnacht 
am sogenannten Güvismontag gehalten. Die Beschreibung 
desselben aus späterer Zeit ist folgende: Die Herrn der ade
ligen Zunft vermummten sich, um die Oestreicher vorzustellen, 
mit und ohne Harnisch, auf den Helmen große Federbüsche. 
Die Bürger der Mctzgerzunft aber nebst ihren Kameraden an
derer Zünfte spielten die Rolle der Eidgenossen. ES waren 
mehrere Rotten, deren jede ihren Hauptmann und ihre Fah
nen hatte. Der Anführer der Oestreicher hatte ein ansehnliches 
Gefolge schön gekleideter Trabanten um sich, so wie eine weib
lich verkleidete MannSperson als Dirne. Sobald die Parteien 
auf den abgeordneten Plätzen sich versammelt hatten, begann 
der Zug durch die Hauptstraßen der Stadt, und eö gab fin- 
girte Angriffe und Fluchten unter dem Gerassel der Trommeln 
und dem Knall des MusketenfeuerS. AuS der Stadt begab 
man sich auf den See und fuhr auf kriegerisch ausgerüsteten 
Schiffen mit und gegen einander, wieder unter lebhaftem Feuer. 
Endlich formirten die Parteien auf der Hofhalden eine Schlacht
ordnung und lieferten einen Kampf, in dem die Oestreicher 
unterliegen mußten. Der Einzug geschah wieder in die Stadt 
und die Sieger führten jubelnd die Besiegten am Arme. Ein 
Abendschmauß auf den Zunftstuben bildete den fröhlichen Schluß 
deö Tages. Nach dem unglücklichen Toggenburger Krieg wurde 
im Jahr 1713 der Umzug, der Unkosten wegen, abgeftellt*).

*) Dr. C. P fy f fe r, Geschichte der Stadt und des Cantons Luzern. S. 63.

Vom Krunnensprrngen -er Metzger zn München.

Eines der sonderbarsten Handwerker-Feste, daS sowohl 
seinem Ursprung als den damit'verbundenen Ceremonien nach 
nicht ganz erklärlich ist, und noch heut zu Tage alljährlich am 
Fastnacht-Montage in dem lebenslustigen München Tausende 
von Zuschauern herbeizieht und herzlich lachen macht, ist das 
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Brunnenspringen der Metzgerlehrlinge. Man erzählt sich ziem
lich übereinstimmend, daß einst eine ungeheure Krankheit, eine 
Pest, und zwar im Jahre 1517, die sonst so zahlreich bevölkerte 
Stadt ganz verödet habe und kein Mensch sich auf die Straße 
getraut hätte, auö Furcht, ein Opfer des entsetzlichen Würg
engels zu werben. Da hatten denn, als das „lange Sterbs" nach
gelassen und dennoch die Straßen immer leer gewesen, und 
Handel und Wandel nicht hätte in Gang und Schwung kom
men wollen, sich zuerst die Zünfte der Schäffler (Faßbinder, 
Böttcher) und Metzger ermannt und wären, erstere lustig tanzend 
und Reife schwingend, letztere in komischem Aufzuge mit Mu
sik fröhlich durch die Stadt gezogen und hätten so die furcht
samen Menschen durch den Hebel der Neugierde aus den Häu
sern gelockt*)!  Andern glaubwürdigern Nachrichten zufolge 
sollen sich die genannten beiden Handwerke furchtlos der armen 
Pestkranken angenommen und sie verpflegt haben, und zum 
Andenken an ihre der Stadt erwiesenen Dienste sei ihnen der 
sogleich zu beschreibende Umzug gestattet worden **).  Noch An
dere wollen gar den Metzgersprung aus den alten Römerzeiten 
herleiten***),  waö aber offenbar ein gewaltiger historischer Miß
griff sein möchte. Schmeller endlich meint t) : man möchte glau
ben, er beziehe sich auf die mit dem Aschermittwoch beginnende 
vierzigtägige Enthaltung vom Fleisch , indem er gleichsam auf 
die Fische verweise, die an dem Brunnen feil gehalten wür
den, bei dem der Hauptaktuö des Festes stattfindet. Man 
weiß übrigens, daß man sich ehemals und gerade in der blind
gläubigsten Zeit keine Gewissensskrupel darüber machte, die 
ernstesten Neligionsgebrüuche zu parodiren. Doch zerbrechen 
wir unS den Kopf nicht über den Ursprung dieser Zeremonie 
und treten wir vielmehr auf die Beschreibung derselben ein.

*) Earl Fernau, Münchner Hundert und Eins. IS Heft. S. 54 — 57.
•*) Westenri eder, Beiträge Bd. VH. S. 281. — Münchner Zntelligntj- 

Blatt, Jahrg. 1795. S. 35.
**•) Lipowsky, Urgeschichte von München. II. 185.

•j-) Schmeller, Bayr. Wörterbuch. II. Thl. S. CGI.

Der Metzgersprung ist eine sehr kalte und etwas gefährliche 
Taufe, durch die ein ehrsames Handwerk der Metzger in Mün
chen seine aüSgelernten und frei; isprechcnden Lehrjungen in die 
Gemeinschaft der Metzgerknechte aufzunehmen pflegt. JedeS 
Jahr, wenn eine Anzahl loszusprechender Lehrjungen vorhan
den ist, muß bei der Obrigkeit von den Zunftältesten nachge- 
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sucht werden, die öffentliche Feier zu gestatten. Wird dies nun 
zugesagt, so versammeln sich die Beisitzmeister mit ihren Zunft
genossen 14 Tage vor dem Faschingssonntage in der Herberge, 
berathen sich über die Anordnung des Festes, und wem die 
Ehre gebühre, den silbernen Willkommbecher zu tragen, so wie 
die dazu gehörige Kanne. Die dazu Erkorenen, gewöhnlich 
Meisterssöhne, welche ihre Lehrzeit vollendet haben, heißen 
dann die Hochzcitbitte r. Abends wird sodann der Bü
scheltanz gehalten, so genannt von den Blumensträußen oder 
Büscheln, welche die Metzgerknechte von ihren Mädchen bekom
men. Die Hochzeitbitter erhalten dann den Willkommen und 
die Kanne, und nehmen nach geendetem Tanze dieselben mit 
nach Hause. Nun werden diese Trinkgeschirre mit Blumen 
und Kränzen, mit Bändern, silbernen und goldenen Schnüren 
und reichen Troddeln herrlich aufgeputzt. Am Fastnacht-Mon
tag nun selbst versammeln sich alle Genossen der ehrsamen 
Zunft auf der Herberge und ziehen in die St. PeterSkirche, 
um der daselbst abzuhaltenden Gottesverehrung bcizuwohnen. 
Ist die Kirche aus, so geht der Zug durch mehrere Straßen 
nach den Wohnungen derjenigen, welche die Hochzeitbitter sind 
und die Trinkgeschirre aufbewahren. Nun arrangirt sich ein 
großer festlicher Aufzug. Voran kommt ein MusikkorpS; die
sem folgen reitend zwei kleine Meisterssöhnchen, „ Metzgerbü- 
berln ", die, wo möglich, nicht älter als 5 — 6 Jahre sein 
dürfen, und deren Pferde aus der königlichen Sattelkammer 
entlehnte prächtige Sättel tragen. Sodann kommen die Lehr
jungen, welche sreigesprochcn werden sollen, alle neu gekleidet • 
in schwarzen Hosen, rothen Westen und Zänkern, die Hüte mit 
bunten Bändern und Blumensträ-ußen geziert, um die Hüfte 
eine weiße Schürze, „Schäber" genannt, darauf den blanken 
Wetzstahl, — sämmtlich reitend. Nun kommen die sämmtlichen 
Metzgerkncchte (Gesellen) zu Fuß in sonntäglicher Kleidung, die 
Hüte ebenfalls mit Bändern und Blumen geziert, und wie die 
Lehrbuben Sträuße in den Händen. Einst erschienen die Theil- 
nehmer des Festes in hellblauen Mänteln (denn der Mantel 
war, wie nochdcrmalen häufig auf dem Lande, zu jeder Jahreszeit 
ein Festkleid ) ; aber jetzt hat nur noch der Altgeselle, der die 
Buben freispricht, die alt herkömmliche Tracht. Er ist eS auch, 
der nun in der Reihenfolge im Zuge erscheint, geschmückt mit 
dem altmodischen, langen, rothen Rocke reich mit Silberborten 
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besetzt, einer dazu passenden altfränkischen Weste, über die rechte 
Schulter ein breiteö Bandelier mit einem Degen, auf dem Ko
pfe einen dreieckigen Hut. Ihm zunächst folgen die Kannen- 
und Willkommen-Träger, worauf die Beimeister endlich den 
Zug schließen. In dieser Ordnung geht der Zug zuerst nach 
der Residenz, wo aus dem großen silbernen und vergol
deten Willkomm-Becher nach alter Sitte die Gesundheit^ 

des Königs und der königlichen Familie ausgebracht wird. 
Ist dies vorbei, so setzt sich der Zug wieder in Bewegung und 
zieht auf den Schrannen- oder Haupt-Platz, wo an dem ehe
maligen LandschaftS-Gebäude der an sich unzicrliche Fischbrun
nen steht (jetzt noch so genannt, obzwar seit einiger Zeit die Fi
sche an einem andern Orte verkauft werden). Niemand würde 
ihn jetzt mehr beachten, wenn er nicht deshalb mit zu den Merk
würdigkeiten Münchens gehörte, weil alljährlich aus seinem flie
ßenden Wasser die sreigesprochenen Metzgerknechte daö Sym
bol der Reinlichkeit schöpften und empfingen. Hier angekom
men treten die Lehrlinge aus dem Zuge heraus, kleiden sich um, 
hüllen sich in enganliegende, ziemlich wasserdichte und wohl
verschlossene SchaafSpelze, die emblematisch um und um mit 
Lämmer- und Kalbsschwänzeln geziert sind, so daß, wie einer 
der Lehrlinge sich schüttelt, dieselben um den ganzen Leib und 
Kopf Herumpudeln. In gleicher Kleidung ist auch der Altge
selle. So umwandeln sie, unter schallendem Gelächter der dicht
gedrängten Zuschauer-Menge, den Rand des Brunnens dreimal, 
stellen sich sodann auf den Rand deS Brunnens und der Alt- 
geselle nimmt eine sehr hochwichtige Amtsmiene an, um den 
feierlichen Aktuö der Taufe gleichsam vorzunehmen. Nachdem 
er auch hier wieder einige Gläser rothen Wein auf die Ge
sundheit verschiedener hoher Behörden geleert und inzwischen 
auch einS hinter sich auSgegossen hat, nimmt er die Freispre
chung vor. Die Sprüche, während welcher der Altgesell den 
betreffenden Lehrbuben öfter und derb auf die Achsel schlägt, 
um ihn, wie man sagt, an die Beschwerlichkeiten des Lebens 
zu erinnern, haben ganz das Gepräge der auch bei anderen 
Handwerken üblichen Scherze, die bei der Lossprechung vorge- 
nommen werden (wovon noch einige Worte am Schluffe dieses 
Abschnittes), und scheinen zumeist mit auf die Belustigung des 
versammelten Volkes berechnet zu sein. Ein solcher Spruch 
lautet:
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Altgesell: Wo kommst du her, aus welchem Lagd?
Lehrling: Allhier bin ich gan; wohlbekannt,

Allhier hab ich das Metzgerhandwerk gelernt. 
Und will ein rrchischaffner Metzgerknecht wer'n (werden). 
Ja, ja, du hast das Handwerk gelernt. 
Und sollst ein rechtschaffner Metzgerknecht wer'n.
Werd aber getauft <u dieser Frist, 
Weil du gern Fleisch, Bratwurst und Brade! ißt. 
Sag an mir deinen Namen uNd Slammen, 
So will ich dich taufen ni Gottes Namen.

Altgksell:

Mit Nam' und Stamui heiß ich N. N. in Ehren, 
Das Taufeij kann mit Niemand wehren.
Nein, nein, das Taufen kann dir Niemand webr'n, 
Aber dein Namen und Llammen muß verändert wer'n, 
Du sollst hmfuro heißen HanS Georg Gut, 
Der viel verdient und nichts verthut.

Sind diese Sprüche nun erfolgt, 
so springen plötzlich alle freige
sprochenen Lehrbuben in den gro
ßen steinernen Wassertrog und 
werfen aus demselben Nüsse un
ter das Volk, welches hierdurch 
mit ins Spiel gezogen nach den 
Nüssen hascht und wie es dem 
Brunnen zu nahe kommt, mit 
den Wasserschaffeln über und über 
bespritzt wird. Ist nun unter end
losem laut aufschallendem Gelach
tes dieser Spaß eine kleine Weile 
getrieben, so steigen die getauften 

Altgrsell:

Lehrling:
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Lehrbuben als neue Gesellen auS dem Brunnen. Nunmehr 
wird einem Jeden von seinen Anverwandten oder Pathen eine 
weiße Serviette um den Hals gebunden und darauf ein rotheö 
Band, an welchem goldene und silberne Schaumünzen, ange
henkelte Thaler als Tauf- und Firmungsgeschenke befestigt sind. 
Der Geselle ist nun rein, ist frei unv darf auf dem hiernach 
folgenden Faschiwzstanze mit einem ehrbaren Mädchen sich weid
lich herumtummeln und den Willkommen-Becher leeren. Nach
dem sie sich in einem benachbarten Hanse wieder umgekleidet 
haben, geht der Zug in die Herberge zurück und eine gesegnete 
Mahlzeit hilft die erkälteten Glieder wieder- in die gehörige 
Temperatur bringen, welcher dann der eben erwähnte Ball 
folgt.

Aber nicht allein in München kam dieser Scherz vor, son
dern im vorigen Jahrhundert war er auch noch in Tölz (Alt- 
baiern) üblich *).  Daß daö Brunnenstürzen ein alter Gebrauch 
ist, der auch außer Baiern noch vorkam und sich vielleicht nur 
in München bis auf diese Zeit erhalten hat, geht aus folgender 
Nachricht **)  wohl ziemlich klar hervor: „DaS Lehrjungenbad der 
Fleischer in Ungarn bei Gelegenheit deS Faschingtanzes war bis 
in die zweite Halste des 18ten Jahrhunderts in vollem Gange. 
Der sreizusprechende Lehrjunge mußte sich zuerst in einen Bo- 
ding voll schmutzigen Wassers, dann in einen zweiten voll 
klaren Wassers stürzen" rc.

*) We st errikder, Beiträge. Bd. V. S. 298.
*') C halpovic, Gemälde von Ungarn. (Pesth 1829.) II. Thl. S. 207-

Verwandt mit diesem Brunnenspringen scheint daS früherer 
Zeit in der Stadt Kempten in Baiern übliche Schnellen 
oder Prellen eines Metzgerjungen gewesen zu sein. Diese tolle 
Posse dauerte bis zum Jahr 1525 an und bestand darin, daß 
am Aschermittwoch die ganze Metzgerzunft der Stadt vor die 

Abtei zog, und zur Belustigung deö AbteS und der Volks
menge einen Metzgerlehrjungcn (wahrscheinlich einen, der aus
gelernt hatte) auf eine Ochsenhaut legt», letztere von mehren 
starken Metzgergesellen an den Enden gefaßt und so geschwenkt 
wurde, daß der darauf liegende hoch in die Luft flog. Dafür 
erhielt die Innung vom Fürst-Abt ein Pfund Heller (eine Sum
me, deren Höhe sich nach unserem jetzigen Geldwerth nicht be
stimmen laßt) zur Verehrung. Auf welcher Dienstleistung diese
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Verpflichtung des Abtes beruhte oder ob eS, was aber fast zu 
bezweifeln, ein ursprünglich freiwilliges Geschenk war, das sich 
nach und nach durch den Gebrauch zu einer seststehenden Ab, 
gäbe formirte, ist unS unbekannt*).

*) Haggenmüller, Geschichte der Stadt und der gefürsteten Grafschaft 
Kempten K. 8. (Kempten 1840.) lr Bd. S. 590.

Betrachten wir nun diese auö alter grauer Zeit herstam- 
menden Nolkösitten, so finden wir in denselben ganz die ähn
lichen Zeremonien und Späße wieder, die man sich bei ande
ren Handwerkern mit dem sogenannten Schleifen erlaubte, 
und bei welchen man so recht zu guter Letzt die Lchrjungen 
noch einmal körperlich plagte und foppte, weil sie von nun an 
in den gesetzten Stand eines freien Handwerkers übertraten. 
Auch dort gabS einen Schleifpfaffen und Schlelfpathen, auch 
dort wurden sie unter allerlei tollen Possen und lächerlichen 
Reden geschupft, gezaußt und auf die Erde geworfen, mit einem 
Wort der dumme Junge ward herausgetrieben. (Wen eS 
interessirt, eine ganze Schleifpredigt mit allen Zeremonien, wie 
sie ehedem bei den Böttchern oder Schäfflern gehalten 
wurde, zu lesen, wolle sich in der Buchhandlung „die Chronik 
vom lustigen Böttcher - und Küfer-Gewerk" kaufen.)

Dam großen /astnachts-Echsen zu Paris.

Ein Volksfest, welches, streng genommen, nicht in den 
eigentlichen Bereich unserer Sammlungen für dieses Werk ge
hört, das aber wohl den mehrsten Gewerbsgenossen dem Na
men nach bekannt ist, wird alljährlich in Paris zur Fastnachts- 
zeit durch den Umzug des großen Ochsen (boeuf gras) gefeiert. 
Die Besprechung dieses Festes gehörte um deswillen nicht in 
diese Blätter, als wir uns ursprünglich zur Aufgabe gesetzt 
hatten, so viel wie möglich innerhalb der Marken deutschen Lan
des und Lebens zu bleiben, und ferner auch darum nicht, weil 
wir wohl eine kurze Beschreibung des Auszuges, wie er noch 
in letzter Zeit stattfand, geben können, — keineswegeS jedoch 
Näheres über die ursprüngliche Bedeutung und das Herkommen 
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dieser Zeremonie erfahren konnten. Betrachte man es daher 
also als eine gelegentliche Abschweifung, die, wir hoffen cS, der 
Mehrzahl unserer Leser nicht unangenehm sein wird.

Am Sonntag vor Fastnacht ist ganz Paris auf den Bei
nen und auf den Straßen, an den Fenstern — denn der große 
Ochse, das fetteste, das ausgesuchteste Stück Vieh, lockt an 
diesem Tage Hunderttausende von Neugierigen herbei. Im 
prachtvollen Triumphzuge mit theatralischem Prunk halt er sei
nen Umzug durch die Weltstadt, und ein Jeder fragt am Abend 
den Andern: „Haben Sie den großen Ochsen gesehen?" Und 
wohl ist die Zeremonie wegen ihres außerordentlichen Aufwan
des geeignet, die Aufmerksamkeit eines Tages auf sich zu zie
hen. Die Wege, welche die große Metzger-Prozession nimmt, 
sind genau in gedruckten Programmen verzeichnet, welche um 
den kleinen Betrag von 5 Centimes an allen Straßenecken zu 
haben sind. Unter unermeßlichem Volksjubel zieht nun die 
tolle Fastnachtö-Gesellschaft auö, an der Spitze eine rauschende 
Musiker-Bande, vor welcher zwei Herolde in scharlachroth und 
weißgestreiften enganliegenden Kleidern mit Helmen auf dem 
Kopse marschiren. Das Musikkorps erschien lange Zeit in 
der reichen Tracht aus der Zeit Ludwig XIV. mit Allonge- 
perücken und schwer gestickten Röcken; seit der Zeit der Februar- 
Revolution war diese Tracht abgekommen. Diesem folgte so
dann die » Garde française « zu Pferde in der Uniformirung 
früherer Zeiten mit weißen, blauen oder andersfarbigen Män
teln, dreieckigen Hüten u. s. w. *)  Hinter ihnen kommt so
dann in der Regel stolz, aber in bürgerlicher Kleidung, zu Pferde 
jener glückliche Mctzgcrmeister, dem der Wunderochse gehört; 
man sicht eS ihm an, daß er sich nicht wenig auf die Ehre 
zu gute thut, der Mann deS TazeS zu fein, nach dessen Na
men allenthalben von ganz Paris gefragt wird, der den vor
nehmsten Familien von seinem selten Ochsen Leckerbissen für 
ihre Tafel am kommenden Sonntag nach Fastnacht liefert. Un
mittelbar vor dem Ochsen gehen gewöhnlich drei starke Männer 
zu Fuß, in weißen, mit rothen Streifen besetzten Mänteln, mit 
bloßen Beinen und Lorbeerkränzen auf dem Kopfe. Einer trügt 
die unheilverkündende Art, mit welcher das Prachteremplar vom 
Leben zum Tode befördert werden soll; die beideil andern tra-

Kohl, Paris und die Franzosen. Dresden 1815. 3r Thl. S. 207.
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gen, nach Art der römischen Lictoren, Bündel von Pfeilen. 
Gravitätischen Schrittes, langsam und würdevoll sich fortbe
wegend, kommt nun der Held des TageS; eine kostbar gestickte 
grünfammtne Decke, würdig eines Königs, verdeckt den herku
lischen Leib, und ein dicker Lorbeerkranz umfangt sein erlauch
tes Haupt. Früher trug er auf seinem Rücken ein Kind, den 
sogenannten Metzger-König, mit einer blauen Schärpe um
gürtet und in der einen Hand einen Scepter, in der anderen 
ein Schwert haltend. Seitdem Frankreich Republik geworden, 
ist auch dieser kleine Metzger-König verschwunden und das Kind 
folgt jetzt in einem vierspännigen Triumphwagen dem Fastnachts
ochsen als Amor angethan, und führt, anstatt der früheren 
Kroninsignien, die klassischen Attribute des Liebesgottes: Binde, 
Bogen, Köcher und Brandfackel. Bei ihm im Wagen (der 
von vier Pferden gezogen wird, deren ganzer Körper gleichfalls 
mit reichen Decken behangen) ist der halbe Olymp anzutref
fen*).  Dieser Zug bewegt sich nun nach der Deputirten-Kam- 
mer und. vor die Hotels anderer hochstehender Personen (jetzt 
also wahrscheinlich auch zum Präsidenten der Republik), und 
waS am Sonntag nicht abgemacht werden kann, das wird 
am Fastnacht-Dienstag vollendet, wo der große Ochse abermals 
seinen Umzug hält. Dann gönnt man ihm einige Ruhetage 
nach diesem forcirten Marsche, um ihn endlich zur ewigen Ruhe 
in die Magen verschiedener Leckermäuler hinunter marschiren 
zu lassen. Mau erzählt, daß früher, mochte kommen wer da 
wollte, und wenn es des Königs Equipage gewesen wäre, 
habe warten müssen, bis der Zug vorüber war. Ob's wahr 
ist, wissen wir nicht.

') Kolloff, Paris. Leipzig 1849. S. 507.

Unbedingt rührt diese Sitte deö Umzuges aus den älte
sten Zeiten her, und nicht nur in Paris hat sich dieselbe bis 
auf den heutigen Tag erhalten, sondern in noch gar vielen 
Städten Deutschlands findet es, wiewohl von Jahr zu Jahr 
seltener statt, daß der Jungmeister, der sein Meisterstück able
gen will, einen schön geputzten Ochsen in der Stadt umher
führen läßt, und selbst nebst den übrigen Gesellen mit weißer 
Schürze und blankem Veil dem Schlachtopfer folgt. — Es 
erinnert aber auch an jene mittelalterlichen großartigen Feste, 
bei denen auf offenem Markte ganze Ochsen am Spieße ge
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braten wurden, man jedoch zuvor diese Thiere im Triumph 
mit Zinken- und Trompeten-Schall durch die Straßen der Stadt 
führte, ehe sie dem Tode verfielen*).

•) Ueber den Fleischverbrauch bei großen Festen, Hochzeiten u. s. w. 
im Mittelalter werden wir sogleich noch rin besonderes Kapitel 
bringen.

Hie und da geschieht es wohl noch im deutschen Lande, 
daß wenn ein Meister einen Transport vorzüglich schönen Rind
viehes bekommen hat, er die größesten und fettesten Thiere von 
einigen seiner Leute durch die Stadt treiben laßt, um dem kau
fenden Publikum zu zeigen, welch ausgesuchtes Vieh er schlachte. 
Das erinnert an eine, noch heut zu Tage in der östlichen Schweiz, 
namentlich in St. Gallen, bestehende Sitte, an den Tagen 
vorm Osterfeste gleichsam eine Fleisch-Ausstellung auf der Metzge 
zu halten. Ein jeder Meister bemüht sich da, die größten und 
schwersten Kälber, die fettesten Ochsen zu liefern und stunden
weit kommen die Landleute zur Stadt, um die Festbraten zu 
sehen und sich selbst ein saftiges schönes Stück Fleisch mit heim 
zu nehmen. Da istS nicht selten, daß gemästete Kälber von 
400 Pfund vorkommen und früher soll es stark Sitte unter 
den Metzgern St. Gallens gewesen sein, vor dem Ostcrschlach- 
ten um bedeutende Geldsummen unter einander zu wetten, wer 
das schwerste Stück zum Aushauen bringe.

Ein verwandtes Verfahren findet in manchen Städten 
Hollands statt, wo am Freitag und Samstag der Metzgerladen 
aufgeputzt wird, als wenn es Weihnachten wäre. Da hängen 
in den reinlich gescheuerten und geputzten Fleischerläden, in de
nen alles Messing und Kupfer wie von der Drehbank geholt 
glänzt, ganze auSgeschlachtete Schweine, Hämmel, Kälber 
u. s. w. über und über mit vergoldeten Tannenreisern besteckt 
in Parade neben einander, daß cs eine wahre Freude ist, diese 
Läden nur anzusehen. DeS Abends gibt eine blendende Be
leuchtung dem ganzen Lokal noch einen besonders festlichen 
Anstrich, und sieht man nun noch eine schöne Metzgerstochter 
mit schneeweißer Schürze, langer Schoßjacke und zierlichem 
Häubchen sich in diesem so sauber herauSgeputzten Laden be
wegen, so wird der vorübergehende Fremde wahrlich nicht min
der gelockt einzutreten in diese freundlichen Räume, alö wenn 
es eine Konditorei wäre. Es wirkt auf den Käufer gar un
endlich viel, wenn eine Fleischbank, ein Metzgerladen reinlich
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und sauber, die Verkäuferin oder der Meister dabei freundlich 
ist, und alle GewerkSgenossen sollten eö sich und ihren Dienst- 
leuten zur strengsten Vorschrift machen, in dieser Beziehung zu 
thun, waS nur irgend möglich ist, denn — cs bringt baareö 
Geld ein. — Nach diesen Abschweifungen zu einem andern 
Abschnitt.

Pom Fleischverbrauch im Mittelalter und von
-en Nittermahlzeiten.

Haben wir auf den letzten Blättern merkwürdige Sitten 
und Gebräuche unseres Handwerkes während des Mittelalters 
kennen lernen, so wollen wir nun auch noch einen Blick auf 
den Fleischverbrauch in jenen Tagen werfen, so weit überhaupt 
unS Nachrichten darüber aufbewahrt wurden und diese geeignet 
sind, einen Maßstab abzugeben. Da sind eS denn vor allen 
anderen außerordentlichen Gelegenheiten die Turniere der Rit
ter und die Beilager (Hochzeiten), von denen unS einzelne Kü
chen- und Tafelzettel aufbewahrt worden sind, aus denen sich 
der Schluß ziehen läßt, daß unsere Vorfahren nicht nur über
haupt gern Fleisch aßen, sondern dessen auch in gehörigen 
Quantitäten zu sich nahmen. Die sogleich aufzuführenden Bei
spiele gàn nicht nur einen Begriff von der unendlichen Ver
schwendungssucht bei solchen Anlässen, sondern auch eine Vor
stellung davon, wie man schon damals Mahlzeiten auSzurüsten 
pssegte. Wenn nun allerdings auch solche AuSnahmesälle nicht 
geeignet erscheinen, als Maßstab für den Fleischverbrauch im 
gewöhnlichen Leben überhaupt zu dienen, so müssen wir dennoch 
auS Mangel irgendwelcher statistischer Notizen über Vieh-Ein- 
und Ausfuhr einzelner größerer Städte oder über Produktion 
und Viehstand ganzer Länder unsere Zuflucht zu solchen Be
weismitteln nehmen. Haben wir weiter oben, bei Gelegenheit 
deS Abschnittes „vom Vieheinkauf" (S. 2b, 29 u. ff.) 
gesetzliche Bestimmungen der Städte Chemnitz, Bamberg, Ulm 
u. s. w. auS dem täten und loten Jahrhundert kennen ler

nen, welche verfügten, daß kein Vieh wieder nach außerhalb
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verkauft werden bürste, und man daraus wohl füglichcr Weise 
den Schluß ziehen könnte, daß die Befürchtung : es möge Fleisck- 
mangcl eintreten, diese Bestimmungen diktirt hätte, so schei
nen die Nachrichten, welche wir sogleich mittheilen wollen, dem 
offenbar zu widersprechen, indem aus denselben unfehlbar her- 
vorgcht, daß cS Schlachtvieh die Hülle und Fülle gegeben ha
ben müsse. Diese Annahme wird ferner durch die im löten 

i und löten Jahrhundert so überaus reichlich vorkommenden Ge
setze gegen unmäßigen Aufwand *)  bei bürgerlichen Hochzeiten, 
Kindtaufen und Begräbnissen unterstützt; denn so lange Her
zog Otto von Braunschweig (um 1228) den Hochzeit
müttern nur zwölf Schüsseln zu geben gestattete**), — so lange 
der Magistrat von Berlin (wie nm 1335) den Bürgern die
ser Stadt gebieten mußte, bei Hochzeiten nicht mehr als vier 
und zwanzig Schüsseln aufzutragen***)  — u. s. w., so 
lange möchte wohl noch kein Mangel an Schlachtvieh und Fleisch 
vorhanden gewesen sein.

•) Hüllmann, Städtewesen. IV. Thl. S. 15t.
") Rech tmeyer, braunschweig-lüneburg'sche Chronik«. Fol. Thl. I. 
. S. 466.

•••) König, Versuch einer historischen Schilderung der Residenz Berlin. 
I. Thl. S. 41.

j) Crusii Annales. Suev. P. III. pag. 436.

WaS zu Rittcrzciten bei festlichen Gelagen an Fleischwaa
ren gebraucht und verzehrt wurde, davon machen wir und kei
nen Begriff. Solch ein Rittermagen war wie ein Abgrund; 

• ehe der gefüllt war, hätten der Bürger und Bauer den letz
ten Kreuzer hergebcn können. Wir wollen hier einige Beispiele 
aufführen, die als Maaßstab deö damaligen Appetits dienen 
mögen.

Als Herzog Karl von Burgund im 1.1468 zu Brügge in 
Flandern mit Margaretha von England Hochzeit hielt, 
ging es außerordentlich prächtig her; Auszüge, Tänze, Schau
spiele und Turniere wechselten in einem fort mit einander ab. 
Daß bei dieser Hochzeit Essen und Trinken nicht fehlte, ver
steht sich von selbst; täglich erforderte das Traktament : 16 Och
sen, 50 Stierchen, 10 Schweine, 250 Hämmel, 250 Lämmer, 
600 Pfund Speck und 100 Pfund Ochsenmark. Außerdem 
immer in die Hunderte von Hasen, Fasanen, Hühnern, Reb- 

. Hühnern, Tauben, Kapaunen u. s. iv. t)
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Bei dem Beilagcr (Hochzeit), welches Herzog Georg 
zuLandShut mit H edwig, einer polnischen Prinzessin, hielt, 
erschienen der Kaiser Friedrich, sein Sohn Maximilian, 16 Für
sten und ihre Gemahlinnen, 40 alte Reichögrafen, 5 Erzbi
schöfe und viele Gesandte. Innerhalb acht Tagen wurde ver
zehrt: 300 ungarische Ochsen, 62000 Hühner und Kapaunen, 
5000 Gänse, 75000 Krebse, 75 wilde Schweine, 162 Hirsche, 
170 Stückfässer Landshuter Wein, 270 Fässer ausländische 
Weine. — 9360 Pferde brauchten 1772 Scheffel Hafer. — 
Alles das hat gekostet: Siebenzigtausend, siebenhun
dert und sechs und sechzig Dukaten*).

*) Ertelii Relation, curiosae Bavariae. pag. 32.

**) B. Balbini Epit. histor. rerum Bohemicar. (Prag 1677) L. 5. C. 14* 
pag. 612.

Ein böhmischer Edelmann, Wilhelm von Rosenberg, 
hielt mit der Prinzessin Anna Maria von Baden den 26. 
Januar 1578 bis 1. Februar zu Krumlow in Gegenwart 
vieler Fürsten und Ritter Hochzeit. Dabei gingen in der Kü
che auf: 150 gemästete Ochsen, 15 gemästete Kälber, 20 ein
jährige und 526 saugende Kälber, 150 gemästete Schweine, 
504 ungemästete Schweine, 450 gemästete Hämmel, 20 geräu
cherte Ochsen, 40 geräucherte Hämmel, 1526 Würste, 456 Le
berwürste (Tomaculæ), 395 Lämmer, 5135 gemästete Gänse, 
450 junge Hühner, 2656 gemästete Kapaunen, 18120 Kar
pfen, 10209 Hechte, 95 Barben, 6380 Forellen, 3400 andere 
große Fische, 5200 Schock Krebse, 890 Zemlinkuw (?), 150 
Bärsche, 350 Aalraupen, 200 Aschen, 350 Stockfische, 675 Mu
ränen, 450 geräucherte Hechte, 40 Hirsche, 5Ó Gemsen, 50 Fäs

ser eingesalzen Wildpret, 20 wilde Schweine, 2130 Hasen, 
250 Fasanen, 2050 Rebhühner, 30947 Eier, 35 Centner But
ter, 29 Centner Schweineschmalz, 7 Centner frische Butter 
u. s. w. Getrunken wurde bei dieser stattlichen Hochzeit 1100 
Eimer ungarischer, tiroler, östreicher und Rhein-Wein, 40 Pi
pen spanischer Wein , 903 Faß Waizen- und Gersten-Bier. 
Die Pferde fraßen 3703 Scheffel Hafer**).

Die Hochzeit dieses Wilhelm v. Rosenberg muß ein Ausbund 
von Uebermaß und Zechfreuden gewesen sein, denn noch ein 
anderer Schriftsteller, der Ritter HanS von Schweinichen, er
zählt, daß er mit seinem Herrn nach K ramme rau zu diesem
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Feste geladen worden sei; aber seine Angaben weichen von den 
so eben aufgezählten Speisen gar wesentlich, ab. Führen wir 
auch diese noch kürzlich an : „ ES ist dermaßen eine Hochzeit 
„gewesen, daß nicht genugsam kann gesagt werden, waS vor 
„Pracht und Anzahl Volkes dagewesen sei. Denn man sieben 
„Tage mit Tanzen, Fechten, Ringelrennen, Mummerei, Feuer- 
„werk und anderer Kurzweil zugebracht. Man hielt davor, 
„daß die Hochzeit über Hunderttausend Thaler gestanden habe, 
„wie ich denn aus der Küche ein kurz Verzeichniß des 
„AufgangeS bekommen: 113 ganze Hirsche, 24 Hirschwildpret 
„in Theilen, 98 wilde Schweine, 19 Schweine in Theilen, 
„162 Rehe, 2292Hasen, 470 Fasanen, 276Auerhühner, 3910 
„Rebhühner, 22687 Krammetvögel, 88 westphälische Schinken, 
„370 Ochsen, 2687 Schöpse, 40837 Eier, 117 Centn. Schmalz 
„(Butter), 39 Centn. FetteS in Tonnen, 5960 Fohren, so groß 
„waren, 117 Lachs in Pasteten, 50 grün LachS, 470 gar große 
„Hechte, 1374 Haupthechte, 15800 Karpfen; von allerlei an- 
„dern Fischen in 478 Zubern (Gefäßen), 314 große Aale, 37 
„Welse, 1579 Kälber, 421 Bratlämmer, 99 Spickschweine, 300 
„gemästete Schweine, 577 Spanferkel, 600 indianische Hüh- 
„ner, 3000 gemästete Kapaunen, 12887 gemästete Hühner, 
„2500 junge Hühner, 3550 gemästete Gänse, 5 Tonnen Äu
ßern, 1787 Eimer Rheinwein, 2000 Eimer ungarischer, 700 
„Eimer östreicher, 448 Eimer böhmischer Wein, 1100 Eimer 
„mährischer, 370 Eimer allerlei süße Weine, 5487Mertel Weiß- 
„bier, 180 Viertel Rakonitzer Bier, 920 Viertel Gerstenbier, 
„24 Viertel Schöps (ein Breslauer Bier). Vor Gewürze, 
„Marzipan und Konfekt zwölftausend siebenhundert 
„drei und vierzig Thaler (!!?). Weizen zu Mehl 26 
„Malter, Korn zu Brod 128 Malter, Haber zu Futter 478 
„Malter. Ich war bericht'!, daß die Kleidung, Mummerei, 
„Feuerwerk, die Zimmer zu beschlagen und bergt, auch über 
„40000 Thaler hatten gestanden. So hat man auf allen sei- 
„nen Herrschaften und Dörfern die ganze Hochzeit über täglich 
„arme Leute gespeiset; was allda aufgegangen, konnte man 
„nicht wissen *).  "

Bei dem Hochzeitfeste, als König Heinrich III. zuEng-

#) Büsching, Liebe, Lust und Leben der Deutschen des löten Jahr
hunderts. Leipzig 1820 — 1823. lr Thl.

Lhronik vom Metzgergewerk. 9
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land seine Tochter an den König von Schottland vermählte 
wurden im ersten Gericht sechzig Ochsen aufgetragen*).

*) MeinerS, historische Vergleichungen der Sitten u. Verfassungen ic. 
2t Thl. S. 101.

**) Struv, histor. polit. Archiv. Thl. 3. S. 98.
*'*) Man sehe: Journal von und für Franken. lr Bd. S. 637.

Als im Jahre 1500 Kurfürst Iohan« von Sachsen 
zu Torgau Beilager mit derPrinzessin S ophia von Meck
lenburg hielt, wurde» 8 Tage lang täglich cilftausend 
Personen köstlich traktirt**).

Aber nicht bloß die Fürsten und Edelleute richteten solche 
Mahlzeiten aus, auch Bürgerliche schlugen-eine gute Klinge, 
wenn'S die Tafelfreuden galt. So zählte man an der Hoch
zeit des Rektors der Schulpforte (bei Naumburg in Thü
ringen), Johann Justin Pertuch, nicht weniger als einhundert 
und acht und dreißig wohlbesetzte Tische mit Gästen. Daß eS 
da keine kleinen Bissen mag gegeben haben, kann man sich 
denken.

Als Veit Gundlinger, ein reicher Bäcker zu Augs
burg, im Jahre 1493 seine Tochter an den Zinkenblaser 
Blauch verheirathete, gingen nächst vielen anderen Dingen fol
gende Fleischwaaren auf: 20 Ochsen, 49 Zicklein, 500 Stück 
allerlei Federvieh, 30 Hirsche, 15 Auerhähne, 46 gemästete 
Kälber, 900 Würste, 95 Mastschweine, 25 Pfauen, 1006 
Gänse, 15000 Stück Fische u. s. w.

Wie Markgraf Friedrich IV. von Brandenburg im 
Jahre 1496 bei den Herren von Nürnberg einsprach und eö 
sich daselbst bei Turnieren, Tänzen und fröhlichen Gelagen 
Wohlsein ließ, wurden (nacheiner gleichzeitigen Handschrift***)  
dabei unter anderen an Fleischspeisen konsumirt: 3272 Pfund 
Rindfleisch, daS Pfund für 4 Pfennig, 2666 Pfd. Kalbfleisch, 
das Pfv. zu 3 Pfennig, 375 Pfd. Lammfleisch à 5 Pf., 344 
Pfd. alteS Schweinefleisch à 5 Pf., 841 Pfd. junges Schwei
nefleisch ù 5 Pf., 109 Stück Kapaunen, das Stück für 41 Pf., 
826 Hühner à 22 Pf., 856 Stück große Vögel à 5 Pf., 7 En
ten à 20 Pf., 44 Hasen à 48 Pf. ; 47 Eichhörnchen à 11 Pf., 
36 Rebhühner, eins um 27 Pf., 74 Stück Forellen, 625 Pfd- Hechte, 
1392 Pfd. Karpfen, 60 Pfd. Orfen, 200 Stück Neunaugen, 
2471 Häringe, 68 Stück ganze Stockfische (8 Stück für 1 Gul- 
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ben), 107 Pfd. gesalzene Hechte à 14 Pf., und so gehtS mit 
Lachs, Stör, Sandel, Aal und anderen Eßwaaren noch einige 
Seiten lang fort.

Bei einer fürstlichen Hochzeit zu Stuttgart, die volle vier 
Wochen, vom 23. Oktober bis 20. November 1609 dauerte, 
und bei welcher zu den damals überaus geringen Preisen der 
Lebensmittel für die Küchenverwaltung dennoch fünfzehntausend 
dreihundert Gulden ausgegeben wurden, verbrauchte man *)  
an Fleischwaaren: 330 Ochsen, 448 Kälber, 2967 Hammel, 
356 Spanferkel, außerdem 1279 Stück Wildpret, 366 Hasen, 
104 wilde Schweine, 1 Gemöbock, 111 Fäßlein eingeschlagc- 
neS Wildpret, 43 Auerhähne, 128 indianische Hühner (Trut
hahne), 25 Fasanen, 26 Pfauen, 2 Schneehühner, 56 Hasel
hühner, 14 Feldhühner, 23 Schnepfen, 896 Wachteln, 353 
Lerchen, 438 Kapaunen, 721 Gänse, 148 Enten, 34828 junge 
und alte Hühner, 51 Tauben, 102 Dutzend Krammetsvögel, 
48% Centn. Speck, 31% Centn. Hechte, 84 Centn. Karpfen, 
19313 Krebse, 3 Tonnen Rheinsische, 3 Tonnen Häringe, 1 
Fäßlein Sardellen, 3395 Aschen, 28 Centn. Barben u. s. w. 
Unter den Gewürzen kommt allein 1 Centn, und 11 Pfund 
Pfeffer, 83 Pfd. Ingwer, 73 Pfd. Gewürznäglein u. s. w. 
vor. Auch sind 28 Centn, gedörrte Pflaumen mit auf die
sem Register. Schade ist's, daß nicht dabei steht, was dazu 
getrunken wurde. Die Metzger, die zu dieser Küche zu liefern 
hatten, haben in dem einen Monat bestimmt mehr verdient, 
als heut zu Tage einer im ganzen Jahr.

*) Journal von und für Deutschland. Jahrg. 1786. I. Bd. S. 329.
**) Meusel'S historisch-literarisches Magazin. 2rThl. S. 169.

Was übrigens das Trinken in jener Zeit anbelangt, so 
bekommen wir einen kleinen Ueberblick, wenn wir die Rechnung 
von der Hochzeit des Grafen Günther zu Schwarzburg 
mit Anna, Gräfin von Delmhorst, die im Jahre 1560 zu 
Arnstadt gehalten wurde, betrachten**).  An Fleisch ging 
darauf: 100 Ochsen, 1000 Hammel, 200 Seiten Speck, 
47 Bratschweine, und 16 gemästete Schweine „zum Schnitz
werk," 24 Säuge-Kälber, jedes ein Jahr alt, die auch so 
lange gesogen, 40 junge Kälber, 120 Stück Hirsche, 116 Rehe, 
150 große und kleine wilde Schweine, 850 Hasen, 20 Auer
hähne, 25 Birkhühner, 300 Rebhühner, 200 Schnepfen, 60
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Haselhühner, 85 Schock Krammetsvögel, 150 welsche Hühner, 
20 Schwäne, 24 Pfauen, 14 Schock wilde Enten, 8 Schock 
wilde Gänse, 45 Schock zahme Gänse, 70 Schock Hühner, 175 
Kapaunen, 150 Schinken, 200 Fäßchen eingemachtes Wild- 
prêt, 120 Schock große Karpfen, 21 Centn. Hechte, 4 Centn, 
grüne (frische) Aale, 7 Fuder Krebse, 60 Stübchen Schmer
len, 24 Stützen kleine Gemangfische, 30 Schock Barben, 30 
Tonnen gesalzener Hecht, 6 Tonnen gesalzener Lachs, 2 Ton
nen Störe, 1 Tonne gesalzener Aal, 3 Tonnen Häringe, 1 Bal
len Stockfisch, 200 holländische Käse u. s. w. Dazu verbrauchte 
man zum Anfeuchten der durstigen Gurgel: 30 Fuder Franken
wein, 25 Fuder Rheinwein, 6 Fuder Neckarwein, 20 Faß Mal
vasier , und für die Wagenknechte und das Gesinde 1010 Ei
mer Landwein und 120 Faß Bier. Was die Herrschaften so 
nebenbei zum Zeitvertreib an Bier genossen, um den Magen 
auSzuspülen, finden wir ebenfalls verzeichnet; eS sind nur: 
12 Faß Breihahn, 24 Tonnen Hamburger, 12 Fässer Eim- 
becker, 6 Faß Mindener, 12 Faß Neustädter, 30 Faß ZellischeS, 
10Faß Englisches und 10 Faß Arnstädter Weizen-Bier; auch 
6 Fässer Gose, 12 Fässer Mumme und 100 Faß Speise- 
Bier *).

Haben wir nun auf den vorhergehenden Seiten den Fleisch
verbrauch bei außerordentlichen Gelegenheiten in früheren Zei
ten durch einige hervorragende Beispiele kennen gelernt, so wol
len wir nun auch noch kürzlich einige Nachrichten aufführen, 
die uns mit der Fleischverwendung im gewöhnlichen Leben be
kannt machen.

Zu den Zeiten deS Aeneas SylviuS ( Mitte deS 15ten 
Jahrhunderts) waren zwar die Tafeln der deutschen Fürsten 
mit allen Arten von Leckereien besetzt, allein die Hosbedienten 
mußten sich mit schwarzem Brod, faulen oder stinkenden Fi
schen, zähem Kuh- oder Ziegen- oder gar Bärenfleisch und 
mit fast ungenießbaren Hülsenfrüchten begnügen**).

Der Genuß von geräuchertem Rindfleisch, geräuchertem 
Schweinefleisch, geräucherten Würsten und Gänsen war von

*) Wen eS interessirt, etwas Näheres über den Durst unserer Vorfahren 
kennen zu lernen, der kaufe sich: „Chronik vom lustigen Küfer-Ge
werk ic.u ES kostet nur 18 Ngr. oder 1 fl. rhein.

** ) MeinerS, historische Vergleichung der Sitten, Verfassungen rc. 
deS Mittelalters. 2r Band. (Hannover 1793.) S. 63 u. ff. 
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jeher, wie er es auch jetzt ist, im nördlichen Deutschland all
gemeiner, als im südlichen, und noch in der Mitte des 18ten 
Jahrhunderts war es in dem größten Theile des nördlichen 
Deutschlands gewöhnlich, daß alle nicht ganz armen Hausvä
ter selbst in den Städten, gegen den Winter einen oder meh
rere Ochsen und Schweine, und eine verhältnißmäßige Anzahl 
von Gänsen einschlachteten, um von dem gesalzenen oder ge
räucherten Fleische dieser Thiere fast das ganze Jahr hin
durch leben zu können. Im nördlichen Deutschland aß man 
überhaupt mehr Fleisch, namentlich gesalzenes und geräucher
tes, als im südlichen.

In einer Urkunde von 1335 heißt es: „was von allen 
„den schweinen summt die man den Closter slat, es st wurst, 
„oren, Clewen (Klauen, Salzknochen) oder Ruggen, das die 
„schwestern essen wullent." Nichts ward so häufig und un
ter so mancherlei Gestalten nach verschiedenen Regeln der Koch
kunst verspeist, als Schweinefleisch. Das fetteste war das 
liebste. Vorzüglich ward es den Winter über bis in daS späte 
Frühjahr, frisch oder geräuchert, verspeiset. Die Nonnen zu 
Herford erhielten beinahe zu jeder Mahlzeit Schweinefleisch, 
dagegen von Himmelfahrt bis Michaelis Schaffleisch. Wenn 
die Schweine zu Andreas-Tag eingeschlachtet wurden, so be
kam eine jede Nonne zwei Schinken (libie), ein Seitenstück 
(scapula), einen „Slopebraden, " drei Würste (? salsucia) 
und zu einer anderen Zeit 3 Schinken, 3 Seitenstücke, 2 Slo
pebraden und 6 Würste, deren jede 3 Ellen lang sein mußte. 
Aus der nämlichen Urkunde *)  ersieht man, daß die Schinken, 
und überhaupt alles Fleisch zu Andreas in den Rauch gehan
gen und zu Mariä Reinigung zu verspeisen angefangen wur
den, und daß jeder Schinken damals drei Finger breit Fett 
haben mußte, wenn er gut fein sollte. In einer Urkunde des 
Klosters Königsfeld von 1335 ist die Rede von grünem (fri
schem) Fleische, welchem daS Schweinefleisch entgegengesetzt 
wird, so daß vielleicht unter letzterm geräuchertes zu verstehen 
sein dürfte **).  Man brauchte Speck und Schmeer damals 

*) Falke, Codex Tradit. Corbejens. (fol. Lips. 1742.) pag. 757.
**) Daß man schon in den ältesten Zeiten in Aegypten die Kunst des 

EinsalzenS gekannt zu haben scheine, darüber führt Go guet in den 
Untersuchungen vom Ursprung der Gesetze, Künste ic., übersetzt von 
H a mberg r r (4. Lemgo 1760) lr Thl. S. 120 Beweisstellen auf.
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wahrscheinlich noch mehr, als die Butter weniger im Ge- 
brauch war. Der Graf von Dalen erhielt 1188- von jedem 
seiner Güter thönerne Töpfe, um daS Fett (saginem) darin 
aufzubewahren *).

Einer der mächtigsten Barone unter der Regierung Hein
richs VII., ein Graf von Northumberland, hatte nur zwei Köche, 
ungeachtet in seinem Hause täglich 223 Personen speisten. Die 
Bedienten dieses Grafen erhielten kein anderes als geräuchertes 
und gesalzenes Fleisch und Fische. Frisches Fleisch erschien selbst 
auf der Tafel des Grafen nur von der Mitte deS Sommers bis 
Michaelis. In dem größer» Theile deö Jahres aß er ebenso 
wie seine Bedienten, nur daß Kapaunen, Feldhühner, Fasa
nen und anderes Wild von Zeit zu Zeit auf die Herrentafel

Daß man aber auch in Deutschland und Frankreich schon zu Karls deS 
Großen Zeit Fleisch zu räuchern und einznpöckeln verstand, scheint un
zweifelhaft aus dessen Capitulare de villis ( nach Bruns berichtigter 
Ausgabe) §. 34 hervorzngehen, wo eS heißt: Omnino praevidendum 
est cum omni diligentia, ut quicquid manibus laboraverint aut fece
rint, id est lardum, siccamen, sulcia, niusaltus, vinum, acetum etc. 
omnia cum summo nitore sint facta vel parata. (Zu deutsch: Es ist 
vor allen Dingen darauf zu sehen, daß Alles, was auch nur mit den 
Händen gefertigt wird, als Speck, geräuchertes und gesalzenes Fleisch, 
Wein, Essig u. s. w., in äußerster Güte gemacht werde.) Unter si£- 
camen ist hier ohne Zweifel geräuchertes Fleisch zu verstehen und 
Sulcia bezeichnet entweder Solstücke, eingepöckeltcS Fleisch (wie sulsutia, 
wovon in Harenbergii liistor. Gandcrshcmcnsi pag. 534 unter den 
GanderSheimischen Liesernngen steht: duo macra sulsutia) oder eS be
deutet Würste, waS daS Wahrscheinlichere ist. Das französische Wort 
saucisse (Würstchen) dürfte diese Erklärung unterstützen. Man hat, wie 
bekannt, eine Art von Wurst in Mittel - und Norbdeutschland, die vor
nehmlich auS den gepreßten Schwarten der Schweine und aus Fleisch 
deS Kopfes bereitet wird und Sülze, Schwartemagen, Preßkopf ge
nannt wird. Diese könnte hier gemeint sein. Zm Gloss. Florent, 
haben Salcilia die Erklärung „Würste." Niusaltus soll offenbar „neu 
ringesalzen" heißen, indem Frisch in seinem deutsch-lateinischen Wör
terbuche sagt, daß die Alten „neu eingesalzt" für „frisch eingesalzt" ge
sagt hätten. So muß eS auch hier im Gegensatz deS geräucherten, 
welches vorher auch eingesalzen werden muß, nothwendig verstanden 
werden. Diesen Unterschied findet man auch im Breviarium Carol. M., 
wo eS heißt: lardum vetus de anno praeterito bacconcs 80, novo de 
nutrimine 100. (Breviarium Carol, stl. ili BruNS Beiträgen S. 75.) 
Anton in seiner Geschichte der Landwirthschaft IrThl. S. 205 Anm. d. 
will darunter frisch geräuchertes im Gegensatz zum altgeräu- 
che rte n verstehen.

*) Anton, Geschichte der deutschen Landwirthschaft. 3rThl. S. 400.
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kamen. DaS Frühstück des Grafen und der Gräfin bestand in 
1 Quart Bier und Wein, in zwei Stücken von gesalzenem Fisch, 
in 6 gesalzenen und 4 frischen Häringen oder in einem Teller voll 
Sardellen. An Fleischtagen kamen eine gebratene Hammelkeule 
oder ein gutes gekochtes Rindfleisch dazu. — Geräuchertes 
Fleisch wurde allem Ansehen nach in Frankreich nie so sehr 
geschätzt als in Deutschland und England, entweder weil 
das Fleisch zu schlecht oder die Kunst, es zu räuchern, unbe
kannt war. In gewissen Familien, erzählt Champier (ein 
Schriftsteller des löten Jahrhunderts), salzt man daö Rind
fleisch ein, um cS den Bedienten oder Taglöhnern zu geben. 
Das gesalzene Rindfleisch nennt man gewöhnlich Brésil, ver
muthlich wegen der Aehnlichkeit, welche es mit brasilianischem 
Holze hat. Weintrinker lieben es von jeher, weil es zum 
Trinken reizt; es wurde alsdann in kleine Streifen geschnit
ten und mit Weinessig gegessen. Die Franzosen aßen im Mit
telalter kein Fleisch lieber als daö Schweinefleisch, sowohl 
srisch als gesalzen. AIS Humbert, Dauphin von Vienne, im 
Jahr 1345 seinen Kreuzzug antreten wollte, so ordnete er vor
her sein Haus, setzte das Gefolge und die Bedienten seiner 
Gemahlin auf 30 Personen fest und wieS diesen 30 Personen 
wöchentlich ein srisch geschlachtetes und jährlich noch dreißig 
eingesalzene Schweine an, welches im Durchschnitt für jede 
Person drei Schweine ausmachte (Grand d'Aussy 1, 248). 
Erbsen mit geräuchertem oder gesalzenem Schweinefleisch (pois 
au lard ib. p. 130) hielt man für ein Gericht, welches selbst 
Könige lüstern mache.

An mehrer» Festen trug man keine andern Gerichte auf 
als Schweinefleisch, und diese Feste wurden Schweinefleisch
oder Schinkenseste genannt (festins Laconiques ib. I. 257). 
Unter dem Geflügel schätzte man die Gans am meisten. Jun
ges Wildpret aß man nicht, weil man eS für unreif und un
verdaulich hielt, dagegen aß man Reiger, Kraniche, Krähen, 
Störche, Schwäne, Raben, Rohrdommel, Geier, selbst Meer
schweine, Seehunde und Fleisch und Zungen von Wallfischen,



136

Von -en Vieh - und Fleisch-Preisen, fo wie -en 
Fleischlaren früherer Jetten.

Jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der einer der inter
essantesten unserer Chronik unbedingt genannt zu werden ver
dient , und zu welchem sich unS Material die Hülle und Fülle 
in jeder Stadtgeschichte darbietet, der aber trotzdem und trotz 
aller Zahlen, mit denen man beweisen könnte, dennoch uns 
außerordentlich im Ungewissen läßt. ES sind uns auS fast 
allen Jahrhunderten allerdings die Viehpreise aufbewahrt wor
den und eS ließe sich auch somit der Preis des Fleisches, der 
Häute, deö FetteS u. s. w. nach denselben berechnen. Al
lein dadurch erfahren wir immer noch nicht den eigentlichen 
Werth, oder mit anderen Worten, wir lernen den dama
ligen Preis, nach unserem jetzigen Gelde berechnet, 
durchaus nicht kennen; denn die Bezeichnung der Geldsorten 
dcS Mittelalters und der Werth der einzelnen Münzen im 
Verhältniß zu unseren jetzigen Münzsorten sind so durchaus 
relativ, schwankend, die Eintheilung in Pfunde, Mark, Schil
linge, Groschen, Pfennige, Hälblinge und Heller ist eine so 
oft wechselnde, der Werth des Metalles ein so überaus bedeu
tend höherer, das Verhältniß der Arbeit zum Lohne (wonach 
sich denn doch Alles im Leben normirt) ein so ganz von un
seren jetzigen Zuständen verschiedenes, daß, wollten wir alle 
diese Beziehungen gewissenhaft und scharf inS Auge fassen und 
berechnen, wir uns einer Mühe unterziehen würden, die am 
Ende dennoch immer ein sehr unsicheres Resultat lieferte.

ES haben sich schon namhafte Gelehrte und tüchtige Rech
ner der gewiß höchst dankenöwerthen Arbeit unterzogen, solche 
Vergleiche anzustellen; sie haben große Abhandlungen, ja 
ganze Bücher darüber geschrieben*),  aber selbst mit Hilfe die-

•) Z. B. Schmtller in feinem bäurischen Wörterbuche. I. Thl. S. 311 
bis 319. — L. Schmidt über das Tübinger Münzwesen in Beilage 
I. zu Eifert und KI ü p fe 1' s Geschichte von Tübingen (8. 1849). — 
Keffenbrink über das Verhältniß des Werthes des Geldes zu den 
Lebensmitteln. 1777. — Dessen Versuch den GeldkourS in den 

.märkischen Landen vorn 12ten Jahrhundert bis 1750 zu bestimmen. 4.
itietlin 1767. — Hüllmann dc re argentaria veteris et medii 
aevi. 4. Königsb. 1811.
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ser Resultate vermag man es kaum, sich ein wenig sicherer 
zu orientiren. Ueberdies kommt noch ein Umstand hinzu, der 
noch heute besteht und der also gleichfalls, wvllte man ver
gleichende Berechnungen im Mittelalter anstellen, scharf ins 
Auge zu fassen wäre, der nämlich, daß die Biehpreise und so
mit in Folge derselben auch die Fleisch- und Fettpreise zu glei
cher Zeit in verschiedenen Ländern und Städten auffallend ver
schieden sind, ja daß das Fleisch am gleichen Tage vielleicht 
in einer Stadt doppelt so hoch im Preise stand, als in einer 
anderen, 40 oder 60 Meilen davon entfernten Stabt. Wür
den wir die Biktualienpreise nur von Nord- und Süddeutsch
land in gegenwärtigem Jahre mit einander vergleichen, so wür
den wir die auffallendsten Differenzen finden. So z. B. wür
de sich im Jahre 1849 der Preis des Schweinefleisches in 
Schwaben und der Schweiz gegen Norddeutschland wie 3 zu 
5 verhalten haben. Aber vermöchten wir eö auch, in dieser 
Beziehung sogar Durchschnitts-Verhältnisse aufstellcn zu kön
nen, so war im Mittelalter der Begriff eines bestimmten Ge
wichtes ein so relativer, daß hieran alle unsere Bemühungen 
scheitern würden. Wir haben bereits weiter oben S. 57 an 
einigen angeführten Beispielen gesehen, zu wie verschiedenen 

Zeiten in den Ländern die Wage und daö Gewicht eingeführt 
ward, und wie.sich die Metzger mancher Stadt lange weiger
ten, das Fleisch anders als nach Gutdünken aus freier Hand 
zu verkaufen. — ES würde daher nur ein Kuriositätenregister 
sein, wollten wir hier mit großer Mühe auS den alten Chro
niken der größten Städte Deutschlands solche Materialien zu
sammen tragen, und geben wir nachstehend aus den verschie
denen Jahrhunderten nur beispielsweise einige solcher Notizen.

In Nürnberg z. B. galt zwischen 1340 und 1350 daS 
Pfund Rindfleisch, Schaf- und Kalbfleisch zwei Heller, 
das Schweinefleisch aber 2,/2 Heller, war also Vs theurer alö die 
anderen Fleischsorten*).  — In Bremen kostete zwischen 
1405 und 1410 während deö RathhauS-Baues ein Lamm 
3 Groot, ein geschlachtetes Schwein(ob ein großes, steht nicht da) 
24 Groot und ein Schinken 2 Groot**).  Zu jener Zeit be- 

•) Murr, Journal zur Kunstgeschichte. Nürnberg 1787. XV. Theil 
S. 91.

**) Dr. Deueken, Geschichte des Rathhauseö in Bremen. 1831. S. 
6-8. --------------------------- ;
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kam ein Maurermeister 3 und ein Maurergesell 2 Groot Ta
gelohn , — somit ein sehr guter Perdienst, wenn man an
nimmt, daß ein T a gelohn ein Lamm werth war. — Im 
Frankenlande waren Anno 1437 alle Früchte so gut gera
then, daß man eine Kuh um 6 Schilling und ein Schaf upi 
1 Schilling kaufen konnte und drei Jahr spater, also 1440, 
war in Augsburg ein Ochse 8 Gülden werth *).  — Die 
wohlfeilste Zeit in Hamburg möchte um 1478 gewesen sein; 
denn damals galten ein Paar Stallochsen 24 Schilling und 
eine feiste Kuh kostete nicht mehr als 10 Schilling. — In 
Zürich kostete 1559 der Centner Rindfleisch 2 Gulden 20 
Schilling, der Centner Schaffleisch eben so viel, der Centner 
Kalbfleisch 2 Gulden 10 Schilling, der Centner Säufleisch 
5 Gulden, der Centner Unschlitt 7 Gulden 20 Schilling — 
also war hier das Schweinefleisch fast noch einmal so theuer 
wie das Kalbfleisch, während eö jetzt in der Schweiz sich im 
Preise fast gleich steht, sogar zu Zeiten daS Kalbfleisch um 
1 Kreuzer theurer ist **).  Bis jetzt haben wir in obigen An
gaben immer unendlich wohlfeile Preise gegenüber unseren jetzi
gen Preisen gefunden, waS nicht allein seine Ursache in den 
günstigen Ernteverhältnissen, als hauptsächlich vielmehr in 
dem bedeutend höheren Werth deS Geldes hatte. Wir wür
den uns nun sehr täuschen, wenn wir bei den aufbewahrten 
Nachrichten auS den Zeiten des 30jährigen Krieges die unna
türlich hoch scheinenden Preise lediglich den Folgen des Krie
ges oder sonst landwirthschaftlichen Mißverhältnissen zuschrei
ben wollten; hier müssen wir abermals den Kurs deS damals 
im Umlauf befindlichen Geldes berücksichtigen, um einen etwas 
motivirten Maßstab für unsere Betrachtungen zu bekommen. 
Unter der Bezeichnung der Kipper und Wipper trieben sich 
im ersten Drittel deS 17ten Jahrhunderts eine Menge von be
trügerischen Spekulanten im Lande umher, die den gutmüthi
gen, durch scheinbar hohe Gebote getäuschten Leuten ihr guteö 
Geld, goldene und silberne Geschmeide u. s. w. gegen schlechte 
geringhaltige Münzen abtauschten und die guten Geldsorten 
beschnitten oder wohl gar einschmolzen, um geringere Münzen 
daraus zu prägen. Sie standen als Wechsler zum Theil an

*) Wrrlich 's Augsburger Chronik. Fol. 1595. II. Thl. 11s Kap. 
S. 175.

*') Bluntschli} memorabilia Tigurina. 3te Aufl. in 4. (1742.) S. 547, 

■
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öffentlichen Plätzen *),  und erhielten ihre Namen dadurch, daß 
sie die guten Gelbsorten auf eine Wage legten, die einer Wippe 
ähnlich sah, um zu erspähen, ob die Münzen auf- oder nie
derkippten **).  Durch diese Jndustrieritter und Betrüger kam 
eine entsetzlich große Menge schleckten Geldes in Umlauf, so 
daß einzelne Gegenden fast gänzlich von falschen oder verrin
gerten Münzen überschwemmt waren und man nach diesen zu 
rechnen begann. So war in der Lausitz um 1620 ein Duka
ten 22 — 24 schlechte Thaler werth, — ein Reichsthaler — 
14 Wipperthaler. Entsetzlich theuer klingt es daher, wenn 
man liest, daß um jene Zeit ein Schwein 40 Thaler, ein 
Viertel Kalbfleisch 4 Thaler, ein Paar Stiefel (NB. longs, über 
die Knie gehende) 15 Thaler gekostet und ein Taglöhner 12 
Groschen und daS Essen bekommen habe ***).

*) Sartorius, Geschichte des hanseatischen Bundes. II. Thl. 2te Abth. 
S. 684.

*') I. Leupold, Schauplatz der Gewichtkunst und Waagen. Folio. 
Tbl. I. S. 56.

•••) Pescheck, Handbuch der Geschichte von Zittau. II. Thl. S. 456.

Nach diesen Mittheilungen, die, wenn wir sie auch weiter 
auSdehnen wollten, dennoch uns immer kein klares Bild von 
den Preisverhältnissen jener Zeit geben würden, wollen wir 
versprochenermaßen nochmals auf das Tarwesen der früheren 
Tage zurückkommen und einige Tarnormen, wie sie durch obrig- 
7eitlicheS Probeschlachten in Berlin und Breslau vor 80 Jah
ren festgestellt worden, hier ausführlicher mittheileu. ES wer
den freilich viele Ansätze den Lesern der Chronik wunderbar er
scheinen , allein man vergleiche sie auch wieder mil den Ein
kaufspreisen , um ein Verhältniß h'erauSzufinden. Sonderlich 
gut genkasteteS Vieh scheint diesen Probeschlächtereien nicht ge
dient zu haben.

I. Probeschlachten und Taxe vom Rindfleisch in Berlin.
Aktum Berlin, den 9. und 10. Juli 1772.

Nachdem unterm 6. d. M. ein Probeschlachten zur Tare 
des Rindfleisches, auf Vorstellung des Schlächtergewerkeö ver
ordnet worden , so sind von den, auf dem BreSlauer JohanniS- 
markte für hiesiges Gewerk eingekauften 441 Stück Ochsen von 
Seiten deS König!. Polizei-DirektoriumS, vier der schwersten 
und besten, und vom Schlächtergewerk vier der geringsten Och- 
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fen ausgezeichnet, gesiegelt und anhero nach dem Berliner 
Schlachthause gebracht, wo im Beisein deS König!. Geheimen 
KriegSrathcs Hrn. Philippi und des vom Gouvernement kom- 
mandirten Hrn. Major P. diese 8 Stuck Ochsen geschlachtet, 
hiernàchst gesiegelt und der Talg bei dem Färber N. in einem 
verschlossenen und versiegelten Keller verwahrt worden. Die 
Häute haben die Schaumeister des Lohgerbergewerkes Mstr. L. 
und E. folgendergestalt tarirt:

Summa 21 Rthlr. 6 Gr.

Nr. 1 im Werth von 2 Rthlr. 6 Gr.
„ 2 tl n u 2 „ 6 11
„ 3 Il II II 3 „ - 11
„ 4 If II II 3 „ - II

„ 5 « n II 3 u 12 II

„ 6 11 II II 2 „ 6 II
„ 7 II II II 2 „ 12 ft

„ 8 Il II II 2 „ 12 II

Macht im Durchschnitt für eine Haut den Betrag von 2 Rthlr.
15 Gr. 9 Pf.

Die geschlachteten acht Stück Ochsen sind am anderen Tag, 
nachdem die Siegel an einem jeden rekognoözirt und richtig be
funden , nebst dem im Beschluß und unter Siegel gebliebenen 
Talg nach der Berliner Waage gebracht und in Gegenwart 
oben gedachter Herren gewogen worden.

Nach beigefügten Waagezetteln hat gewogen
Nr. 1 an Fleisch 637 Pfund, an Talg 1 Stein 19 Pfund,

n 2 If n 550 » n 11 2 » 3 11

II 3 II II 654 Il II II 2 „ 9 II

11 4 II II 587 Il U tl 1 „ 15 II

11 5 II 11 457 Il 11 II — „ 13 II

II 6 II II 440 tl n tl 1 II II

II 7 n II 462 Il II II — „ 12 11

II 8 II 11 416 Il II II 1 „ 13 w

Summa an Fleisch 4203 Pfund, an Talg 11 Stein 18 Pfund.

Macht also im Durchschnitt auf einen Ochsen 525% Pfund 
Fleisch und 1 Stein 10% Pfund Talg. Hiernach ist folgende 
Berechnung angelegt worden:
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Ausgabe.
Ein Ochse kostet laut Protokoll vom

10. Juli 1772 .............................. 41 Rthlr. 15 Gr. 2 Pf.
Alte Accise darauf..................................... 1 „ 13 „ 6 „
Neue Accise oder sogenannte Pfennig

steuer, pr. Pfd. 1 Pf., beträgt auf
400 Pfd., als so hoch der Ochse im
Gewicht angenommen worden . 1 „ 9 „ 4 „

Für den Erlaubnißschein u. Quittung — „ — „ 8 „
Schlachtgroschen.............................  — „ 1 „ — „

Summa der Ausgabe 44 Rthlr. 15 Gr. 8 Pf.

Einnahme.
Für die Haut laut DurchschnittSrechn. 2 Rthlr. 15 Gr. 9 Pf.
„ 1 Stein 10 Vr Pfv. Talg lautDurch- ,

schnittsrechn. à 1 Rthlr. 20 Gr. 2 „ 17 „ — „
„ Kopf, Maul, Füße, Geschlinge rc.

nach der bisherigen Tare . . 1 „ — „ — „
„ Kaldaunen...............................— „ 16 „ — „
n Zunge ................. ........................ — „ 5 „ — „

Summa dieses Einnahmeposten 7 Rthlr. 5 Gr. 9 Pf.
Die AuSgabe.betrug 44 Rthlr. 15 Gr. 8 Pf.
„ Einnahme „ 7 „ 5 „ 9 „

Bleibt mithin 37 Rthlr. 9 Gr. 11 Pf. auf daS 
Fleisch eines Ochsen zu vertheilen.

Der Ochse hat gewog. an Fleisch laut Durchschnittrechn. 525 Pfd.
Hiervon Abgang wegen Eintrocknen, Aushauen und 

Einwiegen..................'............................ »

Bleibt an Fleisch 513 Pfd.
Also 513 Pfd. Fleisch kosten den Metzger 37 Rthlr. 9 Gr. 11 Pf. 

oder
1 Pfund Fleisch kostet den Metzger...................................20 Pf.
Hierzu demselben zu seinem und der Seinigen Unterhalt, 

an Gesindelohn und Kost, zu Abtragung der bürger
lichen Lasten, an Futter, Hüterlohn rc. laut Bei
lage auf jedes Pfund.......................................... « 3 «

Ist also die Tare auf 1 Pfd. Rindfleisch 23 Pf.
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N ach Weisung, 
wie viel dem Schlachter zu seinem und der Seinigen Unterhalt, Gesinde

lohn, Abtragung der bürgerlichen Lasten, Hüterlohn ic. auf 1 Pfund 
Rindfleisch zuzubiltigen ist.

1) In der Residenz Berlin sind (1772) gegenwärtig 163 Schläch
termeister.

2) Der Verbrauch ist, nach dem Durchschnitt von Trinitatis 
1765 bis 1771 aus dem Schlachtregister, jährlich 11918 
Stuck Ochsen.

3) 11918 Stück Ochsen à 400 Pfund gerechnet nach einem 
mittleren Preise, eingerechnet die Accise, à 35 Rthlr., macht 
an Einkauf-Kapital 417130 Rthlr.

4) 11918 Stück Ochsen unter 163 Meister vertheilt giebt auf 
einen Meister 73 Stück Ochsen.

5) 73 Stück Ochsen à 400 Pfund und 35 Rthlr. incl. Accise, 
Ankaufspreis geben ein Kapital von 2555 Rthlr.

6) Diese 2555 Rthlr. Kapital zu 15 Prozent machen 383 Rthlr.
6 Gr. Jntereffen.

7) 73 Ochsen à 400 Pfund machen auf jeden Meister 29200 
Pfund Fleisch.

8) 383 Rthlr. 6 Gr. Zinsen auf 29200 Pfund vertheilt, macht 
• auf 1 Pfund zum Unterhalt des Schlächters 3^76/292OO

Pfennige — 3% Pf.

II. Probeschlachten und Taxe von Hammelfleisch in Berlin.
Aktum Berlin, den 9. Juli 1772.

Nachdem zum morgenden Probcschlachten 10 Stück Ham
mel bei dem Altmeister B. ausgemittelt worden, und dieser an
gezeigt, daß er solche am vorigen Montag von dem Viehhänd
ler S. gekauft habe, so ist der S., welcher in Person erschie
nen, über den Preis der von ihm verkauften Hammel vernom
men worden.

Derselbe sagt: Er habe 202 Stück Hammel anhero ge
bracht; davon wären 180Stück à 2 Rthlr. 8 Gr., und 22Stück 
à 2 Rthlr. 1 Gr. verkauft worden. Von der ersteren Sorte 
habe der Altmeister B. ein LooS, welches in 10 Stück bestan
den, erhalten, für 2 Rthlr. 8 Gr. per Stück, welches er auf 
Erfordern beeidigen könne.

Am anderen Tage, den 10. Juli, sind im Beisein des 
Hrn. g. R. Philippi und des Hrn. Major P. bei dem Schläch- 
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ter-Altmeister B. diejenigen 10 Stück Hammel geschlachtet, 
welche derselbe laut Protokoll à 2 Rthlr. 8 Gr. eingekauft hatte. 
Die abgeschlachteten Hammel sind hierauf, so wie der Talg, 
gesiegelt, und die Felle mit der Wolle von den Gerbern Mstr. 
D. und H. à 5 Groschen geschätzt worden.

Am 11. Juli sind in Gegenwart der Kommission die am 
Tage vorher zur Probe geschlachteten 10 Stück Hammel nebst 
dem Talg nach der kölnischen Wage gebracht und daselbst, nach, 
dem die Siegel rekognoSzirt und unversehrt befunden, gewo
gen worden. Besage beigesügter Wagezettel haben gewogen:

10 Stück Hammel an Fleisch 286 Pfd., an Talg 17’/2 Pfd., 
also durchschnittlich ein Hammel an Fleisch 28'/2 Pfd., an

Talg 1% Pfd.,
wonach sich folgende Rechnung erstellte:

Ausgabe.
1 Hammel kostet.............................2 Rthlr. 8 Gr. — Pf.
alte Accise..............................— „ 3 „ 1 „
hiesiger Zoll....................... — „ — „ 2 „
für den Erlaubnißschein ... — „ — „ 4 „
für die Quittung................. — „ — „ 4 „
neue Accise oder sogen. Pfennigsteucr — „ 2 „ 2 „

Summa der Ausgabe 2 Rthlr. 14 Gr. 1

Einnahme.
Für die Haut . . 5 Gr. — Pf-
l^Pfd.Talgà2Gr. 3 „ 6 „
Kops .... 1 „ 6 „
Geschlinge . . 1 „ 6 „
Kaldaunen . . i „ 6 „

Summa der Einnahme — Rthlr. 13 Gr. — Pf.

bleibt mithin aus das Fleisch zu vertheilen 2 Rthlr. 1 Gr. 1 Pf. 
Der Hammel hat gewogen an Fleisch . . 28V2 Pfund. 
Abgang beim Aushauen und Einwiegen . 1 „

bleiben 27y2 Pfund.
Es kostet also, wenn obige 2 Rthlr. 1 Gr. 1 Pf. auf 

27 V2 Pfund »ertheilt werden
1 Pfund Hammelfleisch den Schlächter . . 21 Pfennig. 
Hierzu dem Schlächter zu feinem und der Sei-

nigen Unterhalt, Hüterlohn, bürgerlichen
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Lasten laut nachstehender Nachweisung auf
jedes Pfund 3 Pfennige.

Ist somit Tare pr. Pfund Hammelfleisch 2 Groschen.

• Berechnung,
wie viel bem Metzger zu seinem und der Seinigen Unterbalt, Gesindelohn, 

Abtragung der bürgerlichen Lasten, Hüterlohn re. aus 1 Pfund Hammel
fleisch zu billigen ist.

1) In Berlin giebt eS (im Jahre 1772) überhaupt 163 Meister.
2) Die Konsumtion im Jahre 1771 ist gewesen 83859 Stück 

Hammel.
3) 83859 Hammel à 26 Pfund (Misch) durchschnittlich gerech

net, nach einem mittleren Preise (mit Accise) à 2 Rthlr. 
2 Gr., macht an Umsatzkapital 174706 Rthlr. 6 Gr.

4) 83859 Hammel unter 163 Meister vertheilt giebt durch
schnittlich auf 1 Meister jährlich 514 Stück Hammel.

5) 514 Stück Hammel von 26 Pfund à 2 Rthlr. 2 Gr. ge
ben an Betriebs-Kapital 1070 Rthlr. 20 Gr.

6) Dieses Kapital von 1070 Rthlr. 20 Gr. zu 15 Prozent 
angeschlagen, geben 160y2 Rthlr. Interessen.

7) 514 Stück Hammel à 26 Pfund Fleisch geben auf jeden 
Meister jährlich 13364 Pfund Fleisch.

8) 160 Rthlr. 12 Gr. Zins auf 13364 Pfund vertheilt, ge
ben auf 1 Pfund zum Unterhalt des Metzgers 36,?/l3364 
Pfennige — 3’/2 Pfennig.
Wir wollen noch eine dritte Tarberechnung, die im Herbst 

und Winter 1772 zu Berlin und BreSlau in Betreff deS Sch mei
nes chlachtenS angestellt wurde, hier aufnehmen. Beide Be- 

. rechnungen unterliegen natürlich den örtlichen Einkaufspreisen, 
so wie den in beiden Städten verschiedenen Abgaben und da
her die Tardifferenz von 7 Pfennig pr. Pfund.

Hl. Probeschlachten und Taxe von Schweinefleisch.
Zuvörderst wollen wir ein Probeschlachten der Stadt BreS

lau auS dem Monat September 1772 aufführen und dieses 
mit einem ähnlichen von Berlin vergleichen.

Man hatte zu diesem Zweck 40 Schweine im Gewicht von 
6022 Pfunö für 376 Rthlr. angekauft, so daß im Durchschnitt 
1 Schwein im Gewicht von 151 Pfund für 9 Rthlr. 12 Sgr. 
kostete. (Der Silbergroschen ist immer gleich 3’/2 Kr. rhcin.
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oder nicht ganz 3 Kr. Konventions - Münze.) Zu dieser An
kaufs-Summe für 1 Schwein von 9 Rthlr. 12 Sgr. — Pf. 
kommen für Accise................................. — „ 12 „ 6 „

„ „ Schlachtzoll „ 2 „ 8 „
„ „ Mittels - Nothdurften

(Abgabe zurZunflkasse) — „ — „ 9 „
„ „ Brückenzoll „ 4 „
„ „ Treiberlohn „ 2 „ — „
„ „ Servis......................... M „ ö „
„ „ Profit für den Fleischer

gerechnet . . . . — „ 17 „ 6 „

Summa 10 Rthlr. 18 Sgr. 3 Pf.
Davon gehen ab, im Preise veranschlagt:

für 7 Pfund Schmeer
à 2'/, Sgr. . 17 Sgr. 6 Pf.

für den Kopf . 10 „ — „
für die Füße . 2 „ — „

Zusammen also — Rthlr. 29 Sgr. 6 Pf.

bleiben also auf 151 Psd. zu »ertheilen 9 Rthlr. 18 Sgr. 9 Pf. 
was somit auf 1 Pfund den Taxpreis von 1 Sgr. 11 Pf. er*  
giebt (— 6% Kr.).

Diese Berechnung ist auffallend anderer Art als jene von 
Berlin, indem hier nicht der Gewinn auf jedes Pfund Fleisch, 
sondern summarisch für das geschlachtete Schwein gerechnet wird, 
und nächst den dafür auSgeworfenen 17y2 Sgr. der Gewinn 
im Ganzen in dem Erlös auö Schmeer, Kopf und Füßen (Salz
knochen), und was nicht erwähnt ist, allenfalls des Blutes 
für die Wurst, besteht. (In Betreff der auffallenden Preisdif
ferenz , sowohl beim Einkauf als Verkauf überhaupt, gegen
über unseren jetzigen Preisen, ist nach diesem Maßstab denn 
allerdings auch wieder der Anschlag deS Verdienstes zu be
messen.)

Anders war'S bei der in Berlin im gleichen Jahre (1772) 
im Dezember stattgehabten Tarberechnung zum Theil nach der 
uns eben bekannt gewordenen Norm von BreSlau. Geben 
wir dieselbe genau nach den Akten:

Actum, Berlin, den 12. Dezember 1772.
Nachdem zur Befolgung des RescripteS vom ic. aufge

tragen , ein Probeschlachten von 12 Schweinen zu verfügen,
(Shronik vom Metzgrrgewerk. 10
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und in Erfahrung gebracht worden, daß der hiesige Schlächter
meister Sch. noch vor Eingang obigen Rescriptcs 40 Stück 
Schweine auf dem Etelzenkruge von dem Viehhändler R. er
handelt, so sind Tags darauf von 40 Stück Schweinen , welche 
noch auf dem Stelzenkruge befiudlich gewesen, 6 Stück der 
besten, so ab Seiten deS König!. Polizei-Direktorii ausgesucht, 
und 6 Stück der schlechtesten, welche das Schlächter-Gewerk 
herausgcnommen, ausgezeichnet und vor dem Kopf gesiegelt 
(gestempelt?). Heute aber diese 12 Stück Schweine im Bei
sein deS König!, rc. rc., nachdem die Siegel richtig befunden, 
in des Schlächters Hause geschlachtet, hiernächst wiederum 
gesiegelt, und die Liesen oder der Schmeer in den Schweinen 
befestigt, die Micken oder das Darmsett in zwei versiegelten 
Fässern verwahrlich geblieben. Die Kommission hat hierauf 
beschlossen, die Schweine nebst dem Schmeer und Fett am Mon
tag früh nm 8 Uhr auf der berlinischen RathSwage wiegen 
zu lassen.

Der Schlächtermeister Sch. zeiget noch an, daß er für 
jedes Paar von diesen 40 Stück Schweinen 37 Thaler an 
den Viehhändler bezahlt habe und daß dieser eidlich darüber 
vernommen werden könne.

Am 14. Dezember sind die zur Probe geschlachteten 12 
Schweine, nachdem die Siegel rekognoszirt und richtig befun
den , auf der berlinischen Rathswage in Gegenwart der Kom
mission gewogen worden, und so ergab sich,
daß daö Schwein Nro. 1 an Fleisch gewogen hat: 146 Pfd.

» u II u 2 „ II Il II 168 „
H II II

u $ u
II II 1t 155 „

II tl II
4 

n * » u Il II 173 „

U II II „ 5 ,, u Il . II 171 „

Il II II u 6 „ II Il II 136 „

Il II II „ 7 „ If Il II 166 „

Il II II » 8 „ II II u 146 „

Il II II M 9 „ II u r/ 153 „

Il II II u 10 „ II u u 155 „

II tl tl „ H „ II 11 II 187 „

II tl II 12 n *• u u u u _

Summa an Fleischgewicht

166

1922 Pfd.
So daß im Durchschnitt ein Schwein an Fleisch 160'/2 Pfund 
hielt.
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An Liesen oder Schmeer sind überhaupt 115 Pfd. gewonnen, 
betragt somit durchschnittlich auf ein Schwein 97/12 Pfd.

An Micken oder Darmfett überhaupt nach Krämergewicht 
39 Psv., gibt durchschnittlich auf ein Schwein 3y4 Pfd.

Hierbei wendete man in Berlin zum Theil die Prinzipien 
dcS Breslauer Probeschlachtens an und es ergab sich folgende

B e r e ch n u n g :
12Schw. im Fleischgewicht v. 1922Pf. kosteten Rthl. 222.--------

Somit durchschn. 1 Schw. v. 160 „ „ „ 18.12.—
Hierzu kamen an Accise.................................................— 10. —

„ Schlachtzoll (d. i. für daö Schlach
ten auf dem Kuttelhofe zu Breölau , 
wo daS Holz zum Wasserkochen, in
gleichen Kessel und Gerâthschaften 
gegeben werben; — statt dessen in 
Berlin für Holz gerechnet) ... — 2. —

„ MittelSnothdurften................................— — 7.

„ Brückenzoll..........................................—-----------
„ Treibelohn...................................................— 2. —
An Prosit für den Schlächter ist in

der Breslauer Tare zwar nur 17 ’/2 
Sgr. gerechnet; da aber in eben 
dieser Tare nichts für Darmfett, 
Geschlinge, Gedärme, Nieren und 
Zunge in Einnahme steht, wofür 
hier, wie nachfolgt, 18’/4 Gr. zur 
Tare kommen, so wird an Profit 
3 Pfennig für's Pfund gerechnet, 
welches auf ein ordinäres, mittel
mäßiges Schwein von 100 Pfund 
beträgt............................................... 1» 1 —

Summa der Kosten Rthlr. 20. 3. 7.
Hiervon geht ab:

Für 9*/ 2 Pf. Schmeer od. Liesen à 5 Gr. R. 1. 23. 6. 
„ 3‘/4 „ Darmfett à 3 Gr. . . „—9.9.

„ Geschlinge.........................................  — 4. —
„ Gedärme und Nieren . . . . „ — 3. —

Zunge . „ - I- -
R. 2. 17. 9.

Bleiben Rthlr. 17. 9. 10.
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Da also wie vorstehend 160 Pfd. Fleisch 17 Rthlr. 9 Gr. 
10 Pf. kosten, so kömmt 1 Pfd. auf 2 Ggr. 7 Pf. (ES ist 
sonderbar, daß die berechnende Kommission bei der ganzen 
Aufstellung die durchschnittliche Schwere eines Schweines von 
160 Pfund festhält und bei dem Ansatz vom Profit bloß das 
mittelmäßige Gewicht von 120 Pfund aunimmt.)

Da nun aber die Schlächter außerdem an den geräucher
ten Speckseiten, Schinken und an den Würsten, wovon in 
der Tare nichts begriffen ist, vielen Vortheil haben können, 
so würde die Tare
für 1 Pfd. Speckfleisch zwar auf . . Gr. 2. 6 Pf.
für 1 Pfd. Rippspeer, Kopf, Füße und

ît-orver-Eisbein (Salzknochen) aber
der Armuth zum Besten auf . . . „ 1. 6 „ 

bis zu wohlfeilern Einkaufspreisen festzusetzen sein.

Balance :
In Breölau kostete demnach 1 Pfd. Schweine

fleisch nach dortigem leichten Gewicht . . Sgr. 1. 11 Pf.
In Berlin 1 Pfd. Berliner Fleischergewicht, so-

. wohl Speckfleisch als Nippspeer .... „ 2. 6 „

Miszellen.

Don der Schlacht-Polizei In Spanien.
Um auch ein Beispiel zu geben, wie man in außer

deutschen Ländern vor ungefähr 100 Jahren das Verhältniß 
zwischen dem konsumircnden Publikum und den Metzgern fest
stellte, wollen wir hier einen kurzen Abriß der spanischen Schlacht- 
Polizei mittheilen.

In Spanien gehören die Schlachthäuser und Fleischbänke, 
die man Hallen nennt, überall dem Publikum, nie Privatleu
ten zu. Die Schlächter sind von den Knochenhauern unter
schieden. Jene schlachten das Vieh auS und diese verkaufen 
das Fleisch. Jene sind vornehmer wie diese. Beide bekommen 
von der dazu verordneten Deputation, welche auS zwei Glie
dern deö Raths (die alle Jahr umwechseln), einem Notarius 



149

und königl. Acciseverwalter besteht, von jedem Kopfe ihren ge
wissen Lohn. Dieser Lohn nebst der Accise und anderen Auf
lagen auf das Fleisch wird, wie unten folgt, dem Herrn, der 
die Schlachtbank versorget, von der Deputation beim Empfang 
des Geldes abgezogen.

Alle Fleischsorten werden von der Deputation öffentlich 
auSgeboten. Wer daö Pfund am wohlfeilsten täglich liefern 
will, der wird Lieferant; das tägliche Konsumo wird akkurat 
auSgerechnet; der Pachter zeiget an, auf wie viel Tage er es 
für den bedungenen Preis gewiß anschaffen will. So vielerlei 
Sorten Vieh, als: Rindfleisch, Schafe, Ziegen und Schweine, 
so vielerlei sind auch die Pachter. Diese ziehen selbst kein Vieh, 
sondern reisen im Lande umher, kaufen auf, und führen das 
Vieh, so' viel sie nöthig haben, zur Stadt. Sollte ein Pach
ter Mangel an Schlachtvieh zum täglichen Kousumo einreißen 
lassen, so wird er vor die Deputation gefordert und bedeutet, 
daß in einer halben Stunde das benöthigte herbeizuschaffen 
sei; kann er nicht, so kauft die Deputation Hühner, läßt sie 
schlachten, und nach dem Pfunde wie Rind- oder Schöpsen
fleisch u. s. w. auSwiegen; was selbige.mehr kosten, wird dem 
Lieferanten abgezogen, eS sei denn , daß er darthun könnte, 

. oder sonst öffentlich bekannt wäre, daß sich in dem Orte, durch 
plötzliche Truppen-Einquartiruug oder Ankunft von Schiffen, 
der Absatz vergrößert hätte. Sodann wird ihm Zeit zur Vieh
anschaffung vergönnt. Der Lieferant kennt die strenge Polizei, 
also hütet er sich vor Schaden. Kurz, nie fehlt eS an Fleisch 
auf der Bank.

Der Lieferant muß alle Nachmittage 2 Uhr sein Vieh im 
Schlachthause haben; die Haut hat er schon vorher an einen 
Gerber verdungen, der darauf warten und sie in Empfang 
nehmen läßt. Um 5 oder 5VZ Uhr erscheint ein McdikuS und 
ein Chirurg, an dem die Reihe ist, im Schlachthause, und be
sichtigen beide alles ausgeschlachtete und aufgehaugene Vieh.

Finden selbige einen Hauptfehler, so wird das ganze Stück 
ohne viele Umstände abgehängt, ausgetragen und in ihrer Ge
genwart außerhalb der Stadt eingescharrt. Diese Bemühung 
und Besichtigung geschieht umsonst; cö ist eine Zubehör der 
Medizinal- und Chirurgie-Ordnung und ihrer Prariö. Des 
andern Morgens um 4 Uhr kommt die erwähnte Deputation 
in das Schlachthaus, wo sich eine RathS-Waage befindet; in 
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ihrer Gegenwart wird daS Vieh gewogen, der Notar verzeich
net das Gewicht für die Stadt und der Acciseverwalter für 
den König; sodann wird daS Fleisch nach der Halle durch 
Karrenschieber gebracht. Um 5 Uhr des Morgens erscheinen 
in der Halle zwei andere Nathsglieder, die alle Monat um
wechseln. Sobald sie angekommen sind, sangen die Knochen
hauer zu verkaufen an, ein jeder seine bestimmte Sorte und 
Anzahl. Denn auch diese müssen jeder nur einerlei Fleischgat- 
tung haben. Vor der Thüre der Halle hängt ein schwarzes 
Brett, woraus mit Kreide der Preis von jeder Sorte verzeich
net steht. Die Nathsglieder sitzen zur Linken der Thüre in 
einem offenen Kabinet; vor ihnen steht ein großer Tisch, und 
auf demselben Waageschale und Gewicht. Die Käufer müssen 
vor dem Tisch vorbei; so oft die Nathöglieder wollen, lassen 
sie einen oder den andern Käufer durch den Ausrufer anhal
ten, der das Fleisch nachwieget. Findet sich das Gewicht un
richtig, so muß der Käufer den Knochenhauer, von dem er ge
kauft, anzeigen; der wird sofort durch den Ausrufer laut zum 
Erscheinen aufgefordert; er muß daS mangelnde Gewicht dazu 
thun; die Strafe selbst wird vorbehalten. WaS nun des Mor
gens an Fleisch unverkauft bleibt, wirb Nachmittags von 2 — 3 
Uhr mit eben der Aufsicht fortgesetzt.

Die Fleischer bekommen auf jedes Stück Vieh, groß oder 
klein, ein Gewisses zum Ausschlag, als: aus einen SchöpS 
1 Pfund, auf jedes Schwein 2 Pfund, und auf jedes Rind 
8 Pfund. Tiefes wird dem Lieferanten auf der einen Seite 
abgezogen, und auf der anderen wieder gut gethan. Den Ab
fall, als: Kopf, Eingeweide und Füße, verpachtet die Stadt 
zu ihrem Vortheil an einen gewissen Mann. Die Stadt thut 
dem Lieferanten auf jedes Stück dasselbe wieder gut und erspart 
die Accise an den König. Das ist eine beträchtliche Stadt- 
Einnahme. Dieses deutlich zu machen, wird folgendes Beispiel 
gegeben : Ein Stück Rindvieh wiegt angenommen 700 Pfund. 
Hiervon 8 Pfund zum Ausschlag gut gethan, bleiben 692 Pfv. 
Von diesen 692 Pfv. wird dem König für das Pfund 2 Pfennig 
entrichtet (also Staatssteuer), dies macht 1384 Ps. Nun fetzt 
die Deputation an: dem Lieferanten erst die 692 Pfd., für den 
Abfall, Kopf, Geschlinge ic. bekommt er 8 Pfv. gut. Von den 
700 Pfv. berechnet die Stadt dem Lieferanten die Accise zu 2 Pf., 
dies macht 1400 Pf. Sie zieht aber ab, was sie wirklich an
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Accise bezahlt, nämlich 1384 Pf. Folglich gewinnt die Stadt 
an jedem Stück 16 Pf. Diese Einnahme verpachtet sie.

Die Bürger und inkorporirten Dörfer, welche Vieh haben, 
und dasselbe schlachten lassen wollen, müssen sich deSSonnabendS 
Morgens bei der Deputation melden. Das ist eine Freiheit, 
und heißt die sonntägige Bürger-Schlacht-Freiheit. Das Vieh 
an diesem Tage wird ihnen eben so bezahlt, als die Stadt mit 
dem Lieferanten akkordirt hat; letzterer selbst darf nicht anders, 
als im Nothfall, die Fleischbank belegen. Hierdurch gewinnen 
die Einwohner, daß sie dem Lieferanten nicht in die Hände 
sehen dürfen. Haben nun Bürger und Bauern von jeden Sor
ten so viel Vieh als nöthig, so ist es gut; ist dessen darüber, 
so muß es der Letzte melden, welcher den Sonnabend darauf 
wiederkommt. Ist aber von einer oder anderer Sorte weniger, 
so muß ein Lieferant dem Fehler abhelsen. Ereignet cs sich, 
daß einem Schlachtstück eines Bürgers oder Bauers an einem 
Wochentage das Bein bricht, oder ihm sonst ein Unglück zu
stößt, das aber dem Fleische nach dem Urtheile des Arztes 
nicht schädlich sein darf, so kann er es nach dem Schlachthause 

treiben, ohne vorher Erlaubniß auszuwirken und bekommt für 
das Fleisch den kurrenten Preis. DaS Thier muß aber durch
aus noch im Stande fein, in das Schlachthaus gehen zu kön
nen; sonst muß der Eigenthümer sehen, wie er es benutzen 
kann.

Zwei Tage vorher, ehe der LieferungS-Akkord auSgeht, 
erkundigt sich die Stadt nach einem neuen Lieferanten. Sollte 
sich keiner melden, so sendet selbige auf ihre Rechnung einen 
Mann aus, der die Sorte Vieh, woran Mangel ist, einhan
deln muß; eS wird aber alle Abende nach der Betglocke öffent
lich der Ausruf zum Pacht gethan, bis selbiger wieder geschlos
sen ist. Folglich menget sich die Stadtkämmerei nie in daS 
Fleischgewerbe bis in dem äußersten Nothfall; sobald diesem 
abgeholfen ist, ist daö Gewerbe wieder frei.

Man hat in Spanien zwei freie Viehmärkte zur Schlach
tung ohne Auflage und Accise; den einen von Böcken, welcher 
am heiligen Ruhetage anfängt und bis zum Ostermontage 
dauert. Jede Familie kann frei kaufen, was sie während die
ser Tage nöthig hat und auch etwas darüber, doch im Ge
heim. Haben die Kinder eines Hauses das Jahr über zu ih
rer Lust ein Lamm gezogen und geweidet, so wird es in der 
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Regel an diesen Tagen mit geschlachtet. Sonst aber kommen 
keine anderen Schöpse, als vom vierten Jahre an, in daö 
Schlachthaus. An diesen Tagen bekommen die armen Leute 
Blut und Eingeweide der geschlachteten Thiere, mit Ausnahme 
der Lunge, Leber, Herz, Zunge und Kopf. Damit aber indu
striose Bettler nicht zweimal diese Gabe erhalten, werden alle 
Armen zu gleicher Zeit mit einemmal eingelassen und dann die 
Thüre zugemacht; jeder bekommt nun nach Anzahl der ge- 
schlachteten Schöpse seinen Antheil und geht zum Thürschließer, 
der ihn wieder auSläßt. Sind mehr Arme da, als Schöpse 
geschlachtet worden (deren doch an einem solchen Tage 300 bis 
400 gestochen werden),. so verzeichnet man die, welche nichts 
bekommen haben, damit sie am solgcnden Tage ihre Portion 
erhalten. In dieser Zeit ist der ganze auSgeschlachtete Bock 
hakenrein, d. h. ohne Kops und Eingeweide, accisefrei zum 
Kauf. Den Fleischpreis bedinget der Eigenthümer mit der De
putation und steht öffentlich angeschlagen; waS aber an Ein
zelverkauf im Kleinen an diesen Tagen abgegeben wird, ge
schieht, wie sonst, mit allen Auflagen.

Die zweite freie Schlachtung beschrankt sich auf Schweine. 
Sie nimmt am AndreaS-Tage ihren Anfang und endet am 
Sonntag vor Fastnacht. Während dieser Zeit steht einem Jeden 
frei, so viel zu schlachten und einzusalzen, als er will, gleich
viel für ein Jahr oder längere Zeit. Was aber inzwischen 
aus die Fleischbank kommt, bezahlt alle Auflagen. Kalbfleisch, 
so wie das der Lämmer, wurde in Spanien sehr wenig genos
sen, auS Furcht, es möchte nicht gesund sein. Fast alle Käl
ber wurden groß gezogen und dann erst im ausgewachsenen 
Zustande als Schlachtvieh benutzt*).

*) Krünitz, ökonomische Encyklopädie. XIV. Thl. S. 171 u. ff. (Ber
lin 1778.)

Ueber den Fleischgcnuff fremder Völker.
ES dürfte vielleicht den ehrenwcrthen Meistern unseres 

Gewerkes, welche sich ein schönes fastigeS Stück Rindfleisch 
von einem Mastochsen oder einen mit Knoblauch gespickten brau
nen Hammelbraten alö etwas Vorzügliches loben, nicht unin
teressant sein, hiebei gelegentlich auch zu erfahren, was bei 
anderen Völkern für Fleisch-Sorten alö Delikatessen galten.
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Darum wollen wir aufzählen, was wir haben zusammentreiben 

können.
Viele Thiere sind uns Europäern ekelhaft; sie beleivigen 

unseren Appetit, oder wir verabscheuen sie aus Gewohnheit und 
Vorurtheil. Denn daß Gewohnheit und Vorurtheil unsere 
Genüsse leiten, wird Niemand bestreiten, wenn man nur auf 
daö im Koth sich wälzende, Koth fressende Schwein hinweist, 
dessen Fleisch dem Menschen eine Delikatesse ist, während un
ter je drei Menschen gewiß zwei sich scheuen werden, ein Stück 
Fleisch von dem schönsten und saubersten der vierfüßigen Thiere, 
daS nur reinliches Futter genießt, vom Pferde zu genießen. 
Trotz dieses Vorurtheiles nun giebt eS kein einziges noch so 
ekelhaftes Infekt oder Gewürm, das nicht von Menschen ge
nossen würde.

Die Spanier trafen in Amerika Völkerschaften an, denen 
ungemein große und dicke Schlangen zur Speise dienten. 
Diese Schlangen wurden von ihnen in ihre Hütten eingcsperrt 
und nicht eher geschlachtet, als bis sie sie verzehren wollten. 
Dadurch suchten sie zu verhüten, daß ihr Fleisch nicht in Faul- 
niß überging. Ein anderes Volk ernährte sich von Ameisen 
und Fledermäusen. In Kairo (Aegypten) lebten ehemals 
Tausende blos von Schlangen und Eidechsen. Die Kaffern 
ziehen die Fledermäuse den Rebhühnern und Kaninchen vor, 
und die Neger in Java finden das Hundefleisch besser als das 
Fleisch der übrigen Thiere. Einige Tartarenstämme haben die 
Gewohnheit, die Hunde vorher zu verschneiden, um sie zu mä
sten und ihr Fleisch schmackhafter zu machen. Die Bewohner 
von Neufrankreich mästen zu ihren großen Festen, zwei bis drei 
Jahre lang, Bären, die sie dann verzehren; die größte Deli
katesse vom Bären sind die Tatzen. Viele tartarische Völker
schaften leben meist vom Pferdefleisch, und ziehen allgemein 
die Stutenmilch der Kuhmilch vor. ES giebt Völker, die so
gar daS Ungeziefer schmackhaft finden. Die Hottentotten essen 
Läuse. WaS uns auffrißt, sagen sie, muß aufgefr'essen wer
den. Auch die Mexikaner hielten sie für gesund, und behaup
teten, es sei rathsamer sie zu essen als zu zerknicken. Das thun 
auch die Kinder und die armen Neger auf Otaheiti, und man 
findet diese Gewohnheit überhaupt in allen Welttheilcn.

Daö Fleisch wurde anfangs roh gegessen; als man eS 
zum erstenmal kochte, bildete man sich ein, sein Geschmack gehe 
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durchs Kochen zum Theil verloren. „Wenn auS dem Fleische 
eine Suppe gekocht ist, so gehört es den Hunden, nicht aber 
dem Menschenmagen," sagen noch beut zu Tage die Eng
länder, und sie haben im Grunde genommen recht. Denn sol
ches Fleisch ist wenig nahrhaft und schwer verdaulich, aus dem 
bereits die besten Nahrsafte ausgelaugt sind. Das Fleisch soll 
gebraten oder besser geröstet fehl, und zwar so, daß eö im In
nern noch die Nöthe des Fleischsaftes hat. Nur so ist es wohl
schmeckend, leicht verdaulich, leicht kaulich und sehr nahrhaft. 
Das lernt man nur von den Engländern, die die saftigen 
Beafsteaks an ihren gesegneten Tafeln^führeu. ES giebt frei
lich Haushaltungen in Deutschland, die in ihrer verkehrten 
Sparsamkeit so weit gehen, daß sie aus dem Stück Fleisch, 
daS einen Braten geben soll, erst eine Suppe ziehen. Gott 
behüte einen jeden gesunden deutschen Magen vor solch einem 
Braten. — In Betreff deö ganz rohen Fleisches, so wird 
noch jetzt in Äthiopien bei großen Mahlzeiten eine zweite Ta
fel mit rohem, aber gewürztem Fleische ausgerüstet und von 
den Gasten mit großer Begierde genossen.

Schon in den frühesten Zeiten verfiel man darauf, die 
Thiere zu schneiden oder zu verstümmeln (wie noch heut zu 
Tage beim Mastvieh), um ihr Fleisch schmackhafter zu machen. 
Und da mau das Fleisch der Thiere aß, warum sollte man 
nicht auch ihr Blut trinken? Tie Hunnen, die Visalter und 
die Galoucn tranken daS Blut ihrer Pferde. Wenn die Ostia- 
ken ein Nennthier, einen Bären oder irgend ein anderes Wild 
getödtet haben, so trinken sie das Blut warm und sie lieben 
diesen Trank sehr. Die Samojeden behaupten sogar, der Ge
nuß deö Blutes sei ein Präservativ gegen den Skorbut.

ES hat Nationen gegeben, die den ekelhaftesten Unrath 
verzehrten, wie denn heut zu Tage noch bei den Leckermäulern 
eö zu dem Feinsten gehört, Schnepfendreck zu gemeßen. Biele 
Negervölkerschaften essen das Fleisch alSdann am liebsten, wenn 
eS schon in Fäulniß übergegangen ist, wie wir die verfaulende 
Milch in Gestalt der Käse. Die Samojeden sind darin wie 
die Hyänen (welche, wie bekannt, die Leichname ausscharren), 
indem sie alles Aas genießen bis auf die Hunde, Katzen, Her
meline und Eichhörnchen. Die Hunnen pflegten, wie jetzt noch 
die Kosaken, daS Fleisch gahc zu reiten, dadurch daß sie es 
zwischen den Rücken deö Pferdes und den Sattel legten. Noch 
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jetzt ist dies die Methode, nach welcher auch die Kalmüken 
das Fleisch zuberciten. Im Königreich Arrakan ißt man die 
Fische nicht eher, als bis sie stinken; man vermischt sie alsdann 
mit anderen Nahrungsmitteln, deren Gestank den Fremden 
oft unerträglich ist. Machen wir eS in Deutschland ja doch 
nicht viel besser mit dem Wildpret, wenn man es so lange 
liegen laßt, bis es zu riechen anfängt; und daS nennen vor
nehme Leute mit venvöhntem Gaumen haut-goût (waS auf 
deutsch so viel heißt als feiner Geschmack). Man sagt, wenn 
der Mensch verrückt wird, so wird er eS im Kopfe; aber hier 
können wir sehen, daß auch Gaumen und Magen verrückt 
werden können. Noch ekelhafter sind die Nahrungsmittel an
derer barbarischer Völker. Wenn die Hylogonen nichts zu 
essen fanden, so feuchteten sie alte Thierhäute an, sie sengten 
die Haare mit heißer Asche ab, und aßen nachher daö zu klei
nen Stücken zerschnittene Leder. Wenn eine Jakutin geboren 
hat, läßt der Vater die Nachgeburt oder den Mutterkuchen ko
chen und bittet seine Verwandten und Freunde auf dieses Ge
richt zu Gaste. Die Topinambus und Tapuiges aßen einen 
Theil der Nabelschnur der neugebornen Kinder. Die Heilig
keit der Jaguis und der Fakirs in Hindostan (eine Art Bet- 
telmönche*»  besteht hauptsächlich mit darin, daß sie nichts ge
nießen mögen, m>aS nicht mit Kuhmist gekocht und angerichtet 
worden ist. Dieser Kuhmist ist so heilig, daß die meisten 
Hindostaner sich an jedem Morgen Stirn, Brust und Schul
ter damit einsalben, in der Meinung, die Seele werde dadurch 
gereiniget u. s. w.

Von den Krankheiten der Metzger.
Wir kommen hier zu einem sonderbaren Kapitel, von dem 

mancher Leser nicht wird begreifen können, wie eine medizi
nische Abhandlung in ein geschichtliches Werk kommt. Da 
aber die hier niedergelegten Notizen die Resultate langjähriger 
Beobachtungen sind, und gleichsam den General-Inbegriff aller 
Erfahrungen am Krankenbett der unserem Handwerk angehö
rigen Gewerbsgenossen bilden, so glaubten wir den Lesern viel
leicht eine nicht unangenehme Zugabe zu bringen, wenn wir 
auch über diesen Gegenstand unserm Buche schließlich einige Seiten 
einverleibten. Vielleicht trägt diese kurze Abhandlung etwas 
dazu bei, jene Zustände zu verbessern und jene Gefahren mög-
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lichst zu umgehen, die gerade nur bei unserem Handwerke in 
solcher Weise vorkommen und auf die Gesundheit schädlich 
wirken. Also zur.Sacke.

Obwohl man im Allgemeinen zugestehen muß, daß gegen
über vielen anderen handwerklichen Beschäftigungen die Metzger
professton eine der Gesundheit am wenigsten nachtheilige sei, 
weil sie viele Bewegung des Körpers erfordert und den Ge
nuß der freien Luft oft gestattet, so ist eö doch unleugbar, 
daß verschiedene Umstände, die der Metzger bei Ausübung sei
nes Handwerkes nicht vermeiden kann, besonders aber der oft 
krankhafte Zustand des Viehes einerseits, so wie der bei der 
Ausübung des Schlachteng sehr häufig stattfindende Tempe- 
raturwecksel andererseits den Körper gar sehr angreisen und 
zu verschiedenen Krankheiten Veranlassung geben.

Es ist eine bekannte Sache, daß ein Meister, wenn er 
einen Jungen in die Lehre nimmt, darauf namentlich sieht, 
daß er von kräftiger Körperkonstitution ist, und daher kommt 
es, daß die Metzger mit wohl nur wenigen Ausnahmen starke, 
gesunde Leute sind; aber auch die kräftige und derbe Kost, 
die der Metzger genießt, trägt das Ihrige bei, einen gesund- 
verdauendcn Körper im Stande zu erhalten. ES ist also meist 
eine Täuschung, wenn man so im Allgemeinen anzunehmen 
pflegt, die Verrichtung des Schlachtens, die Arbeiten im war
men Körper deS Viehes und daS Einsaugen frischen BluteS 
durch die Hautporen sei eine Ursache von dem so blühenden 
und von Gesundheit strotzenden Aussehen der Metzger. Im 
Gegentheil wirkt die plötzliche Abwechselung von Warme und 
Kälte, die man namentlich im Winter, wo am meisten ge
schlachtet wird, auSstehen muß, mit der Zeit sehr störend auf 
den Körper. Bald bedarf der Metzger behusS des Schlach
tens kaltes, bald warmes oder sehr heißeö Wasser, bald muß 
er im Freien oder im Luftzuge der Schlachthäuser, bald 
in warmen, meist sehr durchhitzten Stuben arbeiten; bald 
schwitzt er, bald muß er die durch die Stubenhitze übernatür
lich vermehrte Ausdünstung unterdrücken. Hierzu kommt noch, 
daß die Kleider unserer Gewerbsgenossen nicht selten. so mit 
dem Fett der geschlachteten Thiere gesättigt und fast wasser
dicht gemacht sind, daß die Ausdünstung deS Schweißes nicht 
nur gehindert, sondern sogar auch die Hautobcrflàche, dieser 
mit dem wichtigsten Geschäft, der Tranöspiration, beauftragte
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Körpertheil in feinen zartesten Gefäßen gleichsam zugekleistert 
wird. Solche Umstände müssen mit der Zeit, wenn sonst 
nicht genügende Vorsicht angewendet wird, auch den gesunde
sten Metzger schwachen und den normalen Zustand stören, 
und man findet daher bei Handwerkern unseres Standes häu
figer als bei anderen Professionisten Krankheiten, die von 
zurückgetriebener Ausdünstung, von einer Schwäche der festen 
Theile und von einer Schärfe der Säfte entstehen. Rheuma
tismen, zuweilen die Gicht, Wassersüchten, wässerichte Ge
schwülste an den unteren Gliedmaßen, Steifheit in den Ge
lenken , die besonders bei betagten Metzgern oft angctroffen 
wird, Lungenkrankheiten, Engbrüstigkeit und Brustwassersucht 
sind die Krankheiten, die beim Metzger am häufigsten und 
häufiger als bei anderen Handwerkern an getroffen werden *).

•) Rama z z iNi, Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und 
Handwerker. Deutsch von Aekermann. Stendal 1780. S- 5L u. ff.

Zu dem Entstehen dieser Krankheiten mögen aber wohl 
die erschlaffenden thierischen Ausdünstungen, die der Metzger 
beim Schlachten cinathmen muß, nicht wenig beitragen. Die 
faulen, harnartigen Dämpfe, die sich im hohlen Bauche eines 
jeden Thieres vorfinden, und die der Metzger, wenn er daS 
Thier öffnet, warm in sich schlucken muß, so wie die Ausdün
stung des frisch geschlachteten Fleisches und deS Unralhes in 
den Eingeweiden sind ebenfalls unter den Ursachen dieser Krank
heiten die geringsten und unwirksamsten nicht.

Einen großen, ja den größten Theil ihrer Berufsarbeiten 
verrichten die Metzger in den Schlachthäusern. Ob zwar nun 
wohl überall die größte Reinlichkeit in denselben herrschen soll, 
so sind sie doch nicht selten ein Sammelplatz faulen UnratheS, 
welcher von dem geschlachteten Vieh zur Erde fällt. Gar 
viele Schlachthäuser sind nicht so angelegt, daß sie mit leich
ter Mühe beständig völlig rein erhalten werden können, und 
die zwischen dem Pflaster sich sammelnden Pfützen thierischer 
Säfte durch Wasser oder sonstwie rein abgespült werden 
könnten. Jst's nun auch neuerer Zeit wohl der Fall, daß 
die größtmöglichste Sorgfalt auf die Reinhaltung verwendet 
wird, so war dies doch in früheren Jahrhunderten viel we
niger der Fall, und fast alle Chroniken erzählen Beispiele, 
wie durch die Ausdünstungen der Schlachthäuser, namentlich 
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in heißen Sommern, gefährliche Krankheiten fauler, fast pest
artiger Natur entstanden. Was Wunder nun, wenn die Leute, 
die einen großen Theil ihrer Lebenszeit in diesen ungesunden 
Lokalen zubringen mußten, zuerst Opfer ihres Berufes wur
den. Wie gesagt, die Spezialgeschichte ist voll von Beispielen dieser 
Art. Der englische Arzt Pringle behauptet *),  daS bösartige 
Lazarethfieber sei durch die Ausdünstungen der Schlachthäuser 
innerhalb der Mauern entstanden und daS epidemische Pete- 
chieu-Fieber zu Cork in Irland habe seine Ursache in der feuch
ten Luft, den Unreinigkeiten deS Wassers und besonders in 
den Gerüchen einer ungewöhnlich großen Anzahl von Metzgen, 
so wie namentlich dem auf den Straßen verfaulenden Abfall 
derselben gehabt. Diese Angabe dürfte sich wohl rechtfertigen 
lassen, wenn man annimmt, daß zur Proviautirung der Schiffe 
jährlich 120,000 Stück Vieh geschlachtet wurden **).  Ein an
derer medizinischer Schriftsteller, Lancisi, hält die Ausdünstun
gen der Schlachthäuser mit für die Ursache einer heftigen 
und gefährlichen Sommerepidemie. „Zu den Ursachen der 
„Seuche," sagt er ***),  „kommt noch die Unreinigkeit der 
„Straßen und der so schädliche Abfall von dem geschlachteten 
„Vieh, der damals, weil die alten Kloaken (Kanäle) zugestopft 
„waren, nicht fortgespült werden konnte. Daher entstand allent- 
„halben der abscheulichste Gestank, der zu den damals herr- 
„schenden faulichten Wurmfiebern nicht geringen Anlaß gab." 
Er sagt ferner an einer anderen Stelle dieser Schrift f): wenn 
man ein der Pest ähnliches Fieber schlimmer Art von einer 
Stadt völlig abhalten wolle, so müsse man dahin sehen, daß 
die Schlachthäuser außer der Stadt an einem freien Ort an
gelegt würden. Gleicher Ansicht sind van Doeveren fr) , 
Schotnau ttt) und andere berühmte Mediziner. Also daS 
Einathmcn jener fast unvermeidlich in den Schlachthäusern sich 
bildenden Ausdünstungen sind einerseits die den Metzgern für 
ihre Gesundheit nachtheiligen Einwirkungen.

*) Beobachtungen üb. d. Krankheiten einer Armee. 3r Thl. Kap. 7. S. 385.
<#) Ebendas. S. 388.

***) Dc noxiis paludum effluviis IL Epid. II. cap. II. p. 15. §. 2.
t) Cap. V. §. 3. pag. 195.
ft) Serm. academ. de sanitat. Groening. præsidiis. pag. 55.
fff) Beschreibung einer bösartigen Lagersucht k. S. 75.

Nicht selten jedoch wurden auch bei Viehseuchen Metzger, 
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die oft die Betastung und Behandlung kranken Viehes nicht ver
meiden konnten, aber auch oft aus Irrthum oder Gewinnsucht 
Vieh schlachteten, das bereits mit der Seuche behaftet war, von 
den heftigsten und gefährlichsten Krankheiten befallen. Wir 
müssen hier ein paar Vorfälle mittheilen, die der bekannte fran
zösische Wundarzt Franz Salvator Morand, Oberarzt in der 
Charite zu Paris, mittheilt *).  Zwei Metzger schlachteten im 
Herbst ein jeder 'einen Ochsen für die Küche des königlichen 
Jnvalidenhauses in Paris und das Fleisch dieser Thiere ward 
wie gewöhnlich verbraucht. Am Morgen darnach bekam der 
eine dieser Metzger geschwollene Augenlieber und Kopfschmerzen 
an der rechten Seite. Die Geschwulst wuchs bald darauf bis 
an die Backen, ein Fieber und stärkerer Kopfschmerz stellte sich 
ein und ein dreimaliger Aderlaß blieb ohne die erwünschte 
Wirkung. Die höchst geschwollenen Augenlieder wurden dun
kelroth, und kleine Bläschen, die in den geschwollenen Theilen 
des Gesichtes aufblühten, zeigten den Brand an. Diese Blat
tern bildeten in der Folge eine Kruste, die, da sie absiel, eine 
bis zu den Knochen gefressene Wunde hinterließ. Darauf er
folgte Geschwulst und Geschwüre an dem Oberschenkel und es 
dauerte fast drei Monate, ehe der Kranke wieder gesund 
wurde. — Der andere Metzger wurde gleichfalls von einer 
starken Geschwulst an beiden Seiten der Kinnladen mit heftigem 
Fieber und Kopfschmerzen befallen. Die Geschwulst wuchs 
binnen Kurzem so, daß der Kranke kaum Lust schöpfen konnte, 
weil sie Brust und Hals gänzlich cinnahm und man jeden 
Augenblick den Tod des Erstickens befürchten mußte. Wie bei 
dem Ersteren stellte sich Geschwulst und Schmerz in dem Ober
schenkel ein, ohne daß jedoch die Geschwulst im Gesicht und 
die dadurch entstandenen Brandblasen wären vermindert wor
den. Endlich legte sich die Geschwulst, die von den Brand
blasen entstandene tiefe Wunde heilte und der Kranke genas 
etwas früher wieder als der Erstere. Der Arzt Morand gab 
sich alle Mühe, die Ursache einer so sonderbaren, an zwei 
Personen zu gleicher Zeit ausgebrochenen Krankheit zu erfor
schen. Die geschlachteten Ochsen hatten gehörig geblutet; man 
hatte an dem Blute nichts Außergewöhnliches bemerkt; keiner

*) Dessen vermischte chirurgische Schrisien, übersetzt von Ernst Platncr, 
liebst Vorrede von demselben. Leipzig 1770. S. 419.
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der beiden Metzger hatte eine offene Wunde an den Händen 
gehabt, durch welche das, vielleicht in den Säften dieser Thiere 
verborgene Gift hätte in den Körper eindringen können, auch 
hatten die Ausdünstungen anS den Bauchhöhlen keinen unge
wöhnlichen Geruch gehabt.' Auch der Aufseher des Invaliden« 
hauseS konnte keine Auskunft geben und hielt die Ochsen kei- 
neSweges für krank, sondern bloß für abgetrieben. Dagegen 
versicherte er den Arzt, er habe früher bei der Armee, wo ab
getriebenes Vieh sogleich nach seiner Ankunft abgeschlachtet 
worden sei, ganz dieselbe Krankheit bei den damit beschäf
tigten Metzgern wahrgenommen und erinnere sich, daß sie bei 
einem sogar tödtlich gewesen sei.

Es ist allerdings schwer, das Entstehen solch einer bös
artigen Krankheit zu erforschen und zu erklären; höchstens läßt 
es sich vermuthen, daß die Säfte bei den ohnehin unbehüls- 
lichen fetten Ochsen durch die übermäßig starke Bewegung und 
durch den beim Treiben durch Stockschläge erregten Zorn deS 
Thieres (den es nicht auStoben konnte) sich in solcher Auf
regung befanden, daß sie beim Schlachten den Personen, die 
die Ausdünstungen derselben einschlucken mußten, nachtheilig 
werden konnten. Denn eS ist ja eine bekannte Thatsache, daß 
das Fleisch der ausParforce-Jagden getöbteten Thiere viel rascher 
und plötzlicher in eine außerordentliche Fäulniß übergeht, und 
selbst die nach dem Fleische solcher Thiere sonst so begierigen 
Jagdhunde eS nicht sreffen.

Eine andere Begebenheit, die derselbe Herr Morand an
führt *)  und Bürgen für dieselbe nennt, scheint ObigeS zu be
stätigen. Ein sehr fetter Ochse, beinahe 800 Pfund schwer, 
konnte den anderen Schlachtstücken, die von Limosin nach Pa
ris (50 — 60 Meilen weit) getrieben wurden, nicht nachkom
men. Treiber, Fleischer und Andere, die deshalb gefragt wur
den, meinten, der Ochse habe eine Krankheit, die sie mal à 
bulin nannten. Man verkaufte also unterwegeö den Ochsen 
an einen Metzger, der ihn alSbald durch seinen Knecht schlach
ten ließ. Von ohngefähr hatte der Metzgerknccht beim Schlach
ten sein Messer in den Mund genommen. Wenige Stunden 
darnach wurde seine Zunge dick, er verspürte Spannung auf 
der Brust; an allen Theilen seines Körpers entstanden schwärz- 

#) Morand'S vermischte chirurgische Schriften. S. 430. 431.
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liche Beulen, und der Erkrankte starb am vierten Tage an 
einem alle Theile deö Körpers einnehmenden Brand. Der 
Gastwirth, bei dem dieser Ochse geschlachtet worden war, hatte 
sich mit einem Knochen von diesem Ochsen in die linke hohle 
Hand gestochen, und an dieser Stelle entstand nach einigen 
Stunden ein bläuliches Geschwür. ES dauerte nicht lange, so 
nahm der heiße Brand den Arm ein, und nach Verlauf von 
sieben Tagen starb der Gastwirth. Der Frau desselben war 
etwas Blut von diesem Thiere auf die Hand getröpfelt; sie ent
zündete sich, lief heftig auf und es entstand ein Geschwür auf 
derselben, welches man kaum zu heilen im Stande war. Die 
Magd war unter dem noch tropfenden Geschlinke des Ochsen 
weggegangen und einige Tropfen noch warmen Blutes waren 
ihr auf den rechten Backen gefallen; dieser entzündete sich, lief 
schrecklich auf und eS entstand ein schwarzes Geschwür. Sie 
wurde zwar wieder hergestellt; aber blieb verunstaltet. Der 
Arzt, der dieses Geschwür mit der Lanzette geöffnet, hatte letz
tere , an welcher noch etwas Eiter hing, hinter daS Ohr, zwi
schen Perücke und Schläfe gesteckt; sein Kopf schwoll an, er be
kam die Rose und war sehr lange krank. Dieö ist ein Fall so 
außerordentlicher Art, daß er fast an'S Unglaubliche grenzt.

Sonderbar ist es, daß die Viehseuche, deren Wesen eben
falls in einer heftigen Fäulniß der Säfte zu bestehen scheint, sich 
häufig nicht auf die Menschen fortpflanzt, und man weiß, daß 
selbst die, die das^an der Seuche gestorbene Vieh geöffnet, nur 
in sehr seltenen Fällen von Krankheiten, die daher geleitet wer
den konnten, befallen worden sind.

Um nun auf die erzählten Fälle noch einmal zurückzu
kommen, so ist es sonderbar, daß im Jnvalidenhause keiner 
von denen krank wurde, die von dem Fleische der Ochsen ge
gessen hatten, die beim Schlachten einen so schädlichen Ein
fluß auf die Metzger ausgeübt hatten. Auch das Fleisch von 
dem dritten Ochsen, dessen wir erwähnten, wurde von vie
len Personen ohne den allermindesten Schaden genossen. So
gar das Fleisch des an der Seuche gestorbenen Viehes ist zu
weilen ohne Schaden genossen worden. Man hat bei Armeen 
Fleisch von solchen Thieren, die an der Seuche gefallen wa
ren, in theuren Zeiten unter die Mannschaften vertheilt, und 
es hat Keinem geschadet. Zu Moulins in Frankreich aßen 
einst die Bauern ebenfalls solches Fleisch ohne den mindesten

Chronik vom Metzgergcwerk. 11
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Nachtheil für ihre Gesundheit, und der bereits genannte Arzt 
Morand erzählt, daß man bei der französischen Armee nicht 
die geringste Schwierigkeit gemacht habe, Vieh zu schlachten, 
das mit der Seuche behaftet gewesen sei. Eben so sagt dieser 
Gelehrte, daß die Holländer in Frankreich krankes Vieh ge
kauft , geschlachtet und genossen hätten, ohne die mindesten 
bösen Folgen.

So zahlreiche Beispiele nun auch von französischen Aerz
ten aufgeführt werden, daß der Genuß des Fleisches von 
Thieren, die durch die Viehseuche angesteckt waren, nichts ge
schadet habe und solches Fleisch ohne Gefahr genossen werden 
könne, so hat man doch in Deutschland schon frühzeitig Be
merkungen gemacht, welche offenbar das Gegentheil beweisen 
und darlegen, daß gerade der Genuß solcher schlechter Lebens
mittel heftige und gefährliche, ja zuweilen ansteckende Krank
heiten erzeugt habe. G. E. Herrmann erzählt*),  es seien 
in Polen unter den Bauern von dem Genuß deS Fleisches 
solcher Thiere, die an der Viehseuche gelitten oder gar gefallen 
waren, sehr ansteckende und bösartige Fieber entstanden, und 
deutsche Chroniken zählen unS solcher Fälle nicht wenige auf. 
Wie bei allen Krankheiten ist natürlich auch hier Rücksicht zu 
nehmen auf den Gesundheitszustand und die Konstitution jener 
Einwohnerschaften im Allgemeinen, die, sei eS durch die Noth 
gezwungen oder auS unzeitiger Sparsamkeit, Fleisch von kran
ken Thieren genossen; sodann sind die klimatischen und Witte
rungsverhältnisse eines Landes, einer Gegend mehr geeignet, 
epidemische Krankheiten zu befördern, als die anderer günstiger 
und gesunder gelegener Landstriche, und endlich ist auch, wie 
dieS langjährige Beobachtungen darlegen, die Viehseuche in 
den verschiedenen Kahren nie eine gleich heftige und verderb
liche gewesen. Es läßt sich also wohl kaum eine allgemeine 
Norm aufstellen, in wie weit das Fleisch kranker Thiere beim 
Genuß desselben schädlich auf den Menschen wirken könne.

') Primit. physico med. Poion. P. II. p. 207.
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Accise, 78.
Alstedt, 53.
Arnstadt, 131.
Augsburg, 31. 34. 36. 37. 44. 48. 

82. 130. 138.
Backer im Streit mit den Metzgern, 

61. 70 ii. ff.
Bäcker dürfen Schweine schlachten,34.
Bamberg, Metzgerordnung daselbst, 

29. 31. 37. 40. 85.
Bärenfleisch. 132.
Basel, 17, 93.
Bautzen, 48.
Benennung deS Handwerks in frü

heren Zeiten, 19.
Berlin, 69. 127. 139.
Betfcholt in Straßburg, 90.
Bilgrin, ein Metzger in Straßburg, 

89.
Bratwürste, 58.
Braunschweig, 127.
Bremen, 69. 137.
Breslau, 144.
Brunnenspringen in München, 116. 

n r îôlj, 121.
Büscheltanz in München, 118.
Carnifer bedeutet Metzger u. Schars

richter zualeich, 22.
Chemnitz, 25.
Compagnieschlachten, 44.
Constanz, stehe Konstanz, 
bultrarii, 9.
Ehre, bürgerliche, 84.
Eichelmast in den Wäldern, 68.
Eingeweide der Thiere wurden ge

opfert, 8.
C'insalzen des Fleisches, 133.
Erfurt, 62 86.
Eßlingen, 27. 45. 54. 58. 66. 76.
Fastengesetz, 55. 56.
Fastnachtochse in Paris, 122.
Feste, mittelalterliche, 130.
Fischer gegen die Metzger, 55.

„ bilden eine Zunft mit den 
Metzgern, 50.

Fleisch, finniges, 36 u. ff.
,, frisches, wie lange es ver

käuflich, 57.

Fleisch, geräuchertes, 15.57.132.134.
„ eingefallenes, 15. 133.
„ vom Lande in die Stadt brin

gen, 49.
Fleischbänke, 31. 44. 46 50 tt. ff.
Fletschgenuß fremder Völker, 152.
Fletschmanger, 22.
Fleischmarkt, ob Auswärtige ihn be

suchen dürfen, 47 50.
Fleifchpreise, 59. 136.
Fleischschätzer, 28. 30 u. ff.
Fleifchschau, 30 u. ff.
Fletschtaren, 32 n. ff. 136 u. ff.
Fleischtarkonvent, 33.
Fleischverbrauch im Mittelalter, 126.
Florenz, Aufstand, 88.
Freibänke, 51. 54.
Freiberg in Sachsen, 26 48.
Fretburg im Breisgau. 62. 91.
St. Gallen, Osterschlachten, 125.

„ Metzger daselbst unifor- 
mirt, 96.

Gemeinschaftliche Vieheinkäufe, 27.
Gemernde-Weide, 61.

„ T . ». ders. durfte fein 
Vieh nach Auswärts verkauft wer
den, 29.

Gera, Metzq-Ordnung, 28. 40. 57. 
Geräuchertes Fleisch, 15. 57 132.134. 
Gesellenstechen in Nürnberg, 110 u.ff. 
Gewicht, 57.
Hamburg, 138.
Hammelfleisch, 36. 56. 142.
Handwerk, geschlossenes, 94.

„ niederlegen, 83.
Haus niederreißen wegen Uebertre- 

tung, 86.
Hausschlachten, HauSmetzgerei, 27. 

46. 95.
Hausverkauf, 33.
Heilbronn, 37.
Hirt, besonderer, 62. 65.
Hochzeiten im Mittelalter, Fleisch

verbrauch bei denselben, 127.
Hof, 45. 50.
Holland, Metzgerladen daselbst, 125.
Hundehalten, 76.
HüiungSrecht, 61.
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Innungen, ZnnungSwesen, 17. 87 

u. ff.
Innungen aufgehoben, 86.

„ erben ausd. jüngst. Sohn, 
93.

Judenbänke, 51.
Judenmetzgcr, 23. 52.
Kälber, Aller derselben, 28.
Karlsruhe, Metzgerordnung daselbst, 

28. 55. 58.
Kipper und Wipper, 138.
Knecht, Geselle, 16.
Königsberg, 97.
Konstanz 89.
Koppelhütung, 62.
Krankes Vieh, 28.
Krankheiten der Metzger, 155.
Kuhfleisch, 132.
Kuitelhaus, 51.
Landshut, 128.
Landmetzger, wann sie in der Stadt 

verkaufen durften, 49.
Lehrbubenbadder Metzger in Ungarn, 

121.
LoSsprechcn der Lehrjungen, 117.
Luzern, 113.
Macella, 11. 19.
Meisterstück, 124.
Messer durfte nicht getragen werden,

Metzg, Metzel, 2O.'3I.
Metzger als Kavalleristen, 72. 73.

„ und Fischer, eine Zunft, 50.
„ im alten Rom, 10. 19.
„ halten z. allen Reglm., 91.
„ sind Revolutionäre, 88 u. ff.

Metzgerkönig, 124.
Metzgerpost, 74.
Mordnacht in Luzern, 113.

„ in Zürich, 92.
München, 116.
Muth der Metzger, 87.
Narrenfest, Narrcnbischos, 113.
Reib unter den Metzgein, 95.
Nürnberg, 34. 81. 84. 91. 98 u. ff. 

102. 130. 137.
Ochse, großer, in Paris, 122.

„ ganz amSpieße gebraten,124.
Opfer bei den allen Völkern, 6 n ff. 
Paris, ffastnachtochse, 122.

„ Schweinezucht daselbst, 69.
Pfeidehallen der Metzger, 72.
Post durch die Metzger besorgt, 74.
Pcangerstehen, 80. 81.
Prellen der Metzgerlehrbuben in 

Kempten, 121.
Probeschlachten, 139.
Regensburg, 82.
Rinbfleiscktare, 139 n. ff.
Rilteruiahlzeiten, 126.

Saalfeld 45. 54.
Schächter, jüdische, 8.
Schafhalten, 64.
Sckaf- und Hainmelschlachten, 36. 

56. 142.
Schäfflertanz in München, 117.
Schandbank, Schandschern, 81.
Schinken, 15. 133.
Schlachten in den Wohnnngen ist 

untersagt, 43.
Schlachten, so viel einer will, 45.
Schlachthäuser, 41 u. ff.
Schlachtpolizei in Spanien, 148.
Schlachttage, bestimmte, 45.
Schleifen der Lehrbuben, 122.
Schmalkalden, 41.
Schmalmetzg, 54.
Schmer, 58 133.
Schnellt, Schncttgalgen, 81 u. ff.
Schvnbartlaufen d. Metzger in Nürn

berg , 102 u. ff.
Schwein des heil. Antonius, 69.

,, durch den Scharfrichter ju- 
stifizirt, 23.

Schweinefleisch, 133—135. 144.
Schweinezucht in den alten Zeiten, 

15. 67 u. ff.
Soest, 27. 28. 49 67.
Speck. 15. 49. 133.
Stettin, 91.
Strafen gegen widerspenstige Metz

ger, 79. ‘
Straßburg, 44. 82. 89.
Stuttgart, 131.
Sülze, 134.
Tapferkeit der Metzger, 87.
Tare, Fleischtare, 32. 139.

„ für's Hausschlachten, 46.
Torgau, 130.
Ulm, 29. 36. 45. 53. 64/ 70.
Uniform der Metzger, 96.
Unschlitt, 58. 59.
Verkauf vor der Schätzung und zu 

Hause, 33.
Verweisung aus der Stadt, 85.
Victimarii, 9.
Viehhandel, 17. 25.
Vieheinkauf beschränkt, 27.
Viehpreise früherer Zetten, 136.
Wien, 25. 38. 44. 47. 54. 59. 85.

86 94. 98
Wiener-Neustadt, 48. 93. 95.
Winterthur, 53, 77. 82. 95.
Wipper und Kipper, 138.
Wurst, 15.
Wurstlragen, großes, 97.
Ziegenfleisch, 132.
Zittau, 48. 50. 57. 81. 98.
Zunftwesen, 17. 87 u. ff.
Zürich, 53. 86. 92. 96. 138.
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